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Vorwort.

JDas Geheimmittelwesen und die damit unmittelbar zu¬
sammenhängenden Gebiete der Ankündigung von Heilmitteln
und Heilmethoden sind im deutschen Reiche zu einem echten
Stiefkinde der Gesetzgebung geworden. Während schon der
Norddeutsche Bund den Gewerben ein einheitliches Recht durch
Gesetz geschaffen, während bald nach Errichtung des Deutschen
Reiches die Presse ihre Verfassung im Preßgesetz erhalten und
seitdem auch auf dem Gebiete des Gesundheitswesens vielseitige
und erfolgreiche gesetzgeberische Arbeit geleistet worden, hat
das Geheimmittehvesen, das mit diesen drei Gebieten in engster
Beziehung steht, bis jetzt eine reichsgesetzliche Regelung ent¬
behren müssen. Obgleich gerade hierbei schon mit Rücksicht
auf die Presse eine Einheitlichkeit in der Rechtsordnung so
notwendig erscheinen mußte, wie irgendwo, bat man nie den Ver¬
such gewagt, den Geheimmitteln gegenüber die souveräne Macht
der Polizeigewalt in gesetzlich festgelegte Bahnen zu lenken.
Polzeiverordnung hieß die Losung, die hier seit alten Zeilen maß¬
gehend war und die stets mit anerkennenswertem Eifer befolgt
wurde. Es ist erstaunlich, welch eine Fülle einzelner polizei¬
licher Anordnungen alten und neueren Datums sich Ende des
vorigen Jahrhunderts in dieser Materie angesammelt hatte.
und nicht minder überraschend die Verschiedenheit und Viel¬
seitigkeit der Prinzipien, die in diesen Verordnungen zerstreut
waren. So existierten in Preußen schon damals neben Polizei¬
verordnungen der Oberpräsidenten solche der Regierungspräsiden¬
ten, neben Anordnungen über Geheimmittel solche über Arznei¬
mittel, Reklamemittel und dergl.

Mit derartigen Grundlagen waren natürlich weder für die
beteiligten Kreise befriedigende Zustände herbeizuführen noch in
medizinal-polizeilicher Hinsicht nennenswerte Erfolge zu erzielen,
und die Notwendigkeit einer materiell und formell anders ge¬
arteten Regelung der Angelegenheit machte sich immer fühl-
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barer. So entschloß sich denn die Reichsregierung Ende der
neunziger Jahre zu einer neuen Aktion, und sie wählte für die¬
selbe den schon beim Gifthandel und dem Apothekenhandverkauf
beschrittenen Weg eines förmlichen Bundesratsbeschlusses, auf
Grund dessen in den einzelnen Bundesstaaten und den preußischen
Provinzen nach einem vereinbarten Entwurf gleichlautende Vor¬
schriften erlassen werden sollten. In materieller Beziehung
sollten die neuen Bestimmungen sich nicht gegen das Geheim¬
mittelwesen als solches, sondern gegen die hauptsächlichsten
einzelnen Vertreter desselben richten.

Bereits im Jahre 1898 wurde ein diesbezüglicher Vorschriften¬
entwurf bekannt, der aber nicht zur Beschlußfassung gelangte.
Es hat volle fünf Jahre gedauert, bis sich die verbündeten
Regierungen endlich am 23. Mai 1903 auf einen neuen Entwurf
einigten. Die daraufhin überall erlassenen Verordnungen sind
jetzt am 1. Januar 1904 — in Westpreußen erst im März und
in Brandenburg-Berlin erst am 1. April 1904 — in Kraft getreten.
Damit ist, wie auch alsbald im Reichstage und in den süd¬
deutschen Parlamenten von Seiten der Regierungen bestätigt
wurde, für mehrere Jahre ein Stillstand in der bisher etwas
überreichen und überhasteten gesetzgeberischen Tätigkeit auf
diesem Gebiete zu erwarten, damit, wie der übliche Ausdruck
lautet, erst mit den neuen Maßnahmen Erfahrungen gesammelt
werden können.

Die so in Aussicht gestellte Ruhepause gibt endlich die er¬
wünschte Gelegenheit zu einer bisher noch fehlenden selbständigen
Bearbeitung des Gegenstandes. Eine solche dürfte aber auch aus
inneren Gründen nachgerade zu einer Notwendigkeit geworden
sein. Denn die mit dem neuen Vorgehen wohl beabsichtigte
einheitliche Gestaltung der Rechtslage, die auch überraschender¬
weise in den Reichstagsreden der Regierungsvertreter vom 8. und
9. Februar d. J. als tatsächlich erreicht hingestellt wurde, ist,
wie die ersten 55 Seiten dieses Buches ohne weiteres dartun, nicht
im entferntesten eingetreten, wohl aber das ganze Gegenteil. Die
neuen Vorschriften sind zunächst nicht überall gleichlautend —
in Baden, Hessen und Hessen-Nassau ist der wichtigste Teil, die
Ankündigungsfrage, wesentlich anders geregelt — aber abgesehen
davon ist von der Unzahl der früheren Verordnungen beim Inkraft¬
treten der neuen nur ein minimaler Bruchteil aufgehoben worden.
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Alle anderen bestellen ruhig weiter, so daß jetzt von den Be¬
stimmungen über die Ankündigung von Arznei- und Geheimmitteln
Vertreter eines jeden Systems, das man im Laufe der Jahre er¬
sonnen, verwirklicht, dann als unwirksam erkannt und wieder auf¬
gegeben hatte, noch in Kraft sind.

Doch damit nicht genug. Ziemlich gleichzeitig mit den
neuen Gelieimmittelverordnungen, aber unabhängig von ihnen ist in
last allen preußischen Regierungsbezirken und in mehreren
Bundesstaaten vornehmlich auf Grund einer Anregung des Deut¬
schen Arztetages eine weitere zur Bekämpfung der Kurpfuscherei
bestimmte Serie von Polizeiverordnungen über die Ausübung der
Heilkunde durch nicht approbierte Personen geschaffen worden,
die ebenfalls sämtlich sehr weitgehende und meistenteils ganz
allgemein gefaßte Ankündigungsverbote von Gegenständen, Vor¬
richtungen, Methoden oder Mittel n. die zur Verhütung, Linderung
oder Heilung von Menschen- oder Tierkrankheiten dienen sollen,
enthalten. Damit dürfte die Unsicherheit der Hechtslage, die
Vielseitigkeit der Anordnungen auf diesem Gebiete eine Höhe
erreicht haben, die zu überbieten kaum noch möglich erscheinen
kann. Hatten alle Beteiligten, namentlich die in erster Reihe
betroffene Prosse, schon unter den früheren Verhältnissen empfind¬
lich zu leiden, so mußte es jetzt für sie geradezu ein Ding
der Unmöglichkeit sein, sich in dem künstlich geschaffenen Irr¬
garten der neuen Rechtsordnung ohne einen zuverlässigen Führer
zurecht zu linden,

Ich habe deshalb geglaubt, daß eine zusammenfassende
Darstellung und Erläuterung aller auf dem skizzierten Gebiete
'/., Z. geltenden gesetzlichen Bestimmungen den dabei interessierten
Industrie-und Gewerbekreisen, vornehmlich aber der Presse, er¬
wünscht sein werde.

Bei der außerordentlich dankenswerten, weitgehenden Unter
Stützung, deren ich mich bei Sammlung des Materials seitens
zahlreicher Regierungen und amtlichen Stellen erfreuen durfte,
hoffe ich, daß die Zusammenstellung der einzelnen Verordnungen
eine vollständige und die Wiedergabe der Texte eine korrekte
ist. Sollten sich dennoch kleine Lücken in dieser Richtung her
ausstellen, so werde ich für alle ergänzenden Mitteilungen dank¬
bar sein. Bei Erläuterung der Rechtslage habe ich mich bemüht,
unter Vermeidung jeder überflüssigen Breite, doch die zu der
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Materie vorliegende überaus reichhaltige Rechtsprechung der
höheren Gerichte, soweit sie gegenwärtig noch Bedeutung hat,
in möglichster Vollständigkeit und unter regelmäßiger Quellen¬
angabe heranzuziehen, damit das Buch auch in der Hand des
Richters und Verwaltungsbeamten Verwendung finden könne. Für
die praktische Benutzung seitens der Presse möchte ich nicht
verfehlen, auf die Seite 56 und 57 gegebene Übersicht über die
Ankündigungsverbote und die zugehörenden Bemerkungen des
Nachtrages besonders hinzuweisen.

Von einer Kritik des bestehenden Rechtszustandes habe
ich abgesehen. Ich glaube aber, daß in dieser Hinsicht gerade
die nüchterne Aufzählung der nahezu 200 einzelnen. Ver¬
ordnungen, die innerhalb des deutschen Reiches in Geltung sind,
eine deutlichere Sprache redet und ein eindrucksvolleres Urteil fällt,
als die besten Worte es vermöchten. Vielleicht trägt das Büchlein
dadurch auch das seinige dazu bei, daß der von allen Beteiligten
seit Jahren empfundene und vom Reichstage durch Beschluß
vom 16. März 11)03 befürwortete Wunsch nach »Erlaß eines
Gesetzes, betreffend die Regelung des Verkehrs mit Arznei-
nnd Geheimmitteln« doch noch einmal in Erfüllung geht.

Berlin, 19. April 1904.

Urban.
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I. Djis geltende Hecht.

Deutsches Reich.
1. Bundesratsbeschluß vom 23. Mai L903.

her Bundesrat hal am 23. Mai 1908 (§ 409 der Protokolle) be¬
schlossen:

1. die verbündeten Regierungen zu ersuchen, über den Verkehr mit
Geheimmitteln und ähnlichen Arzneimitteln, soweit nicht in
einzelnen Bundesstaaten strengere Vorschriften be¬
stehen und in Geltung bleiben sollen, gleichförmige Be-
stimmungen nach dem Vorbilde des angeschlossenenEntwurfs nebst
Anlagen mit der Maßgabe zu erlassen, daß diese Bestimmungen
am I. Januar 1904 in Kraft treten,

2. Ergänzungen der dem Entwürfe beigefügten Verzeichnisse A und B
nur nach den hierüber im Bundesrate zu treffenden Vereinbarungen
vorzunehmen.

Entwurf von Vorschriften über den Ferkehr mit
Geheimmitteln und ähnlichen Arzneimitteln,

§ l. Auf den Verkehr mit denjenigen Geheimmitteln und ähnliches
Arzneimitteln, welche in den Anlagen A und I! aufgeführt sind, finden
die nachstehenden Vorschriften Anwendung; die Ergänzung der Anlagen
bleibt vorbehalten.

§ 2. Die Gefäße und die äußeren Umhüllungen, in denen diese
Mittel abgegeben werden, müssen mit einer Inschrift versehen sein, welche
den Namen des .Mittels und den Namen oder die Firma des Verfertigers
deutlich ersehen läßt. Außerdem muß die Inschrift auf den Gefäßen oder
den äußeren Umhüllungen den Namen oder die Firma des Geschäfts, in
welchem das Mittel verabfolgt wird, und die Höhe des Abgabepreises ent¬
halten; diese Bestimmung findet auf den Großhandel keine Anwendung.

Ks ist verboten, auf den Gefäßen oder äußeren Umhüllungen, in
denen ein solches Mittel abgegeben wird, Anpreisungen, insbesondere
Empfehlungen, Bestätigungen von Heilerfolgen, gutachtliche Äußerungen
oder Danksagungen, in denen dem Mittel eine Heilwirkung oder Schutz¬
wirkung zugeschrieben wird, anzubringen oder solche Anpreisungen, sei es
hei der Abgabe des Mittel-, sei es auf sonstige Weise, zu verabfolgen.

U rban , Geheimmittel. 1



Deutsches Reich.

S 8. Der Apotheker igt verpflichtet, sieh Gewißheit darüber zu
verschaffen, inwieweit auf fliese Mittel die Vorschriften über die Abgabe
starkwirkender Arzneimittel Anwendung finden*).

Die in der Anlage Ji aufgeführten Mittel, sowie diejenigen in der
Anlage A aufgeführten Mittel, über deren Zusammensetzung der Apotheker
sich nicht soweit vergewissern kann, daß er die Zulässigkeit der Abgabe
im Handverkaufe zu beurteilen vermag, dürfen nur auf schriftliche, mit
Datum und Unterschrift versehene Anweisung eines Arztes. Zahnarztes,
oder Tierarztes, im letzteren Falle jedoch nur beim Gebrauche für Tiere,
verabfolgt werden. Die wiederholte Abgabe ist nur auf jedesmal erneute
derartige Anweisung gestattet.

Bei Mitteln, welche nur auf ärztliche Anweisung verabfolgt werden
dürfen, muß auf den Ahgabegefäßen oder den äußeren Umhüllungen die
Inschrift „Nur auf ärztliche Anweisung abzugeben" angebracht sein.

§ 4. Die öffentliche Ankündigung oder Anpreisung der in den An¬
lagen A und Ji aufgeführten Mittel ist verboten.

Anlage .1.
1. Adlerfluid
2. Amarol (auch Iugestol).
3. American coughing eure Lutzes.
4. Antiarthrin und Antiarthrinpräparate lauch Seils Antiarthrin).
5. Antigichtwein Duflots (auch Antigichtwein Oswald Niers oder Vir»

Duflot).
6. Antimellin (auch Essentia Antimellini composita).
7. Antirheumaticum Saids (auch Antirheumaticum nach Dr. Said oder

Antirheumatieum Lücks).
8. Anfitussiu.
9. Asthmapulver Schiffmanns (auch Asthmador).

10. Asthmapulver Zematone, auch in Form der Asthmazigaretten Zematone
(auch antiasthmatische Pulver und Zigaretten des Apothekers Escon-
flaire).

11. Augenwasser Whites (auch Dr. Whites Augenwasser von Ehrhardt).
12. Ausschlagsalbe Schützes (auch Universalheilsalbe oder Universalheil-

und Ausschlagsalbe Schützes;.
18. Balsam Bilfingers.
14. Balsam Lamperts (auch Gichtbalsam Lamperts oder Lampert-Stepf-

Balsam).
15. Balsam Sprangers fauch Spranger&cher).
16. Balsam Thierrys (auch allein echter Balsam Thierrys, englischer

Wunderbalsam oder englischer Balsam Thierrys).
17. Bandwurmmittel Konetzkys (auch Konetzkys Helminthenextrakt).
L8. Beinschäden indian Bohnerte.
19. Blutreinigungspulver Kohls.
20. Blutreinigungspulver Schützes.
21. Blutreinigungstee Wilhelms (auch antiarthritischer und antirheuma-

tischer Blutreinigungstee Wilhelms).

*) Diese Vorschriften sind im Anhange abgedruckt.
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23
24
LT,

26,
27.
28,
28.
30,

32.
3;s.
81.
35.

36.
87.

88.
89.
40.

41.

4 2.

43.
44.
i;..
46.

47.
48.
19.
50.

51.
52.
•r>3.
54.
56.
■rM',.
•r>7.

Bräune-Einreibung Lamperts fauch Universal-Bräune-Einreibung und
Diphtheritistinktnr).
Bromidia Battle & Comp.
Bruchbalsam Tanzers.
Bruchsalbe des pharmaeeutigolien Bureaus Valkenberg (Valkenburg)
in Solland (auch Pastor Schmits Bruchsalbe).
Cathartic pills Ayers (auch Reinigungspillenod. abführende PillenAyers).
Corpulin (auch Corpulin-Entfettungspralines oder Pralines de Oarlsbad).
Djoeal Bauers.
Elixir Godineau.
Embrocation Ellimans (auch Universal embroeation oder Ellimans
Universal-Einreibemittel für Menschen), ausgenommen Embrocation
iiaw. for horses.
Epilepsieheilmittel Quantes (auch Spezifikum "der Qesundheitsmittel
Quantes).
Epilepsiepulver Cassarinis (auoh Polreri antiepilettiche Cassarinis).
Eucalyptusmittel Heß' (Eucalyptol und Eucalyptusöl Hefi').
Gebirgstee, Harzer, Lauere.
Gehöröl Schmidts (auch verbessertes oder neu verbessertes Gehöröl
Schmidts).
Gesundheitskräuterhonig Lücl<s.
Gicht- und Rheumatismuslikör, amerikanischer, Latons auch Remedy
Latons).
Glandulen.
Glycosolvol Lindners (auch Antidiabeticum Lindners).
Heilsalbe Sprangers (auch Sprangersche, oder Zug- und Heilsalbe
Sprangers oder Sprangersche).
Heiltränke JacobiB (auch Heiltrankessenz, insbesondere Königstrank
Jacobis .
Homeriai .....mch Brusttee Homeriana, russischer Knöterich, Poligonum
aviculare).
[njection Brou (auch Brousche Einspritzung).
[njection au matico (auch Einspritzung mit Matico).
Kalnsin Lochers.
Knöterichtee, russischer, Weidemanns (auch russischer Knöterich- oder
Brusttee Weidemanns).
Kongopillen Richters auch Magenpillen Richters).
Kräutertee Lüeks.
Kräuterwein Ullrichs (auch Hubert ÜUrichscher Kräuterwein).
Kronessenz, Altonaer (auch Kronessenz oder Menadiesche oder
Altonaische Wunder Kronessenz).
Lebensessenz Eernests (auch Feruestsche Lebensessenz).
Liqueur du Docteur l.aville (auch Likör des Dr. Laville).
Lozapillen Riohters.
Ifagenpillen Tachts.
Magentropfen Bradys (aucl Mariazeller Magentropfen Bradys).
Magentropfen Sprangers (auch Sprangersche).
Mother Seigels pills (auoh Mother Seigels Abfährungspillen oder
operating pills).

1*



Deutsches Reich,

58. Mother Seigels syrup (auch Mother Seigels curative syrup for dys-
pepsia, Extracl of American roots oder Mutter Seigels heilender Sirup).

59. Nervenfluid Dresseis.
fiO. Nervenkraftelixir Liebers.
61. Nervenstärker Pastor Königs (auch Pastor Königs Nerve Tonic).
62. Orffin (auch Baumann-Orffsches-Kräuternährpulver).
68. Pain-Expeller.
C4. Pectoral Bocks (auch Hustenstiller Bocks).
65. Pillen, indische (auch Antidysentericum).
66. Pillen Morisons.
67. Pillen Redlingers (auch Redlingersche Pillen).
68. Pilules du Docteur Laville (auch Pulen Lavilles).
69. Reduktionspillen, Marienbader (auch Marienbader Reduktionspillen für

Fettleibige).
70. Regenerator Libauts (auch Regenerator nach Libaut).
71. Remedy Alberts (auch Alberts Rheumatismus- and Sichtheilmittel),
72. Saccharosolvol.
73. Safe remediesWarners (Safe eure, Safe diabetic, Safe nervine, Safe pilli).
74. Sanjana-Präparate (auch Sanjana-Spezifika).
7a. Sarsaparillian Ayers (auch Ayers zusammengesetzter und gemischter

Sarsaparillaextrakt).
76. Sarsaparillian Richters (auch Extractum SarsapariH..... sompositum

Richter).
77. Sauerstoffpräparate der SauerstoffheilanstaH Vitafer.
78. Schlagwasser Weißmanns.
T.>. Schweizerpillen Brandts.
80. Sirup Pagliano (auch Sirup Pagliano Blutreinigungsmittel, auch Blut-

reinigungs- und Bluterfrischungssirup Pagliano des Prof. Girolomo
Pagliano oder Sirup Pagliano von Prof. Ernesto Pagliano).

81. Spermatol (auch Stärkungselixir Gordons).
82. Spezialtees Liicks (auch Spezialkräutertees Lücks).
88. Stomakal Richters (auch Tinctura stomaohica Richter).
84. Tarolinkapseln,
85. Tuberkeltod (auch Eiweiß-Kräuterkognak-Emulsion Sticke»),
86. üniversalmagenpulver Barellas.
87. vin Mariani (auch Marianiwein).
88. Vulneralcreme (auch Wundcreme Fulneral).
89. W.....lensalbe, konzessionierte, Dicks (auch Zittauer Pflaster).
90. Zambakapseln Lahrs,

Anlage />'.
1. Antinenn Lochers.
2. Augenheilbalsam, vegetabilischer, Reiohels(auch Ophthalmin Reiehels).
3. Diphtheritismittel Noortwycks (auch Noortwycks antiseptisches Mittel

gegen Diphtherie)
4. Heilmittel des Grafen Mattei I .....li Graf Cesare Matteische elektro

homöopathische Seilmittel).
5. Sternmittel, Genfer, Sauten (auch elektrohombopathische Sternmittel

von Sauter in Genf, oder Neue elektro-homöopathischeSternmittel usw. .
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2. Strafgesetzbuch für da.« deutsche Reich vom ir>. Mai
IS7I.

§ I s I *,). (Ankündigung von Gegenständen zu
iinz ii cli t ige in G ebra u eh.)

Uil Gefängnis bis zu einem Jahn......1 mil Geldstrafe bis zu ein¬
tausend Uark oder mil einer dieser Strafen wird bestraft, wer

8. Gegenstände, die zu unzüchtigem Gebrauche bestimm! sind, an Orten,
welche «lern Publikum zugänglich sind, ausstellt oder solche Gegen¬
stände drin Publikum ankündigt oder anpreist.
Neben der Gefängnisstrafe kann auf Verlust der bürgerlichen Ehren¬

rechte sowie auf Zulässigkeil von Polizeiaufsich! erkannt werden.

§ 268. (Bei rugO
Wer in der Absicht, siidi oder einem Dritten einen rechtswidrigen

Vermögensvorteil zu verschaffen, das Vermögen eines Anderen dadurch be¬
schädigt, daß er durch Vorspiegelung falscher oder durch Entstellung oder
Unterdrückung wahrer Tatsachen einen Irrtum erregt oder unterhält, wird
wegen Betruges mit Gefängnis bestraft, neben welchem auf Geldstrafe
bis zu dreitausend Mark, sowie auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte
erkannt werden kann.

Sind mildernde Umstände vorhanden, so kann ausschließlich auf die
Geldstrafe erkannt werden.

Der Versuch ist strafbar.
Wer einen Betrug gegen Angehörige, Vormünder oder Erzieher be¬

geht, ist nur auf Antra"; zu verfolgen. Die Zurücknahme des Antrages
ist zulässig.

§ 860. Kl rober Unfug.)
Mit Geldstrafe los zu 150 Mark oder mit Haft wird bestraft:

M. wer ungebührlicherweise ruhestörenden Lärm erregt oder wer groben
Unfug verübt.

§ 867. (Verkehr mit Arzneimitteln.)
Jlit Geldstrafe Ins zu 150 Mark oder mit Haft wird bestraft:

.'!. wer ohne polizeiliche Erlaubnis Gift oder Arzneien, soweit der Handel
mit denselben nicht freigegeben ist, zubereitet, feilhält, verkauft oder
sonst an Andere iiberliil.lt.

ö. wer .... bei Ausübung der Befugnis zur Zubereitung oder Feil¬
haltung . . . der Arzneien die deshalb ergangenen Verordnungen nicht
befolgt.

•5. Gewerbeordnung für dun deutsche Reich. In der
Fassung der Bekanntmachung vom '_>r>.Juli L'900 (R.G.B1. 8. 871 !.

8 6, I Ve rk e b r in i t A i'z ii eimittel n. i
.... Auf .... den Verkauf von Arzneimitteln .... findet .las

nwärtige Gesetz nur insoweit Anwendung, als dasselbe ausdrückliche
Bestimmungen darüber enthält.

*) In der Fassung der Novelle vom 25. Juni 1900 (B.G.B1. S. 801).
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Duroh Kaiserliche Verordnung wird bestimmt, welche Apotheker¬
waren dem freien Verkehr zu überlassen sind*).

§ 66. (Gewerbebetrieb im Umherziehen.)
Beschränkungen, vermöge deren gewisse Waren von 'lern Feilhalten

im stehenden Gewerbebetrieb ganz oder teilweise ausgeschlossensind, gelten
auch für deren Feilbieten im Umherziehen.

Ausgeschlossen vom Ankauf oder Keilbieten im umherziehen sind :
9. Gifte und gifthaltige Waren, Arznei- und Geheimmittel sowie

Bruchbänder.
§148. i'SI ra flies ti niniung.)

Mil Geldstrafe bis zu einhundertfünfzig Mark und im Unvermögens-
falle mit Haft bis zu vier Wochen wird bestraft:

7 a. wer dem §66 Alis. 1, Abs. 2 Ziffer 1 bis 5, 7 bis 11 . . .
zuu iderliandelt.

4. Reichsgesetz zur Bekämpfung des unlauteren Wett¬
bewerbes vom 27. Mai 1896 (R.G.B1. S. 145).

8 l. Wer in öffentlichen Bekanntmachungen oder in Mitteilungen,
welche für einen größeren Kreis von Personen bestimmt sind, über ge¬
schäftliche Verhältnisse, insbesondere über die Beschaffenheit, die Her¬
stellungsart oder die Preisbemessung von Waren oder gewerblichen Lei¬
stungen, aber die Art des Bezuges oder die Bezugsquellen von Waren,
über den Besitz von Auszeichnungen, über den Anlaß oder den Zweck des
Verkaufes unrichtige Angaben tatsächlicher Arl macht, welche geeignel
sind, den Anschein eines besonders günstigen Angebotes hervorzurufen,
kann auf Unterlassung der unrichtigen Angaben in Anspruch genommen
werden. Dieser Anspruch kann von jedem Gewerbetreibenden, der Waren
oder Leistungen gleicher oder verwandtor Arl herstellt oder in den ge
schäftlichen Verkehr bringt, oder von Verbänden zur Förderung gewerb¬
licher Interessen geltend gemach! werden, soweit die Verbände als solche
in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten klagen können.

Neben dem Anspruch auf Unterlassung der unrichtigen Angaben
haben die vorerwähnten Gewerbetreibenden auch Anspruch auf Ersatz des
durch die unrichtigen Angaben verursachten Schadens gegen denjenigen,
der die Angaben gemachl bat, falls dieser ihre Unrichtigkeil kannt..... ler
kennen mußte. Der Anspruch auf Schadenersatz kann gegen Redakteure,
Verleger, Drucker, oder Verbreiter von periodischen Druckschriften nur
geltend gemachl werden, wenn dieselben die Unrichtigkeit der Angaben
kannten.

Die Verwendung von Namen, welche nach dem Handelsgebrauch zur
Benennung gewisser Waren dienen, ohne deren Herkunft bezeichnen zu
sollen, fällt unter die vorstehenden Bestimmungen nicht.

Im Sinne diu- Bestimmungen des Absatz i und 2 sind den Angaben
tatsächlicher Arl bildliche Darstellungen und sonstige Veranstaltungen gleich

*) Die z. /. gültige diesbezügliche
Anhange abgedruckt.

Kaiserliche Verordnung isl im
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zu achten, die darauf berechnel und geeignet sind, solche Angaben zu er¬
setzen.

unter Waren im Sinne dieses Gesetzes sind auch landwirtschaftliche
Erzeugnisse, unter gewerblichen Leistungen auch landwirtschaftliche zu
verstellen.

§ 2. Für Klagen auf Gtrund des § 1 ist ausschließlich zuständig
das Gericht, in dessen Bezirk der Beklagte seine gewerbliche Nieder¬
lassung oder in Ermangelung einer solchen seinen Wohnsitz hat. Für Per¬
sonen, welche im Inlande weder eine gewerbliche Niederlassung noch einen
Wohnsitz haben, isl ausschließlich zuständig das Gericht des inländischen
Aufenthaltsortes, oder wenn ein solcher nicht bekannt ist, das Gerieht, in
dessen Bezirk die Handlung begangen ist.

§ 3. Zur Sicherung des im § 1 Absatz 1 bezeichneten Anspruches
können einstweilige Verfügungen erlassen werden, auch wenn die in den
§§814, 819 der Civilprozeßordnungbezeichneten Voraussetzungen nicht zu¬
treffen. Zuständig ist auch das Amtsgericht, in denen Bezirk die den
Anspruch begründende Handlung begangen ist; im übrigen finden die Vor¬
schriften des § 820 der Civilprozeßordnung Anwendung.

§ 4. Wer in der Absieht, den Anschein eines besonders günstigen
Angelndes hervorzurufen, in öffentlichen Bekanntmachungen oder in Mit¬
teilungen, welche für einen größeren Kreis von Personen bestimmt sind,
über die Beschaffenheit, die Herstellungsart "der die Preisbemessung von
Waren oder gewerblichen Leistungen, über die Art des Bezuges oder die
Bezugsquelle von Waren, über den Besitz von Auszeichnungen, über den
Anlati oder den Zweck des Verkaufes wissentlich unwahre und zur Irre¬
führung geeignete Angaben tatsächlicher Art macht, wird mit Geldstrafe
bis zu eintausendfünfhundert Mark bestraft.

Ist der Täter bereits einmal wegen einer Zuwiderhandlung gegen
die vorstehende Vorschrift bestraft, so kann neben oder statt der Geldstrafe
auf Haft oder auf Gefängnis liis zu sechs Monaten erkannt werden; die
Bestimmungen des § 245 des Strafgesetzbuches finden entsprechende An¬
wendung.

§ 12. Die Strafverfolgung tritt mit Ausnahme der im ijö bezeich¬
neten Fülle nur auf Antrag ein. in den Fallen des S 4 hat das Recht,
den Strafantrag zu stellen, jeder der im § 1 Absatz 1 bezeichneten Ge¬
werbetreibenden und Verbände.

Die Zurücknahme des Antrages ist zulässig.
Strafbare Handlungen, deren Verfolgung nur auf Antrag eintritt,

können von den zum Strafantrage Berechtigten im Wege der Privatklage
verfolgt werden, nlme daß bs einer vorgängigen Anrufung der Staats¬
anwaltschaft bedarf. Die öffentliche Klage wird von der Staatsanwaltschaft
nur dann erhoben, wenn dies im öffentlichen Interesse liegt.

Geschieht die Verfolgung im Wege der Privatklage, so sind die
Schöffengerichte zuständig.

5. Zolltarifgesetz vom 25. Dezember 1902 (R.G.B1. 8. 303).
S l. Bei der Einfuhr von Waren in das deutsche Zollgebiet werden,

soweit nicht für die Einfuhr aus bestimmten Ländern andere Vorschriften
gelten, Zölle nach Maßgabe der dem Reichstag am 6. Oktober 190S vor-
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gelegten endgültigen Beschlüsse der XVI. Kommission über den Zolltarii
erhoben ....

§16. Der Zeitpunkt, mit welchem dieses Gesetz in Kraft tritt,
wird durch Kaiserliche Verordnung mii Zustimmung des Bundesrats
bestimmt*).

Zolltarif.
Nr. 389 [387] Geheimmitte]. Zollsatz für 1 Doppelzentner 500 Mk.

Preußen.
(>. Min.Erl. betr. Verkehr mit Geheimmitteln vom 8. Juli

L903.

Unter Bezugnahme auf den § .'Sil der Apothekenbetriebsordnung vom
18. Februar 1902**) bestimme ich über den Verkehr mit denjenigen Ge¬
heimmitteln und ähnlichen Arzneimitteln, welche in den Anlagen A und li
aufgeführt sind, folgendes:

1. Die Gefäße und die äußeren Umhüllungen, in denen diese Kittel
abgegeben werden, müssen mit einer Inschrift versehen sein, welche den
\a.....n lies Mittels und den Namen oder die Firma des Verfertigers deut¬
lich ersehen läßt. Außerdem muß die Inschrift auf den Gefäßen oder den
änl.ierenUmhüllungen den Namen oder die Firma des Geschäfts, in welchem
das Mitte) verabfolgt wird, und die Höhe des Abgabepreises enthalten;
diese Bestimmung findet auf den Großhandel keine Anwendung.

Es ist verboten, auf den Gefäßen oder äußeren Umhüllungen, in
denen ein solches Mittel abgegeben wird, Anpreisungen, insbesondere Em¬
pfehlungen, Bestätigungen von Heilerfolgen, gutachtliche Äußerungen oder
Danksagungen, in denen dem Mittel eine Heilwirkung oder Schulzwirkung
zugeschrieben wird, anzubringen oder solche Anpreisungen, sei es bei der
Abgabe des Mittels, sei es auf sonstige Weise, zu verabfolgen.

2. Der Apotheker ist verpflichtet, sich Gewißheit darüber zu ver¬
schaffen, inwieweit auf diese Mittel die Vorschriften über die Abgabe
starkwirkender Arzneimittel Anwendung finden.

Hie in der Anlage I! aufgeführten Mittel, sowie diejenigen in der
Anlage A aufgeführten Mittel, über deren Zusammensetzung der Apotheker
sieh nicht soweii vergewissern kann, daß er die Zulässigkeit der Abgabe
im Handverkaufe zu beurteilen vermag, dürfen nur auf schriftliche, mit
Datum und Unterschrift verseheneAnweisung eines Arztes, Zahnarztes oder
Tierarztes, im letzteren falle jedoch nur heim Gebrauche (in- Tiere, ver¬
abfolgt werden. Die wiederholte Abgabe isl nur auf jedesmal erneute der¬
artige Anweisung gestattet.

Bei Mitteln, welche nur auf ärztliche Anweisung verabfolgt werden
dürfen, muß auf den Abgabegefäßen oder den äußeren Umhüllungen die
Inschrift „Nur auf ärztliche Anweisung abzugeben" angebracht sein.

*) Isl noch flieht geschehen.
**) Dieser Paragraph lautet: „Der Verkehr mit Geheil.....illeln regelty — n .„ r .. -------- „— ,..............

sich nach den hierüber bestehenden Bestimmungen."
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Ew, Hochwohlgeboren ersuche ich ergebenst, diese Vorschriften mit
Geltung vmn L.Januar 1904 an in geeigneter Weise zur Kenntnis der
Beteiligten zu bringen.
Der Minister der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten.

(Anlagen A und Ji wie bei Nr. 1.)

T. Min.Erl. betr. Verkehr mit Geheimmitteln und ähn¬
lichen Arzneimitteln vom 8. Juli L903.

Der Bundesrai hat am 28. Mai .1. .1. (§ 109 der Protokolle) be-
schlossen:

1. die verbündeten Regierungen zu ersuchen, über den Verkehr mit
Geheimmitteln und ähnlichen Arzneimitteln, soweit nicht in
einzelnen Bundesstaaten strengere Vorschriften be¬
stehen und in Geltung- bleiben sollen, gleichförmige Bestim¬
mungen nach dem Vorbilde des angeschlossenen Entwurfs nebst An-
lagen mii der Maßgabe zu erlassen, daß diese Bestimmungen am
I . Januar I 90 I in Krafl treten.

2. Ergänzungen der dem Entwürfe beigefügten Verzeichnisse A und
B nur nach den hierüber im Bundesrate zu treffenden Verein¬
barungen vorzunehmen.

Ew. Exzellenz ersuchen wir daher ergebenst, auf Grund des § 1.'!7
des Gesetzes über die allgemeine Landesverwaltung vom 80. Juli 1888 un¬
verzüglich für den Umfang der dortseitigen Provinz nach erfolgter Zu¬
stimmung des l'rnvinzialrats eine Polizeiverordnung zu erlassen, durch
welche vom l. Januar 1904 an die öffentliche Ankündigung oder An¬
preisung der in den abschriftlich beigegebenen Verzeichnissen A und B
aufgeführten Mittel verboten und zugleich die auf Grund der Verfügung
vom .'i. August 1896 erlassene Polizeiverordnung über die öffentliche An¬
kündigung von Geheimmitteln, insoweit dieselbe nicht bereits außer Kraft
gesetzt ist, aufgehoben wird.

Je zwei Abdrucke der erlassenen Polizeiverordnung wollen Ew. Ex¬
zellenz uns bis zum i. Dez.....her d. ,1. einreichen und zugleich darüber
berichten, welche sonstigen Vorschriften über die Ankündigung oder An¬
preisung von Arzneimitteln in der dortigen Provinz oder in Teilen der
selben bestehen.
Der Minister der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten,

Der Minister für Sande! und Gewerbe. Her Minister des Innern.
(Anlagen A und 1! wie bei Nr. 1.)

8. G. betr. Aufhebung der im Geltungsbereich des
Rheinischen Rechts bestehenden Vorschriften über
die Ankündigung von Geheimmitteln vom 8. Juni 1896
(Pr.G.S. s. Mi).)

§ i. Die, Vorschriften des Art. 86 des Gesetzes vom II. Germina]
XI dl April 1808) und des Gesetzes vom 29. Pluviose NIM (18. Fe¬
bruar 1805) über die Ankündigung von Geheimmitteln werden aufgehoben.

§ I. Dieses Gesetz tritt an dem Tage seiner Verkündigung in Kraft.
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!). Min.Erl. betr. Bekämpfung der Kurpfuscherei vom
28. Juni 1902.
Die Vorschrift des § 46 der Dienstanweisung für die Kreisärzte vom

23. März 1901 legt dem Kreisärzte die Verpflichtung auf, sein besonderes
Augenmerk auf diejenigen Personen zu richten, welche, ohne approbiert
zu sein, die Heilkunde gewerbsmäßig ausüben, .....1 über sie unter Bei¬
hilfe der Ortepolizeibehörden und der Ärzte des Bezirkes ein Verzeichnis
zu führen, welches Mitteilungen über Vorleben, Beruf, Heilmethoden und
etwaige Bestrafungen enthält.

Zur Sicherung der Ausführung der vorstehenden Bestimmung er¬
scheint die allgemeine Einführung der Meldepflicht der nicht approbierten
Heilpersonen angezeigt. Da die Anzeigepflicht aus § 14 der Reichs-
Gewerbeordnung zufolge der Vorschrift im § G Absatz 1 daselbst auf die
Ausübung der Heilkunde keine Anwendung findet, empfiehlt es sich, die
Meldepflicht im Polizeiverordnungswege zur Einführung zu bringen.

Mit Rücksicht auf die empfindlichen Schädigungen, welche dem
Publikum durch das Treiben der Kurpfuscher an Gesundheit und Vermögen
vielfach zugefügt werden, ist es weiter angebracht, der marktschreierischen
öffentlichen Anpreisung der Berufstätigkeit der Kurpfuscher in gleicher
Weise entgegenzutreten.

Ich ersuche hiernach ergebenst für den dortseitigen Bezirk eine
Polizeiverordnung nachstehenden Inhalts zu erlassen beziehungsweise etwa
bereits bestehende Polizeiverordnungen entsprechend abzuändern:

„§ 1. Personen, welche, ohne approbiert zu sein, die Heilkunde
gewerbsmäßig ausüben wollen, haben dies vor Beginn des Gewerbe¬
betriebes demjenigen Kreisarzte, in dessen Amtsbezirke der Ort der
Niederlassung liegt, unter Angabe ihrer Wohnung zu melden und
gleichzeitig demselben die erforderlichen Notizen über ihre Personal-
verhiilfnisse anzugeben.

Die Personen, welche bereits zur Zeit die Heilkunde ausüben,
haben die vorbezeichnete Meldung und Angabe hinnen 14 Tagen nach
dem Inkrafttreten dieser Polizeiverordnung zu bewirken.

§ 2. Die in Nr. 1 bezeichneten Personen haben dem zuständigen
Kreisarzte auch einen Wohnungswechsel innerhalb 14 Tagen nach dem
Eintritt desselben, sowie die Aufgabe der Ausübung der Heilkunde und
den Wegzug aus dem Bezirke zu melden.

§ 3. öffentliche Anzeigen von nicht approbierten Personen,
welche die Heilkunde gewerbsmäßig ausüben, sind verboten, sofern sie
über Vorbildung, Befähigung oder Erfolge dieser Personen zu täuschen
geeignet sind oder prahlerische Versprechungen enthalten.

S -1. Die öffentliche Ankündigung von Gegenständen,Vorrichtungen,
Methoden oder Mitteln, welche zur Verhütung, Linderung oder Heilung
von Menschen- oder Tierkrankheiten bestimmt sind, ist verboten, wenn

1. den Gegenständen, Vorrichtungen, Metboden oder .Mitteln
besondere, über ihren wahren Wert hinausgehende Wirkungen
beigelegt werden oder das Publikum durch die Art ihrer
Anpreisung irregeführt oder belästigt wird, oder wenn
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2. die Gegenstände, Vorrichtungen, Methoden oder Mittel ihrer
Beschaffenheit nach geeignet sind, Gesundheitsbeschädigungen
hervorzurufen.

§ 5, Zuwiderhandlungen gegen die vorstellenden Vorschriften
werden, soweit in den bestehenden Gesetzen nicht eine höhere Strafe
vorgesehen ist, mit Geldstrafe bis zu 60 .Mk. oder mit entsprechender
Haft bestraft. —"

Über die Ausführung des vorstehenden Erlasses will ich einem Be¬
richte nach drei Monaten sowie der gleichzeitigen Einreichung eines Exem¬
plars der Nummer des Amtsblatts, in welcher die Polizeiverordnung ver¬
öffentlicht ist, entgegensehen.
Der Minister der geistlichen, Unterrichts- und Mcdizinal-Angelegenheiteu.

10. Min.Erl. betr. Bekämpfung der Kurpfuscherei vom
31. Dezember 1902.
In dem Runderlasse vom 28. Juni d. .1. ist unter Nr. 1 die Be¬

stimmung getroffen, dati diejenigen Personen, welche, ohne approbiert zu
sein, gewerbsmäßig die Heilkunde ausüben, dies vor Beginn des Gewerbe¬
betriebes anter Angabe ihrer Wohnung dem zuständigen Kreisärzte „zu
melden" haben. In gleicher Weise haben diese Personen nach Nr. 2 da¬
selbst auch den Wohnungswechsel sowie die Aufgabe der Ausübung der
Heilkunde und den Wegzug aus dem Bezirke zu melden.

Zur Beseitigung hervorgetretener Zweifel bemerke ich, dal! die
Mrlilung in den vorstehenden Fällen nicht das persönliche Erscheinen vor
dem Kreisärzte erfordert, sondern auch schriftlich erfolgen kann. Ich er¬
suche, dies zur Kenntnis der Kreisärzte und der Polizeibehörden zu bringen.

Bei dem naheliegenden Interesse, welches die Polizeibehörden daran
haben, von den bei dem Kreisarzte eingehenden Meldungen der vor¬
bezeichneten Personen Kenntnis zu erhalten, empfiehlt es sich, die Kreis¬
arzte mit der Weisung zu versehen, dal! sie von jeder Meldung sofort der
zuständigen Polizeibehörde Mitteilung zu machen haben.

In den Tagesblättern ist ferner ausgeführt, dal! es für die ver¬
antwortlichen Leiter der Preise in vielen Fallen schwierig, wenn nichl
unmöglich, sein werde, die Straffälligkeit einer der unter Nr. .'S und 4 des
Erlasses vom 28.Juni d.Js. lallenden öffentlichen Anzeige hezw. Ankündigung
zu erkennen, und es unbillig erscheine, sie dennoch für Übertretungen
dieser Vorschriften verantwortlieh zu machen.

Um diesen Bedenken, welchen eine gewisse Berechtigung innewohnt,
entgegenzukommen, empfiehlt es sieh, die l'olzeibehiirden zu veranlassen,
dal! sie bei Veröffentlichungen durch die Presse zunächst den verant¬
wortlichen Leiter auf die Gesetzwidrigkeit der Aufnahme aufmerksam
machen und erst, wenn dies ohne Erfolg ist, mit Strafen vorgehen.

Ich ersuche ergebengt, hiernach das Weitere gefälligst zu veranlassen.
Der Minister der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten.

11. Min.Erl. betr. Bekämpfung der Kurpfuscherei vom
30. Januar 1903.
Ew. Hochwohlgeborenerwidere ich auf den gefälligen Bericht vom . . .

ergebenst, dal! zu den in meinem Erlasse vom 28. Juni 1!M)2 behandelten
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Personen, welche, ohne approbiert zu sein, die Heilkunde gewerbsmäßig
ausüben, auch die Zahntechniker und Zahnkünstler, die nicht geprüften
Heilgehilfen und Masseure, sowie die Barbiere, welche die kleine Chirurgie
betreiben, gehören, die Zahntechniker und Zahnkünstler jedoch nur, soweit
sie die Zahnheilkunde ausüben.
Der Minister der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten.

12. Min.Er], betr. Bekämpfung der Kurpfuscherei vom
7. April Ulli:!.
Zur Behebung von Zweifeln weise ich darauf hin, daß sieh der Erlaß

betreffend die Bekämpfungder Kurpfuscherei vom 28. Juni, wie aus den Ab¬
sätzen 1—8 hervorgeht, auch in Abs. 4 Ziffer 4 (Ankündigung von Gegen¬
ständen, Vorrichtungen, Methoden oder Kitteln) nur auf diejenigen Personen
bezieht, welche die Beilkunde gewerbsmäßig ausüben, ohne in Deutschland
approbiert zu sein.

Es empfiehlt sich, diese Beziehung, wie es schon in einer Reihe
von Bezirkes geschehen ist, dadurch besonders zum Ausdruck zu bringen,
daß die betreffende Polizeiverordnung mit einer entsprechenden Überschrift
verseilen wird.
Der Minister der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten.

Provinz Ostpreußen.
13. l'.Y.*) betr. Verkehr mit Geheimmitteln und ähn¬

lichen Arzneimitteln vom 20. September MIO.!.
(§§ 1 — 4 und Anlagen A und B wie bei Nr. 1.)
§ ü. Zuwiderhandlungen gegen diese Polizeiverordnung werden in

jedem Einzelfalle mit Geldstrafe bis zum Betrage von 60 Mk., im tJnver-
mögensfalle mit entsprechender Haft bestraft

§ (i. Vorstehende Polizeiverordnung tritt am I.Januar 1904 inKraft.
1-1. P.V. betr. Ankündigung von Geheimmitteln gegen

menschliehe Krankheiten vom 31. März 1908.
Die für den umfang der Provinz Ostpreußen erlassene Polizei¬

verordnung vom 11. September 1895, betreffend die öffentliche Ankündigung
von Geheimmitteln, wird hiermit aufgehoben.
Vi. P.V. betr. Ankündigung von Geh ei m mittel n gegen

tierische Krankheiten vom 2. Dezember 1896.
§ l. Die öffentliche Ankündigung von Geheimmitteln, welche dazu

bestimmt sind, zur Verhütung oder Heilung tierischer Krankheiten zu
dienen, ist verboten.

S 2. Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung unterliegen, sofern
nicht sonstige weitergehende Strafvorschriften Platz greifen, einer Geldstrafe
his zu i;o Mk.

*) Alle im Texte unter der Überschrift „Provinz . . ." angeführten
Polizeiverordnungen sind Verordi.....gen der Oberpräsidenten und gelten für
den umfang der betreffenden Provinz,
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16. P.V. betr. Ankündigung von Geheimmitteln gegen
Pflanzenkrankheiten vom 13. Februar 1900.
§ 1. Die öffentliche Ankündigung von Geheimmitteln, welche dazu

bestimm! sind, zur Verhütung oder Heilung von Pflanzenkrankheiten zu
dienen, ist verboten.

§ 2. Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung unterliegen, sofern
nicht sonstige weitergehende Strafvorschriften Platz greifen, einer Geldstrafe
bis zu 60 Mk.

Regierungsbezirk Königsberg.
VÜ. P.V.*) betr. gewerbsmäßige Ausübung der Hei lkunde

von nicht approbierten Personen vom 3. Februar 1!)0:{.
(§§ 1—5 wie bei Nr. 9.)
§ 6. Diese Polizeiverordnung tritt mit dem Tage der Veröffent¬

lichung in Kraft.

Regierungsbezirk Oumbinnen.
18. P.V. betr. gewerbsmäßige Ausübung der Heilkunde

vom 20. Januar 1903.
(SS 1 — 5 wie bei Nr. 9.)
§ 6. Vorstellende Polizeiverordnung tritt mit dem Tage ihrer Ver¬

kündigung in Kraft.

Provinz Westpreußen.
1!>. P.V. betr. Ankündigung von Arzneimitteln und Ge¬

heimmitteln vom 16. Juli 1892.
Arzneimittel, deren Verkauf gesetzlich untersagt oder beschränk! ist

(vergl. kaiserl. Verordnung vom 27. Januar L890), desgleichen Geheim¬
mittel dürfen innerhalb der Provinz Westpreußen zum Verkauf weder
öffentlich angekündigt, noch angepriesen werden.

Zuwiderhandlungen gegen dieses Verbot werden mit einer Geldstrafe
bis zu 60 Mk. oder im Unvermögensfalle mit verhältnismäßiger Haft be¬
straft, sofern nach den Landesgesetzen keine höhere Stufe verwirkt ist.

20. P.V. betr. Ankündigung von Geheimmitteln und
ähnlichen Arzneimitteln vom I. März L904.
§ 1. Die öffentliche Ankündigung oder Anpreisung der in den An¬

lagen A und 15 dieser Polizeiverordnung aufgeführten Mittel ist verboten.
§ 2. Übertretungen dieser Verordnung werden, sofern nicht nach

den bestehenden Strafvorschriften eine härtere Strafe verwirkt ist, mit
Geldstrafe bis zu 60 Mk. oder entsprechender Haft bestraft.

:,:) Alle im Texte unter der Überschrift „Begierungsbezirk . . ."
angeführten Polizeiverordnungen sind Verordnungen der Regierungspräsiden¬
ten, bezw. in Berlin des Polizeipräsidenten und gelten für den Umfang des
bei reffenden Regierungsbezirks.
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S 3. Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1904- in Kraft. M it
(I i es rill '/, 3i t p u n it tritt die Polizei Verordnung \ om 17. .1 uni 1 896
a ii l.i ir Wi ri sam

(Anlagen A
ieit.
und 1! wie bei Nr. 1.)

21. P.V. betr. Ankündigung von Gehe im nii tteln gegen
tierische Krankheiten vom 11). Mai 1897.
(§ l wie bei Nr. 15, § 2 wie bei Ni . 20.)
§ 3. Alle entgegenstehenden Vorschriften werden hier-

in i t aufg shoben
§ 1. Diese Verordnung triti am 16. Juli 1897 in Kraft.

22. P.V. betr. Ankündigung von Gehei m m i tteln gegen
Pflan zen 1 rankheiten vom 20 April 1900.
('S l wie bei Nr. 16, S 2 wie bei Nr 20. )

Regierungsbezirk Damig.
Uli. P.V. betr. A a m"i hu ng der H silkunde ( urch ii ich t

app robier te Personen vom 2. April 1903.
(SS l—5 wie bei Nr. !l.)
§ 6. Die Polizeiverordnung tritt n it dem Tage der Veroffent-

lichung in Kraft.

Regierungsbezirk Marienwerder.
24. P.V. betr. Ausübung der Heilkunde von nicht, in

Deutschland approbierten Personen vom 28. Mai 1908.
§ 1. öffentliche Anzeigen von Persi.....n, welche die Heilt..... le ge¬

werbsmäßig ausüben, obne in Deutschland approbiert zu sein, sind ver¬
boten, sofern sie über Vorbildung, Befähigung oder Erfolge dieser Personen
zu täuschen geeignet sind oder prahlerische Versprechungen enthalten.

§ 2. Die öffentliche Ankündigung von Gegenständen, Vorrichtungen,
Methoden oder Mitteln, welche zur Verhütung, Linderung oder Heilung
von Menschen- oder Tierkrankheiten bestimmt sind, seitens Personen,
welche die Heilkunde gewerbsmäßig ausüben, ob nc in Deut sr Ii-
I ii u d approbiert zu sein, ist verboten, wenn
1. den Gegenständen, Vorrichtungen, Methoden oder Mitteln besondere,

iilier ihren wahren Wert hinausgehende Wirkungen beigelegt «erden
oder das Publikum durch die Art ihrer Anpreisung irregeführt oder
belästigt wird, oder wenn

2. die Gegenstände, Vorrichtungen, Methoden oder Mittel ihrer Be¬
schaffenheit nach geeignet sind. Grsiindheitsbeseliiidigiiiigenhervor¬
zurufen.

8 .!i. Zuwiderhandlungengegen die vorstehenden Vorschriften «'erden,
soweit in den bestehenden Gesetzen nicht eine höhere strafe vorgesehen
ist, mit Geldstrafe bis zu fio Mk., an deren Stelle im tJnvermögensfalle
eine entsprechende Haftstrafe tritt, bestraft.
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g I. Diese Polizeiverordnung tritt mit dem Tage ihrer Veröffent¬
lichung im Amtsblatt in Kraft. Gleichzeitig verliert die Polizei¬
verordnung vom 12. Februar d. .Ts., veröffentlicht im Amts¬
blatt Nr. 7, S. 48, ihre Gültigkeit.

Provinz Brandenburg.
25. P.V. betr. Verkehr mit Geheimmitteln und ähn¬

lichen Arzneimitteln vom 16. Februar 1004.
Auf Grund der §§ C>, 12 und I ."> dos Gesetzes über die Polizei¬

verwaltung vom 11. März 1850 und der §S 137 und 189 des Gesetzes
über die allgemeine Landesverwaltung vom 30. -luli 1883 wird mit Zu¬
stimmung des Provinzialrates für den Umfang der Provinz Brandenburg,
mit Ausnahme der Stadtkreise Charlottenburg, Kixdorf und
Schöneberg, folgende Polizeiverordnung erlassen:

(§§ 1— i und Anlagen A und B wie bei Nr. I.)
§ 5. Zuwiderhandlungen gegen die vorstellenden Bestimmungen

werden, falls nicht nach den allgemeinen Strafgesetzen eine härtere Strafe
eintritt, mit einer Geldstrafe bis zu CO Mark, im ünvermögensfalle mit
verhältnismäßiger Haft bestraft.

§ 6. Itiese Polizeiverordnung tritt am 1. April 1904 in Kraft.
Zu dem gleichen Zeitpunkte wird die Polizei Verordnung

vom 23. Oktober 1895, betreffend die öffentliche Ankündi¬
gung von Geheimmitteln außer Kraft gesetzt.

2(>. P.V. betr. Ankündigung von Geheimmitteln gegen
tierische Krankheiten vom 1. Februar 1897.
Auf Grund der § 137 und 189 des Gesetzes über die allgemeine

Landesverwaltung vom 80. -luli 1883 und gemäß der §§ 6, 12 und 15
des (iesetzes über die Polizeiverwaltung vom 11. März 1850 wird für den
Umfang der Provinz Brandenburg unter Zustimmung des Provinzialrats
und für den Stadtbezirk Berlin folgendes verordnet:

S 1. Die öffentliche Ankündigung von Geheimmitteln, welche dazu
bestimmt sind, zur Verhütung oder Heilung tierischer Krankheiten zu
dienen, ist. verboten.

S 2. Übertretungen dieser Polizeiverordnung werden, falls nicht
nach den allgemeinen Strafgesetzen eine härtere Strafe eintritt, mit einer
Geldstrafe bis zu (10 Mk., im Unvermögensfalle mit verhältnismäßiger Haft
geahndet.

27. l'.V. betr. Ankündigung von Geheimmitteln gegen
Pflanzenkrankheiten vom )!. Mai 1000.
Auf Grund der § 137 und l.'ül des Gesetzes über die allgemeine

Landesverwaltung vom 80. Juli 1883 und genial'. SS 6, 12 und tf> des
•iesetzes über die Polizeiverwaltung vom 11. März 1860 wird für den Um¬
fang der Provinz Brandenburg unter Zustimmung des Provinzialrats und
für den Stadtbezirk Berlin folgendes verordnet:
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§ 1. Die öffentliche Ankündigung von Geheimmitteln, welche dazu
bestimmt sind, zur Verhütung oder Heilung von Pflanzenkrankheiten zu
dienen, ist verboten.

§2. Zuwiderhandlungen gen'en dieses Verbot werden, falls niehl
nach den allgemeinen Strafgesetzen eine härtere Strafe eintritt, mit einer
Geldstrafe bis zu 60 Mk., im UnvermSgensfalle in i1 verhältnismäßiger Haft
bestraft.

Landespolizeibezirk Berlin, *)
28. P.V. betr. Verkehr mit Geheimmitteln und

liehen Arzneimitteln vom 1!) Mar/. 1904.
a hn

(SS 1-
(§§ 5

-I uuil Anlagen A und B wie bei Nr.
und 6 wie bei Nr. 25.)

I.)

Bekannt machung.
Vorstehende Polizeiverordnung bringe ich mit dem Bemerken zur

öffentlichen Kenntnis, daß die Polizeiverordnungen vom SO. Juni 1887
und 21. August 1903, soweit sie das Ankündigen oder Anpreisen von
Arzneimitteln, deren Verkauf gesetzlich untersagt oder beschränkt ist, so¬
wie von gewissen Gegenständen, Vorrichtungen, Methoden oder Mitteln,
welche zur Verhütung, Linderung oder Heilung von Mensehen- oder Tier-
krankheiten bestimmt sind, verbieten, durch obige Polizeiverordnung nicht
als aufgehoben anzusehen sind.

Berlin, den (9. März 1(104.
Der Polizeipräsident.

29. P.V. betr. Gewerbetrieb und öffentliche Anzeige
von Personen, welche ohne staatliche Approbation
die Heilkunde ausüben, sowie betr. Ankündigung
von Heilmethoden, Heilmitteln und dergl. vom
21. August 1908.
(SS l—S wie bei Nr. 9.)

Stadtkreis Berlin.
30. P.V. betr. Ankündigung von Arzneimitteln und Ge

heimmitteln vom 30. Juni 1887.

Arzneimittel, deren Verkauf gesetzlich untersag! oder beschränk!
ist (vergl. kais. Verordnung vom 4. Januar 1875 B.G.B1. S. 4), desgleichen
Geheimmittel dürfen zum Verkauf in Berlin weder öffentlich angekündigt,
noch angepriesen werden.

Zuwiderhandlungen gegen dieses Verbot werden mit einer Geldstrafi
Ins zu :in Mk. oder im UnvermBgensfalle mit verhältnismäßiger Haft in¬
st raft, sofern nach den Landesgesetzen keine höhere Strafe verwirkt ist.

*) 1). s. die Stadtkreise Berlin, Charlottsnburg, Schöneberg und
Rixdorf (V,. v. 18. Juni 1900, Pr.G.S. S. 247).
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31. P.V. betr. Ankündigung von Gegenständen, Mitteln,
Einrichtungen und Methoden zur Verhütung der
Empfängnis u. dergl. vom 1. Januar 1900.
§ 1. Gegenstände, Mittel, Einrichtungen und Methoden, welche dazu

bestimmt sind, die Empfängnis zu verhüten oder geschlechtliche Er¬
regungen hervorzurufen, dürfen weder öffentlich angepriesen, angekündigt,
noch in öffentlichen Anstalten (Badeanstalten, Kuranstalten und ähnlichen)
in Anwendung gebracht werden.

§ 2. Gegenstände, Mittel, Einrichtungen .....1 Methoden zur Verhütung
oder Beseitigung von Geschlechtskrankheiten oder der Folgen geschlecht¬
licher Ausschweifungen dürfen weder öffentlich angepriesen noch ange¬
kündigt werden.

§ 3. Gegenstände oder Mittel der in den SS 1 und 2 bezeichneten
Art dürfen in Schaufenstern oder in dem Publikum zugänglichen Lokalen
nicht öffentlich ausgelegt, auch nicht durch Automaten verkauft werden.

S i. Verordnungen approbierter Arzte, welche dazu bestimmt sind,
Gefahren für Leben und Gesundheit zu verhüten oder zu beseitigen, werden
von den Bestimmungen in den SS 1—2 nicht betroffen.

§5. Übertretungen dieser Verordnung Herden, soweit nicht nach
den bestehenden Gesetzen eine höhere Strafe verwirkt ist, mit Geldbuße
bis zu 30 Mk. bestraft, an deren Stelle im Nichtbeitreibungsfall verhältnis¬
mäßige Haft tritt.

Regierungsbezirk Potsdam.
32. P.V. betr. Ankündigung von Arzneimitteln und Ge¬

heimmitteln vom 9. Januar 1888.
(wie Nr. 30 bis auf die Worte „in Berlin".)

:{:$. P.V. betr. nicht approbierte Heilpersonen vom 19. Juli
1902.
Auf Grund des § 137 des Gesetzes über die allgemeine Lamlesver-

Waltung vom 30. Juli 1883 und der SS <>, 11 und 12 des Gesetzes über
die Polizeiverwaltung vom 11. März 1850 wird für den Regierungsbezirk
Potsdam unter Ausschluß der Stadtkreise Charlottenburg,
Schöneberg und liixdorf unter Zustimmung des Bezirksausschusses
nachstehende Polizeiverordnung erlassen:

("SS 1—5 wie bei Nr. 9.)

Regierungsbezirk Frankfurt.
34. P.V. betr. Ankündigung von Arzneimitteln, Geheim¬

mitteln und Reklamemitteln vom 23. Mai IH'.M.
Aus formalen Gründen wird die Rechtsgültigkeil der diesseitigen

Polizeiverordnung vom 30. Dezember 1892, betreffend den Geheiinmittel-
schwindel, abgedruckt im Amtsblatt pro 1898, Seite 2 in Zweifel gezogen.
Unter Vermeidung des Korminangels wird die bezeichnete Polizeiverordnung
daher nachstehend noch einmal veröffentlicht.

Urban, Geheimmittel. 2
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§ 1. Zubereitungen als Heilmittel,
a) deren Feilhalten und Verkauf gesetzlich beschränkt ist (kaiserl. Ver¬

ordnung vom 2 7. Januar 1890),
b) deren Namen ihre Bestandteile und Zusammensetzung nicht erkennbar

macht (Geheimmittel),
c) denen besondere Wirkungen beigelegt werden, um über ihren Wert zu

täuschen (Reklamemittel),
dürfen weder in Zeitungen, noch in Zeitschriften, noch mittels Vertriebes
von Druckschriften zum Verkaufe feilgeboten oder zwecks desselben an¬
gepriesen werden.

8 2. Die Vorschrift zu 8 la dieser Verordnung findet auf Inhaber
von Apotheken keine Anwendung.

§ 3. Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen im § 1 dieser
Verordnung werden mit Geldbuße bis zu 60 Mk. bestraft, sofern die be¬
stehenden Gesetze nicht eine andere Strafe androhen.

35. P.V. betr. öffentliche Anzeigen und Ankündigungen
von Gegenständen, Vorrichtungen, Methoden oder
Mitteln von Personen, welche die Heilkunde ge¬
werbsmäßig ausüben, ohne in Deutschland appro¬
biert zu sein vom .">.September 1903.
(§§ 1-8 wie die §§ .'J—5 bei Nr. 9)
8 1. Diese Polizeiverordnung tritt mit dem Tage der Verkündigung

in Kniff.

Provinz Pommern.

'Mi. P.V. betr. Verkehr mit Geheimmitteln und ähnlichen
Arzneimitteln vom 15. Dezember 1903.
(SS 1—4 und Anlagen A und 1! wie bei Nr. 1.)
8 5. Zuwiderhandlungen gegen diese Polizeiverordnung werden in

jedem Einzelfalle mit Geldstrafe bis zum Betrage von 60 Mk., im Unver-
mögensfalle mit entsprechender Haft bestraft.

§ 6. Verstehende Polizeiverordnung triti am I. Januar 1904 in Kraft.
Mit dem gleichen Zeitpunkte werden die Polizeiverord¬

nungen vom 19. September 1895 und vom 18. Oktober 1895,
betreffend das Verbot der öffentlichen Ankündigung von Ge¬
heim m ittel n , aufg e hoben.
37. P.V. betr. Ankündigung von Geheimmittel gegen

tierische Krankheiten vom T.Dezember 1896.
CS« I und 2 wie bei Nr. 26.)
S ■'!. Die Polizeiverordnung tritt sofort in Kraft.
S 4. Alle Polizeiverordnungen, welche innerhalb der

Provinz Pommern von Ortspolizeibehörden, Landräten und
Regierungspräsidenten erlassen worden sind und die im 8 1
dieser Polizeiverordnung näher bezeichnete öffentliche An¬
kündigung von öeheimmitteln betreffen, werden hierdurch
aufgehoben.
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Regierung<sbezirlc Stettin.
:JS. P.V. betr. Ankündigung von Arzneimitteln, Geheim-

mittein und Reklamemitteln vom 28. März 181)5.
Auf Grund der §§ 6, 12 und Iß des Gesetzes über die Polizei¬

verwaltung vom 11. März 1850, in Verbindung mit den SS 1S7 und 139
des Gesetzes über die allgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 1883,
verordne ich mit Zustimmung des Bezirksausschusses unter Aufhebung
der Polizeiverordnung vom r>. März 1855 für den Umfang des
Regierungsbezirks Stettin was folgt:

§ 1. Stoffe und Zubereitungen jeder Art, gleichviel ob arzneilich
wirksam oder nicht,

a) deren Feilhalten und Verkauf gesetzlich beschrankt ist (vergl.
kaiserl. Verordnung vom '27. Januar 1890),

b) deren Bestandteile und quantitative Zusammensetzung nicht durch
ihre Benennung oder Ankündigung erkennbar gemacht oder auf
Verlangen bekannt gegeben werden (Geheimmittel),

c) denen besondere Wirkungen beigelegt, werden, um über ihren Wert
zu (ansehen (Beklamemittel),

dürfen als Heilmittel gegen Krankheiten und Körperschäden der Menschen
und Tiere weder in den Zeitungen, in Zeitschriften noch mittels Ver¬
triebes von Druckschriften zum Verkauf feilgeboten oder zwecks desselben
angepriesen werden.

§ 2. Stoffe und Zubereitungen der im § I anter 1) gedachten Art
dürfen für den Einzelverkauf weder feilgehalten, noch in demselben ab¬
gegeben werden.

§ 3. Zuwiderhandlungen gegen vorstehende Bestimmungen werden
mit einer Geldstrafe bis zu 60 Mk. bestraft.

8».
Regierungsbezirk Köslin.

P.V. betr. Meldepflicht und öffentliche Anzeigen
der nicht approbierten Personen, welche die Heil¬
kunde gewerbsmäßig ausüben vorn 16. Juli 1902.
(§§ 1—3 und 5 wie bei Nr. 9.)
§ 4*). Die öffentliche Ankündigung von Gegenständen, Vor¬

richtungen, Methoden oder Mitteln, welche zur Verhütung, Linderung oder
Heilung von Menschen- oder Tierkrankheiten bestimmt sind, ist den im
§ 1 bezeichneten Personen verboten, wenn

1. den Gegenständen, Vorrichtungen, Methoden oder Mitteln besondere,
über ihren wahren Wert hinausgehende Wirkungen beigelegt werden
oder das Publikum durch die Art Ihrer Anpreisung irregeführt oder
belästigt wird, oder wenn

2. die Gegenstände, Vorrichtungen, Methoden oder Mittel ihrer Be¬
schaffenheit nach geeignet sind, Gesundheitsbeschädigungen hervorzu¬
rufen.

*) In der Passung der P.V. vom 20. April 1908.
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Regierungsbezirk Stralsund.
40. P.V. betr. Meldepflicht und öffentliche Ankündi¬

gungen der Personen, die, ohne approbiert zu sein,
die Heilkunde gewerbsmäßig ausüben vom 20. Fe¬
bruar 1903.

(§§ 1 — 5 wie bei Nr. 9.)
§ 6. Der § 6 der Polizeiverordnung vom 30. Mai 1900,

betreff enddieAnmeldungdesHeilpersonals, wird aufgehoben.
§ 7. Diese Polizeiverordnung tritt mit dem Tage ihrer Veröffent¬

lichung in Kraft.

Provinz Posen«
41. P.V. betr. Verkehr mit Geheim mittein und ähnlichen

Arzneimitteln vom 22. Dezember 1903.

Auf Gr..... I der SS 137 und 189 des Gesetzes ttber die allgemeine
Landesverwaltung vom 30. .luli 1883 und gemäß der §S 6, 12 und 15
des Gesetzes über die Polizeiverwaltung vom 11. März 1860 wird unter
Aufhebung der Polizeiverordnung vom 31. Dezember 1895, be¬
treffend das Verbot der Ankündigung von Geheimmitteln,
mit Zustimmung des Provinzialrats für den umfang der Provinz Posen
nachstehendes verordne!.

(§§ 1 — * un d Anlagen A und B wie bei Nr. 1.)
§ 5. Zuwiderhandlungen gegen die vorstellenden Bestimmungen

werden, sofern nicht nach den allgemeinen Strafgesetzen eine höhere Strafe
verwirkt ist, mit einer Geldstrafe bis zu 60 Mark oder im Unvermögens-
falle mit entsprechender Haft bestraft.

§ C. Vorstellende Polizeiverordnung tritt mit 'lein 1. Januar 1004
in Kraft.

42. P.V. betr. Ankündigung von Geheimmitteln gegen
Pflanzenkrankheiten vom 27. Februar 1900.

(§§ I und 2 wie bei Nr. 27.)
§ 3. Diese Polizeiverordnung tritt, am I. April 1900 in Kraft.

Regierungsbezirk Posen.
43. P.V. betr. Anmeldung der Medizinalpersonen und

Ausübung der Heilkunde durch nicht approbierte
Personen vom 2(1. November 1902.

(S§ 1—6 betreffen die Anmeldung von Ärzten, Zahnärzten, Tier¬
ärzten, Apothekern, Hebammen, Heilgehilfen und Masseuren.)

(SS 7 —11 wie die g§ I —5 bei Nr. lt.)
S 12. Die Polizeiverordnung tritt am 1. Januar 1903 in Kraft;

gleichzeitig die Polizeiverordnung vom 3U. September 1001
a ii II e r Kraft.
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Regierungsbezirk Bromberg.
44. P.V. betr. Ausübung der Heilkunde und öffentliche

Ankündigung von Heilmethoden durch Personen,
welche, ohne in Deutschland approbiert zu sein,
die Heilkunde gewerbsmäßig ausüben vom 15. De¬
zember l!)():s.

(§§ I— :i wie bei Nr. 0.)
§ 1. Die öffentliche Ankündigung von Gegenständen, Vorrichtungen,

Methoden oder Mitteln, welche zur Verhütung, Linderung oder Heilung
von Menschen- oder Tierkrankheiten bestimml sind, seitens derjenigen
Personen, welche die Heilkunde gewerbsmäßig ausüben, ohne
in Deutschland anprobiert zu sein, ist verboten, wenn

a) den Gegenständen, Vorrichtungen, Methoden oder Mitteln besondere,
über ihren wahren Werl hinausgehende Wirkungen beigelegt werden,
oder das Publikum durch die Art ihrer Anpreisung irregeführt oder
belustigt wird, oder wenn

b) die Gegenstände, Vorrichtungen, Methodenoder Mittel ihrer Beschaffen¬
heit nach geeignet sind, Gesundheitsschädigungen hervorzurufen.

§ 5. Zuwiderhandlungen gegen die Torstehenden Vorschriften werden,
soweit in den bestehenden Gesetzen nicht eine höhere Strafe vorgesehen
ist, mit Geldstrafe bis zu 60 .Mark oder mit entsprechender Haft bestraft.

§ G. Hie Polizeiverordnung vom 11. Mai 1908 wird auf-
ge li oben.

8 7. Vorstehende Polizeiverordnung tritt mit dem Tage ihrer Ver¬
öffentlichung in Kraft.

Provinz Schlesien.

4.-,. P.V. betr. Ankündigung von Geheimmitteln und
ähnlichen Arzneimitteln vom li). Dezember 1903.
§ I. Dil' öffentliche Ankündigung oder Anpreisung der in den An¬

lagen A und B aufgeführten Geheimmittel und ähnlichen Arzneimittel ist
verboten. Die Ergänzung der Anlagen bleibt, vorbehalten.

§ 2. Zuwiderhandlungen gegen die Vorschrift des § 1 werden mit
Geldstrafe bis zu 60 Mark, an deren Steile im tJnvermögensfalle ent¬
sprechende Haft tritt, bestraft.

8 3. Hie Polizeiverordnung vom 4. September IS'.>5 aber
die öffentliche Ankündigung von Geheimmitteln zur Ver¬
hütung oder Heilung menschlicher Krankheiten wird auf¬
geh oben.

§ 4. Vorstehende Polizeiverordnung tritt mit dem l. Januar 1904
in Kraft.

(Anlagen A und I! wie bei Nr. 1,)

40. P.V. betr. Ankündigung von Geheimmitteln gegen
tierische Krankheiten vom 21. Oktober 1896.
(§ 1 wie bei Nr. 26. § 2 wie bei Nr. 45.)
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47. P.V. betr. Ankündigung von Geheimmitteln gegen
Pflanzenkrankheiten vom 22. Mai 1900.
§ 1. Die öffentliche Ankündigung von Geheimmitteln, welche dazu

bestimmt sind, zur Verhütung oder Heilung von Pflanzenkrankheiten oder
zur Vertilgung von Pflanzenschädlingen zu dienen, ist verboten.

§ 2. Der Oberpräsident ist befugt, Ausnahmen von dem Ver¬
bote des § 1 nach Anhörung der Landwirtschaftskammer für die Provinz
Schlesien zuzulassen.

§ 3. Zuwiderhandlungen gegen das Verlud des § 1 worden mit
Geldstrafe bis zu fiO Mk. oder im Unvermögensfalle mit verhältnismäßiger
Haft bestraft.

liegierunffsbezirk Breslau.
48. P.V. betr. Ankündigung von Geheimmitteln und

Arzneimitteln vom 30. Juni L890.
§ 1. Geheimmittel sowie Arzneimittel, deren Verkauf gesetzlich

untersagt ist, dürfen zum Verkauf weder öffentlich angekündigt, noch
angepriesen werden. Dasselbe gilt von Arzneimitteln, deren Verkauf einer
gesetzlichen Beschränkung unterliegt (vergl. kaiserl. Verordnung vom
27. Januar 1890), sofern dieselben als Heilmittel gegen Krankheiten feil¬
geboten werden. Zuwiderhandlungen gegen dieses Verbot werden mit einer
Geldstrafe bis zu 60 Mk. oder im OnvermSgensfalle mit verhältnismäßiger
Haft bestraft, sofern nach den Gesetzen keine höhere Strafe verwirkt ist.

§ 2. Diese l'olizeiverordnung tritt mit dem Tage der Publikation in
Kraft und die Polizeiverordnung vom 7. Oktober 1889 mit dem¬
selben Zeitpunkte außer Kraft.

49. P.V. betr. gewerbsmäßige Ausübung der Heilkunde
durch nicht approbierte Personen") vom 23. Sep¬
tember 1902.
(§§ 1 - 5 wie bei Nr. 9. i

Ttegierungsbetirk IAegnitx.
50. P.V. betr. Ankündigung von Heilmitteln vom 15. Juli

L898.
Nachdem durch die von dem Herrn Oberpräsidenten der Provinz

Schlesien unter dem 4. September 1895 erlassene Polizeiverordnung die
öffentliche Ankündigung von Geheimmitteln zur Verhütung oder Heilung
menschlicher Krankheiten allgemein für die ganze Provinz Schlesien ver¬
boten worden ist, wird auf Grund der S§ 5, 6, 15 des ßesetzes über die
Polizeiverwaltung vom II. März 1860 in Verbindung mit § 187 des Ge¬
setzes über die allgemeine Landesverwaltung vom 80. Juli 1888 und mit
Zustimmung des Bezirksausschusses in Liegnitz die Polizeiverordnung
der königl, Regierung hierseihst vom 26. Oktober 1855, betrof-

*) Die Überschrift ist hinzugefügt durch P.V. vom 11. April 1908.
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fend das Verbot des unbefugten öffentlichen Anpreisens von
Stoffen ii ls Heilmittel gegen Krankheiten oder Körperschäden
usw., hiermit aufgehoben.

51. P.V. betr. Geschäftsführung der Heilpersonen,
welche, ohne in Deutschland approbiert zu sein,
die Heilkunde ausüben vom 10. Juni 190H.
(§§ 1— 3 wie bei Nr. 9.)
§ 4. Denjenigen Per so neu, welche, ohne approbiert zu

sein, die Heilkunde gewerbsmäßig ausüben, ist die öffentliche
Ankündigung von Gegenständen, Vorrichtungen, Methoden oder Mitteln,
welche zur Verhütung, Linderung oder Heilung von Menschen- oder Tier¬
krankheiten bestimmt sind, verboten, wenn:

1. diesen Gegenständen, Vorrichtungen, Methoden oder Mitlein be¬
sondere, über ihren wahren Wert erheblich hinausgehende Wirkungen bei¬
gelegt werden oder das Publikum durch die Art ihrer Anpreisung irre-
geführl oder erheblich belästigt wird, oder wenn

2. diese Gegenstände, Vorrichtungen, Methoden oder Mittel ihrer
Beschaffenheit oder dem angeordneten Gebrauche nach geeignet sind, Ge-
Nimdheitsbeschädigungen hervorzurufen, und nicht nachgewiesen
werden kann, daß der Ankündigende sich über diese Eigen¬
schaft in einem entschuldbaren Irrtum befanden hat,

§ 5. Zu den unter diese Verordnung fallenden Personen gehören
auch die Zahntechniker und Zahnkünstler, soweit sie die Zahnheilkunde
ausüben, ferner die nicht geprüften Heilgehilfen und Masseure, sowie die
Barbiere, welche die kleine Chirurgie betreiben.

§ 0. Zuwiderhandlungen gegen die vorstehenden Vorschriften werden,
soweil in den bestellenden Gesetzen nicht eine höhere Strafe vorgesehen
ist, mit Geldstrafe bis zu 60 Mk. oder mit entsprechender Haft bestraft.

§ 7. Die über das Meldewesenbestehendenallgemeinen Bestimmungen
werden durch vorstehende Vorschriften nicht berührt.

Regierungsbezirk Oppeln.
52. P.V. betr. Ankündigung von Arzneimitteln und Ge-

heinunitteln vom 1H. Juli L890.
Auf Grund des § 137 des Gesetzes über die aligemeine Landes¬

verwaltung vom 80. Juli 1888 wird gemäß SS 6, 12 und 15 des Gesetzes
über die Polizeiverwaltung vom 11. März 1860 mit Zustimmung des Be¬
zirksausschusses und unter Aufhellung der Polizei veror dnu ng v o m
fl. Juli 1888 für den Dinfang des RegierungsbezirksOppeln nachstehendes
vorordnet :

Arzneimittel, deren Verkauf gesetzlich untersagt oder beschränkt ist
(vergl. kaiserl. Verordnung vom 27. Januar 1890 R.G.B1. S. 9, Verüffentl.
S. 55), desgleichen Geheimmittel, dürfen zum Verkauf weder öffentlich
angekündigt, noch angepriesen werden.

Zuwiderhandlungen gegen dieses Verbot werden mit einer Geldstrafe
bis zu 30 Mk. oder im Unvermögensfalle mit verhältnismäßiger Haft be¬
straft, sofern nach den Landesgesetzen keine höhere Strafe verwirkt ist.
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53. I'.V. betr. Meldepflicht und öffentliche Anzeigen
und Ankündigungen von Personen, welche, ohne
gemäß §29 der Reichsgewerbeordnung (R.G.B1. 1900
S. 880) in Deutschland approbiert zu sein, die Heil¬
kunde gewerbsmäßig ausüben*) vom 8. September 1902.
(§§ 1 — 5 wie bei Nr. 9.)
§ 6, Diese Polizeiverordnung tritt mit dem Tage ihrer Veröffent¬

lichung im Regierungsamtsblatt in Kraft.

Provinz Sachsen.

54. P.V. betr. Ankündigung von Geheimmitteln und
ähnlichen Arzneimitteln vom 21. Oktober L903.

§ l. Die öffentliche Ankündigung oder Anpreisung der in den bei¬
gefügten Verzeichnissen A und B aufgeführten Mittel ist verboten.

§ 2. Zuwiderhandlungen gegen diese Polizeivorordnung werden, falls
nicht nach allgemeinen Strafgesetzen eine höhere Strafe verwirkt ist, mit
Geldstrafe bis zu 60 Mk. und im Unvermögensfalle mit entsprechender
Haft bestraft.

§ 3. Diese Polizeiverordnung tritt am 1. Januar 1904 in Kraft.
Mit dem gleichen Zeitpunkte wird die Poli zeiverordnung vom
21. Mai 1896 betreffend das Verbot der öffentlichen Ankün¬
digung von i; eb i'i in in i 11 el ii aufgehoben.

(Anlagen A und li wie bei Nr. 1.)

55. P.V. betr. Ankündigung von Geheimmitteln
tierische Krankheiten vom 6. März 1897.
(§§ 1 und 2 wie bei Nr. 2(1.).

56. P.V. betr. Ankündigung von Geheimmitteln
Pflanzenkrankheiten vom 2l>. Februar 1000.
(§§ l und 2 wie bei Nr. 27.)

gegen

Regierungsbezirk Magdeburg.
57. P.V. betr. Ankündigung von Arzneimitteln und

Geheimmitteln vom 21. September 1887.
Arzneimittel, soweit deren Verkauf gesetzlich untersagt oder be¬

schränk! ist — vergl. kaiserl. Verordnung vom 4. Januar 1875, sowie die
kaiserl. Verordnung vom 9. Februar 1880, — desgleichen Geheimmittel,
welche gegen Krankheiten empfohlen werden, dürfen zum Verkauf weder
öffentlich angekündigt, noch angepriesen werden. Zuwiderbandlungen
gegen dieses Verbot werden mit einer Geldstrafe bis zu .'SOMk., oder im
Unvermögensfalle mii verhältnismäßiger Halt bestraft, sofern nach den
Landesgesetzen keine höhere Strafe verwirkt ist.

*) Die Überschrift ist hinzugefügt durch l'.k. vom 7. Mai 1903.
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5S. P.V. betr. gewerbsmäßige Ausübung der Heilkunde
durch nicht approbierte Personen vom 6. Juni 1903.
(§§ 1—3 wie bei Nr. 9.)
§ I. Die öffentlichen Ankündigungen von Gegenständen, Vor¬

richtungen, Methoden oder Mitteln, welche zur Verhütung, Linderung oder
Heilung von Menschen- oder Tierkrankheiten bestimml sind, durch die
im § 1 bezeichneten Personen müssen lediglich in deutscher
Sprache und in einer für jedermann verständlichen Weise
ahgefa St sein.

Sie sind verboten, wenn
1. den Gegenständen, Vorrichtungen, Methoden oder Mitteln besondere,

über ihren wahren Wert hinausgehende Wirkungen beigelegt werden
oder das Publikum durch dir Art ihrer Anpreisung irregeführt oder
belästigt wird, oder wenn

2. die Gegenstände, Vorrichtungen, Methoden oder Mittel ihrer Be¬
schaffenheit nach geeignet sind, Gesundheitsbeschädigungen hervor¬
zurufen.

§ 5. Zuwiderhandlungengegen die vorstehenden Vorschriften werden,
soweit in den bestehenden Gesetzen nicht eine höhere Strafe vorgesehen
ist, mit Geldstrafe bis zu 60 Mk. oder mit entsprechender Eaft bestraft.

§ 6. Diese Polizeiverordnung tritt mit dein 'Page ihrer Ver¬
kündigung in Kraft.

Die den gleichen Gegenstand betreffende Polizeirer-
ordnung vom 23. September 1902 wird mit dem gleichen Zeit¬
punkte au fgeh oben.

Regierungsbezirk Merseb urg.
50. P.V. betr. Ankündigung von Arzneimitteln, Ge¬

heimmitteln und Keklamemitteln vom 16. Juni 1891.

S I. Stoffe und Zubereitungen
a) deren Feilhalten und Verkauf nur in Apotheken gestattet ist (vergl.

kaiserl. Verordnung vom 27. Januar 1890),
b) deren Bestandteile ihrer Menge und ihrer Zusammensetzung nach

nicht durch ihre Benennung oder Ankündigung erkennbar gemacht
werden (Geheimmittel),

c) denen besondere Wirkungen fälschlich beigelegt werden, um über
ihren Wort zu täuschen (Reklamemittel),

dürfen als Heilmittel in Zeitungen, Zeitschriften oder in sonstigen
Druckschriften zum Verkauf weder öffentlich angekündigt, noch angepriesen
werden.

$ 2. Die Vorschrift in dem § 1 a findet auf Inhaber von Apo¬
theken, sowie auf den Großhandel (§ :i der kaiserl. Verordnung vom
27. Januar 1890) keine Anwendung.

§ 3. Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen des S I werden,
falls nicht nach den allgemeinen Strafgesetzen eine höhere Strafe verwirkt
ist, mit Geldstrafe bis zu 60 Mk. bestraft.
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ltegierungsbezirk Erfurt.
<50. P.V. betr. Ankündigung von Arzneimitteln und Ge¬

heimmitteln vom 6. November 1888.

§ 1. Stoffe und Zubereitungen jeder Art, gleichviel ob arzneilieh
wirksam oder nicht,

a) deren Feilhalten und Verkauf nicht jedermann freigegeben ist (Heichs-
verordnung vom 4. Januar 1875 K.G.B1. S. 5),

b) deren Bestandteile und quantitative Zusammensetzung nicht durch
ihre Benennung oder Ankündigung erkennbar gemacht oder auf Ver¬
langen bekannt gegeben werden (Gehcimniittel),

dürfen als Heilmittel gegen Krankheiten oder Korperschäden von Menschen
und Tieren weder öffentlich angekündigt, noch angepriesen werden.

§ 2. Stoffe und Zubereitungen der in § 1 unter b gedachten Art
dürfen für den Einzelverkauf weder feilgehalten, noch in demselben ab¬
gegeben werden.

§ 3. Zuwiderhandlungen gegen die vorstehenden Bestimmungen
werden, sofern nicht nach den gesetzliehen Vorschriften eine höhere Strafe
verwirkt ist, mit Geldstrafe bis zu 60 M., im Unvermögensfalle mit ent¬
sprechender Haft bestraft.

(51. PA', betr. Ausübung der Heilkunde durch nicht
approbierte Personen vom 30. September 1902.
(§§ I —:< wie bei Nr. 9.)
§ C. Diese Polizeiverordnung tritt mit dem Tage ihrer Veröffent¬

lichung in Kraft.

Provinz Hannover.

02. P.V. betr. Verkeh r mit Geheimmitteln und ähnlichen
Arzneimitteln vom 11. August 1903.
(§§ I —4 "od Anlagen A und B wie bei Nr. I.)
§ 5. Zuwiderhandlungen gegen die vorstehenden Bestimmungen

werden mit Geldstrafe bis zum Betrage von 00 Mark bestraft, sofern nicht
nach den Gesetzen eine höhere Strafe verwirkt ist.

§ 6. Diese Polizeiverordnung tritt am t. .lanuar 1Ü04 in Kraft.
Zu dem gleichen Zeitpunkt wird die Polizeiverordnung vom
11. Mai 1888 auller Kraft gesetzt.

63. P.V. betr. Ankündigung von Geheimmitteln gegen
Pflanzenkrankheiten vom 7. Juni 1900.
(§8 I und 2 wie bei Nr. 2 7.)

llegierungsbezirli Hannover.
64. P.V. betr. Vorschriften, insbesondere die Melde¬

pflicht für Personen, welche die Heilkunde ge-
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werbsmäßig ausüben, ohne in Deutschland appro¬
biert zu sein vom 26. Mai 1903.
(§ I materiell wie bei Nr. 9.)
(§§ 2—5 wie bei Nr. 9.)
§ G. Diese Polizeiverordnung tritt mit dem 1. Juni 1908 in Kraft.

Regierungsbezirk Lüneburg.

<55. P.V. betr. gewerbsmäßige Ausübung der Heilkunde
durch nicht approbierte Personen, sowie öfffent-
liche Ankündigung von Gegenstanden, Vorrich¬
tungen, Methoden oder Mitteln, welche zur Ver¬
hütung, Linderung oder Heilung von Menschen¬
oder Tierkrankheiten bestimmt sind, vom 11. Sep¬
tember 1902.
(§§ 1—5 wie bei Nr. 9.)
§ 6. Diese Polizeiverordnung (rill mit dem Tage ihrer Verkündi¬

gung in Kraft.

Regierungsbezirk Stade.

<>0. P.V. betr. Ausübung der Heilkunde durch nicht
approbierte Personen vom 15. November 1902.
(SS I - 5 wie bei Nr. 9.)
(§ i;. Iiiese Verordnung tritt mit dem I. Dezember 19(12 in Kraft.)

Regierungsbezirk Mildeshehu.
iil. P.V. betr. Ausübung der Heilkunde durch nicht

approbierte Personen vom 28. September 1!M)2.
(SS 1—5 wie bei Nr. 9.)

Regierungsbezirk Aurich.
4»8. P.V. betr. Ausübung der Heilkunde durch nicht

approbierte Personen vom 29. September 1902.
(§§ 1—3 behandeln ähnlieh wie die §§ I und •_' bei Nr. 9 die

Meldepflichl nicht approbierter Heilkünstler.)
S -1. öffentliche Anzeigen von Personen, die ohne staatlich geprüft

zu sein, eine gewerbsmäßigeTätigkeit auf dem Gebiete der Heilkunde oder
eines Zweiges der Heilkunde ausüben, sind verboten, sofern die Anzeigen
geeignet sind, über Vorbildung, Befähigung »der Erfolge dieser Personen
zu täuschen, oder prahlerische Versprechungen enthalten.

(§ 5 wie § 4 bei Nr. 9.)
S c. Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften dieser Polizei¬

verordnung werden mit Geldstrafe bis zum Betrage von tili Mark oder im
Unvermögensfalle mil entsprechender ttafl bestraft.

S 7. Diese Polizeiverordnung tritt vom t. November 190S ah in Kraft.
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Regierungsbezirk Osnabrück.
(>!). P.V. betr. Ausübung der Heilkunde durcl

approbierte Personen vom 20. Oktober 1902.
(§§ 1— 5 wie bei Nr. 9.)

n ich t

Provinz Schleswig- Holstein.
70. P.V. betr. Verkehr mit Geheimmitteln und älm

liehen Arzneimitteln vom 7. März 1904.
(§§ 1— 4 und Anlagen A and I? wie bei Nr. 1.)
(§ 5 wie bei Nr. 25.)
§ 6. Diese Polizeiverordnung tritt mit dem Tage ihrer Veröffent¬

lichung in Kraft. Mit demselben Tage tritt die Regierungs-
polizeiverordnung vom 7. November 1894 / 3. Februar 1900
sowie meine Polizeiverordnung vom 14. Dezember 1908 außer
Kraft.

71. P.V. betr. Ankündigung von Geheimmitteln gegen
Pflanzenkrankheiten vom 7. April 1900.
(§ 1 wie bei Nr. 27, § 2 wie bei Nr. 45.)

Regierungsbezirk Schleswig.
72. P.V. betr. Ausübung der Heilkunde durch nichi

approbierte Personen vom 11. Oktober 1902.
(§§ 1—5 wie bei Nr. 9.)
§ G. Diese Polizeiverordnung tritt i Monat nach ihrer Veröffent¬

lichung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Polizeiverordnung vom
6. Mai dieses .Iah res außer Kraft.

Provinz Westfalen.

73. P.V. betr. Ankündigung von Geheimmitteln und
ähnlichen Arzneimitteln vom 5. November 1903.
(§§ 1 und 2 wie bei Nr. 54.)
§ 8. Diese Polizeiverordnung tritt mit dem 1. Januar 190J in

Kraft. Mit demselben Zeitpunkt wird die Polizeiverordnung
betreffend die Ankündigung, Anpreisung und Peilhaltung
von (J ehe i m m i t ( e I n vom 25. Mai 1897 aufgehoben.

(Anlagen A und B wie bei Nr. 1.)
74. P.V. betr. Ankündigung von Geheimmitteln gegen

tierische Krankheiten vom 5. November L908.
(§§ I und 2 wie bei Nr. 2G.)
§ 3. Diese Polizeiverordnung tritt am I. Januar 1904 in Kraft.

75. P.V. betr. Ankündigung von Geheim m i II e 1n gegen
Pflanzenkrankheiten vom 26. Juli 1900.
(§§ I und 2 wie bei Nr. 27.)
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Regierungsbezirk Minister.
«6. P.V. betr. Ausübung der Heilkunde durch nicht appm

bierte Personen sowie öffentliche Ankündigung von
Heilmitteln vom 3. März 1903.
(§§ I —5 wie hei Nr. ü. Nur ist in § 4 statt „Methoden" stets

„Verfahrungsarten" gesagt.)
§ 6. Diese Polizeiverordnung tritt am 15. März 1908 in Kraft.

Regierungsbezirk Minden.
77. P.V. betr. Bekämpfung der Kurpfuscherei vom :((). Juli

L903.
(§§ 1—8 wie die §S 8—6 bei Nr. 9.)
§ 4. Diese Polizeiverordnung tritt mit dem !. Oktober 1908 in Kraft.

Regierungsbezirk Arnsberg.
TN. P.V. betr. die Personen, welche die Heilkunde ge¬

werbsmäßig ausüben, ohne in Deutschland appro¬
biert zu sein, vom l'J. März 1904.
(§ I materiell wie bei Nr. 9.)
(§§ L>und 8 wie bei Nr. 90
§ 4. Die öffentliche Ankündigung von Gegenständen, Vorrichtungen,

Methoden "der Mitteln, die zur Verhütung, Linderung oder Heilung von
Menschen- oder Tierkrankheiten bestimmt sind, seitens der im § l ge¬
nannten Personen ist verboten, wenn
a) den Gegenständen, Vorrichtungen, Methoden oder Mitteln besondere

über ihren wahren Werl hinausgehende Wirkungen beigelegt werden,
oder das Publikum durch die Art ihrer Anpreisung irregeführt oder
belästigt wird, oder wenn

b) die Gegenstände, Vorrichtungen, Methodenoder Mittel ihrer Beschaffen
heit nach geeignet sind, Gesundheitsschädigungen hervorzurufen.

§ 5. Die Etegierungspolizeiverordnung vom 19. März
1903, betreffend Tätigkeit der Krankenheiler wird hiermit
aufgehoben.

§ (i. Zuwiderhandlungen gegen die vorstehenden Vorschriften werden,
soweit nicht in den bestellenden Gesetzen eine höhere Strafe vorgesehen
ist, mit Geldstrafe bis zu 60 Mark, im Unvermögensfalle mit entsprechender
Haft bestraft.

§ 7. Vorstehende Polizeiverordnung tritt mit dem Tage ihrer Ver¬
kündigung in Kraft.

Provinz Hessen-Nassau.

*T!>. P.V. betr. Verkehr mit Geh ei m mitt ein und ähn¬
lichen Arzneimitteln vom 9. Dezember 1908.
(SS 1 — ■'* und Anlagen A und II wie bei Nr. 1.)
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§ 4. Zuwiderhandlungen gegen die vorstehenden Bestimmungen
werden, sofern nicht nach den gesetzlichen Bestimmungen eine höhere Strafe
verwirkt ist, mit Geldstrafe bis zu 60 Mk., im Unvermögensfalle mit ent¬
sprechender Haft bestraft.

§ 5. Was die öffentliche Ankündigung der in den Verzeichnissen
A und li aufgeführten Mittel sowie der Geheimmittel und Reklamemittel
überhaupt betrifft, so behält es bei der Polizeiverordnung des Regierungs¬
präsidenten in Cassel vom 20. Oktober 1893 und des Regierungspräsidenten
in Wiesbaden vom 16. Mai 1902 sein Bewenden.

8 6. Diese Polizeiverordnung tritt am 1. Januar 1904 in Kraft.
80. P.V. betr. Ankündigung von Geheimmitteln gegen

Pflanzenkrankheiten vom 4. Mai L900.
(§§ 1 und 2 wie bei Nr. 2 7.)

Regierungsbezirk Cassel.
81. P.V. betr. Ankündigung von Arzneimitteln, Geheim -

mittein und Reklamemitteln vom 20. Oktober 1893.
§1. Stoffe und Zubereitungen jeder Art, gleichviel ob arzneilich

wirksam oder nicht,
») deren Feilhalten und Verkauf gesetzlich beschränkt ist (vergl. kaiserl.

Verordnung vom 27. Januar 1890, betreffend den Verkehr mit Arznei¬
mitteln, und Erlaß des Herrn Ministers der geistlichen usw. Ange¬
legenheiten vom 4. Dezember 1891, betreffend die, Abgabe stark¬
wirkender Arzneimittel),

h) deren Bestandteile und quantitative Zusammensetzung durch ihre An¬
kündigung oiler Benennung nicht für jedermann deutlich erkennbar
gemacht oder auf Verlangen bekannt gegeben werden (Ge-
heimmittcl),

c) denen besondere Wirkungen fälschlich beigelegt werden, um über ihren
Wert zu täuschen (Reklamemittel),

dttrfen als Heilmittel gegen Krankheiten und Körperschäden der Menschen
und Tiere weder in Zeitungen oder Zeitschriften, noch mittels Vertriebes
von Druckschriften, noch anderweit öffentlich angekündigt oder angepriesen
werden.

§ 2. Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung werden mit Geld¬
strafe bis zu 6h Mk., im Unvermögensfallemit entsprechender llafl bestraft,
sofern nicht nach den allgemeinen Strafgesetzen eine, höhere Strafe ver¬
wirkt, ist.

§ .'!. Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündigung
in Kraft.

82. P.V. betr. gewerbsmäßige Ausübung der Heilkunde
durch nicht im deutschen Reiche staatlich appro¬
bierte Personen*) vom 2. Oktober li)02.
(§ 1 materiell wie bei Nr. 9.)
(§§2-5 wie bei Nr. 9.)

*) Die Überschrift ist hinzugefügt durch P.V vom 16. Juni 1903.
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§ (). Diese. Polizeiverordnung tritt mit dem Tilge der Verkündigung
in Kraft. Die Vorschrift des S 7 der Polizeiverordnung vom
1!). April 1902 bleibt durch diese Verordnung unberührt*).

Regierungsbezirk Wiesbaden.
SS. P.V. betr. Ankündigung von Arzneimitteln, Geheim¬

mitteln und Reklamemitteln vom 16. Mai 1902.
§ I. Gegenstände, Stoffe und Zubereitungen jeder Art,

a) deren Feilhalten und Verkauf gesetzlieh beschränkt ist (kaiserl. Ver¬
ordnung vom 22. Oktober 1901, E.G.B1. S. 890),

b) deren Bestandteile und Zusammensetzung weder durch ihre Benennung
oder Ankündigung erkennbar gemacht werden, noch allgemein bekannt
sind, oder

c) denen Wirkungen beigelegt werden, welche sie nieht besitzen**),
dürfen als Mittel gegen Krankheiten und Körperseiläden bei Menschen und
Tieren nicht öffentlich angekündigt oder angepriesen werden.

§ 2. Zuwiderhandlungen werden, sofern die gesetzlichen Bestim¬
mungen nicht eine höhere Strafe androhen, mit Geldstrafe bis zu 60 Mk..
im Onvermögensfalle mit entsprechender Haft, bestraft.

§ 3. Diese Polizeiverordnung tritt mit dem Tage ihrer Verkündigung
in Kraft. Die Polizeiverordnung vom 19. Juli 1899 wird vom
gleichen Zeitpunkte ab aufgehoben***).

84. P.V. betr. Ausübung der Heilkunde durch nicht
approbierte Personen und Ankündigung von Heil¬
methoden und Heilmitteln vom 13. September 1902.
(SS 1—5 wie bei Nr. 9).
§ 6. Die Polizeiverordnung tritt mit dem Tage ihrer Verkündigung

in Kraft. Der 8 1, Buchstabe e der Polizei Verordnung vom
IG. Mai 1902 wird vom gleichen Zeitpunkte ab aufgehoben.

Rheinpro vlnz.
85. P.V. betr. Ankündigung von Geheimmitteln und

ähnlichen Arzneimitteln vom 12. Dezember 11)03.
$ 1. Die öffentliche Ankündigung oder Anpreisung der in den An¬

lagen A und B aufgeführten Mitteln ist verboten. Das Verbot findet

*) Dieser Paragraph lautet: „Personen, die die Heilkunde bei Men¬
schen und Tieren, ohne hierzu staatlich approbiert zu sein, gewerbsmäßig
ausüben, haben dies innerhalb einer Woche nach dem Beginn der Aus¬
übung der für ihren Wohnsitz anständigen Ortspolizeibehörde anzuzeigen".

**) Ziffer c ist durch die P.V. Nr. 84 aufgehoben.
***) Der die Ankündigung von Arznei- und Geheimmitteln betreffende

8 124 Abs. 2 der Medizinalordnung für die freie Stadt Frank¬
furt, und deren Gebiet vom 29. Juli 1841 ist durch G. vom 16. April 1893
(Pr.G.S, S. 81) aufgehoben worden.
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gleichmäßige Anwendung auch auf diejenigen Mittel, die in späteren von
denn Oberpräsidenten unter Hinweis auf diese Polizeiverordnung bekannt
gemachten Ergänzungen der Anlagen A und B benannt werden.

§ 2. Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung werden, sofern
nicht nach den allgemeinen Strafgesetzen eine höhere Strafe verwirkt ist,
mit einer Geldstrafe bis zu 60 Ml;, und im luverniögensfallo mit ent¬
sprechender Haft hestraft.

§ .'). Hirse Polizeiverordnung tritt am 1. Januar 1904 in Kraft Mit
diesem Tage verlieren die Pro v i uzia I - Pol i zeiverordnung, be¬
treffend Einschränkung des Geheimmittelunwesens vom :',. Ok¬
tober 1895 und alle sonstigen in der Rheinprovinz ergangenen
polizeilichen Vorschriften aber die öffentliche Ankündigung
oder Anpreisung von Geheimmitteln für Menschenkrankheiten
ihre W i rk sa mkeit.

Anlagen A und B wie bei Nr. 1.)

80. P.V. betr. Ankündigung von Geheimmitteln gegen
tierische Krankheiten vom 14. Dezember 1896.
(§§ I und 2 wie bei Nr. 26).
§ 3. Alle entgegenstehenden Vorschriften werden hierdurch auf¬

gehoben.
87. P.V. betr. Ankündigung von Geheimmitteln gegen

Pflanzenkrankheiten vom 28. .Juli 1899.
(§§ 1 und 2 wie bei Nr. 27.)

lteyierungsbezirk Cöln.
88. P.V. betr. Ausübung der Heilkunde durch nicht

approbierte Personen vom 14. April 1903.
(§ 1 materiell wie bei Nr. 9.)
(§§ 2 — 5 wie hei Nr. it.)
§ 6. Diese Polizeiverordnung tritt 14 Tage nach ihrer Verkündigung

in Kraft.

Regierun (/»bezirk Düsseldorf.
8!). P.V. betr. Ankündigung von Arzneimitteln und Ge¬

heimmitteln vom D.Mai 1888.
Unter Aufhebung unserer Polizeiverordnung vom 7. De¬

zember 1853, wiederholt am 19. März 1887, verordnen wir hiermit auf
Grund des § 11 des Gesetzes vom 11. März 1850 für den Umfang unsere,
Verwaltungsbezirkes:

§ 1, Stoffe und Zubereitungen jeder Art, gleichviel ob arzneilich
wirksam oder nicht,
a) deren Feilhalten und Verkauf nicht jedermann freigegeben ist,
b) deren Bestandteile durch ihre Benennung oder Ankündigung uirlit für

jedermann deutlich und zweifellos erkennbar gemacht sind (Geheim¬
mittel)*),

*) Diese Ziffer ist durch die Verordnungen Nr. 85 und 86 aufgehoben.
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dürfen als Heilmittel gegen Krankheiten und Körperschäden von Menschen
und Tieren weder öffentlich angekündigt noch angepriesen werden.

§ 2. Zuwiderhandlungen gegen vorstehende Bestimmung (§ 1) wer¬
den, soweit nach anderen gesetzlichen Bestimmungen nicht eine strengere
Strafe verwirkt ist, mit Geldbuße bis zu 30 Mk. oder mit verhältnis¬
mäßiger Haft bestraft.

90. P.V. betr. Ausübung der Heilkunde durch nicht
approbierte Personen vom 15. Dezember 1902.
(§§ 1 und 2 ähnlich wie bei Nr. 9 unter Ausdehnung der Meldepflicht

auf nicht approbierte Tierheilkünstler.)
(§§ 3—5 wie bei Nr. 9.
§ 6. Diese Polizeiverordnung tritt mit dem 1. Januar 1903 in Kraft.

Regierungsbezirk Coblenz.
91. P.V. betr. Ankündigung von Geheimmitteln, Arznei¬

mitteln und Reklamemitteln vom 31. Juli 1894.

§ 1. Die öffentliche Ankündigung und Anpreisung zum Verkaufe
a) von Geheimmitteln, d. h. Mitteln, deren Namen ihre Bestandteile und

Zusammensetzung nicht für jedermann deutlich erkennbar machen*),
b) von Arzneimitteln, deren freier Verkauf gesetzlich untersagt oder be¬

schränk! ist (vergl. kaiserl. Verordnung vom 27. Januar 1890),
c) von Reklamemitteln, d. h. Mitteln, denen in einer über ihren Wert

täuschenden Weise besondere Heilwirkungen beigelegt werden,
ist für den Bereich des Begierungsbezirks Coblenz verboten.

§ 2. Zuwiderhandlungen hiergegen werden mit Geldstrafe von
10 — CO Mk. oder im Unvermögensfalle mi1 verhältnismäßiger Haft bestraf!,
falls nach Reichs- oder Landesgesetzen keine höhere Strafe verwirkt ist.

§3. Die Polizeiverord n u ni;- vom 5. September 1854, betref¬
fe ii il das Anpreisen von Geheimmitteln, wird hierdurch aufgehoben.

93. P.V. betr. Ausübung der Heilkunde durch nicht
approbierte Personen vom 7. November 1902.
(§ 1 materiell wie bei Nr. 9.)
(§§ 2 — 5 wie bei Nr. 9.)
§ C. Die Polizeiverordnung tritt mit dem 1. Januar 1903 in Kraft.

Regierungsbezirk Aachen.
93. P.V. betr. Ankündigung von Arzneimitteln vom

17. März 1896.

Die Polizeiverordnung der-hiesigen königl. Regierung, Abteilung
des Innern, vom 17. Januar 1856, betreffend das öffentliche Ankündigen
und Feilbieten von Arzneimitteln usw., wird hierdurch aufgehoben.

*) Diese Ziffer ist durch die Verordnungen Nr. 85 und 80 aufgehoben.
TJrban, Geheimmittel. 3
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1)4. P.V. betr. Ausübung der Heilkunde durch nicht
approbierte Personen vom 9. August 1902.
(§§ 1—5 wie bei Nr. 9.)

Regierungsbezirk Trier.
95. P.V. betr. Ausübung der Heilkunde durch nicht

approbierte Personen vom 6. Juni 1903.
(§§ 1—5 wie bei Nr. 9.)

Hohenzollern.
Regierungsbezirk Sigmaringen.

!)(>. P.V. betr. Verkehr mit Geheimmitteln und ähn¬
lichen Arzneimitteln vom 18. Oktober 1903.

(§§ 1— & und Anlagen A und B wie bei Nr. 1.)
§ 5. Zuwiderhandlungen gegen diese Polizeiverordnung werden mit

Geldstrafe bis zu fiO (sechzig) Mk. bestraft, sofern nicht nach den all¬
gemeinen Strafgesetzen eine höhere Strafe verwirkt ist.

§ 6. Diese Polizeiverordnung tritt mit dem 1. Januar 1904 in Kraft.
§ 7. Die Polizeiverordnung vom 1. Oktober 1895 über

die öffentliche Ankündigung von Geheimmitteln wird hier¬
durch vom gleichen Tage ab aufgehoben.

1)7. P.V. betr. Ankündigung von Arzneimitteln, Ge¬
heimmitteln und Schwindelmitteln vom 13. Juni 1892.

§ 1. Zubereitungen, Drogen und chemische Präparate
a) deren Feilhalten und Verkauf gesetzlich beschränkt ist (kaiscrl. Ver¬

ordnung vom 2 7. Januar 1890, betr. den Verkehr mit Arzneimitteln
— Keichsgesetzbl. S. 9);

b) deren "Wesen und Zusammensetzung geheim gehalten werden (Geheim-
mittel)*);

c) denen besondere Wirkungen fälschlich beigelegt werden, um über
ihren Wert zu täuschen (Schwindelmittel),

dürfen als Heilmittel für Menschen und Tiere weder in Zeitungen oder
Zeitschriften, noch mittels Vertriebes von Druckschriften, noch anderweitig
öffentlich angekündigt oder angepriesen werden.

§ 2. Die Vorschrift des § 1 Abs. a findet auf diejenigen Gewerbe¬
betriebe, denen nach der kaiserl. Verordnung vom 27. Januar 1890 das
Keilhalten und der Verkauf der daselbst bezeichneten Heilmittel gestattet
ist, keine Anwendung.

*) Absatz b des § 1 ist durch die jetzt außer Kraft gesetzte l'.V.
1. Oktober 1895 aufgehoben worden.
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§ 3. Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen der §§ 1 oder 2
werden mit Geldstrafe bis zu 60 Mk. bestraft, sofern nicht nach den all¬
gemeinen Strafgesetzen eine höhere Strafe verwirkt ist.

§ 4. Diese rolizeiverordnung tritt mit dem Tage der Verkündigung
in Kraft.

!),S. P.V. betr. 1. Meldepflicht nicht in Deutschland
approbierter Heilkünstler, Zahntechniker usw.,
2. deren öffentl. Ankündigung von Heilmethoden
vom 1(1. Juli 1903.

(§§ 1—3 ähnlieh wie die §§ 1 und 2 bei Nr. 9 unter Ausdehnung
der Meldepflicht auf Personen, welche, ohne im Bezirk angesessen zu sein,
ihr Gewerbe in demselben betreiben.)

§ 4. Öffentliche Anzeigen von den in §§ 1—3 Bezeichneten sind
verboten, sofern sie über Vorbildung, Befähigung oder Erfolge zu täuschen
geeignel sind oder prahlerische Versprechungen enthalten,

§ 5. Die öffentliche Ankündigung von Gegenständen, Vorrichtungen,
Methoden oder Mitteln, welche zur Verhütung, Linderung oder Heilung
von Menschen- oder Tierkrankheiten bestimmt sind, ist seitens der in
§§ 1—3 Bezeichneten verboten, wenn

1. den Gegenständen, Vorrichtungen, Methodenoder Mitteln besondere
über ihren Wert hinausgehende Wirkungen beigelegt werden oder das
Publikum durch die Art ihrer Anpreisung irregeführt oder belästigt wird,
oder wenn

2. die Gegenstände, Vorrichtungen, Methoden oder Mittel ihrer Be¬
schaffenheit nach geeignet sind, Gesundheitsbeschädigungen hervorzurufen.

§ G. Zuwiderhandlungen gegen die vorstehenden Vorschriften werden,
soweit in den bestehenden Gesetzen nicht eine höhere Strafe vorgesehen
ist, mit (ieldstrafe bis zu 00 Mk. oder mit entsprechender Haft bestraft.

Bayern.
JM). A.V. betr. Verkehr mit Geheimmitteln und ähn¬

lichen Arzneimitteln vom 19. September 1903.

Wir Finden Uns bewogen, auf Grund des § 367 Nr. 5 des Straf¬
gesetzbuchs für das Deutsche Keich und des Art. 7_'a des Polizeistraf¬
gesetzbuchs für das Königreich Bayern*) zu verordnen, was folgt :

(§§ 1 — 4 und Anlagen A und B wie bei Nr. 1.)
§ 5. Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1904 in Kraft.

*) Dieser Artikel lautet: „Mit Geldstrafe bis zu 150 Mk. oder mit
Haft wird außer dem Falle des § 3C7 Abs. 1 Ziff. 5 des Strafgesetzbuches
für das Deutsche Reich bestraf!, wer den Verordnungen inbezug auf den
Verkehr mit Arznei- oder Geheimmitteln, welche zur Heilung oder Ver¬
hütung von Krankheiten der Menschen oder Tiere bestimmt sind, zuwider¬
handelt."

3*
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100. Gesetz die Gewerbsteuer betreffend vom 9. Juni 1899
(G. u. V.B1. S. 275).

Gew erb steuer-Tarif.

Lfd. Bezeichnung der
Gewerbe

Normalanlage
Bemerkungen

Nr. a
M.

b
M.

c
M.

d
M.

3

49

107

A. Handwerks¬
betrieb, mechanische
Künste, wissen. schaft¬

liche Gewerbe.
Anfertigung von Geheim-
mitteln zum kosmetischen
oder Medizinalgebrauch

B. Handels¬
geschäfte.

Verkauf von Geheimmit-
teln zum kosmetischen
oder Mediziualgebrauchc

E. Fabriken und
größere gewerbliche

Unternehmungen.
Anfertigung von Geheim¬
mitteln zum kosmetischen

und Medizinalgebrauch

15

18

30

120

Die Normalanlage wird
jedem Gewerbe zugeschla¬
gen, in und in Verbindung
mit welchem der nebige
Betrieb stattfindet. Eine
Steuerermäßigungfindet in
keinem Kalb' statt.

Die Normalanlage wird
jedem Gewerbe zugeschla¬
gen, in welchem ein Ver¬
kauf der nebenbezeich¬
neten Art stattfindet. Eine
Steuerermäßigung findet
nicht statt.

Die Normalanlage wird
jedem Gewerbe zugeschla¬
gen, in und in Verbindung
mit welchem der neben¬
bezeichnete fabrikations¬
mäßige Betrieb stattfindet.
Eine Steuerermäi.iiguug
wird in keinem Falle ge¬
währt.

Sachsen.
101. Min.V. betr. Verkehr mit Geheimmitteln und ähn¬

lichen Arzneimitteln vom 30. November 1903.
(§§ 1—3 und Anlagen A und B wie bei Nr. 1.)
§ 4. Die öffentliche Ankündigung oder Anpreisung der in den

Anlagen A und B aufgeführten Mittel ist verboten.
Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1904 in Kraft; mit dem

gleichen Zeitpunkte treten die Verordnungen des Ministeriums
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des Innern, die öffentliche Ankündigung von Geheimmitteln
betreffend, vom 29. Mai 1895 sowie vom 16. November 1897
außer Wirksamkeit.
102. Min.V. betr. Verkehr mit Geheimmitteln und ähn¬

lichen Arzneimitteln vom 13. Januar 11)04.
Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften der Verordnung, den Ver¬

kehr mit Geheimmitteln und ähnlichen Arzneimitteln betreffend, vom
30. November 1903 werden, soweit nicht die in bestehenden Gesetzen ent¬
haltenen Strafbestimmungen anzuwenden sind, mit Geldstrafe bis 150 Mk.
oder mit Haft bis zu 6 Wochen bestraft.

103. Min.V. betr. Ankündigung von Geheimmitteln gegen
Pflanzenkrankheiten vom 31. März 1900.

Das Ministerium des Innern findet sich veranlaßt, das durch Ver¬
ordnung vom 16. November 1897 ausgesprochene Verbot der öffentlichen
Ankündigung von Geheimmitteln gegen Tierkrankheiten auch auf die Ge-
heimmittel gegen Pflanzenkrankheiten auszudehnen.

Es wird daher hiermit die öffentliche Ankündigung von Geheim¬
mitteln, welche zur Verhütung oder Heilung von rflanzenkrankheiten zu
dienen bestimmt sind, untersagt.

Zuwiderhandlungen werden, soweit nicht allgemein gesetzliche Vor¬
schriften andere Strafen festsetzen, mit Geldstrafe bis zu 150 Mk. oder
mit Haft bis zu 6 Wochen bestraft.

104. Min.V. betr. Ausübung der Heilkunde durch nicht,
approbierte Personen vom 14. Juli 1908.

(Ziffer 1 materiell wie die §§ 1 und 2 bei Nr. 9.)
(Ziffern 2 und 3 wie die §§ 3 und 4 bei Nr. 9.)
Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften unter Ziffer 1, 2 und

Ziffer 3 werden, soweit in den bestellenden Gesetzen nicht eine höhere
Strafe vorgesehen ist, mit Geldstrafe liis zu 150 MI;, oder mit ent¬
sprechender Haft, bestraft.

Württemberg.
105. Min.V. betr. Verkehr mit Geheimmitteln und ähn¬

lichen Arzneimitteln vom 4. November 1908.
Auf Grund des § 367, Ziffer 5 des Strafgesetzbuches für das

Deutsche Keich und der Art. 28a*), 51 des Landespolizeistrafgesetzcs
vom 27. Dezember 1871 / 4. Juli 1898 wird nachstehendes verfügt:

*) Artikel 28a lautet: „Mit Geldstrafe bis zu 150 Mk. oder mit
Haft wird bestraft, wer außer dem Falle des § 367 Ziffer S und 5 des
Strafgesetzbuches den vom Ministerium des Innern zum Schutze gegen Ge-
sundhoitsgefälinliing oder schwindelhafte Ausbeutung des Publikums er¬
lassenen Vorschriften über die öffentliche Ankündigung und den Vertrieb
von Geheimmitteln und anderen in diesen Vorschriften denselben gleich¬
gestellten Stoffen oder Zubereitungen, welche zur Verhütung oder Heilung
von Menschenund Tierkrankheiten zu dienen bestimmt sind, zuwiderhandelt."
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(§§ 1— i und Anlagen A und B. wie bei Nr. 1.)
§ 5. In bezug auf die öffentliche Ankündigung und die Anpreisung

der nicht unter diese Verfügung fallenden Arzneimittel durch die Apo¬
theker verbleibt es bei den Torschriften des § 21 der Verfügung des
Ministeriums des Innern vom 1. Juli 1886, betreffend die Einrichtung
und den Betrieb der Apotheken, sowie die Zubereitung und Feilhaltung
der Arzneien*).

§ 6. Diese Verfügung tritt am 1. Januar 1904 in Kraft.
Mit diesem Tage treten die Verfügungen des Ministeriums

des Innern, betreffend das Verbot der öffentlichen Ankündi¬
gung von Geheimmitteln, vom 26. Juli 1898, vom 14. Februar
1899, vom 9. Oktober 1900 und vom 11. November 1901 außer
"W i r k u n g.

Der §8 der Verfügung des Ministeriums des Innern vom
80. Dezember 1875, betreffend die Verordnung und Abgabe von
Arzneimitteln und chemischen Präparaten zu Heilzwecken
and die zu dessen Ausführung erlassene Verfügung des Mi¬
nisteriums des Innern vom 15. Februar 1877, betreffend den
Verkauf der als Handelsartikel vorkommenden Arznei-
mischungen in den Apotheken werden vom Tage der Ver¬
kündigung dieser Verfügung ah aufgehoben.

100. Min.V. betr. Ankündigung des Audiphon Bernards
und der Voltamittel vorn 4. November 1903.

Auf Grund der Art. 28a und 51 des LandespolizeistrafgeseUes vom
27. Dezember 1871 / 4. Juli 1898 wird nachstehendes verfügt:

§ l. Die öffentliche Ankündigung Folgender, den Geheimmitteln
gleichgestellter Mittel ist verboten:

Audiphon Bernards (auch Audiphones invisihlcs oder Unsichtbares
Audiphon Bernard),

Voltamittel (insbesondere Voltakreuze, Voltasterne, Voltauhren, auch
elektro-galvanische Voltamittel oder einfache oder Doppel- oder große
Voltamittel).

§ 2. Diese Verfügung Irilt am 1. Januar 1904 in Kraft.

107. Min.V. betr. die Einrichtung und den Betrieb der
Apotheken, ho wie die, Zubereitung und Feilhaltung
der Arzneien vom 1. Juli 1885.

§ 21. Den Apothekern ist gestattet, die unter den sogenannten
Handverkauf entfallenden Arzneimittel (einfach oder gemischt) an das
Publikum abzugeben, auch den Empfangern über deren Gebrauchsweise
Auskunft zu erteilen, dagegen verboten, irgendwelche Stoffe oder
Zubereitungen als Heilmittel gegen Krankheiten oder körper¬
liche Beschwerden öffentlich anzukündigen oder bei deren Ab¬
gabe auf den Signaturen als solche anzupreisen und sich FSlle dring-

*) Siehe Nr. 107.
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licher Not, z. B. Verbrennung, Vergiftung, in welchen ärztliche Hilfe so¬
fort nicht zu beschaffen ist, ausgenommen — mit der Beratung und Be¬
handlung kranker Menschen und Tiere zu befassen.

Baden.
108. Min.V. betr. Geschäftsbetrieb in den Apotheken

vorn 2G. November 1903.

Die §§ 20 und 30 der diesseitigen Verordnung vom 11. September
1896, den Geschäftsbetrieb in den Apotheken betreffend, erhalten mit
Wirkung vom I.Januar 1904 ab folgende Fassung:

§ 20. Auf den Verkehr mil denjenigen Geheimmitteln und ähn¬
lichen Arzneimitteln, welche in den Anlagen A und B aufgeführt sind,
finden die nachstehenden Vorschriften Anwendung; die Ergänzung der An¬
lagen bleibt vorbehalten.

Die Gefäße und die äiilieren Umhüllungen, in denen diese Mittel ab¬
gegeben werden, müssen mit einer Inschrift versehen sein, welche den
Namen des Mittels und den Namen oder die Firma des Verfertigers deut¬
lich ersehen läßt. Außerdem muß die Inschrift auf den Gefäßen oder den
äußern Umhüllungen den Namen oder die Firma des Geschäfts, in welchem
das Mittel verabfolgt wird, und die Höhe des Abgabepreises enthalten;
diese Bestimmung findet auf den Großhandel keine Anwendung.

Der Apotheker ist verpflichtet, sich Gewißheit darüber zu verschaffen,
inwieweit auf diese Mittel die Vorschriften über die Abgabe stark wirken¬
der Arzneimittel Anwendung finden.

Die in der Anlage B aufgeführten Mitlid sowie diejenigen in der
Anlage A aufgeführten Mittel, über deren Zusammensetzung der Apotheker
sieb nicht soweit vergewissern kann, dal.! er die Zulässigkeil der Abgabe
im Handverkäufe zu beurteilen vermag, dürfen nur auf schriftliche, mit
Datum und Unterschrift versehene Anweisung eines Arztes, Zahnarztes
oder Tierarztes, im letzterem Falle jedoch nur heim Gebrauche für Tiere,
verabfolg! werden. Die wiederholte Abgabe, ist nur auf jedesmal erneute
derartige Anweisung gestattet.

Bei Mitteln, welche nur auf ärztliche Anweisung verabfolgt werden
dürfen, muß auf den Abgabegefäßen oder den äußern Umhüllungen die
Inschrift „Nur auf ärztliche Anweisung abzugeben" angebracht sein.

§30. Die Ausübung der Heilkunde ist den Apothekern untersagt.
Ein Nebengewerbe darf der Apotheker nur mit Genehmigung des Mini¬
steriums des Innern betreiben.

Den Apothekern isi verboten, auf den Gefäßen oder den äußern Um¬
hüllungen, in denen ein Arzneimittel abgegeben wird, Anpreisungen, ins-
besondere Empfehlungen, Bestätigungen von Heilerfolgen, gutachtliche
Äußerungenoder Danksagungen, in di.....n d..... Mitltd eine Heilwirkung oder
Schutzwirkung zugeschrieben wird, anzubringen oder solche Anpreisungen,
sei es hei der Abgabe des Mittels, sei es auf sonstige Weise, zu verabfolgen.

(Anlagen A und 1! wie bei Nr. 1.)
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109. Min.V. betr. Ankündiglang von Arzneimitteln vom
27. November 1903.

Auf Grund des § 84 des Polizeistrafgesetzbuches*) wird mit Wirkung
vom 1. .Tanuar 1904 ab verordnet, was folgt:

§ 1. Die gemäß der Kaiserlichen Verordnung vom 22. Oktober
1901 (Reichsgesetzblatt S. 380) und den auf Grund des § 4 dieser Ver¬
ordnung erlassenen Anordnungen des Reichskanzlers von dem Feilhalten
und Verkaufen außerhalb der Apotheken ausgeschlossenen Zubereitungen,
Stoffe und Gegenstände dürfen nicht öffentlich zum Verkauf angekündigl
oder angepriesen werden.

§ 2. Die Verordnung vom 22. Mai 1890, den Verkehr mit
Arzneimitteln betreffend, wird aufgehoben.

Hessen.
110. Min.Erl. betr. Verkehr mit Geheimmitteln und ahn

liehen Arzneimitteln vom 2;?. Dezember 1908.

Mit Allerhöchster Genehmigung Seiner Königlichen Hoheit des Groß-
herzogs werden die Vorschriften über die Einrichtung und den Betrieb der
Apotheken des Großhorzogtums vom 14. Januar 1897 mit Wirkung vom
j..Tanuar 1904 ab, wie folgt, abgeändert:

§1. Der §31 erhält die nachstehende Fassung:
(Wie § 2ii bei Nr. 108.)
§ 2. Der § 32 erhält als Absatz 2 den nachstehenden /iisatz:
„Den Apothekern ist verboten auf den Gefäßen oder den Süßeren

Umhüllungen, in denen ein Arzneimittel abgegeben wird, Anpreisungen,
insbesondere Empfehlungen, Bestätigungen von Heilerfolgen, gutachtliche
Äußerungen oder Danksagungen, in denen dem Mittel eine Heilwirkung
oder Schutzwirkung zugeschriebenwird, anzubringen oder solche Anpreisungen,
sei es bei der Abgabe des Mittels, s (.j es auf BOnstige Weise, zu verabfolgen."

(Anlagen A und B wie bei Nr. 1.)

111. Min.Erl. (des Innern und der Justiz an die Großherzoglichen
Kreisämter) betr. Ankündigung von Geheimmitteln
vom 5. November 1895.
Auf Grund einer zwischen den verbündeten Regierungen getroffenen

Vereinbarung finden wir uns, um dem Überhandnehmen des unbefugten
Handels mit Geheimmitteln tunlichst entgegenzutreten, veranlaßt, Ihnen
nachstehenden Entwurf einer Polizeiverordnung mit der Ermächtigung mit¬
zuteilen, vorbehältlieh der Zustimmung des Kreisausschusses diese Vor¬
schriften für Ihren Kreis zu erlassen. Von der hiernach in Ihren Kreisen

*) Dieser Paragraph lautet: „Wer der Verordnung zuwider Arznei¬
mittel, welche dem freien Verkehr entzogen sind, öffentlich zum Verkaufe
ankündigt oder anpreist, wird an Geld bis zu 150 Mk. oder mit Haft
bestraft."
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zur Publikation gelangenden Polizeiverordnung wollen Sie je zwei Abdrücke,
an uns einsenden.

Polizeiverordnung*).
§ 1. Die öffentliche Ankündigung von Geheimmitteln, welche dazu

bestimmt sind, zur Verhütung oder Heilung menschlicher Krankheiten zu
dienen, ist verboten.

§ 2 Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung werden, sofern
nicht nac.i den allgemeinen Strafgesetzen eine höhere Strafe verwirkt ist,
mit einer Geldstrafe bis zum Betrage von 30 Mk. bestraft.

112. Polizoistrafgesetz vom 30. Oktober 18").").
Art. 342. Bei Vermeidung der in dem vorhergehenden Artikel an¬

gedrohten Strafe**) ist der unbefugte Verkauf von sogenannten Geheim¬
mitteln, es mögen dieselben gegen wirkliehe Krankheiten oder zur an¬
geblichen Verschönerung des Körpers, namentlich zum Waschen oder Färben
der Haare u. dergl., bestimmt sein, jedermann untersagt.

Mecklenburg-Schwerin.
HS. A.V. betr. Ankündigung von Geheimmitteln und

ähnlichen Arzneimitteln vom 17. Dezember 1903.

§ t. Die öffentliche Ankündigungoder Anpreisung der in den Anlagen
A und B aufgeführten Mittel is1 »erboten. Die Ergänzung der Anlagen
durch landesherrliche Verordnung bleibt Torbehalten.

§ 2. Wer dem Verbote in § I Absatz 1 zuwiderhandelt, wird mit
Geldstrafe bis zu einhundertundfünfzig Mark oder mit Halt bestraft. Die
Strafe kann im Rahmen des §458 der Strafprozeßordnung durch polizei¬
liche Strafverfügung festgesetzt werden.

§3. Diese Verordnung tritt mit dem 1. Januar 11)04 in Kraft.
Mit dem in Absatz 1 bezeichneten Zeitpunkte wird die Ver¬
ordnung vom 14. April 1896, betreffend die öffentliche An¬
kündigung von Geheimmitteln, aufgehoben.

(Anlagen A und B wie bei Nr. 1.)

*) Polizeiverordnungen nach obenslehemlemMuster sind von den Groß-
herzoglichen Kreisämtern unter folgenden Daten erlassen worden:
Bensheim. 28. Dezember 1895 Kriedberg 12. November 1895
Darmstadt 6. Dezember 1895 Gießen vakat
Dieburg . 16. Dezember 1895 Lauterbach 5 Februar ts im;
Erbach . . 10. April 1896 Schulten . 4. Februar IS'.Hl
Groß-Gerau . 10. Dezember 1895 Alzey 22. November 1895
Heppenheim . 18. November 1895 Bingen 18 November 1895
Offenbach 22. März L896 Mainz . 2. März 1896
Alsfeld . . .'!. Februar 1896 Oppenheim 14. Januar IS PC.

Büdingen . H>. Februar L896 Worms 18. Dezember 1895

**) 5 --50 Gulden.
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114. A.V. betr. Verkehr mit Geheimmitteln und ähn¬
lichen Arzneimitteln vom 17. Dezember 1908.

Wir Friedrich Franz usw. verordnen über den Verkehr mit
denjenigen Geheimmitteln und ähnlichen Arzneimitteln, welche in den An¬
lagen A und B aufgeführt sind, was folgt:

(§§ 1 und 2 wie die §§ 2 und 3 bei Nr. 1.)
§ 3. Diese Verordnung tritt mit dem 1. Januar 1904 in Kraft.
(Anlagen A und B wie bei Nr. 1.)

Such scn -Weimar.
115. Min.V. betr. Verkehr mit Geheimmitteln und fthn

liehen Arzneimitteln vom l(i. Dezember 1903.
(§§ 1—4 und Anlagen A und Ii wie bei Nr. 1.)

11.0. Min.V. betr. Ankündigung von Arzneimitteln, Ge¬
heimmitteln und Reklamemitteln vom 7. Novbr. 1890.

§ 1. Stolle und Zubereitungen als Heilmittel,
a) deren Feilhalten und Verkauf nur in Apotheken gestattet ist (vergl.

die Verordnung, betreffend den Verkehr mit Arzneimitteln, vom
27. Januar 1890 — Beichsgesetzblatt Seile 9 —),

b) deren Namen ihre Natur, Bestandteile und Zusammensetzung nicht
erkennbar machen (Geheimmittel),

c) denen besondere Wirkungen fälschlich hingelegt werden, um über
ihren Wert zu täuschen (Eeklamemittel),

dürfen zum Verkauf weder öffentlich angekündigt, noch angepriesen werden.
§ 2. Die Vorschrift in §la findet auf Inhaber von Apotheken

sowie auf den Großhandel (§ 3 der Verordnung vom 27. Januar 1890)
keine Anwendung.

§ 3. Zuwiderhandinngen gegen die Bestimmungen des § 1 werden
mit Geldstrafe Ins zu 60 Uk. oder mit Haft bis zu 14 Tagen bestraft,
wenn nicht nach den allgemeinen Strafgesetzen eine höhere Strafe ver¬
wirkt ist.

117. Medizinal Ordnung \oid l. Juri 185H.
§ 99. Der Handel mit Arzenoimitteln — d. h. mit denjenigen Heil¬

mitteln, welche als solche nur in irgend einer pharmazeutischen Form, als
■/..Ii. Pulver, Spezies, Abkochungen, Aufgüsse, Pillen, Pflaster, Salben usw.
angewendet werden können — sieht ohne Unterschied, und insbesondere
nach Verordnungen approbierter Jtedizinal-Personen, nur den Apothekern zu.
Dasselbe gilt von den sogenannten Geheimmitteln, d.h. von solchen
Arzeneimittcln, deren Bestandteile oder Bereitungsweise ganz oder teilweise
von dein Besitzer geheim gehalten werden. Auch die Apotheker dürfen
in der Regel nur solche Geheimmittel führen, deren Verkauf ihnen von
dem Staatsministerium erlaubt worden Ist. Ausnahmsweise haben sie
jedoch auch solche Geheimmitte] anzuschaffen, welche ein Arzt für seine
Kranken verlangt. DergleichenGeheimmitte] dürfen aber ..... ■ auf Rezepte
dieses Arztes verabfolgt werden.
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Mecklcnburg-Strelitz.
118. A.V. betr. Ankündigung von Geheimmitteln und

ähnlichen Arzneimitteln vom 17. Dezember 1903.
§ 1. Die öffentliche Ankündigung oder Anpreisung der in den An-

lagen A und B aufgeführten Mittel ist verboten. Die Ergänzung der An¬
lagen durch Landesherrliche Verordnung bleibt vorbehalten.

§ 2. Wer dein Verbot in § 1 zuwiderhandelt, wird mit Geldstrafe
bis zu einhundertundfünfzig Mark oder mit Haft bestraft.

Die Strafe kann im Rahmen des § 153 der Strafprozeßordnung durch
polizeiliche Strafverfiigung festgesetzt werden. Zuständig für die polizei¬
lichen Strafverfügungen sind in den Städten die Magistrate.

§ :i. Diese Verordnung tritt mil dem 1. Januar 11)04 in Kraft.
Mit dem in Absatz I bezeichneten Zeitpunkte wird die

Verordnung vom 14. April 1896, betreffend die öffentliche An¬
kündigung von Geheimmitteln, aufgehoben.

(Aulagen A und I! wie bei Nr. 1.)

119. A.V. betr. Verkehr mit Geheimmitteln und ähn¬
lichen Arzneimitteln vom 17. Dezember 1903.

Wir Friedrich Wilhelm usw. verordnen über den Verkehr mit den¬
jenigen Geheimmitteln und ähnlichen Arzneimitteln, «reiche in den An¬
lagen A und II aufgeführt sind, was folgt:

(§§ 1 und a wie die §§ 2 und :) bei Nr. 1.)
§ 8. Hiese Verordnung tritt mit dem 1. Januar 1904 in Kraft.
(Anlagen A und li wie bei Nr. 1.)

Oldenburg.
120. Min.V. betr. Verkehr mit Geheimmitteln und iihn

liehen Arzneimitteln vom (i. August 1903.
(§§ 1 — 4 und Anlagen A und B wie hei Nr. 1.)
§ 5. Diese Bestimmungen treten mit dem L.Januar 1904 in Kraft.

Mit demselben Tage tritt die Ministerialbekanntmachung
vom 18. August 1896, betreffend die öffentliche Ankündigung
von Geheimmitteln außer "Wirksamkeit.

§ ti. Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften dieser Bekannt¬
machung werden mit Geldstrafe bis zu 150 Mk. oder mit Haft bestraft,

121. Min.V. betr. Ankündigung von Geheimmitteln gegen
tierische Krankheiten vom 8. Juni 1897.

Die öffentliche Ankündigung von Geheimmitteln, welche dazu be¬
stimm! sind, zur Verhütung oder Heilung tierischer Krankheiten zu dienen,
ist verboten.

Übertretungen werden mit Geldstrafe bis zu 150 Mk. bestraft.
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122. Min.V. betr. Aasübung der Heilkunde durch nicht
approbierte Personen vom 6. Januar 1904.

(§§ 1 und 2 materiell wie bei Nr. 9.)
(§§ 3 und 4 wie bei Nr. 9.)
§ 6. Handelt es sich um sogen. Gebeimkuren, so ist deren

öffentliche Ankündigung oder Anpreisung unter allen Umständen, einerlei,
ob die im § 4 unter Ziffer 1 und 2 genannten Bedingungen zutreffen
oder nicht, verboten.

Bezüglich des Verkehrs mit Geheimmitteln und ähnlichen Arznei¬
mitteln wird auf die Ministerial-Bekanntmachung vom 6. August 1903
verwiesen.

§ G. Zuwiderhandlungen gegen die vorstehenden Vorschriften werden,
soweit nicht in den bestehenden Gesetzen eine höhere Strafe festgesetzt
ist, mit Geldstrafe bis zu 150 Mk. bestraft.

Diese Bekanntmachung tritt mit dem 1. Februar d. J. in Kraft.

BrainiSCllWOi£ (8 . Nachtrug).
123. G. betr. Verkehr mit Geheimmitteln und ähnlichen

Arzneimitteln vom 10. Dezember 1003.
(§§ 1 — 4 und Anlagen A und B wie bei Nr. 1.)
§ 5. Zuwiderhandlungen gegen die vorstehenden Vorschriften werden

mit Geldstrafe bis zu 150 Mk. oder mit Haft bestraft.
§ H. Die Vorschriften in den §§ 2—5 dieses Gesetzes finden auch

auf Geheimmittel und ähnliche Arzneimittel Anwendung, welche durch Be
kanntmachung des Herzoglichen Staatsministeriums in der Gesetz- und
Verordnungsammlung den in den Anlagen A und B (vergl. § 1) auf-
geführten Mitteln hinzugefügl werden,

§ 7. Dieses Gesetz tritt am I. Januar 190t in Kraft. Von dem
Tage an werden der Absatz 4 des §41 des M cd i zi na Igesetzes vom
9. März d. J. und die Ziffer 8 des § 5 des Gesetzes vom
23. März 1899, die Bestrafung der Polizeiübertretungen betr.,
in der Fassung des Gesetzes vom 10. Januar 1901, soweit sich
diese Ziffer auf zur Verhütung oder Heilung menschlicher
oder tierischer Krankheiten zu dienen bestimmte Geheim¬
mittel bezieht, sowie die sonstigen entgegenstehenden Be¬
st i in in n n gen aufgehoben.

Alle, die es angeht, haben sich hiernach zu richten.
124. G. betr. Ankündigung von Geheimniitteln vom

10. Januar 1001.
Der § 5, Ziffer 8 des Gesetzes vom 23. März 1899, die Bestrafung

der Polizeiübertretungen betreffend, erhält folgende Fassung:
„8. wer Geheimmittel, die dazu bestimmt sind, zur Verhütung oder

Heilung menschlicher oder tierischer Krankheiten oder von Pflanzenkrank¬
heiten zu dienen, öffentlich ankündigt" *).

*) Die Ziffer gilt nur noch für Geheimmittel gegen Pflanzenkrank¬
heiten (siehe Nr. 123 § 7.)
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Sachsen - Meiningen.
125. Min.V. betr. Verkehr mit Geheimmitteln und ähn¬

lichen Arzneimitteln vom 24. August 1903.

(§§ I —4 und Anlagen A und B wie bei Nr. 1.)
§ 5. Zuwiderhandlungen werden, soweit nicht nach anderen Be¬

stimmungen eine höhere Strafe verwirkt ist, gemäß § 387 Ziffer 5 des
Reichsstrafgesetzbuchs mit Geldstrafe bis zu 150 Mk. oder mit Haft bestraft.

Vorstehende Bestimmungen treten am 1. Januar 1904 in Kraft.
Das Ausschreiben vom 9. November 1867, betreffend den

unberechtigten Verkauf und das Ausbieten von Arznei- und
Geheimmitteln, wird aufgehoben.

126. Min.V. betr. Ankündigung von Geheimmitteln gegen
Pflanzenkrankheiten vom 26. Februar 1900.

§ 1. Die öffentliche Ankündigung von Geheimmitteln, welche dazu
bestimmt sind, zur Verhütung oder Heilung von Pflanzonkrankheiten zu
dienen, ist verboten.

§ 2. Zuwiderhandlungen werden mit Geld bis zu 60 Mk. oder mit
Haft bis zu 14 Tagen bestraft.

Sachsen - Altenburg.
127. Min.V. betr. Verkehr mit Geheimmitteln und ähn¬

lichen Arzneimitteln vom 19. Dezember 1903.

(§§ 1—4 und Anlagen A und B wie bei Nr. 1.)
§ 5. Zuwiderhandlungen werden, soweit nicht nach allgemeinen

Strafgesetzen eine höhere Strafe verwirkt ist, mit Geldstrafe bis zu 160 MK
oder mit Haft bis zu 6 Wochen bestraft.

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1904 in Kraft; mit dem
gleichen Zeitpunkte treten die Verordnungen des Herzog¬
lichen Gesamtministeriums, die öffentliche Ankündigung von
Geheimmitteln betreffend, vom 10. Juli 1895 und vom 8. Januar
1897 nebst der Bekanntmachung vom II. November 1897 außer
Wirksamkeit.

128. Min.V. betr. Ankündigung von Geheimmitteln gegen
Pflanzenkrankheiton vom 13. März 1900.

Die öffentliche Ankündigung von Geheimmitteln, welche dazu be¬
stimmt sind, zur Verhütung oder Heilung von Pflanzenkrankheiten zu
dienen, ist verboten.

Zuwiderhandlungen werden mit Geldstrafe bis zu 150 Mk. oder mit
Haft bis zu sechs Wochen bestraft.
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Sachsen - Coburg- Gotha.
Coburg-.

120. Min.V. betr. Verkehr mit Geheimmitteln und ähn¬
lichen Arzneimitteln vom 27. August 1903.

(§§ 1— & und Anlagen A und B wie bei Nr. 1.)
§ 5. Zuwiderhandlungen werden, soweit nicht sonstige gesetzliche

Vorschriften andere Strafen festsetzen, mit Geldstrafe bis zu 150 Mk. oder
Haft bis zu sechs Wochen bestraft.

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1904 in Kraft.
Vom gleichen Zeitpunkt ab wird die Verordnung, betref¬

fend die öffentliche Ankündigung von Geheimmitteln, vom
26. September 1895, aufgehoben.

Gotha.

130. Min.V. betr. Verkehr mit Geheimmitteln und ähn¬
lichen Arzneimitteln vom 19. August 190H.

(§§ 1—4 und Anlagen A und B wie bei Nr. 1.)
§ 6. Zuwiderhandlungen werden, soweit nicht sonstige gesetzliche

Vorschriften andere Strafen festsetzen, mit Geldstrafe bis zu 150 Mk. oder
Haft bis zu sechs Wochen bestraft.

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1904 in Kraft.
Vom gleichen Zeitpunkt ab wird die Verordnung, betref¬

fend die öffentliche Ankündigung von Geheimmitteln, vom
16. August 1895 aufgehoben.

Anhalt.
131. P.V. betr. Verkehr mit Geheimmitteln und ähn¬

lichen Arzneimitteln vom 19. November 1908.

(§§ 1—4 und Anlagen A und B wie bei Nr. 1.)
8 5. Diese Bestimmungen treten mit dem 1. Januar 1904 in Kraft.
§ 6. Zuwiderhandlungen werden mit Geldstrafe bis zu 30 Mk. oder

entsprechender Haft bestraft.

132. P.V. betr. Ankündigung von Geheimmitteln gegen
menschliche Krankheiten vom 27. Juni lH!tr>.

§ 1. Die öffentliche Ankündigung von Geheimmitteln, welohe dazu
bestimmt sind, zur Verhütung oder Heilung menschlicher Krankheiten zu
dienen, ist verboten.

§ 2. Zuwiderhandlungen gegen vorstehende Bestimmung werden,
sofern nicht nach den gesetzlichen Bestimmungen eine höhere Strafe ver¬
wirkt ist, mit Geldstrafe bis zu 30 Mk., im Unvermögensfalle mit Haft
bis zu 14 Tagen bestraft.
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133. P.V. betr. Ankündigung von Geheimmitteln gegen
tierische Krankheiten vom 8. Januar 1897.

Die öffentliche Ankündigung oder Anpreisung vom Geheimmitteln,
welche dazu bestimmt sind, zur Verhütung oder Heilung tierischer
Krankheiten zu dienen, ist verboten.

Übertretungen dieses Verbotes werden mit Geldstrafe bis zu 30 Mk.
oder Haft bestraft.

134. P.V. betr. Ankündigung von Geheimmitteln gegen
Pflanzenkrankheiten vom 24. Februar 1900.

§ 1. Die öffentliche Ankündigung von Geheimmitteln, welche dazu
bestimmt sind, zur Verhütung oder Heilung von Pflanzenkrankheiten zu
dienen, ist verboten.

§ 2. Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung werden mit Geld¬
strafe bis zu 30 Mk. oder entsprechender Haft bestraft, sofern nicht auf
Grund des Strafgesetzbuches oder anderer reichs- oder landesgesetzlicher
Vorschriften eine höhere Strafe verwirkt wird.

§3. Diese Polizeiverordnung tritt am I.März 1900 in Kraft.

135. P.V. betr. Bekämpfung der Kurpfuscherei venu 22. Mai
1908.

(§§ 1 — 4 ähnlich wie die §§ 1 und 2 bei Nr. 9.)
§5. Öffentliche Anzeigen von Personen, die, ohne staatlich geprüft

zu sein, eine gewerbsmäßigeTätigkeit auf dem Gebiete der Heilkunde aus¬
üben, sind verboten, sofern die Anzeigen geeignet sind, über Vorbildung,
Befähigung oder Erfolge dieser Personen zu täuschen, oder prahlerische
Besprechungen enthalten.

(§ C wie § 4 bei Nr. 9 )
8 7. Zuwiderhandlungen gegen die vorstehenden Vorschriften werden,

soweit in den bestehenden Gesetzen nicht eine höhere Strafe vorgesehen
ist, mit Geldstrafe bis zu 30 Mk. oder mit entsprechender Haft bestraft.

Schwarzburg - Rudolstadt.
130. Min.V. betr. Verkehr mit Geheimmitteln und ahn

lieben Arzneimitteln vom 7. November L908.

(§§ 1—4 und Anlagen A und J! wie bei Nr. 1.)
8 5. Zuwiderhandlungen werden, soweit nicht nach anderen Be¬

stimmungen eine höhere Strafe verwirkt ist, mii Geldstrafe bis zu 150 Mk.
oder entsprechender Haft bestraft.

§6. Die Polizeiverordnung vom 20. Juli 18!).r>, die öffent-
liohe Ankündigung von Geheimmitteln betreffend, wird auf¬
gehoben.

Vorstehende Polizeiverordnung tritt am 1. Januar 1904 in Kraft.
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137. Min.V. betr. Ankündigung von Geheimmitteln gegen
tierische Krankheiten vom 26. Februar 1897.

§ 1. Die öffentliche Ankündigung von Geheimmitteln, welche dazu
bestimmt sind, zur Verhütung oder Heilung tierischer Krankheiten zu
dienen, ist verboten.

§ 2. Zuwiderhandlungen werden mit Geldstrafe bis zu 150 Mk. oder
entsprechender Haft bestraft.

Schwarzburg-Sondershausen.
138. Min.V. betr. Verkehr mit Geheimmitteln und ähn¬

lichen Arzneimitteln vom 25. September 190H.
(§§ 1—4 un| l Anlagen A und B wie bei Nr. 1.)
§ 5. Zuwiderhandlungen werden, soweit nicht sonstige gesetzliche

Vorschriften andere Strafen festsetzen, mit Geldstrafe bis zu 150 Mk. oder
Haft bis zu (j Wochen bestraft.

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1904 in Kraft.
Vom gleichen Zeitpunkte ab wird die Verordnung, die

öffentliche Ankündigung von Geheimmitteln betreffend, vom
28. Mai 1895 aufgehoben.
139. Min.V. betr. Ankündigung von Geheim mittein gegen

tierische Krankheiten vom 20. Januar 1897.
(§§ 1 uud 2 wie bei Nr. 137.)

Waldeck und Pyrmont.
140. P.V. betr. Verkehr mit Geheimmitteln und ähn¬

lichen Arzneimitteln vom 10. Dezember 1908.
(§8 1—4 und Aolflgeis A und B wie bei Nr. 1.)
§5. Zuwiderhandlungen gegen diese Vorschriften werden, sofern

nicht nach den bestehenden gesetzlichen Beetimmungen eine höhere Strafe
verwirk! ist, mit Geldstrafe bis zu 30 Mk., im Unvermögensfalle mit ent¬
sprechender Haft bestraft.

§ 6. Die vorstellenden Bestimmungen treten am 1. Januar 1904 in
Kraft. Mit demselben Zeitpunkt wird die Polizei Verordnung,
betreffend die Ankündigung von Geheimmitteln, vom 23. No¬
vember 1895 aufgehoben.

141. P.V. betr. Ankündigung von Geheimmitteln gegen
Pflanzenkrankheiten vom O.März 1900.

§ 1. Die öffentliche Ankündigung von öeheimmitteln, welche dazu
bestimmt sind, zur Verhütung oder Heilung von Pflanzenkrankheiten zu
dienen, isl, verboten.

S 2. Zuwiderhandlungen gegen die Vorschrift des § 1 werden mit
einer Geldbuße bis zu 30 Mk., im Unvermögensfallc mit verhältnismäßiger
Haft bestraft.
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142. P.V. betr. Ausübung der Heilkunde durch nicht
iiji probierte Personen vom 23. Dezember 1902.

(§§ 1 und 2 materiell wie bei Nr. 9.)
(§§ 3 und 4 wie bei Nr. 9.)
§ 6. Zuwiderhandlungen gegen die vorstehenden Bestimmungen

werden, soweit in den bestehenden Gesetzen nicht eine höhere Strafe vor¬
gesehen ist, mit Geldstrafe bis zu 30 Mk. oder mit entsprechender Haft
bestraft.

§ 6. Diese Polizeiverordnung tritt mit dem Tage der Verkündigung
in Kraft.

Beuß ä. L.
1451. Reg.V. betr. Verkehr mit Geheimmitteln und ähn¬

lichen Arzneimitteln vom :!. Juli 1903.
Mit höchster im Namen Seiner hochfürstlichen Durchlaucht des

Pursten erteilter Genehmigung Seiner hochfiirstlichen Durchlaucht des
Fürsten-Regenten wird unter Aufhebung der Regierungsverordnung
vom 19. Juni 1895 die öffentliche Ankündigung von Geheim-
mitteln betreffend verordnet was folgt:

(§§ 1—4 und Anlagen A und B wie bei Nr. 1.)
144. Reg.V. betr. Verkehr mit Geheimmitteln und ähn¬

lichen Arzneimitteln vom 21. Dezember 1903.
Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften der Regierungs-Verordnung

vom :!. ,inii i;io3, den Verkehr mit Geheimmitteln and Ähnlichen Arznei¬
mitteln betreffend, werden mit Geldstrafe bis zu 150 Mk. oder mit Haft
bestraft.

145. Reg.V. betr. Ankündigung von Geheimmitteln gegen
Pflanzenkrankheiten vom 25. April 1900.

Die öffentliche Ankündigung von Geheimmitteln, welche zur Ver¬
hütung oder Heilung von Pflanzenkrankheiten zu dienen bestimmt sind,
wird untersagt.

Zuwiderhandlungen werden, soweit nicht allgemein gesetzliche Vor¬
schriften andere Strafen festsetzen, mit Geldstrafe bis zu 150 Mk. oder
mit Haft bis zu S Wochen bestraft.

Beuß ,j. L.
140. Min.V. betr. Verkehr mit Geheimmitteln und ähn¬

lichen Arzneimitteln vom 7. August 1908.
(§§ 1—4 und Anlagen A und B wie bei Nr. 1.)
§ 5. Zuwiderhandlungen gegen diese Vorschriften werden mit Geld¬

strafe bis zu 150 Mk. oder mit Halt bis zu sechs "Wochen bestraft.
§ 6. Vorstehende Bestimmungen treten mit dem 1. Januar 1904

in Kraft an Stelle unserer Verordnung vom 23. Juli 1895, die
öffentliche Ankündigung von Geheimmitteln betreffend.

Drban, Geheimmittel. 4
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147. Min.V. betr. Ankündigung von Geheimmitteln gegen
tierische Krankheiten vom 12. April 1897.

Im Anschlüsse an unsere Verordnung vom 23. Juli 1895 wird hier¬
mit bestimmt, daß fortan auch die öffentliche Anpreisung solcher Geheim¬
mittel verboten sein soll, welche dazu bestimmt sind, zur Verhütung oder
Heilung tierischer Krankheiten zu dienen.

Zuwiderhandlungen werden, soweit nicht allgemeine gesetzliche Vor¬
schriften andere Strafen festsetzen, mit Geldstrafe bis zu 150 Mk. oder
mit Haft bis zu sechs Wochen bestraft.

148. Min.V. betr. Ankündigung von Geheimmitteln gegen
Pflanzenkrankheiten vom 28. März 1900.

(Wie Nr. 145.)

Schaumburg-Lippe.
145). P.V. betr. Verkehr mit Geheimmitteln und ähn¬

lichen Arzneimitteln vom 18. August 1903.
(§§ 1— 4 un(l Anlagen A und B wie bei Nr. 1.)
§ 5. Vorstehende Bestimmungen treten am 1. Januar 1904 in Kraft.

Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften dieser Polizeiverordnung werden
mit Geldstrafe bis zu 150 Mk. oder entsprechender Haft bestraft.

150. P.V. betr. Ankündigung von Geheimmitteln gegen
menschliche Krankheiten vom 28. Juni 1895.

§ 1. Die öffentliche Ankündigung von Geheimmitteln, welche dazu
bestimmt sind, zur Verhütung oder Heilung menschlicher Krankheiten zu
dienen, ist verboten.

§ 2. Zuwiderhandlungen gegen dieses Verbot werden mit Geldbuße
bis zu 50 Mk. bestraft, sofern nach den Gesetzen keine höhere Strafe
verwirkt ist.

§ 3. Die Polizeiverordnung vom 12. Juni 1889, betreffend
Verbot der Anpreisung von Arznei- und Geheimmitteln wird
aufgehoben.

151. P.V. betr. Ankündigung von Geheimmitteln gegen
tierische Krankheiten vom 28. Dezember 1896.

(§ 1 wie bei Nr. 137, § 2 wie hei Nr. 150.)

152. P.V. betr. Ankündigung von Geheimmitteln gegen
Pflanzenkrankheiten vom 23. Februar 1900.

(§ 1 wie bei Nr. 141, § 2 wie bei Nr. 150.)

153. P.V. betr. Bekämpfung der Kurpfuscherei vom
15. August 1903.

(§§ 1—3 wie die §§ 3 — 5 bei Nr. 9.)
§ 4. Diese Polizeiverordnung tritt mit dein 1. Oktober 1903 in Kruft.
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Lippe.
154. Reg.V. betr. Verkehr mit Geheimmitteln und ähn¬

lichen Arzneimitteln vom 27. Juli 1903.
(§§ 1 — 4 und Anlagen A und B wie bei Nr. 1.)
§ 5. Diese Bestimmungen treten mit dem 1. Januar 1904 in Kraft.
§ 6. Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften dieser Bekannt¬

machung werden mit Geldstrafe bis zu 60 Mk. oder mit Haft bis zu zwei
Wochen bestraft.

155. Reg.V. betr. Ankündigung von Geheimmitteln gegen
menschliche Krankheiten vom 14. Juni 18!)5

(Abs. 1 wie § 1 bei Nr. 150, Abs. 2 wie § 2 bei Nr. 26.)
Unter Aufhebung der Verordnung vom 23. Juli 1890 tritt

diese l'olizeiverordnung mit dem Tage der Verkündigung in Kraft.
156. Reg.V. betr. Ankündigung von Geheimmitteln gegen

tierische Krankheiten vom 4. Januar 1897
(wie die §§ 1 und 2 bei Nr. 26).

157. Reg.V. betr. Ankündigung von Geheimmitteln gegen
Pflanzenkrankheiten vom 20. April 1900.

Die öffentliche Ankündigung von Geheimmitteln, welche dazu be¬
stimmt sind, zur Verhütung oder Heilang von Pflanzenkrankheiten zu
dienen, ist verboten.

Zuwiderhandlungen werden mit 5 bis 30 Mk., im Unvermögensfalle
mit entsprechender Haft bestraft.

Lübeck.
158. P.V. betr. Verkehr mit Geheimmitteln und ähn¬

lichen Arzneimitteln vom 5. September 1903.
(§§ 1—4 und Anlagen A und B wie bei Nr. 1.)
§ 5. Übertretungen dieser Verordnung werden mif Geldstrafe bis

zu 150 Mk. oder mit Haft liestraft.
§ 6. Diese Verordnung tritt mit dem 1. Januar 1904 in Kraft.

Mit dein gleichen Zeitpunkte tritt die Verordnung des Folizei-
amtes vom 5. Juni 1895, betreffend die öffentliche Ankündi¬
gung von Geheimmitteln außer Kraft.
15J). P.V. betr. Ankündigung von Geheimmitteln gegen

tierische Krankheiten vom 13. Janaar 1897.
(wie die §§ 1 und 2 bei Nr. 137.)

H»0. P.V. betr. Ankündigung von Geheimmitteln gegen
Pflanzenkrankheiten vom 9. März 1900.

(Abs. 1 wie § 1 bei Nr. 141, Abs. 2 wie § 2 bei Nr. 137.)
161. Apothekenbetriebsordnung vom 18. März 1903.

§ 38. Geheimmittel dürfen Apotheker im Handverkauf nur ab¬
geben, «enn ihnen die Zusammensetzung derselben bekannt ist, die Be-

4*



52 Lübeck, Bremen.

standteile zu denjenigen Mitteln gehören, welche für den Handverkauf
freigegeben sind, und der Gesamtpreis des Geheimmittels, soweit dies fest¬
zustellen ist, sich nicht höher stellt, als dies nach einer Berechnung auf
Grund der Bestimmungen der geltenden Arzneitaxe der Fall sein würde.

162. P.V. betr. Ausübung der Heilkunde durch nicht
approbierte Personen vom 12. März 1904.

(§§ 1—3 bebandeln die Meldepflicht, Anmeldung bestimmter Krank¬
heitsfälle und Buchführung nicht approbierter Heilkünstler.)

(§§ 4 und 5 wie die §§ 3 und 4 bei Nr. 9. Doch ist in § 5
statt. „Menschen- oder Tierkrankkeiten" nur gesagt: „Krankheiten.")

§ G. Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung werden, sofern
nicht nach den bestehenden gesetzlichen Bestimmungen eine höhere Strafe
verwirkt ist, mit Geldstrafe bis zu 150 Mk. oder im Falle des Unver¬
mögens an deren Stelle mit entsprechender Haft bestraft.

§ 7. Diese Verordnung tritt am 1. Mai 1904 in Kraft.

Bremen.
16S. Sen.V. betr Verkehr mit Geheimmitteln und ähn¬

lichen Arzneimitteln vom 22. November 1908.
(§§ 1 — 4 und Anlagen A und B wie bei Nr. 1.)
§ 5. Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung werden mit Geld-

Strafe bis zu 150 Mark oder mit Haft bestraft, soweit sie nicht durch
schwerere Strafandrohungen betroffen werden.

§ 6. Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1904 in Kraft.

104. Sen.V. betr. Ankündigung von Geheimmitteln gegen
menschliche Krankheiten vom 5. Dezember 1H!).">.

Die öffentliche Ankündigung von öeheimniitteln, welche dazu be¬
stimmt sind, zur Verhütung oder Heilung menschlicher Krankheiten zu
dienen, ist verboten.

Zuwiderhandlungen werden, sofern nicht allgemeine gesetzliche Vor¬
schriften andere Strafen festsetzen, mit Geldstrafe bis zu 150 Mark oder
Hall bis zu 6 "Wochen bestraft.

105. Sen.V. betr. Ankündigung von Geheimmitteln gegen
tierische Krankheiten vom 17. Januar 1807.

(Abs. 1 wie § 1 bei Nr. 137, Abs. 2 wie bei Nr. 164.)

160. Sen.V. betr. Einrichtung und Betrieb der Apotheken
vorn 9. Oktober 180!).

§ 37. Abs. 2. Es ist den Apothekern untersagt, Geheim mittel und
Spezialitäten zu empfehlen und öffentlich anzuzeigen.
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1(57. Sen.V. betr. Ausübung der Heilkunde durch nicht
approbierte Personen und öffentliche Ankündi¬
gung von Heilniethoden usw. vom 23. Dezember 1902.

(§§ 1 und 2 materiell wie bei Nr. 9.)
(§§ 3 — 5 wie bei Nr. 9.)
§ 6. Biese Verordnung tritt mit dem 1. Januar 1908 in Kraft.

Hamburg.
168. Sen.V. betr. Verkehr mit Geheimmitteln und ähn¬

lichen Arzneimitteln vom 8. Juli 1908.
Der Senat verordnet auf Grund des § 8 der Medizinalordnung vmn

29. Dezember 1899*) was folgt:
(§§ 1—4 und Anlagen A und B wie bei Nr. 1.)
§ 5. Diese Bestimmungen treten mit dem 1. Januar 1904 in Kraft.
§ (i. Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften dieser Bekannt¬

machung werden mit Geldstrafe bis 150 Mk. oder mit entsprechender
Unit bestraft.

Hi9. Sen.V. betr. Ankündigung von Geheimmitteln, Heil¬
mitteln und Heilmethoden vom 1. Juni 1900.

Der Senat verordnet auf Grund von § 8 der Medizinalordnung vom
29. Dezember 1899 was folgt:

§ 1. öffentliche Anzeigen von nicht approbierten Personen, welche
sich mit der Ausübung der Seilkunde befassen, sind verboten, insofern sie
iilicr Vorbildung, Befähigung oder Erfolge der genannten Personen zu
täuschen geeignet sind oder prahlerische Versprechungen enthalten.

8 2. Die öffentliche Ankündigung von Gegenständen, Mitteln, Vor¬
richtungen und Methoden, welche zur Verhütung, Linderung oder Heilung
von Menschen- oder Tierkrankheiten bestimmt sind, ist verboten:
1. falls den Gegenständen, Mitteln, Vorrichtungen Oder Methoden be¬

sondere, über ihren wahren Wert hinausgehende Wirkungen beigelegt
werden oder das Publikum durch die Art ihrer Anpreisung irregeführt
oder belästig! wird, oder

*) Dieser Paragraph lautet: „Das Medizinalkollegium überwacht, ge¬
meinsam mit der zuständigen Polizeibehörde, die Ausübung der Heilkunde
durch nicht approbierte Personen sowie die Herstellung und den Vertrieb
von Giften, Arzneien und Geheimmitteln auch außerhalb der Apotheken,
Der Senat erläßt nach Anhörung des Medizinalkollegiumsund der Polizei¬
behörde die Anordnungen, welche zur Regelung dieser Gewerbe- und Ge¬
schäftsbetriebe und zur Verhütung von Schädigungen des Publikums durch
dieselben erforderlich sind."

Mit dem Inkrafttreten dieser Medizinalordnung (1. Juni 1900) ist
durch § 26 derselben auch der Geheimmittelparagraph der früheren Ham¬
burger Medizinalordnung vom 19. Februar 1818 (§ 99) aufgehoben
worden.
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2. falls die Gegenstände, Mittel, Vorrichtungen »der Methoden ihrer
Beschaffenheit nach geeignet sind, Gesundlieitsschädigungen hervor¬
zurufen.

Handelt es sich um Geheimmittel oder Geheimkuren, so ist
deren öffentliche Ankündigung unter allen Umständen, einerlei ob die unter
1 und 2 genannten Bedingungen zutreffen, verboten.

§ 3. *) Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften dieser Verordnung
sind, soweit nicht nach den bestehenden gesetzlichen Bestimmungen eine
höhere Strafe verwirkt ist, durch § 25 Absatz 2 der Medizinalordnung mit
Geldstrafe bis zu 150 Mk. oder mit Haft und, wenn die Zuwiderhandlung
eine vorsätzliche war, mit Geldstrafe bis zu 1000 Mk. oder mit, Gefängnis
bis zu drei Monaten bedroht.

170. Apothekenbetriebsordnung vom 25. März 1897.
§ 42. Geheimmittel dürfen Apotheker nur abgeben, wenn sie für

jeden Einzelfall von einem Arzte, der alsdann die Verantwortung trägt,
verordnet sind. Gebrauchsfertig abgepackt bezogene Arzneien dürfen
Apotheker im Handverkauf nur dann abgeben, wenn

1. ihnen deren Zusammensetzung bekannt ist oder sie sieh von der
Richtigkeit der beigegebenen Analyse bezüglich der wirksamen Bestand¬
teile überzeugt haben,

2. letztere zu denjenigen Mitteln gehören, welche für den Sand¬
verkauf freigegeben sind, und

3. der Gesamtpreis des Mittels sieh nicht höher stellt, als nach einer
Berechnung auf Grund der Arzneitaxe.

Das Medizinalkollegium kann den Apothekern das Ankündigen oder
das Anführen von Apotheken als Bezugsquelle für solche Mittel, welche
zu Heilzwecken oder zur Verhütung menschlicher Krankheiten dienen
sollen, untersagen, wenn andere als medizinische oder pharmaceutische
Fachblätter in Frage kommen.

Elsaß-Lothringen.
171. G. vom 21. Germinal XI (11. April 180H).

Art. 32. Die, Apotheker dürfen keim' Geheil.....ittel verkaufen.
Art. 30. Jede gedruckte Ankündigungoder Anzeige von Geheimmitteln,

gleichviel anter welcher Benennung sie dargeboten werden, ist streng
verboten.

172. G. vom 29. Pluviose XIII (18. Februar 1805).
"Wer den Bestimmungen des Art. .'Sil des Gesetzes vom 21. Germinal XI

betreffend die Apothekenpolizei zuwiderhandelt, wird mit Geldbuße von
25 bis 600 Frcs. und im Rückfalle mit Haft von 3 bis 10 Tagen vom
Zuch tpolizeigericht bestraft.

*) In der Fassung der Sen.V, vom 4. Juli 1002.
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173. P.V. betr. Verkehr mit Geheimmitteln und ähn¬
lichen Arzneimitteln

erlassen in Unter-Elsaß am 14. Dezember 1903,
„ Ober-Elsaß „ 6. Januar 1904,

,, „ Lothringen „ 20. Januar 1904.
In den Anlagen A und B wird ein Verzeichnis von Gcheimmitteln

und ähnlichen Arzneimitteln bekannt gegeben. Die Ergänzung der An¬
lagen bleibt vorbehalten.

Soweit die aufgeführten Mittel als Geheimmittel zu betrachten sind,
linden die gegen Geheimmitte] bestehenden Vorschriften Anwendung*).

Soweit es sich bei den aufgeführten Mitteln nicht um Geheimmittel
handelt,, wird für den Verkehr mit denselben auf Grund von Sekt. III
Arl. :i des Dekrets vom 22. Dezember 1789 verordnet, was folgt:

1. Die Gefäße und die au Heren Umhüllungen, in denen diese Mittel
abgegeben werden, müssen mit einer Inschrift versehen sein, welche den
Namen des Mittels und den Namen oder die Firma des Verfertigers deut¬
lich ersehen läßt. Außerdem muti die Inschrift auf den Gefäßen oder den
äußeren Umhüllungen den Namen oder die Firma des Geschäfts, in welchen)
das Mittel verabfolgt wird, und die Höhe des Abgabepreises enthalten;
diese Bestimmung findet auf den Großhandel keine Anwendung.

Es ist verboten, auf den Gefäßen oder äußeren Umhüllungen, in
denen ein solches Mittel abgegeben wird, Anpreisungen, insbesondere Em¬
pfehlungen, Bestätigungen von Heilerfolgen, gutachtliche Äußerungen oder
Danksagungen, in denen dem Mittel eine Heilwirkung oder Schutzwirkung
zugesehriehen wird, anzubringen oder solche Anpreisungen, sei es hei der
Abgabe des Mittels, sei es auf sonstige Weise, zu verabfolgen.

2. Der Apotheker ist verpflichtet, sich Gewißheit darüber zu ver¬
schaffen, inwieweit auf diese Mittel die Vorschriften aber die Abgabestark¬
wirkender Arzneimittel Anwendung linden.

Bei den in der Anlage B aufgeführten Mitteln sowie bei denjenigen
in der Anlage A aufgeführten Mitteln, welche nur auf ärztliche Anweisung
verabfolgt werden dürfen, mul.l auf den Abgabegefäßen oder den äußeren
Umhüllungen die Inschrift „Nur auf ärztliche Anweisung abzugeben" an¬
gebracht --ein.

3. Die öffentliche Ankündigung oder Anpreisung dieser Mittel i-t
verboten.

(Anlagen A und B wie hei Nr. 1.)

*) Geheimmitte] sind nach der Rechtsprechung solche all Heilmittel
bezeichnete Zubereitungen, die weder staatlioherseits als Apothekerware ge¬
nehmigt sind noch ihre Bestandteile und deren Zusammensetzung in ver¬
ständlicher Weise erkennen lassen. (Amtliche Anmerkung.)



II. Erläuterung der Rechtslage.

1. Übersicht über die Alikündigungsverbote.
Wie aus den im vorigen Teil einzeln angeführten Bestim¬

mungen hervorgeht, herrscht im deutschen Keiche auf dem Ge¬
biete der Ankündigung von Geheim- und Heilmitteln nichts
weniger als ein einheitliches Recht. In den 173 Verordnungen
und Gesetzen sind vielmehr eine große Reihe materiell ganz ver¬
schiedenartiger Rechtsnormen enthalten. Eine gleichmäßige
Durchführung dieser letzteren im ganzen Reichsgebiete ist aber
auch nicht erfolgt. Vielmehr ist das Prinzip der Einheit¬
lichkeit hierbei wieder in zweifacher Weise durchbrochen. Ein
mal sind, abgesehen von den Reichsgesetzen, diese Rechtsnormen
immer nur in einer beschränkten Zahl von Bezirken und Staaten
erlassen worden, nie in allen, und zweitens zeigen selbst die
über eine bestimmte Materie existierenden Verordnungen unter
sich oft noch recht bedeutende Abweichungen. Das Gesamtbild
der Rechtslage über die Ankündigung von Heil- und Geheim¬
mitteln wird dadurch ein so verworrenes, daß eine Übersicht
ober das geltende Recht nur möglich ist, wenn man von den
größeren oder geringeren Abweichungen, die die über eine be¬
stimmte Materie erlassenen Verordnungen unter sich aufweisen,
absieht, und nur die großen Gruppen der einzelnen Rechts¬
normen als solche betrachtet.

Unter dieser Voraussetzung lassen sich die verschiedenen
materiellen Bestimmungen über die Ankündigung von Ge¬
heim mitteln, Arzneimitteln und Heilmethoden und
deren Geltungsbereich innerhalb des deutschen Reiches über
sichtlich wie folgt skizzieren.

Es sind verboten:
1, Die Ankündigung der 95 in dem Entwürfe des Bundesrats

vom 23. Mai 19(13 angeführten Geheimmittel und ähn¬
lichen Arzneimittel (Seite 2):

im ganzen deutschen Reiche mit Ausnahme der preußischen
Provinz Hessen - Nassau, sowie von Baden und Hessen.
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2. Die Ankündigung von Geheimmitteln gegen mensch¬
liche Krankheiten:

in Hessen mit Ausnahme des Kreises Gießen, in Anhalt,
Schaumburg-Lippe, Lippe und Bremen.

8. Die Ankündigung von Geheimmitteln gegen tierische
Krankheiten:

in den preußischen Provinzen Ostpreußen, Westpreußen,
Brandenburg- Berlin, Pommern, Schlesien, Sachsen, West
falen und Rheinprovinz, ferner in Oldenburg, Anhalt,
Schwarzburg-Rudolstadt, Schwarzburg-Sondershausen, Reuß
j. L., Schaumburg-Lippe, Lippe, Lübeck und Bremen.

4. Die Ankündigung von Geheimmitteln gegen Pflanzen¬
krankheiten:

in Preußen mit Ausnahme von Pommern und Hohenzollern,
ferner in Sachsen, Brannschweig, Sachsen-Meiningen,
Sachsen-Altenburg, Anhalt, Waldeck, Reuß ä, L., Reuß j. L.,
Schaumburg-Lippe, Lippe und Lübeck.

r>. Die Ankündigung von Geheimmitteln allgemein (s. Nach
trag):

in den preußischen Provinzen Westpreußen, Brandenburg-
Berlin, Sachsen, Hessen-Nassau und in den Regierungs
bezirken Stettin, Breslau und Oppeln, ferner in Sachsen
Weimar. Hamburg und Elsaß-Lothringen.

6. Die Ankündigung der dem freien Verkehr entzogenen Arz¬
neimittel:

in den preußischen Provinzen Westpreußen, Brandenburg-
Berlin, Sachsen, Hessen-Nassau und den Regierungsbezirken
Stettin, Breslau, Oppeln, Düsseldorf, Coblenz und Sig-
maringen, ferner in Baden und Sachsen-Weimar.

7. Die Ankündigung von Reklamemitteln:
in den preußischen Regierungsbezirken Frankfurt a. ().,
Stettin, Merseburg, Cassel, (Joblenz und Sigmaringen,
ferner in Sachsen-Weimar.

8. Die Ankündigung aller Arzneimittel durch Apotheker:
in Württemberg, Braunschweig (s. Nachtrag) und Bremen
(hier nur Geheimmittel und Spezialitäten).

9. Die Ankündigung des Audiphon Bernards und der
Voltamittel:

in Württemberg:
10. Anzeigen von nicht approbierten Personen, welche die

Heilkunde gewerbsmäßig ausüben, sofern sie über Vorbildung,
Befähigung oder Erfolge dieser Personen zu täuschen ge¬
eignet sind oder prahlerische Vorsprechungen enthalten:
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in Preußen mit Ausnahme der Regierungsbezirke Stettin
und Merseburg, ferner in Sachsen, Oldenburg, Anhalt,
Waldeck, Schaum bürg-Lippe, Lübeck, Bremen und Hamburg.

11. Die Ankündigung von Gegenständen, Vorrichtungen,
Methoden oder Mitteln, welche zur Verhütung, Linde¬
rung oder Heilung von Menschen- oder Tierkrankheiten be¬
stimmt sind, wenn
ft) den Gegenständen, Vorrichtungen, Methoden oder Mitteln

besondere, über ihren wahren Wert hinausgehende Wir¬
kungen beigelegt werden oder das Publikum durch die
Art ihrer Anpreisung irre geführt oder belästigt wird,
oder wenn

b) die Gegenstände, Vorrichtungen, Methoden oder Mittel
ihrer Beschaffenheit nach geeignet sind, Gesundheits-
beschädigungen hervorzurufen:

in denselben Staaten wie bei Nr. 10. Doch ist in den
preußischen Regierungsbezirken Marienwerder, Köslin,
Bromberg, Liegnitz, Magdeburg, Arnsberg und Sigmarin¬
gen dieses Verbot seinem Wortlaut nach auf solche An¬
kündigungen beschränkt, die von nicht approbierten
Heilkünstlern ausgehen.

12. Die Ankündigung von Geheimkuren:
in Oldenburg und Hamburg.

13. Die Ankündigung von Gegenständen, die zu unzüch¬
tigem Gebrauche bestimmt sind:

im ganzen deutschen Reiche. Eine weitergehende Berliner
Verordnung ist, wie später gezeigt wird, ungültig.

14. Ankündigungen, die versuchten Betrug, unlauteren Wett¬
bewerb, oder groben Unfug darstellen:

im ganzen deutschen Reiche.
Im wesentlichen nach dieser Gruppierung wird in den

Kapiteln 5—11 dieses Teils die Erläuterung der einzelnen An
k iindigungsverböte erfolgen.

Vorher gelangen diejenigen allgemeinen Gesichtspunkte zur
Erörterung, die bei allen Verordnungen in gleicher Weise in Be¬
tracht kommen. Es sind dies die Frage der Rechtsgültigkeit der
Verbote in bezug auf die Reichsgesetze, ferner das wichtige
Kapitel der Verantwortlichkeit der Redakteure, Verleger, Drucker
usw. für Ankündigungen und Inserate, die gegen eine der Polizei¬
verordnungen verstoßen, und schließlich der Begriff der „Öffent¬
lichen Ankündigung", auf die allein sich die Verordnungen er¬
strecken.
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2. Rechtsgültigkeit der AnkUndigungsverbote.
a. Vorordnungen.

Die in den einzelnen Bundesstaaten und Provinzen er¬
lassenen AnkUndigungsverbote finden, soweit sie nicht wie z. B.
in Elsaß-Lothringen, Braunschweig und Mecklenburg selbst Gesetze
darstellen, ihre Grundlage in landesrechtlichen Polizeistrafgesetzen,
deren hier in Frage kommende Artikel in einigen Ländern, wie
in Bayern, Württemberg und Baden, eigens erst zum Zwecke
des Erlasses der Geheimmittelverordnungen geschaffen wurden.
In Preußen beruhen die einzelnen Polizeiverordnungen auf dem
Gesetz betreffend die Polizeiverwaltung vom 1 1. März 1850, dessen
§ 6 laute):

„Zu den Gegenständen der ortspolizeilichen Vorschriften gehören
a) der Schutz der Personen und des Eigentums;
b) Ordnung, Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs auf öffentlichen

Straßen, Wegen und Plätzen, Bracken, Ufern und Gewässern;
c) der Verkehr und das öffentliche Feilhalten von Nahrungsmitteln;
d) Ordnung und Gesetzlichkeit bei dem öffentlichen Zusammensein einer

größeren Anzahl von Personen;
e) das öffentliche Interesse in bezug auf die Aufnahme und Beherbergung

von Fremden; die Wein-, Bier- und Kaffeewirtschaften und sonstigen
Einrichtungen zur Verabreichung von Speisen und Getränken;

f) Sorge für Lehen und Gesundheit;
g) Fürsorge gegen Feuersgefahr bei Bauausführungen, sowie gegen ge-

meinschädliche und gemeingefährliche Handlungen, Unternehmungen
und Ereignisse überhaupt;

h) Schutz der Felder, Wiesen, Weiden, Wühler, Baumpflanzungen,
Weinberge usw.;

i) alles andere, was im besonderen Interesse der Gemeinden und ihrer
Angehörigen polizeilich geordnet werden muß." —

sowie auf dem Gesetz über die allgemeine Landes Verwaltung
vom 80. Juli 1883, welches in den §§ 137 und 189 den Ober
Präsidenten und Regierungspräsidenten das Recht verleiht, Polizei¬
verordnungen auf Grund des § (i des Gesetzes vom 11. März 1850
zu erlassen.

An der formellen Rechtsgültigkeit der Ankündigungsverbote
ist somit bei den weiten Grenzen, die in dem Gesetz vom
11. März 1860 dem polizeilichen Verordnungsrecht gezogen
sind, kaum ein Zweifel möglich. Es ist dagegen wiederholt
der Versuch gemacht worden, aus materiellen Erwägungen die
Rechtebestandigkeit derselben ganz allgemein anzugreifen. Man
wollte in ihnen einen Widerspruch finden mit den Rechtsnormen
des Preßgesetzes, der (iewerbeordnung und des Strafgesetzbuches
für das Deutsche Reich. Speziell in Preußen wurde auch ein



60 Rechtsgiiltigkeit der Ankündigungsverbote.

Konflikt mit dem Artikel 27 der preußischen Verfassungsurkunde
oder vereinzelt eine Überschreitung des polizeilichen Verordnungs¬
rechtes herzuleiten versucht. Diese allgemeinen Angriffe gegen die
Rechtsgültigkeit der Ankündigungsverbote sind jedoch durch Ent¬
scheidungen der höchsten Gerichtshöfe nicht anerkannt worden.

1. Besonders lebhaft ist die Frage umstritten worden, ob
die Polizeiverordnungen mit ihren Ankündigungsverboten gegen
die durch das PreUgesetz gewährleistete Freiheit der Presse
verstoßen.

§ 1 des Gesetzes über die Presse vom 7. Mai 1874 lautet
bekanntlich:

„Die Freiheit der Presse unterliegt nur denjenigen Beschränkungen,
welche durch das gegenwärtigeGesetz vorgeschriebenoder zugelassensind."

Femer saut § 20 des Gesetzes:
„Die Verantwortlichkeit für Handlungen, deren Strafbarkeit durch

den Inhalt einer Druckschrift begründet wird, bestimmt sich nach den
bestellenden allgemeinen Strafgesetzen."

Bieraus ergibt sieh zunächst, daß bei denjenigen Verord¬
nungen, welche die Ankündigung gewisser Mittel allgemein
verbieten — und das ist die überwiegende Mehrzahl — ein Kon-
iliki mit dem Preßgesetz nicht, in Frage kommen kann, denn
eine Ankündigung kann auch auf andere Weise als durch die
Presse, z.B. mündlich erfolgen. In diesen Fällen handelt es sich
im Sinne von i? 2(1 des Preßgesetzes um Handlungen, ,,deren
Strafbarkeit durch den Inhalt einer Druckschrift begründet
wird" und die daher den „bestehenden allgemeinen Straf¬
gesetzen" unterworfen sind. So hat das K.G. in zahlreichen
Urteilen entschieden. Beachtenswert ist nachstehende Ausführung:

K.G. 2. August 1900 (K.li.A. III, S. 477).
In den bei Goltdaramer, Archiv für Strafrecht Bd. 39 S. 190, 197

mitgeteilten Urteilen*) haben sich allerdings die dort genannten Ober¬
landesgerichte dahin ausgesprochen, daß eine Verordnung, welche nicht
allgemein die öffentliche Ankündigung und Anpreisung von Heilmitteln,
sondern speziell solche Ankündigung und Anpreisung mittels der Presse
verbietet, nicht rechtsverbindlich sei. Dies trifft aber im vorliegenden
Falle nicht zu, da die hier in Rede stehende Polizeiverordnung die öffent¬
liche Ankündigung und Anpreisung der nicht frei gegebenenZubereitungen
allgemein verbietet.

In diesem Urteile scheint der Grundsatz enthalten zu sein:
fline Polizeiverordiiung oder sonstige Anordnung, die sich ledig¬
lieh an die Presse wendet, wäre mit der Preßfreibeit und dem
Preßgesetz allerdings nicht vereinbar, ein ganz allgemeines An-

*) O.L.G. Hamburg I.Juni 1891 und O.L.G. Celle 11. Juli is'.u.
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kündigungsverbot ist dagegen rechtsgültig, und einem solchen hat
sich auch die Presse zu unterwerfen.

Nun existieren aber mehrere Verordnungen — es sind dies
diejenigen von Frankfurt, Stettin, Merseburg, Nr. 84, 88, 59 —
welche nicht die Ankündigung gewisser Mittel allgemein,
sondern nur deren Ankündigung „in Zeitungen, Zeit¬
schriften oder mittels Vertriebes von Druckschriften",
d. h. also nur Ankündigungen mittels der Presse unter Strafe
stellen. Bei diesen Verordnungen könnte nach den bisherigen
Ausführungen ein Konflikt mit dem Preßgesetz als vorliegend
angenommen werden. Tatsächlich haben auch aus diesem Grunde
mehrere O.L.G. Polizeiverordnungen der gedachten Art wegen
ihrer Fassung für ungültig erklärt. Es sind in diesem Sinne er¬
gangen insbesondere die beiden schon erwähnten Urteile der
O.L.G. Hamburg und Celle vom 4. Juni 1891 bezw. 11. Juli 1891.

Dieser Anschauung hat sich dann auch der Feriensenat des
K.G. in einem Urteile vom 20. Juli 1898 unter folgender über¬
zeugender Begründung angeschlossen:

K.G. 20. Juli 1893 (Pharm. Ztg. 1893, Nr. 90).
"Wennauch die gedachte Bestimmung an sich ihre gesetzliche Grund¬

lage im § fi Tit. a des Gesetzes über die Polizeiverwaltung vom LI. Man
1850 findet, da sie den Schulz des Eigentums bezweckt, so entbehrt sie
dennoch der gesetzlichen Gültigkeit, weil sie mit dem S 1 des Gesetzes
über die Presse vom 7. Mai 1874 in Widerspruch sich).

Nach § 1 dieses Gesetzes unterließt nämlich die Freiheit der Presse
nur denjenigen Beschränkungen, welche durch das Preßgesetz vorgeschrieben
oder zugelassen sind, und der § 20 daselbst verordnet, daß die Verantwort¬
lichkeit für Sandlungen, deren Strafbarkeit durch den Inhalt einer Druckschrift
begründet wird, sieh nach den bestehenden allgemeinenStrafgesetzen bestimmt,

Wenn nun auch vorschriftsmäßig erlassene und verkündete Polizei-
verordnungen, welche nicht lediglich Veröffentlichungen durch die Presse
verbieten oder beschränken, den allgemeinen Strafgesetzen im Sinne des
§ 20 a. a. 0. zuzuzählen sind, so vors1bl.it doch die im § 1 unter c
der gedachten P oliz ei Verordnung enthaltene Bestimmung,
welche sich nur gegen das Feilbieten oder Anpreisen voii
Reklamemitteln durch die Presse richtet, und nicht allgemein
d.h. ohne Rücksicht auf die Presse, das öffentliche Anpreisen
von ßeklamemitteln verbietet und mit Strafe bedroht, gegen
den S l in Verbindung mit § 20 des Preßgesetzes, neun
durch die gedachte Vorschrift wird nicht der Inhalt einer
Druckschrift oder einer Veröffentlichung überhaupt als
solcher (so daß die Presse nur als Vcröff entlieh u ngso rga n in
liet rächt kommt), sondern ausschließlich die Benutzung der
Presse ZU einer Veröffentlichung gewisser Art verboten und
für strafb a r erkürt.
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Leider ist das K.G. diesem in jeder Beziehung klaren und
einleuchtenden Standpunkte später wieder untreu geworden und
zu der früheren Anschauung zurückgekehrt, nach der auch in
diesen Fällen eine Verletzung des Preßgesetzes nicht vorliegt.
In einer früheren Entscheidung war diese Annahme in folgender
Weise begründet worden:

K.G. 8. Oktober 189 1 (Pharm. Ztg. 1891, Nr. 94).
Wenn die Polizeiverordnung die Zeitungen, Zeitschriften und sonstigen

Druckschriften als die gewöhnlichsten Mittel zur Veröffentlichung solcher
gemeingefährlichen Reklame speziell hervorhebt und sich ihrem Wortlaute
nach sogar ausschließlich gegen diese richtet, so beschränkt sie nicht
die Freiheit, sondern nur den Mißbrauch der Presse zu ge¬
meingefährlichen Zwecken.

Und aus ähnlichen Erwägungen heraus hat das K.G. schon
unter dem 16. Oktober 18!).'$ und auch später wieder in mehreren
Entscheidungen die Rechtsgültigkeit von Verordnungen der ge¬
dachten Art ausdrücklich konstatiert:

K.(i. 18. Juli 1895 (K.G.A. I, S. 57).
Wenn in der Polizeiverordnung ausschließlich Zeitungen, Zeitschriften

oder sonstige Druckschriften als diejenigen Organe bezeichnet sind, in denen
das Feilbieten oder Anpreisen zum Verkaufe verboten ist, so wird hier¬
durch die im § l des Reichs-Preßgesetxesgewährleistete Freiheit der Presse
nicht in unzulässiger Weise beschränkt; denn die Presse kommt dabei nur
als Veröffentlichnngsorgan in Betracht. Es handelt sich hierbei nur um
Druckschriften, die ihres Inhalts wegen verboten und inil Strafe be¬
droht werden, und es greifen sonach die Bestimmungen des § 20 und
eventuell § 21 des I'reßgesetzes Platz.

K.G. 31. Oktober 1895 (K.G.A. I, S. 131).
Mit dem Vorderrichter muß die Polizeiverordnung des Regierungs¬

präsidenten in Frankfurt a. 0. vom 23. Mai 1894 für formell und
materiell rechtskräftig erachtet werden, letzteres deshalb, weil sie ihre
gesetzliche Grundlage in den §§ 6 lit. a und f und 12 des Gesetzes über
die Polizeiverwaltung vom 11. März 1850 findet, und mit dem I'reßgcsefz
vom 7. Mai 1874 nicht im Widerspruche steht, denn der § 1 dieses Ge¬
setzes hat nur — abgesehen von den in den §§ 15 bis 18 daselbst ent¬
haltenen Verbotsbestimmungen materiellrechtlichen Inhalts — solche Be¬
schränkungen der Preßfreiheit im Auge, welche sich auf die äußerliche
polizeiliche Begelung und die Ordnung der Presse beziehen, und nach § 20
daselbst bestimmt sieh die Verantwortlichkeit für Handlungen, deren
Strafbarkeit durch den Inhalt einer Druckschrift begründet wird, nach
den bestehenden allgemeinen Strafgesetzen, zu denen auch rechtsgültig er¬
lassene Polizeiverordnungen zu zählen sind; um den Inhalf einer Druck¬
schrift handelt es sich aber ferner auch da, wo durch die Presse Zu¬
bereitungen als Heilmittel angekündigt werden, und die Presse kommt
dabei nur als Verbffentlichungsorgaii in Betracht.
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Da Polizeiverordnungen, welche lediglich die Ankündigung
in Zeitungen, Zeitschriften und Druckschriften verbieten, nur
noch in Preußen bestehen, und hier das K.G. in Prozessen über
diese Materie in der Regel die letzte Instanz bildet, muß in der
Praxis mit der Rechtsbeständigkeit auch dieser Verordnungen
gerechnet werden.

Weitere Entscheidungen des K.G. über die Rechtsgültigkeit
der Ankündigungsverbote mit Bezug auf das Preßgesetz liegen
vor: 24. Oktober 1887, 12. April 1888 (Joh. VIII, S. 196),
3. Dezember 1888 (Joh. IX, S. 22«), 21. Dezember 1891 (Joh. XII,
S. 262), 18. April 1893 (Pharm. Ztg. 1893, Nr. 90), 15. Mai 1893,
8. Juni 1893 (Sp. S. 499), 12. November 1894, 8. Juli 1897, und
andere.

2. Ebenso negativ ist das Ergebnis bei den Einwendungen,
die auf Grund des § 1 der Gewerbeordnung, der den Betrieb
eines Gewerbes jedermann gestattet, gegen die Verbote der
Polizeiverordnungen erhoben worden sind. Hierüber hat sich das
K.G. in folgendem Urteile unzweideutig geäußert:

K.G. 17. Februar 1898 (K.G.A. 11, S. 341).
Der das Prinzip der Gevrerbefreiheii feststellende § 1 der Gewerbe-

ordnung bezieht sich nur auf die Zulassung zum Gewerbebetrieb; er schließt
eine polizeiliche Regelang des Gewerbebetriebes im Interesse der öffent¬
lichen Wohlfahrt nicht aus. Dieses Interesse verfolgt aber die erwähnte
Regierungsverordnung, indem sie das Publikum vor dem Ankauf von Mitteln
bewahren will, denen Heilwirkungen fälschlich beigelegt werden. Daß die
in der Verordnung behandelte Materie durch § 263 St.G.B. ausschließlich
geregell werde, kann nicht zugegeben werden, da die Verordnung in erster
Linie den Schutz der Gesundheit des Publikums bezn.....kt. Dafl die frag¬
liche Verordnung nicht gegen die Kaiserl. Verordnung vom 27. Januar 1890
verstößt, hat der Vorderrichter bereits zutreffend dargelegt.

Zu dem gleichen Ergebnis gelangt K.G. 18. Juni 1903
(Pharm. Ztg. 1903 Nr. 51).

Mit der Materie der Ankündigung irgend welcher Waren be¬
faßt sich die Gewerbeordnung im übrigen überhaupt nicht.

3. Noch weniger aussichtsvoll mußten von vornherein die
Versuche erscheinen, einen Konflikt der Ankündigungsverbote
mit dem Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich zu kon¬
struieren, welches in § 307 Zitier 3 das unerlaubte Zubereiten,
Feilhalten, Verkaufen oder sonst an Andere Überlassen von
Arzneien, soweit der Handel mit demselben nicht freigegeben
ist, unter Strafe stellt. Mit dieser Frage hat sich besonders das
R.G. mehrfach beschäftigt und dabei stets betont, daß zwischen
beiden Materien keinerlei Beziehungen vorhanden sind. Insbeson¬
dere kommt hier folgendes Urteil dieses Gerichtshofes in Betracht:



64 Reehtsgültigkeit der Ankündigungsverbote.

E.G. 25. Mai 1882 (E. VI, S. 329).
Das Strafgesetzbuch befaßt sich mit der Materie der medizinal-

polizeilichen Vorschriften über das Apothekerwesen, insbesondere über An¬
kündigung BOg. Ueheimmittol, überhaupt nicht, und die auf diesem Gebiete
bestehenden besonderen landesrechtlichen Bestimmungen sind neben dem
Strafgesetzbuche, welches verwandte Gegenstände im 29. Abschnitte des
zweiten Teiles unter dem Gesichtspunkte von „Übertretungen" nur ver¬
einzelt strafrechtlich regelt oder sl reift in Kraft geblieben.

An diesem Standpunkt hat das R.G. in zwei späteren Ent¬
scheidungen vom 21/28. November 1887 (E. XVI, S. 359) und vom
115. Oktober 1890 (K.G.A. III, S. 422) ausdrücklich festgehalten.
Auch das O.L.G. Hamburg hat unter dem 4. Juni 1891 (Pharm.
Ztg. 1891 Nr. 55) in gleichem Sinne erkannt.

4. Die Verfassungsurkunde für den Preußischen
Staat vom 31. Januar 1850 bestimmt im Artikel 27:

„Jeder Preuße hat das Kccht, durch Wort, Schrift, Druck und bild¬
liehe Darstellung seine Meinung frei zu äußern. Die Zensur darf nicht
eingeführt werden, jede andere Beschränkung der Preßfreiheit nur im
Wege der Gesetzgebung."

Auch im Hinblick auf diesen Grundsatz der Verfassung ist
in Preußen vom K.G. die Eechtsgültigkeit der Ankündigungs¬
verbote geprüft und bejaht worden.

K.G. 16. Oktober 1893.
Mit dem Artikel 27 der Preußischen Verfassungsurkunde tritt die

Polizeiverordnung deshalb nicht in Widerspruch, weil dieser Artikel nur
das Recht der freien Meinungsäußerung garantiert, es sich hier aber um
die Anpreisung gewisser Stoffe und Zubereitungen als Heilmittel handelt,
und der Absatz 2 des Artikels die — inzwischen durch das Preßgesetz
vom 7. Mai I H74 erfolgte — Regelung der Preßfreiheit im Wege der
Gesetzgebung vorsehreibt.

5. Da durch die Polizeiverordnungen auch viele Mittel be¬
troffen werden, über deren absolute Unschädlichkeit und Harm¬
losigkeit kein Zweifel obwalten kann, so könnte es fraglich
scheinen, ob ein Ankündigungsverbot derselben nicht eine Über¬
schreitung des polizeilichen Verordnungsrechts darstellt,
da durch diese Mittel „Leben und Gesundheit" wenigstens direkt
nicht gefährdet werden können, somit die „Sorge für Leben und
Gesundheit" die Polizeiverordnung nicht genügend motiviert.
Gleichwohl hat das K.G. auch in dieser Richtung die Gültigkeit
der Ankündigungsverbote für alle von ihnen betroffenen Mittel
anerkannt.

K.G. 2. August 1900 (K.G.A. III, S. 477).
Die l'olizeiverordnung vom 14. April 1891 verstößt auch nicht gegen

die landesgesetzlichenZuständigkeitsnormen. Wenn der Regierungspräsident
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der Ankündigung und Anpreisung von Mitteln, deren Wirkungen der Laie
nicht beurteilen kann, entgegentritt, so hat er damit seine Befugnisse nicht
überschritten, da er jedenfalls nach § 6 unter f der Verordnung vom
20. September 1867 berechtigt ist, im Banitätspolizeilichen Interesse Tor¬
schriften zu erlassen. Mag das einzelne Mittel auch an sich unschädlich
sein, so kann doch die direkl an das Publikum gerichtete Anpreisung zu
unrichtiger Anwendung des Mittels führen, wenn es infolge solcher An¬
preisung in die Hände Unberufener gelangt, und auf diese Weise das ge¬
sundheitliche Interesse verletzt werden.

Dieses Urteil dürfte auch für die Prüfung der Rechtsgültig-
keit der neuen Ankündigungsverbote (Bundesratsbeschluß vom
l'-'S. Mai 1903) von Bedeutung sein.

Aus allgemeinen Erwägungen ist es somit nicht ge¬
lungen, eine dauernde Ungültigkeitserklärung der Polizeiverord¬
nungen durch die ordentlichen Gerichte herbeizuführen. Die
Rechtsbeständigkeit derselben ist somit als gegeben anzugehen.

Wie weit aus besonderen Gründen einzelne Verordnungen
oder Teile derselben als ungültig zu erachten sind, ist bei der
speziellen Betrachtung der verschiedenen Ankündigungsverbote
in den Abschnitten 5 —i) dargelegt.

b. Verfügungen.

Anders verhält es sich jedoch mit polizeilichen Verfügungen,
die an die Presse gerichtet sind und im Gegensatz zu den ganz
abstrakt gefaßten Polizeiverordnungen über die Ankündigung von
Heilmitteln ein konkretes präventives Gebot oder Verbot hin¬
sichtlich einer derartigen Veröffentlichung durch die Presse ent¬
halten. Hier liegt tatsächlich ein unzulässiger Eingriff in die
Preßfreiheit vor. Diese Feststellung hat das O.V.G. In zahlreichen
Entscheidungen getroffen:

O.V.G. 2. Juni 189!) (K.ti.A. II, S. 308).
Nach dem Reiohspreflgesetzi vom 7. Mai 1874, § 1, unterliegt die

Freiheit der Presse nur den durch dieses (Jesetz vorgeschriebenen oder zu¬
gelassenen Beschränkungen. Ein präventives poliieilicb.ee Ein-
schreiten, wie im vorliegenden Falle, ist dort nicht vorgesehen und muß
deshalb für unzulässig erachtet werden. Einer Bekanntmacl.....g
durch eine Druckschrift darf also die Polizei, welcher Art auch der Inhalt
der Bekanntmachung sein mag, nicht auf Grund des § 10 Titel 17 Teil II
des Allgemeinen Landrecht« im voraus durch Verbot entgegentreten
(vergl. die Entsch. des O.V.ti. vom «8. Juni 1892, Bd. XXIII, S. 274 ff.
a. E., vom 10. Juni 1896, Bd. XXVIII, B. 826ff„ vom 17. November 1896,
lfd. XXX, B. 418ff., sowie vom 8. Juni 1888, Preul.1. Verwaltungsblatt
Jahrg. XX, S. 123).

Weitere Entscheidungen des O.V.G., welche den gleichen
Standpunkt festhalten, sind außer den im letzten Urteile selbst

l' fb BII , (ieliriiillliiürl. 5
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erwähnten noch ergangen unter dem 4. Januar 18 (J9 (K.G.A. II,
8. .",04), 22. Februar 1899 (K.G.A. III, S. 245) und 25. Februar 1899
(K.G.A. III, S. 66).

Den Begriff einer im Verwaltungsstreitverfahren anfecht¬
baren „polizeilichen Verfügung" hat das O.V.G. mehrfach (u. a.
4. Januar 1899 1. c. und 10. Juni 1901, K.G.A. III, S. 450) präzisiert
als eine solche von der Polizeibehörde erlassene Verfügung,
welche ein polizeiliches Gebot (Forderung einer Leistung) oder ein
polizeiliches Verbot (Anordnung einer Unterlassung) enthält, das
die Polizeibehörde mit den ihr zu Verfügung stehenden
polizeilichen Zwangsmitteln durchführen will.

Eine derartige Verfügung ist also immer eine präventive Maß
regel, die ein neues selbständiges Verbot schafft; sie steht damit
in deutlichem Gegensatz zu einer Strafverfügung, die repressiv
wegen Übertretung eines bestehenden Strafgesetzes ergeht und
die die Polizeibehörde nicht mit den ihr zu Gebote stehenden
Mitteln, sondern ausschließlich durch Anrufung der richterlichen
Strafgewalt zur Geltung bringen kann.

3. Haftbarkeit für Übertretungen.
a. In sachlicher Beziehung'.

Infolge des Umstandes, daß die meisten Polizeiverordnungen,
betreffend die Ankündigung von Heilmitteln, nur für einen räum¬
lich beschränkten Kreis Geltung haben und dali durch dieselben
kein einheitliches, sondern ein sehr verschiedenartiges Recht ge¬
schaffen ist, wird sich namentlich für größere Tageszeitungen
häufig der Fall ergeben, daß in ihren Inseratenteilen Heilmittel¬
ankündigungen enthalten sind, die am Orte des Erscheinens
durchaus erlaubt sind, die aber in anderen mehr oder weniger
entfernten Bezirken, in denen die Zeitung auch verbreitet ist,
gegen bestehende Strafnormen verstoßen. Es ergibt sich die
wichtige Frage, ob und in welcher Weise in solchen Fällen eine
Strafverfolgung eintreten kann. Maßgebend für die Beantwortung
dieser Frage ist die in § 7 der Strafprozeßordnung für das Deutsche
Reich enthaltene Bestimmung über den Gerichtsstand. Durch
Gesetz vom 13. Juni 1902 (E.G.B1. S. 227) hat der §7 der Straf¬
prozeßordnung folgende Fassung erhalten:

St.P.0. § 7.
Der Gerichtsstand isl bei demjenigen Gerichte begründet,in dessen

Bezirk die »trafbareHandlungbegangen ist.
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Wird der Tatbestand der strafbaren Handlung durch den Inhalt
einer im Inland erschienenen Druckschrift begründet, so ist als das nach
Absatz 1 zuständige Gericht nur dasjenige Gericht anzusehen, in dessen
Bezirk die Druckschrift erschienen ist, Jedoch ist in dm Fällen der Be¬
leidigung, sofern die Verfolgung im Wege der Priyatklage stattfindet, auch
das Gericht, in dessen Bezirk dir Druckschrift verbreitet worden ist, zu¬
ständig, wenn in diesem Bezirk die beleidigte Person ihren Wohnsitz oder
gewöhnlichen Aufenthalt hat.

Für die Presse ist also in der Regel der Gerichtsstand am
Krscheinungsorte begründet.

Diese Bestimmung im Absatz 2 des tj 7 gilt jedoch nur für die
Fülle, in denen die durch den Inhalt der Druckschrift begründete
strafbare Handlung am Erscheinungsorte in gleicherweise straf¬
bar ist, wie am Verbreitungsorte. Ist hier infolge örtlicher Ver-
hidtnisse ein Unterschied in der Strafbarkeit vorhanden, so ist
der Gerichtsstand gemäß Absatz 1 am Verbreitungsorte zu be¬
gründen. Diese Verhältnisse hat das R.G, tiberzeugend in'folgen¬
dem Urteile dargelegt:

ll.ll. 25. Mai 1908 (K. XXXVI, S. 257).
Nach der Entstehungsgeschichte des Uosrlzos vom 18. Juni 1902

sollte durch die Abänderung des § 7 St.I'.O. den in der Öffentlichkeit
und auch in alteren parlamentarischen Verhandlungen vielfach erörterten
Unzuträglichkeiten des sog. fliegenden Gerichtsstandes der Presse abge¬
holfen werden, welche daraus hervorgingen, dal! der Gerichtsstand der be¬
gangenen Tat für Preßdelikte hei jedem Gericht begründet war, in dessen
Bezirk die Druckschrift Verbreitung gefunden hatte. Man wollte diesen
Übelstand dadurch beseitigen,daß nicht mehr sämtliche Gerichte, auf deren
Bezirk sich die durch den Inhalt der Druckschrift begangene Straftat er¬
streckt bähe, nebeneinander zur Aburteilung zuständig sein sollten, sondern
die örtliche Zuständigkeit sieh auf dasjenige von diesen nach Abs. 1
des S 7 an sich zuständigen Gerichten beschränken solle, in dessen
Bezirk die Druckschrift erschienen sei. Die S.....lerrorschrift des jetzigen
Abs. 2 Satz 1 § 7 St.I'.O. bildet demgemäß — wie ihre Fassung und die
systematische Stellung, welche sie in der St.I'.O. erballen bat, bestätigt
und auch daraus hervorgeht, daß das Gesetz die Frage der übrigen gesetz¬
lichen Gerichtsstände, wie insbesondere den des Wohnsitzes nicht berührt —
für Preßdelikte lediglich eine Einschränkung oder Ausnahme gegenüber
dem Abs. t: „Der Gerichtsstand ist bei demjenigenGerichte begründet, in
dessen Bezirk die strafbare Handlung begangen ist." Sie kann also
nur die Auswahl unter solchen Gerichten betreffen, in deren
Bezirk die strafbare Handlung begangen ist, und daraus ergibt
sich für ihre Anwendung mit Notwendigkeit die Voraussetzung, dal.! die
Handlung auch am Olli' des Erscheinens der Druckschrift als Straftat be¬
gangen sein muß, um das Gerieht dieses Bezirkes als zuständig erscheinen
zu lassen. Keineswegs konnte die Absicht dahin geben, das Gericht des
Erscheinungsortes der Druckschrift auch für den Fall als zuständig zu
erklären, daß in dessen Bezirk Überhaupt keine strafbare Handlung be-

5*
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gangen ist. Pas bringt die vorliegende Fassung des Gesetzes klar zum
Ausdruck, wenn sie, das Gericht, in dessen Bezirk die Druckschrift er¬
schienen ist, als das nach Abs. 1 zuständige bezeirfb.net. Nach Abs. l
aber konnte überall nur ein Gericht als örtlich zuständig in Frage kommen,
in dessen Bezirk die strafbare Handlung begangen ist.

Die gegenteilige Ansieht, nach welcher der Ort des Erscheinens der
Druckschrift, auch wenn dort eine strafbare Handlung nicht begangen ist,
für die Zuständigkeit maßgebend sein soll, würde dahin führen, einen Ge¬
richtsstand der begangenen Tat über den Rahmen des § 7 Abs. 1 hinaus
neu zu statuieren, woran bei der Beratung des Gesetzes vom t.'i. Juni 190S
überall nicht gedacht ist, und ferner die praktische Folge nach sich ziehen,
ihil.i die für den Ort der Straftat bestehende landesgesetzlich« Strafnorm
in allen den Fällen außer Anwendung bleiben müßte, wo der Ort
des Erscheinens der Druckschrift einem anderen Bundesstaat angehört, dessen
Gerichte rechtsgrundsätzlich nicht in der Lage sein würden, Fremdländisches
Strafrecht in Anwendung zu bringen. Dal! eine derartige Einwirkung auf
das materielle Strafrecht nicht gewollt sein konnte, muß bei einem Gesetze,
welches sich lediglich mit der prozessualen Regelung des Gerichtsstandes
befaßt, zweifellos erscheinen.

In einer späteren Entscheidung vorn 28. Mai 1903 (E. XXXVI,
S. 270) hat das R.G. diese Anschauung nochmals bestätigt. Handelt
es sich also um eine periodische Druckschrift, die in mehreren
Bundesstaaten verbreitet ist, und um eine Ankündigung, die am
Erscheinungsorte erlaubt, aber in einem anderen Bundesstaate
verboten ist, so bleibt der „fliegende Gerichtsstand" der Presse,
wie er unter der Herrschaft der früheren Fassung des § 7 St.P.O.
vom E.G. für alle Preßdelikte konstruiert worden ist, im vor¬
liegenden Falle erhalten. Insbesondere über das Ineinanderwirken
verschiedener einzelstaatlicher Rechteverhältnisse hat sich das
R.G. früher wie folgt geäußert:

E.G. 13. März L880 (E. 1, S. 274).

Gegen Handlungen, welche dazu bestimmt sind, innerhalb eines
fremden Staatsgebiets unmittelbar wirksam zu werden, in die dortige Rechts¬
ordnung einzugreifen, welche Rechte und Interessen dieses Staates auf
solche "Weise verletzen, darf sich der betroffene Staat, auch wenn die
Handlungen jenseits seiner Grenzen in Vollzug gesetzt
werden, durch Strafverbote schützen. Kann es nicht bezweifelt werden,
dali er den Täter in solchem Falle bestrafen darf, wenn er ihn später
innerhalb seiner Grenzen ergreift, so darf auch au! Grund des
§ 7 St.P.O. die Aburteilung der Tat von einem Gerieht« des durch die
Handlung in vorgedachter Weise verletzten Staates erfolgen.

Hieraus ergibt sich für jede periodische Druckschrift der
eigenartige Zustand, daß ihr Anzeigenteil den Ankündi¬
gungsverboten aller derjenigen Bezirke, Provinzen und
deutschen Bundesstaaten unterliegt, in denen die be-
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treffende Zeitung verbreitet igt. Wer dabei verantwortlich
ist, wird später erörtert.

Wesentlich einfacher liegt die Sache im umgekehrten Falle.
Ist eine Ankündigung am Erscheinungsorte einer Zeitung strafbar,
in anderen Bezirken aber nicht, so steht naturlich in ersterem
der Strafverfolgung nichts im Wege. Ist aber die Druckschrift,
etwa ein Prospekt, an diesem Orte nur hergestellt und verviel¬
fältigt nicht aber verbreitet worden, z. B. in der Weise, daß von
dort aus nur die direkte Versendung in die anderen (straffreien)
Bezirke erfolgte, so ist der Tatbestand einer strafbaren Handlung
überhaupt nicht gegeben und eine Strafbarkeit ausgeschlossen.
Diesen Fall hat das R.G. in folgendem Urteil behandelt:

R.G. 18. Februar 1893 (E. XXIII, S. 428).
Mit Recht hat das angefochtene Urteil das Begriffsmerkmal des ge¬

setzlichen Tatbestandes verneint, weil weder die Absendung der fraglichen
Skripturen von Hamburg ans, noch deren Wirkung auf die Korrespondenten
des Angeklagten außerhalb Hamburgs die i/ffentliohkeit des Hamburger
Rechtslebens berührt habe.

b. In persönlicher Beziehung.
Die „Verantwortlichkeit für die durch die Presse begangenen

strafbaren Handlangen" hat das Preßgesetz in seinem dritten
Abschnitt behandelt. Die beiden Paragraphen desselben lauten:

§ 20.
Die Verantwortlichkeit für Handlungen, deren Strafbarkeit durch

den Inhal! einer Druckschrift begründet wird, bestimmt sich nach den
bestehenden allgemeinen Strafgesetzen.

Ist die Druckschrift eine periodische, so ist der verantwortliche
Redakteur als Täter zu bestrafen, wenn nicht durch besondere Umstände
die Annahme seiner Täterschaft ausgeschlossen wird.

§ 2t.
Begründet der Inhalt einer Druckschrift den Tatbestand einer straf¬

baren Handlung, so sind
der verantwortliche Redakteur,
der Verleger,
der Drucker,
derjenige, welcher die Druckschrift gewerbsmäßig vertrieben oder

sonst öffentlich verbreitet hat (Verbreiter),
soweit sie nicht nach § 20 als Täter oder Teilnehmer zu bestrafen sind,
wegen Fahrlässigkeit mit Geldstrafe bis zu eintausend Mark oder mit Haft
oder mit Festungshaft oder Gefängnis bis zu einem Jahre zu belegen,
wenn sie nicht dir Anwendung der pflichtgemäßenSorgfalt oder Umstände
nachweisen, welche diese Anwendung unmöglich gemacht haben.
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Die Bestrafung bleibt jedoch für jede der benannten Personen aus¬
geschlossen, wenn sie als den Verfasser oder den Einsender, mit dessen
Einwilligung die Veröffentlichung geschehen ist, oder, wenn es sich um
eine nicht periodische Druckschrift handelt, als den Heraasgeber derselben,
oder als einen der in obiger Reihenfolge vor ihr Benannten eine Person
bis zur Verkündigung des ersten Urteils nachweist, welche in dem Bereich
der richterlichen Gewalt eines deutschen Bundesstaats sieh befindet, oder
falls sie verstorben ist, sich zur Zeit der Veröffentlichung befunden hat;
hinsichtlich des Verbreiters ausländischer Druckschriften außerdem, Heim
ihm dieselben im Wege des Buchhandels zugekommen sind.

Die hierdurch geschaffene Rechtslage ist eine recht kompli¬
zierte und der Kasuistik dabei ein weiter Spielraum gelassen.
Bei Preßdelikten ist gemäß i? 20 zu hestrafen der Urheber der¬
selben (sofern er ermittelt ist) und der verantwortliche Redakteur
und zwar auch dieser stets als Täter, „wenn nicht durch beson¬
dere Umstände die Annahme seiner Täterschaft ausgeschlossen
wird". Ist der Redakteur jedoch nicht als Täter zu bestrafen,
so kommt die Bestimmung in tj 21 zur Anwendung, die ein
Fahrlässigkeitsdelikt normiert.

1. Für die Haftbarkeit des Redakteurs ist somit die
Frage von großer Tragweite, wie weit seine Täterschaft nach § 20
Abs. 2 des Preßgesetzes reicht bezw. was unter den „besonderen
Umständen", die seine Täterschaft auszuschließen geeignet sind,
zu verstehen ist. Grundlegend für die Beantwortung dieser Krage
ist ein Beschluß der vereinigten Strafsenate des R.G. vom
6. Juni 1891, welcher im Gegensatz zu der früheren wesent¬
lich strengeren Auslegung dieser Bestimmung eine mildere Auf¬
fassung derselben festlegte. Die wichtigsten Grundsätze dieses
Plenarbeschlusses lauten:

11.(1. (i. Juni ISiil (B. XXII, S. 65).

Die Bedeutung der Vorschrift im Abs. '2 § 20 des Preßgesetees in ihren
Verhältnisse zum Abs. 1 ist wesentlich eine deklaratorische. Sie bringt
den Gedanken zum Ausdrucke: Wer die Stellung des verantwortlichen
Redakteurs einer periodischen Druckschrift übernommen und in dieser
Eigenschaft das Erscheinen derartiger Preßerzeugnisse ermöglicht hat, der
hat dir Vermutung mit seinem wissen und willen geschehener
Veröffentlichung des gesamten Inhaltes der Druckschrift
stets dergestalt gegen sieh, daß diese Vermutung als gesetzliche
Rege] so lange gegen ihn streiten soll, bis sie durch „besondere Um¬
stände als ausnahmsweise im Einzelfalle nicht zutreffend besonders ent¬
kräftet wird ....

Die „besonderen Umstände" des § 20 Abs. 2 a. a. 0. begreifen alle
Tatmomente in sich, welche die Annahme vorsätzlich, mit Kenntnis
und Verständnis des Inhaltes verursachter Veröffentlichung nach den
gewöhnlichen Grundsätzen des Strafprozesses im Einzelfalle zu widerlegen
geeignet sind.
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Der Redakteur haftet somit, wenn nicht besondere Um¬
stände dem entgegenstehen, als bewußter mit Kenntnis und Ver¬
ständnis des Inhalts handelnder Verursacher der Veröffentlichung.

Unter „besonderen Umstände" sind aber nicht qualitativ
besonders geartete (außerordentliche, ungewöhnliche) Umstände zu
verstehen, sondern die tatsächlichen Momente des Einzelfalles,
durch welche ein Vorsatz ausgeschlossen wird. Indessen wird
die Feststellung der Täterschaft des Redakteurs in der Praxis
dadurch wieder kompliziert, daß, wie das R.G. in obiger Ent¬
scheidung weiter ausführt, hierbei auch der dolus eventualis
nicht unberücksichtigt bleiben darf.

Zu den besonderen Umständen, welche die Annahme einer
„mit Kenntnis und Verständnis des Inhalts" verursachten
Veröffentlichung auszuschließen geeignet sind, ist ein Irrtum über
die Zulässigkeit bezw. Unzulässigkeit einer Annonce jedenfalls
dann nicht zu rechnen, wenn sich der Irrturn auf die Kxistenz
oder Auslegung strafrechtlicher Normen, z. B. auf die Bedeutung
und Tragweite des Begriffs Geheimmittel u. dergl. bezieht. In
solchen Fällen — und diese bilden die Regel — handelt es sich
um einen nach allgemeinen strafrechtlichen Grundsätzen un¬
beachtlichen Rechteirrtum.

Dies bestätigen folgende Urteile:

K.(i. 24. Juni 1896 (K.G.A. 1, S. 128).
Beruht der gute Glaube auf einer irrigen Auslegung des Straf¬

gesetzes, so kann dies niemals und auch dann nicht den Angeklagten vor
Strafe schützen, wenn ihm eine Fahrlässigkeil bei dieser Auslegung nicht
zur Last fällt.

K.G. 1. Mai 1002 (S. 2HG, 02).
Die Angeklagten (Redakteure) würden gemäß § 20, Alis. 2, des Preß-

gesetzes um- dann nicht der Täterschaft unterließen, wenn durch besondere
Umstände ihre Täterschaft, d. h. die Annahme ausgeschlossen wäre daß
sie die Anzeigen mit Kenntnis und Verständnis des Inhalts veröffentlicht
halien. Ein solcher Umstand ist betreffs des Angeklagten (i. S. nicht darin
zu finden, daß er die Anzeige für straflos gehalten hat; hierin
würde ein u n heac h 11 i eh e r Rechtsirrtum liegen.

Über die allgemeine Strafbarkeit der Redakteure für straf¬
bare Veröffentlichungen sind noch folgende Urteile hervorzuheben:

R.G. 15. November 1883 (E. IX, S. 180).
Nach § 20 des Preßgesetzes vom 7. Mai 1874 ist der verantwort-

liche Redakteur einer periodischen Druckschrift bezüglich der Handlungen,
deren Strafbarkeit durch den Inhalt der Druckschrift begründet wird,
„als Täter" zu bestrafen, wenn nicht durch besondere Umstände die
Annahme seiner Täterschaft ausgeschlossen wird. Es kommen somit gegen
ihn, sofern lies .....lere Umstände der erwähnten Art nicht vorliegen, die-
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selben Strafbestimmungen zur Anwendung, durch welche der als Täter zu
behandelnde Verfasser des in Frage stehenden Artikels betroffen wird.
Wird dieser letztere ermittelt und neben dem verantwortlichen Redakteur
der Druckschrift zur Bestrafung gezogen, so sind die beiden Personen
hiernach als Mittäter im Sinuc des § 47 des St.G.B. anzusehen. Tritt die
Verfolgung der strafbaren Handlung nur auf Antrag ein, so findet nach
§ 68 des St.U.U. gegen beide Täter das gerichtliche Verfahren statt, auch
wenn nur gegen einen derselben auf Bestrafung angestragen wurde. Ebenso
isl nach § G4 des St.G.B. Infolge der rechtzeitigen Zurücknahme des
Antrages gegen einen Täter das Verfahren auch gegen den Mittäter ein¬
zustellen.

Diese letztere Feststellung ist von besonderer Bedeutung
für Strafverfahren, die auf Grund des (iesetzes zur Bekämpfung
des unlauteren Wettbewerbes wegen Ankündigung von Heil¬
methoden und Heilmitteln durch nicht approbierte Heilkünstler
usw. eingeleitet worden sind, weil diese stets eines besonderen
Antrages bedürfen. Ferner:

K.G. 17. Februar 1898 (K.G.A. II, S. 341).
Derjenige, welcher den Auftrag zur Veröffentlichung eines strafbaren

Preßerzeugnisses gibt, und der die betr. Nummer der periodischen Druck¬
schrift redigierende verantwortliche Redakteur wirken bei der strafbaren
Veröffentlichung zusammen und sind demgemäß Mittäter (vergl. Kutsch.
d. U.U. Bd. tt S. 187, Stenglein, Reichsgesetze 8. 489 und die dort ange¬
führte Entscli. des Obertribunals).

K.ti :i. Noveniher 18118 (K.G.A. II, S. 337).

Der Angeklagte lial die Nummer .In- periodischen Druckschrift
„Generalanzeiger für N.", in welcher die fraglichen Anzeigen erschienen
sind, als verantwortlicher Redakteur gezeichnet; er ist daher nach §20
Alis. 2 des l'rcligcsetzcs als Täter zu bestrafen, wenn nicht durch be¬
sondere Umstände die Annahme seiner Täterschaft ausgeschlossen ist.
Solche besonderen Umstände sind weder festgestellt, noch auch nur vom
Angeklagten behauptet. Der §21 des Preßgesetzes kommt daher über¬
haupt nicht zur Anwendung, weil er nur dann Platz greift, wenn
der Redakteur nicht aus §20 als Täter haftet.

Der Redakteur ist auch für den Inhalt von Beilagen
irgend welcher Art verantwortlich, welche der Zeitung mit seinem
Willen und Wissen beigelegt werden und somit als Beiblätter
anzusehen sind (K.G. I!). Oktober L899, K.G.A. EH, 8.466), und
zwar auch dann, wenn dieselben auf dem Hauptblatte nicht als
Beilagen bezeichnet sind (R.G. 22. September L882, F. VII, S. 4.".).
Daneben ist natürlich diejenige Person als Täter straf bar, welche
die .betreffende Druckschrift der Zeitung zwecks Beilegung ge¬
geben und damit subjektiv die durch den Inhalt derselben etwa
begründete strafbare Handlung veranlaßt hat (K.G. 13, Juli 1899,
K.G.A. IH, 8.462).
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Der Redakteur des Inseratenteils einer Zeitung hattet
nur für Anpreisungen, die sich ihrer äußeren Form und Stellung
nach im Inseratenteil der Zeitung befinden, nicht aber für solche,
die ihrem Inhalt nach eigentlichen Inseraten gleichzustellen,
jedoch formell in den redaktionellen Teil aufgenommen sind
(KG. 26. Januar 1891, 8p. S. 618).

2. Neben dem Redakteur ist natürlich der Verfasser einer
unerlaubten Ankündigung zu bestrafen, sofern er ermittelt ist
und die Veröffentlichung selbst veranlaßt hat.

Komplizierter werden die Verhältnisse, wenn eine Anzeige
nicht von dem Verfasser direkt, sondern durch eine Annoncen-
Expedition zur Aufgabe gelangt ist. Der Inhaber oder Leiter
einer solchen Expedition kann sieb zwar leicht vor Strafe schützen,
wenn er die Annoncen einer Zeitung nur unter dem Vorbelinlt
zur Aufnahme übergibt, daß dieser „keine polizeilichen Ver¬
ordnungen oder sonst keine gesetzlichen Hindernisse im Wege
stehen". Wenn die Annoncen trotz eines solchen Vorbehaltes
bestehenden Verordnungen zuwider aufgenommen werden, so ist
(bis Erscheinen derselben nicht auf den Willen des Auftraggebers,
sondern auf den des betreffenden Redakteurs zurückzuführen
(L.G. Glogau 20. Juni 1898, K.G.A II, S. 330). Ist ein solcher
Vorbehalt jedoch nicht gemacht, so muß es sich nach den be¬
sonderen Verhältnissen bestimmen, wie weit der Inhaber einer
Annoncen-Expedition nach den §§47 und 48 des St.G.B. als
Täter oder event. als Anstifter zu bestrafen ist. Eine Beihilfe
ist, wo es sieb um Übertretungen handelt — und das ist bei
Ankündigungen fast stets der Fall gemäß § 49 St.G.B. aus¬
geschlossen. Eine selbständige Täterschaft bat, z. B. das O.L.G.
Dresden (II. November 181)7, K.G.A. II, 8.366) in einem Falle
angenommen, wo der Inhaber einer Annoncen-Expedition ein
Inserat zur Weiterbeförderung mit dem Auftrage erhalten hatte,
die Zeitungen, in denen die Veröffentlichung erfolgen sollte,
„nach freiem Ermessen" zu wählen.

:i. Bisweilen ist, auch seitens der Behörden der Versuefa
gemacht worden, für Annoncen, die der Fabrikant eines Geheim¬
oder Arzneimittels erlassen hat, und in denen eine Apotheke
als Bezugsquelle angegeben war, den Inhaber dieser Apotheke
mit, verantwortlich zu machen. So beißt es in einer Verfügung
des Regierungspräsidenten in Schleswig vom IT. Mai L890:

„Diejenigen Apotheker, welche mit ihrer Firma verbundene Anzeigen
dulden, machen rieh straffällig, weil sie jederzeit in der Lage sind, dem
Mißbrauch ihres Namens entgegenzutreten."

Und noch deutlicher sagte der Regierungspräsident in Coln
in einem Erlaß vom 8. Dezember |8!)7:
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„Es macht sich derjenige Apotheker, auf dessen Namen mit seinem
Einverständnis, bezw. auf dessen Geschäft als Bezugsquelle des Geheim-
mittels in der Ankündigung hingewiesen wird, in gleicher Weise wie der
Ankündiger der Übertretung der Polizeiverordnung schuldig."

Der gleiche Gedanke kehrt in Verfügungen der Regierungs¬
präsidenten in Posen vom 28. Februar 1891 und Merseburg vom
2. März 1897 wieder.

I lie Verurteilung eines Apothekers oder überhaupt eines
Gewerbetreibenden auf Grund derartiger Deduktionen ist jedoch
nur dann möglich, wenn ihm tatsächlich eine Mittäterschaft bei
oder Anstiftung zu den unerlaubten Ankündigungen gemäß §§47
und 48 des St.G.B. zur Last fällt, d. h. es muß mindestens ein
bewußtes und gewolltes Zusammenwirken der betreffenden Person
mit dem Verfasser des strafbaren Inserats bei dessen Veröffent¬
lichung vorliegen. Ein solches Zusammenwirken kann allerdings
auch durch stillschweigende Verständigung geschehen, nicht aber
durch bloße Duldung einer von dem anderen Teile eigenmächtig
erlassenen Ankündigung.

4. Auch über die Verbreitung unerlaubter Anpreisungen
liegen einige bemerkenswerte Urteile vor. Ist eine Ankündigung
am Erscheinungsorte und im hauptsächlichen Verbreitungskreise
einer Zeitung nicht verboten, so ist für die etwaige Verbreitung
in Bezirken, wo diese Ankündigung mit Strafe bedroht ist, der
Redakteur in der Regel nicht haftbar. „Der verantwortliche
Redakteur hat jedenfalls mit der Vervielfältigung und dem Ver¬
triebe der von ihm redigierten, d. h. zum Drucke und zur Ver¬
öffentlichung vorbereiteten periodischen Druckschrift nichts zu
tun. Das ist vielmehr Sache des Verlegers" (K.G. 1!). Ok¬
tober L891 .loh. XII, S. 263, ebenso 4. November 1887 Joh. X, S. 268).

Der Verbreiter einer Druckschrift unerlaubten Inhalts ist
auch dann als Täter strafbar, wenn er sich zur eigentlichen
Verbreitung anderer Personen nls Mittel bedient hat, „um die
von ihm mit dein Bewußtsein der Rechtswidrigkeit gewollte
Zuwiderhandlung gegen die Gesetze auszuführen" (O.L.G. Breslau
1. Februar L898, K.(i.A. II, 8.330).

4. Begriff „öffentliche Ankündigung".
1. In den Polizeiverordnungen wird fast ausnahmslos ver¬

boten das „Ankündigen" sowie das „Anpreisen" (Irr betreffenden
Mittel. Der Begriff „Ankündigen" isl in Erweiterung einer von
Springfeld (S. 518) gegebenen Definition zu umschreiben als „eine
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durch Worte erfolgende Kundbarinaehung der Verkaufsabsicht
vor Personen, die eine Kaufsabsicht noch nicht geäußert haben".
Ein notwendiges Merkmal der Ankündigung ist somit, daß sie
durch „Worte" erfolgt. Ob diese Worte mündlich geäußert
werden und durch das Gehör zur Kenntnis der betreffenden Per
sonen gelangen, oder ob sie schriftlich niedergelegt und vom
Publikum gelesen werden, ist für den Begriff der Ankündigung
irrelevant, wenn auch der letztere Fall die Regel bilden wird.
Es muß in jedem Falle etwas „kund" getan werden. Keinesfalls
kann aber ein Ankündigen durch eine einfache Tat, wie das Aus¬
stellen der Ware selbst erfolgen liier handelt es sich, wenn das
Ausstellen an einem zum Verkauf bestimmten Platz zu Verkäufe-
Zwecken geschieht, um „Feilhalten" andernfalls um ein „zur
Schaustellen". Letzteres ist ein selbständiger Begriff, der recht¬
lieh zwischen Peilhalten und Ankündigen steht.

Anpreisen ist ein Ankündigen unter Hervorhebung der
wahren oder angeblichen Vorzüge der Ware.

Bei ganz wenigen Polizeiverordnungen (Frankfurt a. 0. und
Stettin, Nr. .'14 und 38) finde) sieb an Stelle von Ankündigen der
Begriff „Feilbieten". Da jedoch ausdrücklich nur von einem Feil¬
bieten in Zeitungen, Zeitschriften oder Druckschriften die Rede
ist, ergibt sich, daß das „Feilbieten" im Sinuc dieser Polizeäverord-
nungen als identisch mit „Ankündigen" und zwar mit „schrift¬
lichem Ankündigen" anzusehen ist. Sprachlich korrekt ist das
zwar nicht, denn der Begrill' „Feilbieten" deutet nach der Bil¬
dung des Wortes auf etwas ganz anderes, nämlich auf eine
Kombinierung von Feilhalten und Ausbieten. Der Wortlaut der er¬
wähnten Polizeiverordnungen lalit jedoch diese Auslegung nicht zu.

Wenngleich sich die Ankündigungen in der Kegel an die
Konsumenten selbst wenden, ist begrifflich eine Ankündigung
oder Anpreisung auch im Großhandel, d.h. im Verkehr mit
Wiederverkäufern nicht ausgeschlossen. Nur muß es sich um die
Kundbarmachung der Verkaufsabsichl vor solchen Wiederver¬
kaufern handeln, die ihre Kaufsabsichl noch nicht ge¬
äußert haben. Das kann geschehen durch besonderen Hinweis
auf einzelne Waren, durch gesonderte Ankündigung bestimmter
Artikel, keinesfalls aber durch die bloße Anführung des Mittels
in einer größeren Preisliste ohne ganz besondere Hervor¬
hebung desselben. Preislisten haben im Großhandel nicht die
Bestimmung die Kaufaabsicht hei den Empfängern zu wecken
oder auf bestimmte Artikel hinzulenken, sie sollen vielmehr nur
Auskunft geben über die Waren, die eine Großhandlung führt,
und über die Preise derselben. Eine „Ankündigung" liegt also
dabei ganz und gar nicht vor. Preislisten, die direkt an Konsu-
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menten bezw. das Publikum zur Versendung gelangen, werden
natürlich in der Regel nur eine besondere Form der Ankündigung
darstellen.

2. Ein weiteres gemeinsames Moment aller Polizeiverord¬
nungen ist es, daß sie nur die „öffentliche" Ankündigung
bezw. Anpreisung treffen wollen. Auch hier sind nur in zwei
Verordnungen Nr. IS4 und 38 — es sind dies dieselben, die den
Begriff Feilbieten enthalten — Ausnahmen vorhanden.

Der Begriff der „öffentlichen" Ankündigung ist von den
Oberlandesgerichten und dem Reichsgericht verschiedentlich
charakterisiert worden. Von Bedeutung sind zunächst folgende
allgemeine Feststellungen.

K.G. 18. Juli 189!) (K.G.A. III, 8. 452).
Eine öffentliche Kundgebung liegl dann vor, wenn jemand bewirkt,

daJä eine Mitteilung zur Kenntnis eines größeren, naeli Zahl und Art nicht
bestimmt begrenzten Personenkreises gelangt.

O.L.d. Breslau I. Februar 1888 (K.G.A. II, S. 880).
Die Öffentlichkeit einer Handlung wird unter anderem auch dadurch

begründet, dai.i sie an einem öffentlichen Orte begangen wird. Unter den
Begriff „öffentlicher Ort" fällt aber jeder Ort, den das Publikum ohne
Beschränkung auf bestimmt« individuelle Personenkreise benutzen oder
betreten darf.

Auf Grund dieser Definierung erklärte das O.L.G. die Nieder¬
legung und Verteilung von Druckschriften auf Treppen und
Hausfluren, die zu betreten niemandem verboten war, als eine
öffentliche Ankündigung.

Ferner sprach das K.G. in einem Urteile vom s. Juni 1903
(Pharm. Ztg. 1903 Nr. 47) einen Apothekenbesitzer, der
denjenigen Personen, die in seiner Apotheke etwas kauften,
eine Broschüre mit Geheimmittelanpreisungen („Der Tierarzt im
Hause" betiteil) unentgeltlich zu übergeben pflegte, der „öffent¬
lichen" Ankündigung für schuldig. Auch der Regierungspräsident
von Osnabrück bezeichnete in einer Verfügung vom .">. Januar
1904 die Verteilung von Broschüren an Kunden als öffent¬
liche Ankündigung.

Ebenso stellte das B.G. in einer Entscheidung vom 18. Sep¬
tember 1903 (Pharm. Ztg. 1903 Nr. 7!)) fest, daß die Über
Sendung eines Prospektes seitens eines Fabrikanten an sämt¬
liche deutschen Ärzte und Apotheker eine öffentliche An¬
kündigung sei. „Die sämtlichen Arzte und Apotheker, die der
Angeklagte sich als Empfänger seiner Sendungen ausgesucht
hat, sind nur eine unbestimmte Mehrheit von Personen, nicht
ein in sieh abgeschlossenes Ganzes."
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8. In allen vorhergehenden Fällen handelte es sitii um eine
direkte „öffentliche" Ankündigung. Ihr steht die direkte
nicht öffentliche Ankündigung gegenüber, deren Wesen es
ist, daß sie sich nur an einen individuell bestimmt begrenzten
Personenkreis wendet und in allen ihren Stadien außerhalb der
Öffentlichkeit abspielt. Eine derartige Ankündigung kommt für
die Anwendung der polizeilichen Ankündigungverbote nicht in
Frage.

4. Eine Ankündigung kann jedoch auch indirekt sein,
d. h. in zwei Stadien erfolgen. Spielt sich dabei der eine Teil
in der Öffentlichkeit, der andere nicht öffentlich ab, so können
sich die Verhältnisse sehr komplizieren und eine klare Analyse
der Ankündigungsion ii erschweren. Das K.G. hat jedoch
in konstanter Rechtsprechung den Grundsatz aufgestellt, daß
eine öffentliche Ankündigung in solchen kombinierten Fällen
stets dann vorliegt, wenn die Ankündigung, mag sie
öffentlich oder nicht öffentlich begonnen haben, in
ihren letzten entscheidenden Konsequenzen in der
Öffentlichkeit zur Wirkung gelangt. Spielt sich diese
letzte Wirkung aber nicht öffentlich ab, so ist auch die ganze
Ankündigung keine öffentliche, selbst wenn sie als solche be¬
gonnen hat. Die erste dieser beiden Möglichkeiten kommt
namentlich dann in Frage, wenn Prospekte usw. an einzelne
bestimmte Personen, Geschäftskunden und dergl. ausgehändigt
oder übersandt werden. Ob hier eine öffentliche Ankündigung
vorliegt, hängt im wesentlichen von der Zweckbestimmung ab,
die mit den Prospekten verbunden ist. Sind sie lediglich für die
Empfänger selbst bestimmt, so ist die Ankündigung nicht öffent¬
lich; ist mit der Übersendung aber der Zweck einer Weiter-
verbreitung durch die Empfänger in den Kreisen ihrer Be¬
kannten usw. verbunden, so tritt, die schließliche Wirkung der
Druckschriften doch in der Öffentlichkeit zu Tage und das Real
der öffentlichen Ankündigung ist erfüllt. Diese Verhältnisse hat
das K.G. in folgendem Urteile sehr ausführlich erläutert:

K.il. 16. Dezember 1901 (.loh. Will, ('. 8.56).
Die Beifügung der die Ankündigungen enthaltenden Kataloge zu

Bendungen an (J oscliiil'l sk uuden ist keine öffentliche An¬
kündigung oder Anpreisung. Eine Änöerung, die durch Verbreitung
von Schriften erfolgt isl, ist nicht ohne weiteres eine öffentliche, wm
schon daraus hervorgeht, dafl die §S 186, 187 StG.B. di« öffentliche und
die durch Verbreitung von Schriften begangene Beleidigung nebeneinander
aufführen. Die durch Verbreitung von Schriften erfolgte Äußerung, also
auch die so geschehene Ankündigung and Anpreisung, kann durch be¬
sondere Umstände zu einer öffentlichen werden, nnnientlicli ■/.. B. wenn die
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Verbreitung selbst öffentlich, also etwa durch Verteilung von Haus zu
Haus oder iiuf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen, oder wenn lie
zum Zwecke der Ausstellung, Auslegung an einem öffentlichen Orte ge¬
schah, oder wenn der Versand zwar an bestimmte Personen, aber
mit dem Ersuchen erfolgte, die Schrift selbst oder deren
Inhalt weiter zu verbreiten.

Ein strafbares, weil mit der Endbestimmung einer weiteren
Verbreitung erfolgtes Versenden von Prospekten an eine einzelne
Person behandelt eine Entscheidung des K.G. vom 2. April 1!)();!,
die in den Rechtsgrundsatz ausläuft:

K.G. 2. April 1908 (Pharm. Ztg. 1908, Nr. 30).
Übersendung von Druckschriften an eine einzelne Person mil dem

Ersuchen, diese Schriften in den Kreisen der Interessenten zur Verteilung
zu bringen, ist öffentliche Ankündigung.

Auf dem gleichen Standpunkte stehen die Urteile des K.G.
vom (i. September 1900 (K.G.A. III S. 454) und 15. November 1900.

Der andere Fall einer indirekten Ankündigung, und zwar
einer solchen, die öffentlich beginnt, aber nicht immer Öffentlich
endet, liegt dann vor, wenn jemand die Heilung oder Linderung
einer Krankheit öffentlich in Aussicht stellt, aber keine direkten
Angaben über Methoden und Mittel hinzufügt. Hier kommt es
zur Beurteilung der Frage, ob eine öffentliche! Ankündigung vor¬
liegt, darauf an, auf welche Weise die Angaben Ober das oder
die fraglichen Mittel zur Kenntnis des Publikums gelangen.
Geschieht dies ebenfalls öffentlich, z. B. durch Verweisung auf
allgemein zugängliche Broschüren oder auf andere öffentliche
Ankündigungen, so ist die ganze Anpreisung, da sie sich auch
in ihren entscheidenden Wirkungen in der Öffentlichkeit abspielt,
eine öffentliche. Wird die fragliche Auskunft aber nur auf
direkte persönliche Anfrage von dem Verfasser des Inserats erteilt,
so ist der Personenkreis, der die schließliche Aufklärung über
das indirekt angepriesene Mittel erhält, ein ganz individuell be¬
schränkter und die Ankündigung keine öffentliche. Hierüber hat
sich das K.G. geäußert unter .hüii 9. Juli L896(8p. 8.541), 26.Oktober
I8!)(i (Golt. 14, 8. 296) sowie namentlich in folgender Entscheidung:

K.i;. 8. April 1897 (K.G.A II, s. 314).
Wie das Kammergericht in Beinern Urteile vom 2fi. Miirz ih;m! aus¬

geführt hat, kann ein öffentliches Anktindigi.....der Anpreisen von G-ebeim-
mitteln auch auf indirekte Weise erfolgen, z.B. dadurch, daß auf Broschüren
oder sonstige Druckschriften oder Schriftstücke, in denen das Geheimmittel
näher bezeichnet und dessen wirkliche oder angebliche Heilkraft behauptet
und erläutert wird, ausdrücklich Bezug genommen wird; immer aber muH
das Publikum als solches durch die öffentliche Ankündigung oder An¬
preisung in die Lage gebracht sein, den als Eeilmittel angekündigten
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Stoff durch den Hinweis auf eine Druckschrift oder ein Schriftstück, welche
jedem ohne weiteres zugänglich sind, kennen zu lernen, während
in dem Falle, daß die (infolge einer allgemeinen, an das Publikum ge¬
richteten Mitteilung sieh an den Urheber dieser Mitteilung oder an die
darin bezeichneten Personen wendenden) einzelnen Leser der Mitteilung
erst durch die ihnen darauf erteilte spezielle Auskunft überhaupt davon
Kenntnis erlangen können, ob es sich um die Anwendung irgend eines
Stoffes, insbesondere eines (leheimmittels, handelt, eine öffentliche An¬
kündigung oder Anpreisung dieses Stoffes bezw. Geheimmittels nicht vor¬
liegt. Durch den in öffentlichen Ankündigungen enthaltenen Hinweis auf
eine den angeblich heilkräftigen Stoff bezeichnende, dem Publikum all¬
gemein und unmittelbar zugängliche Druck- oder sonstige Schrift wird
diese Schrift für den, welcher sieh durch die Annonce verlocken läßt, zum
integrierenden Bestandteile der letzteren. Dies trifft, aber für eine erst
auf besondere Anfrage erteilte Auskunft, welche immer noch von drin Be¬
lieben des Befragten abhängt, nicht zu.

Durch eine Annonce, in der eine erst auf besondere An¬
frage erteilte Auskunft oder Aufklärung in Aussicht gestellt wird,
kann demnach niemals eine öffentliche Ankündigung erfolgen.

Diesen Grundsatz hat ferner bestätigt das R.G. in zwei
Entscheidungen vom i). Oktober 1903 und 31. Oktober 1903
(Pharm. Ztg. 1903, Nr. 92). liier handelte es sich um die An¬
kündigung von Preislisten, die nur den Bestellern zugesendet
wurden, und aus deren Bezeichnung sich kein Rückschluß auf
die Natur der in ihnen aufgeführten Artikel ziehen ließ.

Anders liegt die Sache jedoch, wenn nicht auf eine direkte
Auskunft, sondern auf andere allgemein zugängliche Druck¬
schriften, wie Broschüren, Prospekte als auch andere „öffent¬
liche" Ankündigungen verwiesen wird:

K.ti. 27. November 1890 C.Toh. \1, S. :}3S).
Der Polizeiverordnung wird nicht nur dann zuwidergehandelt, wenn

Arzneien, deren Handel nicht freigegeben ist, ohne polizeiliche Erlaubnis
oder Geheimmittel als solche direkt und unmittelbar feilgeboten oder an¬
gepriesen werden, sondern auch dann, wenn dies indirekt durch Bezug¬
nahme auf ein anderweitiges Feilbieten, Ankündigen oder Anpreisen
geschieht.

Ebenso lauten die Urteile des K.G vom l. Februar L894
(K.G.A. II, S. -IM), 12. Dezember 1895 (K.G.A. I, S. 133), 26. März
1896 und 21. April 1902 (Pharm. Ztg. 1902, Nr. 34). Ferner äußerte
sich in diesem Sinne das

O.L.G. Dresden U.Februar 1901 (K.G.A. III, S. 483).
Es ist nicht ausgeschlossen, dal.! die öffentliche Ankündigung eines

Heilmittels auch in mittelbarer Weise, wie im vorliegenden Falle durch
Bezugnahme auf eine Schrift, erfolgen könne, die dem Publikum ganz
allgemein und unmittelbar zugänglich gemacht wird.
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In allen diesen Fällen ist je doch zur Feststellung einer öffent¬
lichen Ankündigung erforderlich, daß die Quelle, die über das
Mittel usw. Auskunft erteilt, der Öffentlichkeit ohne Weiteres zu¬
gänglich ist.

Wesentlich verschieden von der indirekten Ankündigung
ist die verschleierte Ankündigung eines Mittels, die in Kapitel 8
bei der Ankündigung von Heilmethoden behandelt ist.

5. Ankündigung von Geheimmltteln.
Die wichtigsten der in den Polizeiverordnungen enthaltenen

Kechtsnormen sind die Verbote der öffentlichen Ankündigung
oder Anpreisung von Geheimmitteln. Nach der materiell-recht
liehen Seite sind die gegenwärtig im Deutschen Reiche bestehen¬
den Vorschriften hierüber in folgende Gruppen zu trennen: a. die
neuen auf Grund des Bundesratsbeschlusses vom 23. Mai
L903 erlassenen Bestimmungen, b. die früheren in den einzelnen
Bundesstaaten in Kraft gebliebenen Polizei Verordnungen und
c. die französischen Gesetze, die in Elsaß-Lothringen noch
Geltung haben.

a. Die neuen Bestimmungen (Entwarf des Bundesrats).

Die Ziffer I des Bundesratsentwurfs lautet:
„Die öffentliche Ankündigung oder Anpreisung der in den Anlagen

A und B aufgeführten Mittel ist verboten."
In dieser Form ist die Bestimmung, abgesehen von wenigen

Ausnahmen (s. Seite 56) überall eingeführt worden.
Dieses Verbot unterscheidet sich in zwei Punkten wesentlich

von allen früheren und sonstigen Bestimmungen über den Gegen¬
stand. Es ist 1. in bezug auf die Form der Ankündigungen,
die es unter Strale stellt, ein abstraktes und 2, in bezug auf die
Mittel, deren Ankündigung es verbietet, ein konkretes.

1. Das Verbot ist ein ganz absolutes und bedingungsloses.
Es richtet sich gegen jede Art öffentlicher Ankündigung oder
Anpreisung der betreffenden Mittel. OB die Zusammensetzung
derselben dabei angegeben wird oder nicht, ob die Mittel als
Heilmittel gegen Krankheiten, oder nur als Vorbeugungsiuittel
oder zu sonstigen Zwecken empfohlen werden, ist vollkommen
irrelevant. Sie dürfen überhaupt nicht, angekündigt werden.
Demnach muß diese Norm auch für den Großhandel als maß¬
gebend angesehen werden, aber natürlich mit derjenigen l'.c
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schränkung, die sich aus den Begriffen öffentliche „Ankündigung"
bezw. „Anpreisung" von selbst ergibt (näheres hierüber s. S. 75).

2. Das Verbot bezieht sich aber lediglich auf die in den
beiden Anlagen (s. Seite 2) genannten 95 Mittel. Alle anderen
existierenden Präparate, mögen sie Geheimmittel par excellence
sein oder nicht, bleiben von diesem Verbote unberührt.

Die beiden Listen enthalten zusammen 95 pharmazeutische
Spezialitäten, die sämtlich durch ihre eingehende Bezeichnung und
die Nennung der Fabrikanten ganz genau charakterisiert und in¬
dividualisiert werden. Ausschließlich diese namentlich genannten
„Originalpräparate", nicht deren etwaige Ersatzmittel werden von
der Verordnung betroffen. So bezieht sich z. B. die Anführung
des russischen Knöterichs unter Nr. 42 und 4(i nur auf die
beiden dort genannten Spezialmarken: Homeriana und Weide¬
manns Knöterich, keineswegs auf Packungen anderer Herkunft
oder gar die Droge als solche. Ferner haben mehrere Fabrikanten
ihre verbotenen Mittel neuerdings unter anderen Namen in etwas
modifizierter Aufmachung und Zusammensetzuni; in den Handel
gebracht. So ist das Glycosolvol als Dr. Meyers Diabetesmittel
wieder erstanden, das Noortwycksche Diphtheriemittel als
„Noordyl", an Stelle des verbotenen Ullrichschen Kräuterweins
ist ein neuer Wein, Dr. Fngelscher Nectar getreten. Alles dies
sind neue Zubereitungen, die von der Geheimmittelverordnung
nicht betroffen werden, da diese nur ganz bestimmte Präparate
und Fabrikationsmarken nennt. An einer einzigen Stelle findet
sich jedoch eine Ausnahme: Unter Nr. 68 ist lediglich „l'ain-
Kxpeller" gesagt. Das ist nicht ganz klar. Der Name ,,1'ain-
Expeller" ist als solcher niemandem geschützt, und es sind auch
tatsächlich sehr viele Präparate dieses Namens im Handel. Man
kann unmöglich annehmen, daß die Verordnung alle diese gegen¬
wartig bestehenden und in Zukunft noch entstehenden Präparate
lial treuen wollen; das würde eine Boykottierung lediglich des
Namens „l'ain Expeller" sein, deren Durchführung im I'olizeiver-
ordnungswege sowohl rechtlich unzulässig wie auch ganz unver¬
standlich wäre. Denn der Entwurf des Bundesrats ist ein
Sachengesetz und richtet sich gegen .,bestimmte" konkrete
Mittel, nicht aber gegen Bezeichnungen. Es ist deshalb
mit Sicherheit anzunehmen, daß unter dem „l'ain Kxpeller" der
Verordnung nur das aus der Fabrik von F. Ad. Richter & Co.
in Rudolstadt stammende Originalpräparal zu verstehen ist.

:(. Eine Frag«', mit der sich die Gerichte voraussichtlich noch
öfter zu beschäftigen haben werden, ist die Rechtsgültigkeit
dieser Art Ankündigungsverbote. Dieselbe muß, da, wie im

V rlniii, QeheimmltteL t>
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Kapitel 2 gezeigt wurde, aus den Reichsgesetzen Bedenken nicht
herzuleiten sind, nach Landesrecht beurteilt werden. Die Rechts¬
gültigkeit der Verbote steht zunächst überall da außer Frage, wo
dieselben als Gesetze erlassen sind, wie in Braunschweig und den
beiden Mecklenburg.

Auch in Preußen wird die Prüfung der Frage zugunsten
der einzelnen Polizeiverordnungen ausfallen. Da das K.G. bis
jetzt sämtliche Verbote von Heilmittelankündigungen für rechts¬
gültig erklärt hat, erlassen in der „Sorge für Leben und Gesund¬
heit" — und zwar, wie im Kapitel 6 erörtert wird, auch die¬
jenigen Verordnungen, die sich gegen die Ankündigung aller
dem freien Verkehr entzogenen Heilmittel richten — dürfte bei
den vorliegenden Verboten die Entscheidung um so mehr in
demselben Sinne ausfallen, als es sich bei sämtlichen 95 Mitteln
abgesehen höchstens von zwei Ausnahmen (s. Kapitel 1:2), um
Zubereitungen handelt, die nur in Apotheken feilgehalten und
verkauft werden dürfen.

Anders gestaltet sich jedoch die Frage in denjenigen Staaten,
bei denen in den Gesetzen, auf die sich die Ankündigungsverbote
gründen, bestimmte Voraussetzungen für den Erlaß der Verord¬
nungen festgesetzt sind; dies ist z. B. in Württemberg der
Fall, wo das Ankündigungsverbot auf Artikel 28a des Polizei-
Strafgesetzes beruht. Nach dem Wortlaut dieses Artikels (s. Seite 37)
ist dasselbe nur dann rechtsgültig, wenn es sieh darstellt als „zum
Schutze gegen Gesundheitsgefährdung oder schwindelhafte Aus¬
beutung des Publikums erlassen." Liegt bei einem Mittel keines
dieser beiden Reate vor, so ist die Verordnung bezüglich dieses Mit¬
tels ungültig, /weifellos steht es somit in Württemberg jedem Fabri¬
kanten eines der 95 Mittel frei, die Rechtsgültigkeil der Verordnung
bezüglich des von ihm in den Handel gebrachten Präparates im
Verwaltungsstreitverfahren anzufechten. Bei einem der 95 Mittel,
Lochers Antineon (Anlage B Nr. 1) ist auch eine solche Rechts
beschwerde bereits erfolgt und zur Entscheidung gelangt. Fs erklärt
sich «lies daraus, daß Württemberg bereits vor Erlaß der jetzt gültigen
Verordnung auf Grund des genannten Artikels 28a durch Mini-
sterialVerfügung vom 14. Februar 181)9 eine wenn auch viel kleinere
Geheimmittelliste geschaffen hatte, auf die später auch „Lochers
Antineon" gesetzt wurde. Hiergegen richtete sich eine Rechts¬
beschwerde Lochers, die vom württembergischen Verwaltung«-
gerichtshofe am 16. April 19(12 verhandelt wurde. Das mit
Zurückweisung der Beschwerde endende Urteil dürfte für etwaige
künftige Beschwerden große Bedeutung gewinnen. Seine Be¬
gründung lautet:
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Württ. V. G. 16. April 1902 (K.G.A. III, S. 487).

Der Verwaltungsgerichtshof ist in Übereinstimmung mit dem
Medizinalkollegium und dem Ministerium des Innern der Ansieht, daß der
Beschwerdeführer mit dem Mittel „Antineon" es auf eine schwindelhafte
Ausbeutung des Publikums abgesehen hatte und daher das Ministerium
nach dem Art. 28a zu der angefochtenen Verfügung berechtigt war. Das
ganze planmäßige Vorgehen des Beschwerdeführers, wie er ohne jede fach¬
wissenschaftliche Vorbildung in St. ein chemisches Laboratorium gründet,
bei verschiedenen Ausstellungen rasch hintereinander verschiedene Aus¬
zeichnungen sich erwirkt, durch Aufnahme derselben in seine gedruckten,
zur Anpreisung des Mittels bestimmten Prospekte sich mit dem Schein der
Wissenschaftlichkeit und erprobter Geschäftserfahrung umgibt, wie er
ferner fortgesetzt das Mittel durch Gutachten und sonstige Zeugnisse weit
über seinen wirklichen "Wert hinaus für die auf den verschiedensten Er¬
krankungen beruhenden Leiden anpreist, wie er in der Auswahl der Güt¬
achten so wenig vorsichtig ist, daß er sich auch auf die unter diesem
Namen nicht existierende Persönlichkeit des Dr. Le. in II. und auf den
mehrfach vorbestraften Arzt A. in B. beruft, liefert den ausreichenden
Nachweis dafür, daß er sich nicht im Vertrauen auf seine Kenntnisse, auf
seine Erfahrungen, auf den Heilwert seiner Produkte an das Publikum
wendet, sondern vielmehr ohne Itücksicht auf diese Momente auf die Un¬
wissenheit und Leichtgläubigkeit eines großen Teiles des Publikums im
Bereiche der Heilkunde spekuliert und sich so einer sohwindelhaften Aus¬
beutung des Publikums schuldig macht. Der Verwaltungsgeric li t shof
anerkennt auch als berechtigt die vom Medizinalkollegium
ausgesprochene Befürchtung, daß die unterschiedslose An¬
preisung von Mitteln für mehrere Gruppen von Leiden, welche
dieverschiedenartigsten Krank heitsprozesseenthalten können,
in einzelnen Fällen, namentlich bei der Notwendigkeit chirur -
gischen Eingreifens zum Nachteil der Leidenden die recht¬
zeitige Inanspruchnahme ärztlicher Hilfe gefährden kann;
demgemäß war das Ministerium auch ermächtigt, die öffent¬
liche Ankündigung zum Schutze gegen Gesundheitsgefährdung
zu verbieten . . .

Für die seitherige Art der öffentlichen Ankündigung des Mittels ist
auch der Inhalt der von L. verfaßten Prospekte von Belang, denn nach
seinem Anerkenntnis in der Eingabe an die Königl. Stadtdirektion St.
vom 14. Juni 1901 hat er sich auch mit dem Prospektversand an das
Publikum gewendet und vom Stadtpolizeiamt St. ist festgestellt, daß die
Prospekte als Beilagen zu Tagesblättern verbreitet worden sind; die Be¬
hauptung des Beschwerdeführers aber, das Ministerium sei bei einem Miß¬
brauch der öffentlichen Ankündigung nur zu einem Verbot der als unzu¬
lässig erachteten Form der öffentlichen Ankündigung, nicht aber zu einem
Verbot der öffentlichen Ankündigung überhaupt befugt, beruht auf einer
irrtümlichen Auslegung des Gesetzes; aus dem Wortlaut des Gesetzes
sowohl als namentlich aus seiner Entstehungsgeschichte er¬
gibt sich mit Bestimmtheit, daß unter den vom Ministerium
des Innern über die öffentliche Ankündigung erlassenen Vor-

6*
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Schriften auch solche zu verstehen sind, welche die öffent¬
liche Ankündigung ausschließen.

Auch die Annahme des Beschwerdeführers, daß die Ermächtigung
des Art.. 28a des Polizeistrafgesetzes unter allen Umstanden, ein objektiv
gesundheitsschädliches Mittel voraussetze, ist nicht zutreffend; eine
schwindelhafte Ausbeutung des Publikums kann auch mit einem Mittel
getrieben werden, das nach seiner Zusammensetzung für die Gesundheil
indifferent oder selbst förderlieh ist, Und wenn im vorliegenden Falle der
Beschwerdeführer das an sich nicht gesundheitsschädliche Mittel über
seinen wirklichen Wert hinaus für Fälle, in denen es nicht wirken konnte,
empfohlen hat, so liil.lt sich mit dem Königl. Medizinal-
kollegium die Befürchtung nicht von der Hand weisen, da Li
in einzelnen Fällen der Gebrauch des grundlos empfohlenen
Mittels zur Nichtanwendung der richtigen Heilmethode und
so zu einer Schädigung der Gesundheit fährt.

Schließlich behauptet der Beschwerdeführer mit besonderem Nach¬
druck, daß der Gebrauch des Mittels in vielen füllen von guten Wir¬
kungen begleitet sei, und beruft sich zum Nachweise dafür auf das
Zeugnis zahlreicher Arzte und Patienten, welche das Mittel teils bei
anderen, teils an sich selbst angewendet und seine Heilkraft erprobt haben,
sowie auf das Gutachten eines Sachverständigen. Dieser Beweisantritt er¬
scheint jedoch nicht erheblich: denn wenn auch die Behauptungen des
Beschwerdeführers bestätigt würden, so wäre damit die demselben mit der
Art seiner Anpreisung zu Last fallende schwindelhafte Ausbeutung des
Publikums und die mit dieser Anpreisung unter Umständen verbundene
Gesundheitsgefährdung nicht beseitigt. Bei der Würdigung des dies¬
bezüglichen Vorbringens des Beschwerdeführers darf auch nicht übersehen
werden, daß die angefochtene Vertilgung nur die öffentliche Ankündigung
des Mittels, nicht aber seinen Vertrieb und seine Empfehlung
auf sonstigem Wege verbietet.

Nach diesen Ausführungen waren die gesetzlichen Voraussetzungen
zu einem Einschreiten des Ministeriums gegenüber dem von dem Be¬
schwerdeführer hergestellten and angepriesenen Mitlid gegeben, und hat
das Ministerium mit dem gänzlichen Verbot der öffentlichen Ankündigung
dieses Mittcds die ihm vom Gesetz eingeräumte liel'ngnis nicht Über¬
schritten . . .

Die wichtigste Feststellung dieses Urteils, daß eine Gesund¬
heitsgefährdung schon in der Anpreisung von Mitteln für mehrere
Gruppen von Leiden liegen kann, Läßt allerdings die Aussichten
für den Erfolg etwaiger weiterer Besehwerden nur gering er¬
scheinen. Aber einer materiellen Prüfung der einzelnen Mittel
wird sieh der Verwaltungsgerichtshof in keinem Beschwerdefalle
entziehen können.

Sehr zweifelhaft dürfte die Rechtsgültigkeit der neuen An-
itündigungsverbote für Elsaß-Lothringen sein, da hier durch
die noch in Geltung befindlichen französischen Gesetze bereits
ein wesentlich anderes Recht über die Ankündigung von Geheim-
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mittein (also Arzneimitteln) geschaffen ist (s. Abschnitt c. Die
französischen Gesetze in Elsaß-Lothringen), welches nicht ohne
weiteres im Verordnungswege abgeändert oder erweitert werden
kann. Eine solche Änderung oder Erweiterung wäre nur im
Wege der Gesetzgebung möglich.

b. Die älteren Bestimmungen.
Im Gegensatz zu den neuen Verordnungen sind alle älteren

Geheitnmittel-Anktindigungsverbote, die innerhalb des Deutschen
.Reiches, mit Ausnahme von Elsaß - Lothringen, erlassen worden
und noch in Kraft geblieben sind, abstrakte allgemein gehaltene
Rechtsnormen. Sie verbieten die Ankündigung aller Mittel,
die sich begrifflich als Geheimmittel im Sinne der betreffenden
Verordnungen darstellen. Der Begriff Geheimmitte] ist indessen
keineswegs ein einheitlicher oder feststehender. Die außerordent¬
liche Verschiedenheit der Rechtsgrundlagen, die sich hierbei er¬
gibt, erklärt sich aus der historischen Entwicklung. Die jetzigen
Verordnungen verteilen sich nach ihrer Entstehung auf einen
Zeitraum von über 15 Jahren. Sie wurden in Preußen zuerst er¬
lassen von den Regierungspräsidenten und zwar nach einem
Schema , welches bis zum Jahre 18!)4 dreimal wechselte, und
noch jetzt in allen seinen Stadien, z. B. in den drei Verord¬
nungen der Regierungsbezirke der Provinz Sachsen (Nr. 57,
(io und 59) zu erkennen ist. Dann folgten L895 und 1896
Oberpräsidialverordnungen und auf Grund einer Vereinbarung
zwischen den verbündeten Regierungen Ministerial und
Regierungsverordnungen in den Hundesstaaten, die zuerst
nur Geheimmitte] gegen menschliche Krankheiten (z. P>. Nr. 1H2),
später L897 solche gegen tierische Krankheiten (Nr. Diii) und
schließlich im .Jahre 1900 auch Geheimmittel gegen Pflanzen-
krankheiten umfaßten (Nr. 134). Die große Mehrzahl all dieser
Verordnungen ist trotz der bundesrätlichen Regelung der Materie
in Kraft geblieben. In jeder Serie dieser früheren Ankündigung*
verböte ist der Begriff Geheimmittel aber ein anderer. Es gibt
Verordnungen, die ihn überhaupt nicht definieren, das waren die
ersten Regierungspräsidialverordnungen (z. B. Nr. :i0), solche, die
ihn genau umschreiben, das waren die späteren Regierungspräsi-
dialverordnungen (Nr. 59), und solche, die ihn nur nach einer
gewissen Richtung hin umgrenzen, wie alle nach dem Muster
der 1895er Oberpräsidialverordnungen geschaffenen Verbote.

Da eine gesonderte Behandlung dieser verschiedenen Ge¬
heimmittel-Regriffe die Übersicht zu sehr erschweren würde, ist
nachstehend der umfassendste Begriff zugrunde gelegt, der dann
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in den konkreten Fällen nach dem Wortlaut der einzelnen Ver¬
ordnungen entsprechend einzuschränken ist.

Gemeinsam ist zunächst allen früheren Verordnungen, und
darin liegt der fundamentale Unterschied gegenüber dem Entwurf
des Bundesrats, daß nach ihrer Tendenz niemals abstrakte
Eigenschaften sondern einzig und allein die konkrete
Form der Ankündigung einem Mittel den Charakter eines
Geheimmittels zu verleihen vermögen. Dasselbe Mittel kann je
nach der Art seiner Ankündigung ein Geheimmittel sein oder
nicht. Von diesem Gesichtspunkte ausgehend hat die Recht¬
sprechung der höchsten Gerichtshöfen in außerordentlich zahl¬
reichen Entscheidungen den Begriff Geheimmittel definiert.
Die aus diesen verschiedenen Urteilen sich ergebende weit¬
gehendste Definition lautet folgendermaßen:

Kin Geheimmittel ist oin in Arzneiform dein menschlichen
oder tierischen Körper einzuführendes, zur Verhütung, Linde¬
rung oder Beseitigung von Krankheiten, Körperschäden oder
Leiden jeder Art bestimmtes Mittel, dessen Natur, Zubereitung
und Zusammensetzung nicht spätestens boi der Ankündigung
in qualitativer und quantitativer Beziehung vollständig und
gemeinverständlich bekannt gegeben werden.

Nach dieser Definition sind die wesentlichsten Merkmale
eines Geheimmittels folgende:

1. Geheimmittel sind Mittel in Arzneiform. Diese Fest¬
stellung ist sehr wichtig, da aus ihr folgt, daß alle zu Heilzwecken
bestimmten und oft mit bombastischer Reklame angepriesenen
Apparate und dergl. (Voltakreuze, Electro Vigor, Gehörapparate
usw.) nicht als Geheimmittel im Sinne dieser Verordnungen an¬
zuseilen sind. Die Rechtsprechung hat an diesem Grundsatze
regelmäßig festgehalten:

E.G. IC. Dezember 1901 (.loh. XXIII, CS. 66X
Die Geheimmittel sind im sinne, des preußischen Rechtes Unterarten

der Arzneimittel (Apothekerwaren), also solche Zubereitungen und Stoffe
(Drogen und chemische Präparate), welche entweder innerlich (z. B. durch
Schlucken, Injektion, Einführimg) oder äußerlich (z. B. durch Ätzen, Ein¬
reiben) ganz oder teilweise mit dem menschlichen Körper vereinig! werden,
um dort in der Kegel auf chemischem, zum Teil auch auf physikalischem
Wege arzneiliohe Wirkungen zu erzeugen. Gegenstände, denen eine ledig¬
lich dynamische Wirkung zugeschrieben wird, wie z. B. Gehörapparate,
Voltakreuze, Gicht- und Rheumatismusketten, sind deshalb keine Ge¬
heimmittel.

Der gleiche Standpunkt wird vertreten in den Entschei¬
dungen des K.G. vom 12. Februar 1891 (.loh. XI, S. 882)
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13. Oktober 1898 (K.G.A. II, S. 320), 15. Oktober 1900 (K.G.A. III,
S. 472) sowie einem Urteile des O.L.G. Dresden vom 8. November
1900 (K.G.A. III, 8. 482).

Der Begriff „Arzneiform'! ist ganz allgemein zu fassen und
deckt sieb keineswegs mit den dem Apotbekenmonopol vorbe¬
haltenen Arzneiformen (K.G. 30. November 1903, Pharm. Ztg.
1903, Nr. 102).

Daß die Kaiserliche Verordnung über den Verkehr mit
Arzneimitteln für den Begriff Geheimmittel ohne Bedeutung ist,
hatte das K.G. schon unter dem 4. Oktober 1897 (K.G.A. II,
8. 316), dem 23. Juni 1898 (K.G.A. II, S. 318) und das O.L.G. Jena
unter dem 22. November 1898 (K.G.A. II, S. 290) festgestellt.

2. Geheimmittel sind Mittel, die dem menschlichen oder
tierischen Körper eingeführt werden sollen. Diese Norm gilt
für alle diejenigen Verordnungen, die schlechthin von Geheim¬
mitteln reden, wie z. B. die Berliner Nr. 30. Bezüglich einer
Provinzialpolizei-Verordnung des Oberpräsidenten in Hannover
vom 11. Mai 1888, die den gleichen Wortlaut hatte, wie die
Berliner, jetzt allerdings aufgehoben ist, war diese Anschauung
noch besonders in einer Verfügung des Regierungspräsidenten in
Hildesheim vom 27. Januar 1897 (Amts-Bl. S. 31) zum Ausdruck
gebracht worden. Es hieß in derselben:

„Ich mache besonders darauf aufmerksam, daß sich diese Polizeiver-
ordniing in gleicher Weise auf Geheimmittel gegen tierische wie auf solche
gegen menschliche Krankheiten bezieht."

Nachdem die frühere Rechtsprechung bezüglich des Be¬
griffes Arznei im Sinne des § 3(17" St.O.B. zuletzt übereinstimmend
die Ausdehnung auf Tierbeilmittel festgelegt und bereits die
Kaiserliche Verordnung betreffend den Verkehr mit Arzneimitteln
vom 23. November 1895, in voller Deutlichkeit aber die neue Ver¬
ordnung über den Gegenstand vom 22 Oktober 1901 ausgesprochen,
daß unter Heilmitteln auch Mittel gegen Tierkrankheiten zu ver¬
stehen sind, laßt sieb auch bei dem Begriff Geheimmittel, einer
Unterart der Arzneimittel, eine Unterscheidung zwischen solchen,
die gegen menschliche, und solchen, die gegen tierische Krank¬
heiten dienen sollen, nicht mehr rechtfertigen. Die rechtliche
Gleichstellung von Gebeimmitteln gegen Tier- und Menschen-
krankheiten gilt aber nur da, wo der Begriff ohne nähere Defini¬
tion gegeben ist. Eine Gruppe von Verordnungen bezieht sieb
nach ihrem Wortlaut ausdrücklich nur auf Mittel gegen
menschliche, eine zweite Gruppe wieder nur auf Geheim¬
mittel gegen tierische Krankheiten. Daß in Preußen auch
diese Verordnungen rechtsgültig sind und durch §6 des Gesetzes
vom II. Mar/. L850 gedeckt werden, dürfte nicht zu bestreiten
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sein. Während die Ankündigungsverbote von Geheimmitteln gegen
menschliche Krankheiten sich hauptsächlich auf Ziffer f dieses
Paragraphen (Sorge für Leben und Gesundheit) gründen (s.S. 59),
finden die gegen die Ankündigung von Tierheilmitteln gerichteten
Verordnungen vornehmlich in Zitier a (Schutz der Personen und
des Eigentums) ihre Grundlage.

Außer denjenigen Verordnungen, die schlechthin von „Ge-
heimmitteln" reden und denjenigen, welche sich nach ihrem
Wortlaut teils nur auf Mittel gegen menschliche, teils nur auf
solche gegen tierische Krankheiten beziehen, existiert noch eine
weitere Gruppe, die Ankündigungsverbote von Geheimmitteln
gegen I'ßansenkrankheiten. Sie lauten übereinstimmend:

„Die öffentlich':Ankündigung von Geheimmitteln, welche, dazu be-
stimmt sind, zur Verhütung oder Heilung von Pflanzenkrankheiten zu dienen,
ist verboten."

Die von diesen Verordnungen betroffenen Mittel unter¬
scheiden sich jedoch sehr wesentlich von den bisher behandelten,
und müssen daher kurz gesondert besprochen werden. Schon
der Begriff der „Krankheit" ist bei dem rein vegetativen Leben
der Pflanze ein ganz anderer wie bei Mensch und Tier. Man
kann als Pflanzenkrankheiten nur definieren „Zustände der
Pflanzen, die von den normalen Erscheinungen derselben Spezies
abweichen". Sie werden durch Licht-, Boden- und Temperatur-
verhältnisse in den allermeisten Fällen aber wohl durch Parasiten
pflanzlichen oder tierischen Ursprungs bedingt. Man denke an
den Brand des Getreides und der Obstbäume, die Kartoffel¬
krankheit, Kohlhernie, an die Reblaus, Gallwespen, den Colorado¬
käfer und dergl. Mittel zur Beseitigung dieser Zustände fallen
daher weit eher in das Gebiet der technischen wie der Heilmittel.
Tatsächlich spricht eine dieser Verordnungen, die schlesische
Nr. 47, ausdrücklich auch von Geheimmitteln, die „zur Ver¬
tilgung von Pflanzenschädlingen" dienen sollen. Ferner ist bei
ihnen das vom K.(i. für den Begriff eines Geheimmittels auf¬
gestellte Erfordernis eines in Arzneiform dem Körper einzu¬
führenden Mittels nicht vorhanden. Da aber die Polizeiverord¬
nungen dieser Gattung genau ebenso formuliert sind, wie die¬
jenigen, welche Geheimmittel gegen menschliche bezw. tierische
Krankheiten betreffen, wird die am Eingang dieses Kapitels ge¬
gebene Definition des Geheimmittelbegriffes hier sinngemäße
Anwendung finden müssen. Demnach dürfen unter Geheim¬
mitteln gegen Pllanzenkrankheiten weder Apparate, noch sonstige
auf mechanische Weise wirkenden Vorrichtungen verstanden
werden, sondern lediglich Mittel, die dem pllanzlichen Vegetations
korper zugeführt und dabei ganz oder teilweise verbraucht
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werden. Die Zuführung kann auf unmittelbarem oder auf mittel¬
barem Wege geschehen, also durch direkte Auftragung, IV
pinselung, Berieselung von Stengel, Blättern usw., oder durch
Einfügung in den Nährboden der Pflanze. Die weiteren Begriffs¬
momente sind die gleichen wie bei allen anderen Geheimmitteln.

Bei Prüfung der Rechtsgültigkeit der Ankündigungsverbote
von Geheimmitteln gegen Pttanzenkrankheiten werden ähnliche Ge-
sichtspunkte wie bei Geheimiuitteln gegen Tierkrankheiten in Be¬
tracht kommen. Ob diese Erwägungen hier allerdings stark genug
sind, um die Polizeiverordnungen zu tragen, ist fraglich. Ks er¬
übrigt, sich aber ein weiteres Eingehen hierauf, da gerade diese
Ankttndigungsverbote in der Praxis nur eine sehr untergeordnete
Bedeutung haben. Trotzdem sie seit 1900 fast überall erlassen
sind, ist noch kein einziges gerichtliches Urteil höherer Instanzen
über sie bekannt geworden.

Auf Mittel gegen Pflanzenkrankheiten beziehen sich jedoch
— darauf sei nochmals hingewiesen — nur diejenigen Ver¬
ordnungen, welche dies Im Text selbst zum Ausdruck bringen.
Der Begriff Geheimmittel ist überall da, wo er abstrakt ohne
weitere Begrenzung erscheint, nur auf Mittel gegen mensch¬
liche oder tierische Krankheiten auszudehnen.

3. Geheimmittel sind Mittel, die zur Verhütung, Linderung
oder Beseitigung krankhafter Zustände dienen sollen. Ver¬
hütung ist die Fernhaltung einer drohenden oder auch nur ge¬
fürchteten Krankheit vom noch nicht kranken Organismus. Mittel
zur Verhütung irgend welcher Zustände heißen Vorbeugungs-
mittel, Prophylaktika, Sie «erden von den meisten Ankündigungs¬
verboten ausdrücklich mit betroffen, wahrend sich die kaiser¬
liche Verordnung über den Verkehr mit Arzneimitteln vom
22. Oktober 1001 (s. Anhang) auf Vorbeugungsmittel nicht
erstreckt. Leben und Gesundheit, sowie das Eigentum haben
also durch die Gesetzgebung einen größeren medizinal-polizeilichen
Schutz erhalten wie das Apothekenmonopol. Dieser Gegensatz
ist indessen für die Rechtsgültigkeit der Ankündigungsverbote,
soweit Vorbeugungsmittel in Frage kommen, ohne Belang.

Einige Regierungspr&aidialverordnungen verbieten indessen
nur die Ankündigung von Geheimmitteln, welche „als Heilmittel"
'<'■■l'>. Nr. 59) oder welche, „gegen Krankheiten" dienen sollen
(z. B. Nr. 57) oder schlechthin von Geheimmitteln (z. B. Nr. 80 .
In allen diesen Fällen ist nach Analogie der erwähnten kaiserl.
Verordnung, welche damit eine früher vom K.G. aus¬
gesprochene h'echtsauschauung (K.G. 16. März 1896) zum Gesetz
machte, die Ausdehnung des Begriffs auf Vorbeugungsmittel
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nicht gerechtfertigt. Hier fallen vielmehr nur Mittel zur Linderung
oder Beseitigung d. i. Heilung der krankhaften Zustände unter
das Verbot.

4. Geheimmittel sind Mittel gegen Krankheiten, Körper¬
schäden oder Leiden jeder Art. Hiermit soll gesagt sein,
daß der Begriff hinsichtlich der Zustände, gegen welche die Geheim¬
mittel angewendet werden, im weitesten Sinne zu fassen ist.
Allein auch bei diesem Punkte ist ein sehr scharfer Unterschied
zu machen zwischen den älteren Regierungspräsidialverordnungen
und den späteren Polizeiverordnungen der Oberpräsidenten und
allen diesen nachgebildeten Vorschriften. Die ersteren beziehen
sich entweder auf Geheimmittel im allgemeinen (z. B. Nr. 80)
oder auf Geheimmittel gegen Krankheiten und Körperschäden
(z. B. Nr. 38), die letzteren nur auf Geheimmittel gegen Krank¬
heiten. Pen Begriff Krankheiten hat das K.G. wie folgt definiert:

E.G. 8. August 1901 (K.G.A. III, S. 380).
Als Krankheit ist anzusehen eine solche Abweichung des Körpers

oder einzelner Teile von der Norm, welche die Erhaltung des Organismus
und seiner vollkommenen Leistungsfähigkeil zu gefährden droht bezw.
wesentliche Störungen des normalen Eustandes oder der Gewebszellen und
deren Wechselwirkungen untereinander herbeiführt.

Hiermit stimmen überein die früheren Entscheidungen des¬
selben Gerichts vom 4. Januar 1891 (K.G.A. II, 8. 810) und
7. Februar 1898 (K.G.A. II, S. 317).

Als Körperschäden und Leiden jeder Art wären demnach
anzusehen alle sonstigen Abweichungen des Körpers oder einzelner
Teile desselben von der Norm, und zwar als Körperschäden die¬
jenigen Abweichungen, die äußerlich sichtbar sind (Hühneraugen,
Warzen usw.), als Leiden jeder Art diejenigen, die es nicht sind.

Paß alle diejenigen Verordnungen, welche in sich selbst keine
Beschränkung des Geheimmittelbegriffes enthalten, sich auf Mittel
gegen alle drei Kategorien, also Krankheiten, Körperschäden und
Leiden jeder Art, erstrecken, hat das K.G. sehr oft festgestellt,
so in den Urteilen vom 19. Januar 1888 (Job. VIII, S. 197),
4. Januar 1891 (K.G.A. II, S. 310), 9. Juli 1896 (8p. S. 541),
4. Oktober 1897 (K.G.A. II, 8. 316) und in zahlreichen anderen.

In einem gewissen Gegensatz zu diesem weiten Spielraum
steht der wesentlich engere Wirkungskreis aller der Verordnungen,
die sich auf Mittel gegen Krankheiten beziehen. Nach der oben
angeführten Definition des K.G. muß sich in der Kasuistik sehr
oft die Frage ergeben, ob der Zustand, gegen den ein Geheim¬
mittel angekündigt worden ist, sich als „Krankheit" darstellt oder
nicht. Es liegen auch hierüber schon eine ganze Reihe Fest-
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Stellungen der Gerichte vor, die sich allerdings z, T. wider¬
sprechen. Als Krankheiten sind in gerichtlichen Entscheidungen
folgende Zustände erklärt worden:

K.G. 4. und
und 81), L.G.

Appetitlosigkeit, K.G. 24. Juni 1895 (K.G.A. I, S. 128
2!). September 1902 (Pharm. Ztg. 1902, Nr. 75
Habern G. Juli 1900 (K.G.A. III, S: 421).

Blutunreinheit, O.L.G. Jena 22. November 1898 (K.G.A. II, S. 290),
O.L.G. Naumburg 7. September 1896 (K.G.A. II, S. 261).

Fettleibigkeit, O.L.G. Dresden 30. September 1897 (K.G.A. II. S. 356),
unter Umstanden krankhaft: K.G. 12. Januar 1903, 16. Februar 1908
und 6. Juli 1903 (Pharm. Ztg. 1903, Nr. 6, 15 und 56).

Flechten, K.G. 20. Februar 1902 (K.G.A. III, S. 462), K.G. 26. Juni 1902
(Pharm. Ztg.. 1902, Nr. 53).

Freßmangel bei Tieren, K.G. 10. April 1899 (K.G.A. II, S. 248), O.L.G.
Hamm 22. Juni 1896 (K.G.A. II, S. 272), O.I.G. Naumburg 7. Sept.
1896 (K.G.A. II, S. 261).

Gliederreißen, KG. 9, Juni 1902 (Pharm. Ztg. 1902, Nr. 49).
Haarausfall, K.G. 18. Juni 1908 (l'barm. Ztg. 1903, Nr. 51), anders

siehe später.
KahlkBpfigkeit, K.G. 13. Dezember 1888 (Job. IX, S. 227), später anders.
Kopfschmerzen, K.G. 12. März 1900 (Joh. XX, 0. S. 49).
Kopfschuppen und -schinnen (Schuppen- oder Kleienflechte), K.G. 1. Febr.

1894 (Job. XV, S. 335), K.G. 16. Dezember 1901 (K.G.A. 111,
S. 462), L.G. Münster 24. Oktober 1900 (K.G.A. III, S. 397).

Läuse, R.G. 3. November 1891, O.L.G. Celle 17. November 1894 (K.G.A. I,
S. 50), entgegengesetzte Urteile siehe später.

Magenbeschwerden und Magenleiden, K.G. 8. Dezember I9t>2 (l'barm. Ztg.
1902, Nr. 100), K.G. 2. Dezember 1901 (K.G.A. III, S. 461).

Nervenschwäche, K.G. 24. Juni 1895 (K.G.A. I, S. 188).
Schlechter Geruch und Geschmackim Munde, O.L.G. Dresden 10. Aug. 1899

(K.G.A. II, S. 357).
Schweißfuß, K.G. 15. Mai 1893 (K.G.A. 1, S. 51), L.G. Braunschweig

29. März 1898 (K.G.A. II, S. 292), eine entgegengesetzteEntscheidung
des K.G. siebe später.

Trunksucht, L.G. Cöln 16. Februar 1891, unter Umständen eine Krank¬
heit: K.G. 17. Oktober 1901 (K.G.A. 111, S. 460).

unregelmäßige Blutzirkulation, K.G. 24. Juni 1895 (K.G.A. I, s. 128).
Verdauungsstörung, O.L.G. München ts. Dezember 1902 (Pharm. Ztg.

1903, Nr. 9).
Zahnfäulnis u. dergl., K.G. 23. Oktober 1893.
Zahnschmerzen, K.G. 12. März 1900 (.loh. XX, C. S. 49).

Bei folgenden Zuständen wurde dagegen z. T. in direktem
Gegensatz zu vorstehenden Entscheidungen der Krankheits¬
charakter vernci Q t

Entbindung, K.G. 12. Januar 1899 (K.G.A. JT, S. 333).
Haarausfall, K.G. 10. M:uz 1902 (l'barm. Ztg. 1902, Nr. 22), L.G.

20. April 1896 (K.G.A. II, S. 253).
Glatz
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Hühneraugen, K.G. 4. Januar 1891 (K.G.A. IT, S. 310), K.G. 7. Febr. 1898
(K.G.A. II, S. 317), Hühneraugen bilden einen Körperachaden: K.G.
25. April 1892, K.G. 8. August 11)01 (K.G.A. 111, S. 380).

Kahlköpfigkeit, K.G. 12. Januar 1890 (K.G.A 11, S. 333), K.G. 2. Ok¬
tober 1902 (Pharm. Ztg. 1902, Nr. 81).

Konzeption, K.G. 12. Januar 1899 (K.G.A. II, S. 333).
Kopfschuppen, L.G. Glatz 20. April 189G (K.G.A. II, S. 253).
Läuse, O.L.G. Breslau 24. März 1887, St.K. b. A.G. Itzehoe 27. März

1895 (K.G.A. I, S. 115). St.K. b. A.G. Wetzlar 15. November 1899
(K.G.A. III, 8. 398).

Schwangerschaft, K.G. 12. Januar 1899 (K.G.A. II, S. 333).
Bchweiflfnfi,K.G. 5. Mai 1902 (Pharm. Ztg. 1902, Nr. 38).
Sommersprossen, R.G. 27. Februar 1899 (K.G.A. II, S. 375).
Warzen, sind Korperschäden: K.G. 16. Dezember 1901 (Joh. XXIII, C.

S. 56).

Wie hieraus hervorgeht ist die Rechtsprechung in diesem
Punkte noch etwas unsicher.

Zu bemerken ist, daß die Empfehlung eines Mittels gegen
bestimmte Krankheiten kein notwendiges Erfordernis einer
Geheimmittel-Ankündigung ist. Eine solche liegt auch dann vor,
wenn ganze Gruppen von Krankheiten, gegen die das Mittel
wirksam sein soll, genannt werden (K.G. 2. Dezember 1001,
K.G.A. III, S. 401), oder wenn es als geeignet empfohlen wird,
die Begleiterscheinungen von Krankheiten zu beseitigen
und zur Heilung von Krankheiten beizutragen (K.G. 10. Okt. 1902,
Pharm. Ztg. 1902, Nr. 98).

5. Geheimmitel sind Mittel, die zur Verhütung, Linderung
oder Beseitigung von Krankheiten usw. bestimmt sind. Der
Ausdruck „bestimmt" steht hier im Gegensatz zu „geeignet".
Lediglich auf die Zweckbestimmung kommt es an und es ist für
die Geheimmittel, ganz wie es die Kaiserliche Verordnung vom
22. Oktober 1901 für die Heilmittel festsetzt, völlig bedeutungslos,
„ob sie heilkräftig«! Stolle enthalten oder nicht".

K.G. 26. November 1896 (K.G.A. l, S. 129).
Ob das Pulver sich in Wahrheil als ein Arzneimittel darstellt oder

nicht, muß für belanglos erachtet werden, weil es nur darauf ankommt,
ob dasselbe als Arzneimittel angepriesen ist.

Eine solche Anpreisung als Heilmittel braucht indessen nicht
immer mit direkten Worten erfolgen, sie kann verschleiert
geschehen, namentlich durch Verweisung auf Atteste, Aner-
kennungsschreiben und dergl. (K.G. 7. Juli L892) sowie auch
durch die Zweckbestimmung des Mittels an sich, wobei es nicht
erforderlich ist, daß diese Zweckbestimmung in der Ankündigung
selbst zum Ausdruck kommt. (K.O, 18. Mai 1899, K.O.A. II, 8.328).
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Daraus, daß allein auf die Zweckbestimmung Wert zu legen
ist, folgt, daß das Wesen des angepriesenen Mittels für die vor¬
liegende Frage ohne Bedeutung ist. Es können also auch
Nahrungs- und Genußmittel und ebenso kosmetische
Mittel Geheimmittel sein, sofern sie nur zur Anwendung gegen
krankhafte Zustände in den Ankündigungen ausschließlich oder
nebenbei bestimmt sind. Auf sog. Genußmittel beziehen sich
diesbezügliche Urteile des K.G vom 11. Dezember 1884 i^.Ioh. V,
S. :i(i4): Benediktiner Doppelkräuter Magenbitter, vom 23. Juli
L896 (S. 584): ostindischer Magenlikör, vom 1. Juli 181)7 (S. 410):
Mariazeller Magentropfen, vom 12. Januar 1903 (Pharm. Ztg. 1903,
Nr. 0): Dr. Woerleins Magentrank, und vom 18. Juni L903
(Pharm. Ztg. L903, Nr. 51): Scheuertee für Zuckerkranke.

Weniger einheitlich ist die Auffassung der Gerichte über
kosmetische Mittel. Es liegt jedoch nicht der geringste
Grund dazu vor, diesen Mitteln, natürlich unter der Voraussetzung,
daß sie wenn auch nur nebenbei zur Verhütung, Linderung oder
Beseitigung von Krankheiten, Körperschäden oder Leiden jeder
Art und nicht bloß zum Toilettengebrauch dienen sollen, eine
Ausnahmestellung einzuräumen. Diese Anschauung ist auch in
der Rechtsprechung der letzten Zeit wieder mehr zum Ausdruck
gekommen. Namentlich hat sich eine Zivilkammer des K.G.
über die Beziehungen zwischen kosmetischen und Geheimmitteln
geäußert. Es handelte sich dabei um das bekannte Haarwasser
Javol.

K.G. (D.Zivilk.) 3. April 1&08 (Pharm. Ztg. 1903, Nr. 42).

Der Ansicht der Klägerin, daß ein Geheitnmittel unter allen Um¬
ständen ein Seilmittel voraussetze, kann nicht beigetreten werden; sie
lindet auch in der Kaiserlichen Verordnung vom 22. Oktober 1901 keine
Stütze. Diese Verordnung unterscheide! kosmetische Mittel, die den Heil¬
mitteln gleichgestellt werden, wenn sie Stoffe enthalten, die in den Apo¬
theken ohne Anweisung eines Arztes niehl abgegeben werden dürfen, und
kosmetische Mittel, dir mit Bucksicht auf ihre Zusammensetzung(Kreosot usw.)
»erkehrsbeschränkungen unterliegen. Aus dem Umstände, daß hier die
kosmetischen Mittel in zwei verschiedenen Gruppen gesondert werden, muß
der Schluß gezogen werden, daß auch ein kosmetisches Mittel unter den
gegebenen Voraussetzungen als Geheimmittel angesehen werden kann.
Wese Ansieht wird auch i" dem von der Klägerin angeführten Urteil des
Strafsenats vom 2. Oktober 1902 betreffs Thyriolin vertreten (S. 7.r>7, 1902).

So hat auch der Strafsenat des K.G. früher schon wegen
der Art der Ankündigung u. a. folgende Mittel für Geheimmittel
erklärt: Kau Athönienne und 1hmigwasser 1. Februar I8ÜI
(K.G.A. 11, S. 287), Myrrhen Ortme 2!). Januar 1894 (K.G.A. II,
w- 237), Eau de Quinine L6. Dezember L901 (K.G.A. III, S. 4(12).
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Werden die Mittel nur zu rein kosmetischen Zwecken an¬
gepriesen, so kann darin eine Geheimmittelankündigung niemals
erblickt werden. So dürften die älteren Urteile des K.G. vom
26. Oktober 1891 (Joh. XII, 8. 266) und 9. November 1891
(Joh. XII, S. 208) aufzufassen sein.

Außer der Zweckbestimmung des Mittels wird in einigen
Urteilen des K.G. (so u. a. 12. Februar 1891 Joh. XI, 8.331,
18. Juli 1895 K.G.A. I, S. 58, 9. Juli 1896 Sp. S. 541) zur
Delinierung eines Geheimmittels die Wendung gebraucht: Ein
„vorgeblich mit besonderer Heilkraft begabtes" Mittel.
Jedenfalls ist die Beilegung einer besonderen Wirkung eine Er¬
scheinung, die bei sehr vielen Geheimmitteln zu beobachten ist.
Sie ist aber keineswegs ein notwendiges Merkmal eines solchen.
Es genügt vielmehr völlig, um den Begriff Geheimmittel zu er¬
füllen, daß das Mittel nach den Ankündigungen zur Verhütung
Linderung oder Beseitigung von Krankheiten, Körperschäden oder
Leiden jeder Art bestimmt ist. Daß ihm dabei eine ,,besondere
Heilkraft" beigelegt wird, ist nicht erforderlich. Auf die ge¬
nannte Wendung ist daher um so weniger Gewicht zu legen,
als das K.G. selbst in einem späteren Urteile (4. Oktober 1897,
K.G.A. II, S. 316) den Grundsatz ausgesprochen hat, „daß Mittel
nicht deswegen als Geheimmittel bezeichnet werden können,
weil ihnen in den Prospekten reklamehaft eine besondere Wir¬
kung gegen zahlreiche Leiden beigelegt werde".

6. Geheimmittel sind, wie dies im Wort liegt, Mittel.
Der Ausdruck wird indessen in seiner an sich sehr umfassenden
Bedeutung durch die übrigen Merkmale eines Geheimmittels z. Zt.
etwas eingeschränkt. Namentlich können, wie unter Ziffer 1
dargelegt wurde (Seite 86), Apparate, mechanische Vorrichtungen
und dergl. nicht dazu gerechnet werden. Unter „Mitteln" sin<l
demnach zu verstehen: Drogen und Mineralien (d. h. Urstoffe
aus dem Tier, Pflanzen- und Mineralreich), chemische Präparate
und sonstige Zubereitungen irgend welcher Art. Letztere bilden
das Gros der Geheimmittel und ihre Zugehörigkeit zu dem Be¬
griff ist auch mit Rücksicht auf die Zusammensetzung kaum be¬
stritten worden. Daß es irrelevant ist, ob die als Geheimmittel
festgestellten Zubereitungen dem freien Verkehr überlassen
sind oder nicht, ist schon unter Zitier 1 erörtert (Seite 87). Zweifel
könnten sich nur ergeben hinsichtlich einfacher Stoffe und
chemischer Präparate. Die neuere Judikatur des K.G, hat
jedoch übereinstimmend und mit Kecht einen Unterschied in
dieser Beziehung nicht zugelassen.
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K.Ö. 12. März 1900 (K.G.A. III, 8.458).
Es ist (aus den früheren Definitionen) nicht zu folgern, daß ledig¬

lich solche Mittel als Geheimmittel angesehen werden können, welche aus
mehreren Bestandteilen oder Substanzen zusammengesetzt sind. Vielmehr
ist, falls die übrigen Voraussetzungen vorliegen, jedes Mittel als Geheim¬
mittel zu erachten, dessen Natur und, falls es aus mehreren Substanzen
besieht, dessen Bestandteile und Zusammensetzung nicht spätestens bei der
Ankündigung bekannt gegeben werden. Die Richtigkeit dieser Auffassung
ergibt sich sowohl aus der Bedeutung des Wortes Geheimmittel, welche
eine Beschränkung auf zusammengesetzteMittel nicht zum Ausdruck bringt,
als aus dem Zweck der betreffenden Verordnungen. Diese wollen das Bach-
unkundige Publikum vor wirtschaftlicher Benachteiligung durch Ankauf
minderwertiger Ware und vor derjenigen]Gesundheitsschädigung schützen,
welche entweder durch die Benutzung des Mittels selbst oder dadurch ent¬
stehen kann, daß der Käufer bei Anwendung desselben den richtigen Zeit¬
punkt zur Befragung des Arztes versäumt; diese Gefahren sind bei ein¬
lachen Mitteln in derselben Weise vorhanden wie bei künstlich zusammen¬
gesetzten.

Bei diesem Urteil handelte es sich um japanisches Pfeffer-
minzöl, welches als Poho-Öl bezeichnet war. Eine andere im
gleichen Sinne ergangene Entscheidung des K.G. vom 15. No¬
vember 1900 (K.G.A. III, S. 467) bezog sich auf den sog. Pain-
killer, unter welcher Bezeichnung sich Menthol verbirgt. In
einem früheren Urteil vom 11. Februar 1897 (Sp. S. 547) hatte
das K.G. noch der Anschauung Ausdruck gegeben, „daß zum
Begrill der Geheimmittel eine künstliche Zusammensetzung
erfordert wird". Diese Auffassung kann jetzt nicht mehr in
Betracht kommen. Lediglich die Frankfurter Verordnung vom
23. Mai 1894 (Seit« 18) bezieht sich ihrem klaren Wortlaut nach
nur auf Zubereitungen.

Unter denselben Bedingungen wie einfache Stolle können
auch chemische Präparate zu den Geheimmitteln gerechnet
werden. Dies bestätigen die Urteile des K.G. vom 28. November
1895 (Sp. S. 536) betr. Salophen und vom 80. November 190:»
(Pharm. Ztg. 1903, Nr. 102) betr. Valeriana-Essenz. Bei kom¬
plizierten chemischen Verbindungen, wie es z. B. auch das er¬
wähnte Salophen ist, ist aber eine gemeinverständliche Angabe der
Restandteile ein Ding der Unmöglichkeit.

7. Geheimmittel sind Mittel, deren Natur, Zubereitung
und Zusammensetzung nicht bekannt gegeben werden. Daß
über alle drei Punkte gleichzeitig Auskunft gegeben werden muß,
um den Begriff Geheimmittel auszuschließen, ist indessen nicht
erforderlich. Hier wird durch das Wesen des angekündigten
Mittels ein gewisser Unterschied herbeigeführt. Die Angabe der
»Natur" eines Mittels bezieht sich auf einfache Stoffe aus dem
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Tier-, Pflanzen- oder Mineralreich. Über ihre Natur muß, falls
dieselbe nicht aus dem Namen in zweifelfreier Weise hervorgeht,
Aufklärung gegeben werden, sofern nicht das Mittel als Geheim¬
mittel erachtet werden soll. Zu beachten ist, daß, selbst wenn
ein einfaches Mittel unter seiner handelsüblichen Bezeichnung
angekündigt wird, doch gewisse Zusätze geeignet sein können,
den ursprünglich klaren und gemeinverständlichen Begriff zu
einem „geheimen" zu machen. So hat namentlich der Zusatz.
„Präpariert'' Anlaß zu Beanstandungen gegeben. Unter dem
!). Juni 1902 (Pharm. Ztg. 1902, Nr. 1!) erklärte das K.G. „Prä¬
pariertes Koßmark" für ein Geheimmittel und ebenso hielt das
O.L.G. Dresden im Februar 1903 (Pharm, Ztg. 190:!, Nr. 15) die
Ankündigung von „Präpariertem Weidentee" ohne weiteren Auf¬
schluß über die Natur des Tees für unzulässig, da das kaufende
Publikum durch das Wort „präpariert" in den irrigen Glauben
rarsetzt werden konnte, der Tee enthalte Bestandteile, die bei
anderen gleichen Teesorten fehlten, während nur besonders gute
Weidenrinden dazu verwendet worden seien.

Angabe der „Zubereitung" bezw. der Bereitungsart wird
bei einfachen Mitteln nur selten in Frage kommen, dagegen stets
bei zusammengesetzten Präparaten. Das Fehlen einer Angabe
der Bereitungsweise ist in folgenden Urteilen als Kriterium eines
Geheimmittels angesehen worden: K.G. 4. Januar 1891 (K.G.A. II,
8.310), 12. Februar 1891 (Joh. XI, 8.331), 8. Juni 1893 (Sp.
S. 516), 25 November 1895 (K.G.A. I, S. 129), 9. Juli 1896 (Sp.
8. 541), 4. Oktober 1897 (K.G.A. II, S. 316) und zahlreiche andere
Entscheidungen desselben Gerichtes, ferner O.L.G. Dresden
12. November 189G (K.G.A. II, 8. 355). Da indessen hier nament¬
lich in Anbetracht der oft sehr komplizierten chemischen Vor¬
gänge eine vollständige und gemeinverständliche Angabc der Be
reitungsart vielfach absolut unmöglich ist, hat die neuere Recht
sprechung meist nicht mehr an dieser Forderung festgehalten.

In den in den letzten Jahren ergangenen Urteilen des K.G.
ist nur noch von der Angabe der Natur und der Zusammen¬
setzung bezw. der Bestandteile des Mittels die Rede. Die Zube-
reitungsart wird hier mit Absicht nicht erwähnt. So lauten die
Entscheidungen vom 15. Oktober 1990 (K.G.A. III, S. 472) und
9. Juni 19112 (Pharm. Ztg. 1902, Nr. 49). In einem urteil vom
17. Oktober 1898 (K.G.A. II, 8.320) heißt es wörtlich mit Bezug
auf ein Erkenntnis vom Jahre 1891: „Das Erfordernis der
Angabe der Zubereitungsart hat der Senat in späteren
Entscheidungen fallen gelassen."

Dieser Umschwung der Rechtsprechung dürfte in erster Reihe
durch den später angeführten preußischen Ministerialerlaß vom
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20. Januar L898 herbeigeführt sein, in dem die Angabe der Be¬
reitungsart und die Forderung einer solchen ausdrücklich als
unnötig und unberechtigt bezeichnet worden war.

Dagegen ist bei allen zusammengesetzten Mitteln genauer
Aufschluß über ihre „Zusammensetzung", d. h. über die ein¬
zelnen Bestandteile erforderlich, sofern die Ankündigung nicht als
die eines Geheimmittels gelten soll.

8, Der Begriff Geheimmittel ist dann gegeben, wenn die
erforderlichen Angaben nicht spätestens bei der Ankündi¬
gung gemacht werden. früher sagte das K.G.: „Nicht
gleich bei der Ankündigung", so 4. Januar L891 (Job.. XII, 8. 265),
9. Julj 1896 (8p. 8. 541), 4. Oktober 1897 (K.G.A. II, S. .'51(i).
Die jetzige Fassung, welche die Bekanntgabe der Bestandteile
..spätestens" bei der Ankündigung verlangt, ist korrekter. Sie
findet sich zuerst unter eingehender Begründung in dem Urteile
vom 17. Oktober 18i)8 (K.G.A. II, S. 320) und dann in fast allen
späteren Entscheidungen, so 1:.'. März 1000 (Joh. XX 0., S. 49),
7. Februar 1901 (K.G.A. III, 8.458), 9. Juni 1902 (Pharm. Ztg.
1902, Nr. 49) u. a. In dieser Ausdrucksweise ist zweierlei enthalten:

a. die Ankündigung eines Geheimmittels liegt nicht vor,
wenn die Bekanntgabe der Bestandteile entweder bei der An¬
kündigung selbst erfolgt, oder wenn sie schon vorher
erfolgt ist;

b. die Ankündigung eines Geheimmittels liegt stets vor,
wenn die Bekanntgabe der Bestandteile entweder gar nicht oder
erst nach der Ankündigung erfolgt.

In diesem Sinne äußerte sich das K.G. in dem schon er¬
wähnten Urteile vom 17. Oktober 1898 (K.G.A. II, S. 820).

Eine vor der Ankündigung erfolgte Bekanntgabe muß jedoch,
sofern sie geeignet sein soll, einem Mittel den Charakter als
Geheimmittel zu nehmen, eine ganz allgemeine, öffentliche, jeder¬
mann zugängliche sein. Bisher sind in der Rechtsprechung über¬
haupt erst zwei Arten der Veröffentlichung als in dieser Hinsicht
ausreichend festgestellt worden: die Aufnahme eines Mittels in
das amtliche Arzneibuch oder die Patentierung desselben.
In beiden fallen ist, einerseits durch den Abdruck im Arznei¬
buch, anderseits durch die amtliche Veröffentlichung der Patent¬
schrift, die Zusammensetzung eines Mittels als allgemein bekannt
«»'geben anzusehen, so daß bei späteren Ankündigungen das
Mittel nicht mehr als ein geheimes angesehen werden kann.
Allerdings ist dabei zu fordern, daß in diesen Ankündigungen
em Hinweis auf die Aufnahme ins Arzneibuch bezw. die Paten¬
tierung erfolgt. Andernfalls würde es dem größten Teil der Leser
der Ankündigung unbekannt sein und bleiben, daß er sich an

Urban, Gchcimmittcl. 7
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den beiden genannten Stellen genügenden Aufschluß über das
Mittel verschaffen kann.

Daß offizineile Heilmittel keine Geheimmittel sein
können, hat schon das R.G. unter dem 25. Mai 1882 (E. VI,
S. 329) festgestellt. Das K.G. hat diesen Grundsatz ebenfalls an¬
genommen: 17. Oktober 1898 (K.G.A. II, S. 320), 7. Februar 1901
(K.G.A. III, S. 458).

Bei patentierten Mitteln hat das K.G. aus den er¬
wähnten Gründen wiederholt die Geheimmitteleigenschaft ver¬
neint, so in folgenden Urteilen: 17. Oktober 1898 (K.G.A. II,
S. 320): Haemogallol; 27. Februar 1899 (K.G.A. II, S. 322) und
24. April 1899 (Pharm. Ztg. 1899, Nr. 34): Glandulen; 28. April
'.<)()■> (Pharm. Ztg. 1902, Nr. 37): Roborin. Eine anderslautende
frühere Entscheidung des K.G. betr. Myrrhen-Cröme (29. Januar
1894, K.G.A. II, S. 237) ist damit überholt. Die bloße An¬
meldung eines Mittels beim Patentamt ist dagegen, wie das K.G.
am 24. September 1900 (K.G.A. III, S. 404) feststellte, unerheblich.

Jede andere Art der Bekanntgabe vor der Ankündigung,
sowie überhaupt jede Bekanntgabe nach der Ankündigung sind
für die Geheimmitteleigenschaft eines Präparats ohne Bedeutung,
bezw. können diesem den Charakter als Geheimmittel nicht
nehmen.

So ist insbesondere irrelevant:
Angabe der Bestandteile in anderen Annoncen oder Er¬

klärungen, Bekanntgabe derselben beim Polizeipräsidium oder auf
Verlangen des Käufers (K.G. 25. November 1895 K.G.A. I, S. 129);

Angabe der Zusammensetzung auf einem dem Mittel bei¬
gegebenen Prospekt oder auf der Umhüllung selbst (R.G. 23. März
1899, K.G. 18. Juli 1895 K.G.A. I, S. 57, O.L.G. Dresden 30. Sep¬
tember 1897 K.G.A. II, 8. 350);

Aufklärung des Käufers über die Natur des Mittels (K.G.
14. Juli 1898 K.G.A. II, S. 332, K.G. 26. Juni 1902 Pharm. Ztg.
1902, Nr. 53);

Mitteilung in Fachzeitschriften oder Bekanntsein des Mittels
in der Wissenschaft (R.G. 23. März 1899, K.G. 8. Juni 1898
Sp. 8. 499, K.G. 18. Mai 1899 K.G.A. II, S. 328).

Für eine auf Verlangen erfolgte Bekanntgabe muß indessen
für den Bereich der Regierungsbezirke Stettin, Erfurt und
Cassel eine Ausnahme gemacht werden. Durch die dort gültigen
Polizeiverordnungen (Nr. 38, 60, 81) ist nur verboten die An¬
kündigung von Mitteln, „deren Bestandteile und quantitative Zn¬
sammensetzung durch ihre Ankündigung oder Benennung nicht
für jedermann deutlich erkennbar gemacht oder auf Verlangen
bekannt gegeben werden".
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9. Ein Geheimmittel liegt vor, wenn die erforderlichen
Angaben nicht in qualitativer und quantitativer Be¬
ziehung gemacht werden. Dabei bezieh! sich die Forderung der
quantitativen Zusammensetzung, wie der Zusammensetzung über¬
haupt (s. Seite 97), natürlich mir auf zusammengesetzte, also nicht
einfache Stolle. Daß bei diesen etwa die quantitative Vit
wendungsart angegeben sein müßte, kann in Übereinstimmung
mit einem Kammergerichtsurteil vom I). Juli 1896 (Sp. 8. r>41)
nicht verlangt werden; „denn diese hangt naturgemäß vor. dem
Ermessen desjenigen ab, der das Mittel mehr oder minder stark
als Heilmittel gebrauchen will".

Bei zusammengesetzten Mitteln ist dagegen das Fehlen
einer quantitativen Angabe von vornherein für die Feststellung
der Geheimmitteleigenschaft ausreichend. Diesen Standpunkt
vertreten die folgenden Urteile: R.G. 23. März IS!)!», K.G. i. De-
zember L880 (Joh. XI, 8. 384), K.G. L9. Oktober 1899 (K.G.A. III,
S. 466), K.G. 15. Mai 1893 (Sp. S. 527) und L.G. Hamburg 1. De¬
zember 1903 (Pharm. Ztg. 1908, "Nr. 98).

In einem einzigen Fall hat das K.G. bis jetzt von dem
Erfordernis der quantitativen Angabe der Zusammensetzung
abgesehen, nämlich, „wenn ein Gesetz den Verkauf
der angepriesenen Zubereitungen als Heilmittel ohne
Rücksicht auf die Mischungsverhältnisse völlig frei¬
gibt". Diese Entscheidung lautet:

K.G. 18. Mai 1896 (Golt. 44, S. 189).
Die Pol.V. ist ebensowohl im Interesse des Lebens und der Ge¬

sundheit, als zum Schutze des Publikums vor Übervorteilung duroh das
Eingehen auf verlockende Angebote geringwertiger, als Heil- oder Arznei¬
mittel bezeichneter Stoffe und Zubereitungen erlassen (§ C lit. f u. a des
Ges. vom II. März 1850). Zieht man diese Motive in Betracht, so ge¬
langt man zu der Annahme, daß das Verbot der Pol.V. sich auf solche
Fälle nicht erstrecken soll, in denen ein Gesetz den Verkauf der an¬
gepriesenen Zubereitungen als Heilmittel ohne Rücksicht auf die Mischungs-
verliallniase völlig freigibt, wenn nur ans dem Inhalte der Anpreisung
klar hervorgeht, daß die, Zubereitungen lediglich ans den bestimmten im
Gesetz bezeichneten Bestandteilen bestehen, welche in jeder Zusammen¬
setzung von jedermann als Heilmittel feilgehalten und verkauft werden
dürfen. Demi das Gesetz erkenn! damit an, daß diese Zubereitungen in
jeder quantitativen Zusammensetzung aus den fraglichen Bestandteilen
nicht geeignet sind, wenn sie als Heilmittel verwendet werden, das Leben
oder die Gesundheit zu gefährden. Anderseits aber sind derartige An¬
preisungen auch nicht geeignet , das Publikum über den Wert der ange¬
priesenen Mittel zu täuschen, da es infolge der Bekanntmachung der Stoffe,
a»s denen das Mittel besteht, ebne weiteres in der Lage ist, sieh über
«en Wer) dieser Stoffe sowohl in beziig auf ihre Wirksamkeit als lleil-

7*
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oder Arzneimittel, als auch in bezug auf den dafür geforderten Preis zu
unterrichten.

Eine qualitative Angabe der Bestandteile wäre also auch in
diesem Falle erforderlich. Das Urteil ist bisher das einzige seiner
Art geblieben und es muß auch fraglich erscheinen, ob sich der
darin zum Ausdruck gelangte Grundsatz wird aufrecht erhalten
lassen. Bisher hatte das K.G. in feststehender Rechtsprechung
entschieden, daß die Materien, welche durch die kaiscrl. Ver¬
ordnung über den Verkehr mit Arzneimitteln einerseits und die
Polizeiverordnungen über die Ankündigung von Geheimmitteln
anderseits geregelt werden, in keiner Weise miteinander kolli¬
dieren (s. Seite 87), und daß ferner die Geheimmitteleigen-
schaft eines Mittels — abgesehen von offizineilen und paten¬
tierten -- lediglich nach der Art der Ankündigung zu beurteilen
ist. Beide Feststellungen werden in obiger Entscheidung durch¬
brochen, indem sowohl der kaiserl. Verordnung ein Einfluß auf
die Tragweite der Ankündigungsverbote eingeräumt, wie für die
Beurteilung des Geheimmitlelcharakters auch das Wesen des
betreffenden Mittels herangezogen wird. Auch die Begründung
des Urteils erscheint nicht bedenkenfrei. Denn daß, wenn auch
bei völlig freigegebenen Mitteln, sich das Publikum schon aus
der qualitativen Angabe der Bestandteile ohne weiteres ein Urteil
über den materiellen und therapeutischen Wert des Mittels
bilden könne, kann nicht zugegeben werden, da es immer noch
in der Hand der Fabrikanten liegt, das Verhältnis der wirksamen
oder teuren Stoffe zu den unwirksamen oder billigen beliebig
zu verschieben. Daß im übrigen freigegebene Mittel ebenso
unter die Ankündigungsverbote fallen, wie nicht freigegebene,
hat das K.G. vielfach anerkannt, so z. B.:

K.li. 23. Juni 1898 (K.G.A II, 8.818).
Es ist in feststehender Rechtsprechung die Befugnis der Polizei

anerkannt worden, die Anpreisung »ach derjenigen Stoffe und Zubereitungen
zu verbieten, deren Verkauf freigegeben ist.

Zugunsten der Angabe der quantitativen Zusammensetzung
bei diesen Mitteln eine Ausnahme zu machen, liegt wold kein
Grund vor.

10. Kin Geheimmittel liegt vor, wenn die erforderlichen
Angaben nicht vollständig und gemeinverständlich gemacht
werden.

Eine nicht vollständige Angabe ist stets schon dann vor¬
handen, wenn ein einziger, wenn auch unwesentlicher, Bestand¬
teil des Mittels verschwiegen wird. Deshalb erklärt das K.G.
unter dem 8. Dezember 1902 (Pharm. Ztg. 1902, Nr. 100)
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Scherings Pepsin-Essenz für ein Geheimmittel, weil der
Glyceringehalt nicht genannt war, und unter dem 30. November
1903 (Pharm. Ztg, L903, Nr. 102) Valeriana-Essenz, da deren
Alkoholgehalt nicht besonders erwähnt war. Ebenso L.G. Flber-
feld 4. Juli 1896 bezüglich Hommeis Haematogen, weil in der
Angabe der Bestandteile der zweiprozentige Alkoholzusatz fehlte.

In ganz ähnlicher Weise kann der Forderung, daß die An¬
gabe gemeinverständlich sein soll, zuwidergehandelt werden,
wenn unter den im übrigen genau angegebenen Bestandteilen
des Mittels ein einziger nicht mit seinem im Verkehr uud in
der Literatur üblichen Namen bezeichnet wird. So hatten
nachstehende Bezeichnungen, die das K.G. nicht für ge¬
meinverständlich erklärte, zur Folge, daß die betreffenden Mittel
als Geheimmittel charakterisiert wurden: Fugt. Vaselin. comp,
bei Vulneral: 21. Februar 1898 (Sp. S. 555), 4. April 1898
(K.G.A. II, S. 318) und 26. Januar 1899 (K.G.A. II, S. 321); Pteri-
gerbsäure bei Konetzky's Band Wurmmittel: 19. Oktober 1899
(K.G.A. III, S. 466); Amerikanische Kraftwurzel bei Hubert
Ullrichs Kräuterwein: 7. Februar 1901 (K.G.A. III, S.-158),
13. Juni 1901 (K.G A. III, S. 459) und 2. Dezember 1901 (K CA. III.
8. 101).

Als wesentlichstes Merkmal einer gemeinverständlichen An
gäbe ist der Gebrauch der deutscheu Sprache zu fordern. An¬
gaben in lateinischer Sprache sind nicht für jedermann ver¬
bindlich uud deshalb nicht ausreichend: K.G. 26. Januar 1899
(K.G.A. II, S. 321). Daß lateinische Abkürzungen in jedem Falle
unzulässig sind, bedarf keiner weiteren Begründung und ist
auch vom O.L.G. Dresden 30. September 1897 (K.G.A. II, S. 356)
und vom K.(J. 7. Dezember L903 (Pharm. Ztg. 1903, Nr. 99) be¬
ut ätigt worden.

Die Gemeinverständlichkeit wird sich somit in der Regel
mit der Angabe der Bestandteile „nach ihrem im Verkehr und
in der Literatur üblichen Namen" decken (K.G. 9. Juni 1902,
Pharm. Ztg. 1902, Nr. 49) Ob die Bestandteile offlzinell sind
oder wenigstens in der Volksmedizin vorkommen, ist dagegen
ohne Bedeutung (K.G. 4. Oktober 1897, K.G.A. II, S. 316).

Indessen darf die Forderung einer gemeinverständlichen
Angabe auch nicht zu eng und zu wörtlich aufgefaßt werden.
Darauf deutet folgendes Urteil:

E.G. 9. November 1898 (K.G.A. 111, S. 465).
Das angekündigte Mittel erlangl den Charakter eines Geheimmittels

nicht schon dadurch, daß das diese Ankündigung lesende Publikum nicht
ohne weiteres die bezeichneten Bestandteile ihrer Beschaffenheit nach he-
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reits kennt oder nicht ohne weiteres die deutlich zu erkennen gegebene
Znhereitungs- und Zusammensetzungsart versteht — was für Laien bei
wissenschaftlichen Bezeichnungen der Bestandteile "der bei technischen
Ausdrücken für die Zusammensetzung und Zubereitung eines Mittels der
Kegel nach nicht der Fall sein wird. — Vielmehr genügt es nach dieser
Richtung hin, um die Annahme der Anpreisung eines Geheimmittels aus¬
zuschließen, daß das Publikum durch die Ankündigung selbst in die Lage
gebracht wird, unter etwaiger Zuziehung Sachverständiger oder wissen¬
schaftlicher oder technischer Werke genau erkennen zu können, woraus
das angekündigte Mittel in qualitativer und quantitativer Hinsicht zu¬
sammengesetzt und zubereitel wird.

Mit den vorstellend erörterten Punkten sind die Merkmale
eines Geheimmittels im Sinne der früheren Ankündigungsverbote
erschöpft. Weitere Gesichtspunkte können nicht zur Entscheidung
der Frage herangezogen werden.

Außer den Gerichten Indien mich die Verwaltungsbehörden
zu einer Klärung des Begrifles „Geheimmittel" beizutragen ver¬
sucht.

Den Anfang machten, vcranUil.it durch die früher gültigen
Vorschriften für die steuerfreie Verwendung von undenaturiertem
Branntwein zu I teil-, « issenschaftlichen und gewerblichen Zwecken,
welche die Herstellung von Geheimmitteln mittels undenaturierten
steuerfreien Branntweins allgemein verholen, die Finanzbehörden,
Es ergingen in dieser Richtung zur Definierung des Begriffs Ge
heimmitte] Verordnungen in Preußen unter dem 1-1. Februar 1895,
l,s. April 1901, Bayern 16. März 1895 und Baden 20. April 1901.
Diese Verfügungen, die sich, wenn auch in etwas knapper Form,
an die Rechtsprechung des Kammergerichts anlehnten, haben
jetzt., nachdem das Gesetz betreffend die Abänderung des Brannt-
weinsteuergesetzes vom 7. Juli 1902 die steuerfreie Verwendung
undenaturierten Branntweins zur Herstellung von Heilmitteln
überhaupt ausgeschlossen hat, keine Bedeutung mehr.

Unter dem 4. November 181)7 erging feiner ein Rundschreiben
des Reichskanzlers, welches die verbündeten Regierungen ersuchte,
im Verordnungswege auf eine einheitlichere Handhabung der
damals bestehenden Ankündigungsverbote hinzuwirken. Diesem
Ersuchen haben mehrere Regierungen entsprochen. Am meisten
Beachtung hat der nachstehende preußische Erlaß gefunden:

Preuß. Min.-Erlaß an. Januar 1898.
Das unterm .'1. August 1896 angeregte Verbot der öffentlichen An¬

kündigung von Geheimmitteln findet nicht überall einen gleichmäßigen
Vollzug. Namentlich werden Arzneien, die in der einen Provinz als Ge¬
heimmittel angesehen werden, in einer anderen nicht als zu den Geheim¬
mitteln gehörig betrachtet und deshalb nach wie vor unbeanstandel da-
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selbst öffentlich angepriesen. Die Abstellung einer derartigen Rechts¬
ungleichheit, die insbesondere den beteiligten Industrie- und Handelskreisen
berechtigten Anlaß zu Klagen bietet, muß deshalb ins Auge gefaßt werden.

Hierbei ist der Weg, durch eine authentische Feststellung des Be¬
griffs „Geheimmittel" Abhilfe zu schaffen, bei der Schwierigkeit, eine für
alle Fälle zutreffende und nach jeder Richtung befriedigende Begriffs¬
erklärung zu geben, kaum gangbar. Da indessen Hauptursaohe des in
Klage stehenden Übelstandes die anscheinend vielfach verbreitete Auffassung
ist, daß ein Arzneimittel nicht mehr als Geheimmittel zu betrachten ist,
sobald seine Zusammensetzung in irgend einer Weise bekannt gegebenwird,
80 läßt sich eine wesentliche Besserung des gegenwärtigen ZuStandes schon
dadurch erreichen, daß eine übereinstimmende Auffassung darüber herbei¬
geführt wird, unter welchen Voraussetzungen die Besehreibung eines Ge-
heimmittels in der öffentlichen Ankündigung seine Eigenschaft als Geheim¬
mittel auszuschließen geeignet ist. In dieser Beziehung kann von dem
Grundsatz ausgegangen werden, daß ein Heilmittel seiner Eigenschaft als
Geheimmittel höchstens dadurch entkleidet wird, daß seine Bestandteile
und Gewichtsmengen sofort bei der Ankündigung in gemeinverständlicher
und für jedermann erkennbarer Weise vollständig und Bachentsprechend
zur öffentlichen Kenntnis gebracht werden. Angaben, aus denen nur ein
Sachverständiger ein Urteil über das Mittel sich bilden kann, sind als
ausreichend nicht zu erachten, insbesondere nicht die Bezeichnung der Be¬
standteile des Mittels in lateinischer Sprache. Hiermit steht im
wesentlichen auch im Einklänge die Rechtsprechung, nach welcher ein
Geheimmittel jedenfalls dann vorliegt, wenn die Bestandteile und das
Mengenverhältnis der Zubereitung- „nicht ausreichend", „nicht deutlich für
das Publikum", „nicht für jedermann zweifellos" bei der Ankündigung er¬
kennbar gemacht sind. (Urteile des Reichsgerichts vom 25. Mai 1882 und
28. November 1887 — Samml. d. Entsch. Bd. VI S. 329, XVI S. 359
— Urteile des preußischen Kammergerichts vom 4. Dezember 1890,
12. Februar 1891 und 29. Januar 1894 — Johows Jahrbücher der Entsch.
Bd. XI S. 334 und 335, XV S. 337 — Urteile desselben Gerichts vom
18. Juli und 25. November 1895 — Sammlung gerichtlicher Entsch. auf
dem Gebiete der öffentlichen Gesundheitspflege, III. Beil.-Band zu den
Veröffentlichungen des kaiserlichen Gesundheitsamtes S. 57 und 129.)

Daß auch die Bereitungsweise eines Mittels aus der Veröffentlichung
ersichtlich zu sein hat, wenn dasselbe nicht als Geheimmittel gelten soll,
wird nicht gefordert zu werden brauchen, da mit dem Erlaß des in Frage
Steh ..... Ich Ankündigungsverbots nur beabsichtigt gewesen ist, bei den zur
öffentlichen Ankündigung zugelassenen Arzneimitteln dem Publikum die
Möglichkeit zu bieten, ein eigenes Urteil über Heilkraft und Geldwert der
einzelnen Mittel sich zu bilden, nicht aber auch die Möglichkeit, solche
Mittel nach dem veröffentlichten Rezepte sich selbst anzufertigen.

Die vorstehend zum Ausdruck gebrachte Auffassung ist den mit der
Ausführung des Ankündigungsvcrlmts für Geheimmitte] befaßten nachge¬
ordneten Behörden des dortigen Bezirks, insbesondere auch den Polizei¬
behörden und den Medizinalheauiten zur Nachachtung mitzuteilen,
Der Minister der geistliehen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten,

Der Minister des Innern. Der Minister für Handel und Gewerbe.
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Eine hiermit fast wörtlich übereinstimmende Verfugung
des Ministeriums des Innern war in Sachsen unter den 15. No¬
vember 1897 ergangen. Beachtung verdient noch wegen der Be¬
zugnahme auf die speziell hamburgischen Verhältnisse das Rund¬
schreiben des dortigen Medizinalkollegiums:

Med.-Kollegium Hamburg 24. März 1898.
Auf Anregung des Reichskanzlers hat E. H. Senat das Medizinal-

kollegium beauftragt, behufs gleichmäßiger Durchführung der gegen das
Gelnei in tn it 1il iinviesc n gerichteten Gesetze und Verordnungen (§ 99 der
Med.-Ordnung, § 42 der Apothekenbetriebsordnung vom 25. März 1897)
bei Beurteilung dn- Frage, oh ein Mittel als Geheimmittel anzusehen ist
oder nicht, künftig die folgende Erläuterung des Begriffes Geheimmittel
zu berücksichtigen,

Stoffe und Zubereitungen jeder Art, die zur Heilung oder Verhütung
von Krankheiten dienen Milien, sind als Geheimmitte] nicht anzusehen,
wenn die Bestandteile und Gewichtsmengen sofort bei der Ankündigung
bezw. beim Feilhalten in gemeinverständlicher und für jedermann erkenn¬
barer Weise vollständig und zweckentsprechendzur Kenntnis gebracht werden.

Das Medizinalkollegium ha1 seinen Beamten im Sinne vorstehender
Verfügung Anweisungen erteilt und hinsichtlich der Anwendung auf die
Apotheken noch folgendes bestimmt:

Mittel, welche von Apothekern nach einer in Hamburg amtlich ver¬
öffentlichten Vorschrift (Deutsches Arzneibuch, .'!. Ausgabe und Nachtrag
dazu, Bekanntmachung des Med.-Koll. com 8. Februar 1898) angefertigt
und unter den in den amtlichen Veröffentlichungen gebrauchten Bezeich¬
nungen hier feilgehalten werden, sind als Geheimmittel im Sinne des § 42
der Apothekenbetriebsordnung nicht anzusehen. Bei diesen Mitteln bedarf
es daher des Abdrucks der vollständigen Vorschrift auf den Packungen
nicht, auch können dieselben im Handverkauf ohne ärztliches Bezepl ali¬
gegeben werden, falls sie nicht starkwirkende Bestandteil!' enthalten, deren
Abgabe durch die Bekanntmachung des Senilis vom 28. August 189C ver¬
holen ist. Seilen aber derartige Mittel öffentlich angekündigt werden,
was nicht nur durch Zeitungsanzeigen, Verbreiten von Maueranschlägen,
Zetteln und Heften, sondern auch durch Aufdrucke auf Umhüllungen (Ein¬
wickelpapier) und Einlagen geschieht, dann wird die Angabe der Bestand¬
teile in der Weise wie oben vorgeschrieben notwendig.

Neue Gesichtspunkte allgemeinen Charakters sind in diesen
amtlichen Erläuterungen, wie die vorstehend abgedruckten Er¬
lasse zeigen, kaum enthalten. Nur die Feststellung, daß eine
Bekanntgabe der Zubereitungsart nicht erforderlich ist, ist wert¬
voll und auch auf die spätere Rechtsprechung nicht ohne Einfluß
geblieben.

c. Die französischen Gesetze in Elsaß-Lothringoii.

In Elsaß-Lothringen ist für die Ankündigung von Geheim¬
mitteln noch die französische Gesetzgebung maßgehend und zwar
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das Gesetz vom 21. Germinal XI (11. April 1803), welches im
Artikel :!(> die Rechtsnorm, und das Gesetz vom -2!). Pluviose XIII
(18. Februar 18(15), welches die zugehörige Strafbestimmung ent¬
hält. Das erstere Gesetz verbietet alle gedruckten Ankündigungen
und Anschläge von Geheimmitteln, unter welcher Benennung
dieselben dargeboten werden mögen. Das Verbot ist also auch
ein ganz allgemeines abstraktes und bezieht sich auf alle Qe
heimmittel. Aber der Begriff Geheimmittel, wie er sich unter
den französischen Verhältnissen entwickelt hat, ist ein wesentlich
anderer, als der den preußischen Verordnungen zugrunde gelegte.
Er ist weit mehr ein materieller, das Wesen des Mittels berück¬
sichtigender als der preußische Begriff.

Nach der französischen Gesetzgebung durften in den Apotheken
neue Heilmittel unbekannter oder willkürlich gewählter Zusammen¬
setzung Oberhaupt erst dann vertrieben werden, wenn sie der
Acade^nie nationale de medecine zur Prüfung vorgelegen hatten
und von dieser approbiert, d. h. genehmigt waren. Mit dem
Augenblick dieser Genehmigung hörte das Mittel aber auf, ein
Geheimmittel zu sein, mochte seine Zusammensetzung bei der
Ankündigung angegeben werden oder nicht. Diese französischen
Bestimmungen sind in Elsaß-Lothringen durch Verordnung vom
12. Oktober 1876 in etwas veränderter Form beibehalten worden.
Die Funktionen der Academie nationale de mädicine in bezug
auf die Prüfung von Geheimmitteln wurden dabei der medi¬
zinischen Fakultät an der Universität Straßburg übertragen, und
die von dieser bezw. einer von ihr bestellten Kommission als
neu und nützlich anerkannten Heilmittel Rezepte sollten nach Ge¬
nehmigung durch den Oberpräsidenten amtlich bekannt gegeben
W'erden. Dieses Verfahren, welches mit Einführung der Gewerbe¬
ordnung in Elsaß-Lothringen (1. Januar 1889) hinfallig wurde,
hat natürlich eine wesentliche Einschränkung des Geheimmittel¬
begriffs für Elsaß-Lotbringen verursacht. Mittel, die, sei es in
früherer, sei es in späterer Zeit, auf die genannte AVeise ge¬
nehmigt worden sind, scheiden aus der Gruppe der Geheimmittel
von vornherein aus und der Begriil im Sinne der franzosischen
Gesetze kann sich zunächst überhaupt nur auf Mittel erstrecken,
die nicht staatlich anerkannt sind. Aber auch von diesen
nicht anerkannten Mitteln sind nach der französischen Judikatur
auch nur diejenigen als Geheimmittel anzusehen, über deren Zu¬
sammensetzung ihr Name nicht genügenden Aufschluß gibt.
Gerade auf den Namen des Mittels hat die französische Recht
Sprechung im Gegensatz zur spateren preußischen in erster
Reihe Gewicht gelegt. „Une substance devient remede secrel
sous un nom qui la deguise" lautete die in Frankreich geläufige
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Definition des Geheimmittels (Dorvault). Danach konnten Mittel,
deren Namen ihre Zusammensetzung erkennen ließ, wie z. B.
Eisenchinawein, milchphosphorsaurer Kalksaft und dergl., keine
Geheimmittel sein, auch wenn sie nicht staatlich genehmigt und
den Ankündigungen keine weiteren Angaben beigegeben waren.

Die deutsche Rechtsprechung über die in Elsaß-Lothringen
geltenden Gesetze hat dann allerdings in dieser Beziehung immer
strengere Anforderungen gestellt, so daß jetzt für Mittel, die
dort nicht bereits staatlich anerkannt sind, fast die gleichen Ge¬
sichtspunkte zwecks Beurteilung ihrer Geheimmitteleigenschaft
in Anwendung kommen, wie sie im vorigen Abschnitt für die
älteren preußischen Verordnungen angegeben worden sind. Aber
die für Elsaß Lothringen unbedingt nötige Ausschließung von
Mitteln, die staatlich als Heilmittel anerkannt sind, von den Ge¬
heimmitteln bedeutet immerhin einen wesentlichen Unterschied
gegenüber der Auffassung in den anderen deutschen Landern.

Da die französischen Gesetze über die Ankündigung von
Geheimmitteln bis zum S.Juni L896 (s. Seite 9) auch in Preußen
im Gebiete des rheinischen Rechts maßgebend waren, hat sich
früher auch das Reichs- und Kammergericht mit ihrer Auslegung
zu befassen gehabt. Für die Begriffsbestimmung des Geheim
mittels im Sinne dieser Gesetze ist insbesondere eine sehr gründ¬
liche Entscheidung des R.G. vom 25. Mai 1H82 maßgebend ge¬
worden. Dieselbe lautet:

R.G. 25. Mai 1882 (E. VI, S. 320).
Wenn das angefochtene Urteil von der Auffassung ausgeht, als Ge-

heimmittcl sei ein Mittel zu betrachten, „wenn es unter einem Namen
angekündigt wird, welcher die Substanzen, aus denen es besteht, nicht er¬
kennbar macht", so trifft diese Begriffsbestimmung unter der selbstverständ¬
lichen Voraussetzungmangelnder Aufführung des betreffenden Mittels unter
den staatsseitig, insbesondere in der Pharmakopoe anerkannten Heilmitteln
das Wesen der Sache.

bei- Begriff eines Geheimmittels im Sinuc der mehrerwähnten Gesetze
ist aus ihnen selbst herzuleiten. Das Gesetz vom 21. Germinal XI unter¬
sagt den Apothekern U. a. im Art. 32 den Verkauf von Gcheimmitteln
mit dem Anfügen, daß sie sich bezüglich der Zubereitungen und Misch¬
ungen, welche sie in ihren Geschäften herstellen und führen müssen, nach
den Formeln zu richten haben, wie solche in den seitens der ärztlichen
Bildungsanstalten verfaßten oder künftig zu verfassenden Dispensatorien
oder Arzneibüchern aufgenommen und beschrieben sind. Der Art. 3G
verbietet sodann mit Hinweisung auf die Art. ts.lf. des französischen
St.G.B. u. a. streng alle gedruckten Ankündigungen und Anschläge von
Geheimmitteln unter welcher Benennung dieselben dargeboten werden
mögen. Im Art. 88 wird auf das kraft staatlicher Anordnung anzufertigende
Arzneibuch hingewiesen, welches die von den Apothekern zu führenden
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medizinischen and pharmazeutischen Zubereitungen enthalte, auf einen
Kodex, der jetzt auch für Elsaß-Lothringen nach der Verordnung vom
5. Juli 1872 durch die, in Deutschland seit dem 1. November 1872 in
Wirksamkeit getretene, Pharmacopoea Germanica ersetzt ist (E.G.B1, von
1872 S. 72, von 1873 S. 200; vergl. prent.). Hin.El. für innere Verwal-
tung von 1872 S. 250). Nach dem erläuternden Gesetze vom 20. l'luviose XIII,
•Tahr 1805, werden diejenigen, welche dem Art. 30 des Gesetzes vom
21. Germina] XI, betreffend die staatliche Aufsicht über die Arzneimittel¬
kunde, zuwiderhandeln, mit 2h bis (i00 Frcs., im Rückfalle mit Haft be¬
straft. Nach Art. 1 des, von der Strafkammer nicht ausdrücklieh er¬
wähnten, Dekretes vom 26. Prairial Nlll bezieht sich das in
Art. 86 des Gesetzes vom 21. Germinal enthaltene Verbot,
Geheimmitte] anzukündigen und zu verkaufen, nicht auf die
Zubereitungen und Heilmittel, welche vor Verkündigung des
genannten Gesetzes genehmigt sind, auch nicht auf die Zu¬
bereitungen und Heilmittel, welche entsprechend dem Gut-
achten der medizinischen Fachschulen oder der seitdem da¬
mit betrauten ärztlichen Vereine bereits genehmigt sind oder
es uoeb werden und deren Vertrieb durch die Regierung ge¬
stattet ist oder werden wird, wenngleich ihre Zusammensetzung
nicht veröffentlicht worden (vergl. Dekret vom 18. August 1810).

Diesen, mit Uteren Vorschriften zusammenhangenden,Einzelbestim-
mungen entsprechend hat die französische Jurisprudenz und Rechtsprechung
(vergl. Murin diel, du droit erim. 1812 S. 513; Dalloz, repertoire de Legis¬
lation 1854 Bd. 31 s. v. „medecin", insbesondere S. 536 f.) als entscheiden¬
des Merkmal eines Geheimmittels, dessen öffentliche Ankündigung seitens
eines Apothekers unter Strafe gestellt ist, hervorgehen, es müsse als ein
in Arzueifonn in den menschlichen Körper einzuführendes, staatsseitig
nicht anerkanntes oder speziell genehmigtes Heilmittel gegen Krankheiten
unter einem Namen empfohlen werden, durch welchen seine Natur und Zu¬
sammensetzung nicht ausreichend bezeichnet ist.

Derselbe Grundgedanke liegt den Entscheidungen des früheren
preußischen Obertribunales unter, wenn als wesentliches Kennzeichen eines
Geheimmittels hervorgehoben wird, daß die Bestandteile oder die Zube-
reitungsart des Mittels im Gegensatz zu den durch die Medizinalpolizeian¬
erkannten Arzneimitteln im dunkeln gehalten und dem Publikum nicht be¬
kannt gemacht werden (Oppenhoff, Rechtsprechung, Bd. 10, S. 308 und
Rheinisches Archiv, Bd. 52, A. S. 80).

Diese Kommentierung der französischen Gesetze hat das
R.G. dann in einem zweiten Urteile vom 21/28. November 1887
(E. XVI, 8. 359) ausdrücklich bestätigt.

Auch das K.(i. hat sieh in einem Urteil vom 4. Dezember
1890 mit dem gleichen Gesetze beschäftigt und dabei folgenden
Grundsatz aufgestellt:

K.ti. 4. Dezember isoo (.loh. XI, S. 334).
l'ntcr einem Geheimmittel versteht das (iesetz vom 21. Germinal XI,

'■'n in Arzneiform dem menschlichenKörper einzuführendes, staatlich nicht
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anerkanntes oder genehmigtes Heilmittel gegen Krankheiten, welches unter
einem Kamen empfohlen wird, welcher seine Natur und die Art seiner Zu¬
sammensetzungnicht deutlich erkennbar bezeichnet. Es liegt nun auf der Hand,
daß die bloße Angabe der Bestandteile eines Heilmittels ohne gleichwertige
Angabe der darin enthaltenen Quantitäten dieser Bestandteile die Art
seiner Zusammensetzung nicht deutlich erkennen liil.it. Denn gerade durch
die quantitative Zusammensetzung eines aus verschiedenen Stoffen be¬
stehenden lleilniitiels wird dessen Wirksamkeit wesentlich bedingt, ohne
die Angabe des darin enthaltenen Mengenverhältnisse kann sich niemand,
nicht einmal ein Sachverständiger, ein sicheres Urteil über die Wirksam¬
keit des Mittels bilden.

Für die Rechtsprechung in Elsaß-Lothringen hat ins¬
besondere das nachstehende Urteil des O.L.G. Colmar Bedeutung
gewonnen.

OX.G. Colmar, i). Februar 1897 (K.G.A. II, S. 3711).
Als Geheimmittel im Sinne des Art. 30 des Gesetzes vom 21. Ger-

minal des Jahres 11 ist eine sich als Heilmittel ankündigende Zubereitung
anzusehen, welche weder von Seiten des Staats als Apothekerware anerkannt
ist, noch ihre Bestandteile und deren Zusammensetzung erkennen
liil.il, eine Auffassung,welche in der deutschen Rechtsprechungdie herrschende
isl und zahlreichen Urteilen der französischen Gerichte zugrunde liegt.
(Die französische Rechtsprechung, namentlich auch die neuere, gehl sogar
teilweise von einer noch strengeren Autfassung dieses Begriffes ans, indem
sie jedes Arzneimittel, welches nicht staatlich anerkannt isl, als Geheim¬
mittel ansieht.)

In den beiden letztgenannten Urteilen ist also bereits aus¬
drücklich angenommen worden — und darin liegt die Ver¬
schärfung gegenüber der früheren französischen Rechtsprechung
— daß bei nicht staatlich anerkannten Mitteln auch die quan¬
titative Zusammensetzung angegeben sein müsse, um den
Charakter als Geheimmitte] auszuschließen.

In den neuen Bezirkspolizei Verordnungen über den Verkehr
mil Geheimmitteln ist folgende amtliche Definition des Begriffs
gegeben:

„Geheimmittel sind nach der Rechtsprechung solche als Heilmittel
bezeichnete Zubereitungen, die weder staatlicherseits als Apothekerware
genehmigt sind, noch ihre Bestandteile und deren Zusammensetzung In ver¬
ständlicher Weise erkennen lassen."

Daß ein Mittel, welches zwar nicht förmlich die staatliche
Anerkennung gefunden hat und demgemäß unter Umständen als
Geheimmittel anzusehen wäre, doch durch offenkundign Duldung
seitens der Medizinalhehörde im Laufe der Zeit den Charakter
als Geheimmittel verlieren kann (Pain-Expeller) hat das L.G.
Colmar in einem Urteil vom 12. Novemher 1896 i K.G.A. II, 8. 880)
anerkannt.
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Daß die französischen Gesetze, soweit sie die Ankündigung
von Geheimmitteln verbieten, durch die deutschen Ileichsgesetze
nicht berührt worden sind, ist bereits im ersten Kapitel (Seite (>4)
dargelegt worden.

(>. Ankündiii'imi; von Arzneimitteln.
In mehreren preußischen Regierungsbezirken, sowie im GrofS-

herzogtum Baden und Sachsen-Weimar bestehen Verordnungen,
welche die öffentliche Ankündigung derjenigen Mittel, deren Feil¬
halten und Verkauf außerhalb der Apotheken nicht gestattet ist,
unter Strafe stellen. Welche Mittel einer derartigen Verkehrs¬
beschränkung unterliegen, bestimmt die auf Grund des i; 6 der Ge¬
werbeordnung erlassene kaiserl. Verordnung. Die gegenwärtig
geltende tragt das Datum vom 22. Oktober 11)01 und ist nebst der
sie ergänzenden und auf ihr beruhenden Verordnung des Reichs¬
kanzlers vom 1. Oktober 1908 im Anhang abgedruckt. In dem
badischen Ankündigungsverbot wird auch auf diese kaiserl. Verord
nung ausdrücklich Bezug genommen. Die preußischen l'olizeiverord-
nungen aber diesen Gegenstand verweisen dagegen meistens in
Klammern noch auf die früheren kaiserl. Verordnungen, welche
zur Zeit, als die betreffenden Ankündigungsverbote erlassen
wurden, den Verkehr mit Arzneimitteln regelten. Da diese
früheren Verordnungen jedoch eine wesentlich größere Zahl von
Arzneimitteln vom freien Verkehr ausschlössen wie die jetzt
geltende, so kann die Frage Bedeutung gewinnen, ob die
preußischen Ankündigungsverbote dieser Art sicli auch jetzt
nur auf diejenige kaiserl. Verordnung beziehen, die aus¬
drücklich in Parenthese erwähnt ist, als ob stillschweigend an
deren Stelle jetzt die neue Verordnung, die ja alle ihre Vor¬
gängerinnen aufgehoben hat, getreten ist. Die Frage dürfte in
letzterem Sinne zu bejahen sein, und zwar deshalb, weil die
Rechtsnorm der Polizeiverordnungen lediglich abstrakt lautet:
i.Arzneimittel, deren Verkauf gesetzlich untersagt oder beschränkt
ist, dürfen nicht angekündigt werden". Der stets in Klammern
beigefügte Hinweis auf die damals geltende kaiserl. Verordnung soll
offenbar nicht das Verhol dauernd in einer bestimmten Weise
materiell begrenzen, sondern lediglich eine Erläuterung geben, was
unter Arzneimitteln, „deren Verkauf beschränkt ist," zu verstehen
i«t. Diese Anschauung ist auch in zwei Urteilen des K.G. vom
21. Juli L898 (K.G.A. II, S. 268) und 2. Dezember 1901 (K.G.A.
IH, S. 401) deutlich zum Ausdruck gelangt.



110 Ankündigung von Arzneimitteln.

Arzneimittel, „deren Verkauf untersagt ist", wie es in einigen
Verordnungen heißt, gibt es nicht.

Da die kaiserl. Verordnung sich nur auf das Feilhalten und
Verkaufen, der zugehörigem Paragraph des Strafgesetzbuches (367, 3)
nur auf Zubereiten, Feilhalten, Verkaufen oder sonst an Andere
Überlassen bezieht, stehen der Rechtegültigkeit der Polizeiver¬
ordnungen, wie schon in Kapitel 2 dargelegt (s. Seite 6)5 u. 64), diese
reichsgesetzliohen Bestimmungen formell nicht entgegen. Dagegen
ist aus materiellen Gründen die Ausdehnung des Verbotes in
zweierlei Hinsicht fraglich, und zwar in bezug auf Apotheken¬
besitzer und den Großhandel. Die Annahme scheint berechtigt,
daß das Verbot der Ankündigung derartiger Arzneimittel usw.
sich nur auf dieselben Kategorien von Personen erstrecken soll, auf
welche das Verbot des Feilhaltens und des Verkaufs von
Arzneimitteln Bezug hat, während auf diejenigen Arzneihändler,
deren Befugnisse zur Abgabe von Arzneien durch die Verordnung
vom 22. Oktober 1902 nicht beschränkt sind, die fraglichen Polizei¬
verordnungen keine Anwendung finden können. Eine Handlung,
die reichsgesetzlich an sich nicht strafbar ist, kann auch nicht
in ihren vorbereitenden Stadien von Polizei wegen straffällig
erklärt werden; sämtliche Arzneien, die der Apotheker im Hand¬
verkauf an das Publikum zu verkaufen berechtigt ist, muß
derselbe nach rechtlichen Begriffen auch zum Verkauf anbieten
dürfen. Der Großhandel mit Arzneien unterliegt außerdem über¬
haupt keiner Beschränkung und jedes Angebot in dieser Richtung
müßte daher vollkommen unbehindert erscheinen. Die obige
Anschauung, daß die Verordnungen auf Apotheker nicht An¬
wendung finden können, hat das L.G. I. in Berlin unterm 7. Mai
1888 ausgesprochen und damit begründet, daß in diesem Falle
die Sorge für Leben und Gesundheit nicht als Grund zum Erlaß
dieser Verordnung gelten könne.

L.G. J. Berlin 7. Mai 1888 (Pharm. Ztg. 1888, Nr. 20).
Daß eines der zum Krlaß von ortspolizeilichen Vorschriften er¬

forderlichen Reate in dem Falle vorliegt, wo es sich um Anpreisung von
Arzneimitteln handelt, deren Verkauf nur den Apothekern zusteht, hat das
Gericht verneint; insbesondere kann nicht die Sorge für Lei ..... und Ge¬
sundheit als Grund zum Erlafl dieser Forderung gelten. Welche Gefahr
für Lehen oder Gesundheit kann das Anpreisen von Arzneimitteln im (in¬
folge haben, wenn selbst deren Verkauf nicht verboten, sondern nur be¬
schränkt ist?

Würde die Verordnung vom 30. Juli 1887 in ihrem ganzen Um¬
fange zu Recht bestehen, so würde ein Apotheker, welcher Arzneimittel,
zu deren Verkauf er berechtigt ist, verkauft, wegen diese;. Verkaufs nicht
strafbar sein, dagegen würde er sich strafbar machen, wenn er solche
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Arzneimittel öffentlich zum Verkauf ankündigte oder anpriese. Eine solche
Beschränkung der Ausübung des Apothekergewerhes führt zu unhaltbaren
Konsequenzen. Die in Rede stehende Annonce weist ausdrücklich auf den
Verkauf der Pillen in Apotheken hin. Sie enthält also ihrem Gegenstände
nach nichts Verbotenes und ist offenbar nicht von Unbefugten ausgegangen.
Wer zum Verkaufe berechtigt ist, muß auch zur Ankündigung
seiner Waren für befugt erachtet werden. Eine polizeiliche Vor¬
schrift darf nach § 15 des Gesetzes vom 11. März 1850 über die Polizei-
Verwaltung keine Bestimmungen enthalten, welohe mit den Gesetzen oder
den Verordnungen einer höheren Instanz im Widerspruche stehen.

Die Gewerbeordnung schreibt im § 6 vor, daß der Verkehr mit
Apothekerwaren durch kaiserl. Verordnung geregelt werden soll. Das ist.
geschehen durch die Verordnung vom t. Januar 1875. Diese Regelung
ist eine erschöpfende und gestattet eine Abänderung durch landesgesetzliche
Vorschriften nicht (cf. Oppcnhoff, Note 51 zum 20. Abschnitt: Über¬
tretungen, und Note, 21 zu §367, 3 St.G.B.).

Die Verordnung vom 30. Juni ISST geht daher hinsicht¬
lich des Verbots der Ankündigung und A n preisung von Arznei¬
mitteln zu weit, sie widerspricht rei chsgeset zli eben Be¬
stimmungen und überschreitet die für die '/. u 1ässigkeit hin¬
sichtlich des Gegenstandes gezogenen Schranken.

Dagegen bat das K.G. diesen Grundsatz nicht anerkannt,
vielmehr in allen Fällen im gegenteiligen Sinne entschieden und
dieser Anschauung in letzter Zeit wieder in folgenden Urteilen
Ausdruck gegeben:

K.G. 10. Dezember 1898 (K.G.A. IT, S. 330).
In fester Rechtsprechung hat das Königl. Kammergericht, ■/..B. in

dem Urteil vom 3. Dezember 1888 (Johow, Bd. 0, S. 22G), angenommen,
daß eine Verordnung, welche die öffentliche Ankündigung und Anpreisung
der zum Verkauf nicht freigegebenen Stoffe und Zubereitungen verbietet,
rechtsgültig ist und den Bestimmungen der Kaiserl. Verordnung vom
27. Januar 1800 (früher vom 4. Januar 1875) nicht widerspricht, da die
Kaiserl. Verordnung nur den Verkauf und das Peilhalten, die Polizei-
rerordnung nur das Ankündigen ..... 1 Anpreisen, also eine ganz andere
Materie, betrifft. Nach § 1 der Düsseldorfer Verordnung vom 0. Mai 1888
ist die Ankündigung und Anpreisung der nicht freigegebenen Stoffe und
Zubereitungen ganz allgemein, also auch dann verboten, wenn der Verkauf
lediglich durch den hierzu berechtigten Apotheker erfolgen soll. Dieses
allgemeine Verbot ist nach dem oben ausgeführten zulässig.

K.G. 14. Juni 1000 (K.G.A. III, S. 454).
Die Kaiserl. Verordnung vom 27. Januar 1800 behält allerdings

den Apotheken das Keilballen und den Verkauf der in den Verzeichnissen
A und B aufgeführten Waren vor, verstattel ihnen aber damit nicht ebne
weiteres alle Handlungen, welche zur Vorbereitung oder Herbeiführung
derartiger Verkäufe dienen können, insbesondere nicht das öffentliche An¬
bieten, Ankündigen und Anpreisen der Mittel als Heilmittel. Die ent-
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gegengesetzte Ansicht ist allerdings in der Literatur vertreten (vergl.
Böttger, Verkehr mil Arzneimitteln, 3. Aufl., S. 10); auch das Reichs¬
gericht hat sich derselben in einem Urteil vom 13. Februar 1898
(Entsch. Bd. 23, S. 428) mit Bezug auf den §99 der Hamburgischen
Medizinalverordnung insoweit angeschlossen, als es diese Norm nur
noch auf ein marktschreierisches, das Publikum belästigendes Anbieten von
Geheiinmitteln usw. für anwendbar erachtet. Diese Auffassung findet aber
in dem Inhalt der Kaiserl. Verordnung keine Stütze. Soweit dieselbe das
Feilhalten und den Verkauf von Arzneimitteln gestattet, gewährt sie damit
ein Recht nur zur Vornahme derjenigen Handlungen, welche für das Keil¬
halten und den Verkauf erforderlich sind; dazu gehört aber nichl das
öffentliche Anbieten, Ankündigen und Anpreisen der Mittel als Heilmittel,
während eine bloße Anzeige des Händlers, daß er eine derartige Ware
feilhalte, ohne Bezeichnung der Krankheit, gegen welche das Mittel an¬
gewendet werden soll, eine Ankündigung als Heilmittel nicht enthalten
und somit nicht unter die Verordnung fallen winde. Der Senat findet
daher keine Veranlassung, in diesem Punkte von seiner bisherigen Recht¬
sprechung abzugehen.

Weitere Entscheidungen des K.G., in denen die gleiche
Rechtsanschauung in analoger Weise begründet wird,sind folgende:
12. April 1888 (Joh. VIII, S. 196), 28. Mai 1888, 3. Dezember 1888
(Joh. IX, S. 226), 21. Dezember 1891 (Joh. XII, 8. 262), 4. April
I8!)8 (K.G.A. II, S. 318), 21. Juli 1898 (K.G.A. II, 8. 268), 18. Mai
1899 (K.G.A. II, S. 328), 2. August 1900 (K.G.A. III, S. 477),
27. September 1900, Iß. Februar 1903 (Selbstverwaltung 1903,
S. 187), 18. Juni 1903 und 8. August 1903 (Pharm. Ztg. 1903, Nr. 51
und 66).

Mit diesem Standpunkt muß in der Praxis gerechnet werden.
Daß die Verordnungen auch für Ankündigungen, die ledig¬

lich im Großhandel erfolgen,Rechtsgültigkeit haben, ist vom K.G.
noch besonders in folgenden Urteilen zum Ausdruck gebracht
worden :

K.G. 20. Januar 1899 (K.G.A. II, S. 321).
Das Vulneral isl im Sinne der Verordnung vom 16. Juli 1892 ein

Arzneimittel, dessen Verkauf gesetzlich beschränkt ist; es darf daher nach
dieser Verordnung von niemandem, auch nicht von den zum Feilhalten
und zum Verkauf berechtigten Apothekern oder von den zum Verkauf
berechtigten Großhändlern angekündigt oder angepriesen werden. Diese
Verordnung verstößt nicht gegen die kaiserl. Verordnung vom 27. Januar
1890, weil letztere den Grossisten und Apothekern nur das Feilhalten
und den Verkauf, nicht aber das Ankündigen und Anpreisen der betreffenden
Mittel gestattet.

CG. 24. April 189!) CK. (I.A. 111, S. 375).
Eine Polizei Verordnung, welche die Ankündigung und Anpreisung

von Arzneimitteln verbietet, deren Verkauf gesetzlich untersagt oder be-
schränkt isl, muß, wie bereits mehrfach vom K.G. angenommen worden
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ist, ;ils materiell rechtsgültig erachtet «erden. Das Verbot ist auch
insoweit rechtegültig, als es die Ankündigung und Anpreisung eines gesetz¬
lich gestatteten Verkaufs, ■/..B. des Vertriebs in Apotheken oder im Groß¬
handel, inil umfaßt; denn für die Apotheken und den Großhandel
isl durch die Kaiser!. Verordnung vom 27, Januar L890 zwar der Verkauf
und das Feilhalten, aber nicht die Ankündigung und Anpreisung der be¬
treffenden Arzneimittel freigegeben.

K.G. 2. Juni 1902 (Pharm. Ztg. 1902, Nr. 47).
Die Berliner Polizeiverordnung vom 80. Juni tss7 verbietet das

Ankündigen oder Anpreisen von Arzneimitteln, deren Verkauf gesetzlich
untersagt "der beschränk! isl, ohne Rücksicht darauf, oh es sieh um einen
Großhandel oder Kleinhandel handelt.

Nach den vorstehenden Feststellungen muß die Tragweite
dieser Verordnungen als eine außerordentlich grolie bezeichnet
werden. Bedenklich ist insbesondere die vom K.G. angenommene
Ausdehnung des Anktindigungsverbots auf den Großhandel. Arznei¬
mittel, deren Peilhalten und Verkauf „im Großhandel" einer Be¬
schränkung unterworfen ist, gibt es überhaupt nicht. Das Ver¬
bot der Polizeiverordnungen, welches sich nur auf derartig im
Verkehr beschränkte Mittel bezieht, hat also für den Großhandel
gar keine Unterlagen.

Ferner ist der Verkehr der Mittel nur dann beschränkt,
wenn sie als Heilmittel dienen sollen. Heilmittel sind aber nach
der jetzt gellenden Kaiser]. Verordnung „Mittel zur Beseitigung
oder Linderung von Krankheiten". Mittel, die lediglich Vor¬
beugungszwecken dienen sollen, fallen, wie auch das K.G. in dem
Urteile vom 5. Oktober 1908 (Pharm. Ztg. !!)():!, Nr. 87) zugegeben
hat, nicht mehr unter die Beschränkungen der Verordnung. Sie
können daher auch von den Ankündigungsverboten nicht be¬
troffen werden, Dies hat das K.(i. schon früher in folgendem
Urteile angedeutet:

K.ti. 12. Dezember 1805 (K.G.A. I, S. 132).
Ks isl dem Berufungsrichter darin nicht beizutreten, daß „wenn

objektiv ein nach § 1 der Verordnung vom 27. Januar 1890 dem freien
Verkehr entzogenes Heilmittel oder Arzneimittel vorliegt", nach der ge¬
dachten Polizeiverordnung „jede öffentliche Ankündigung dieses Heilmittels,
mag dasselbe ausdrücklich in der Ankündigung als Heilmittel bezeichnet
"''in oder nicht, verboten und unter Strafe gestellt ist"; vielmehr bildet
Voraussetzung für die Strafbarkeit nach jener Verordnung, daß die frag¬
liche Zubereitung als Arzneimittel zum Verkaufe angepriesen sei,
wie denn auch die im § 1 der genannten Kaiser!. Verordnung vorgeschriebene
Beschrankung des Feilhaltens oder Verkaufs nur unter der gleichen Voraus¬
setzung Platz greift.

Mit dieser einwandsfreien Auffassung scheint, die Kommen¬
tierung, die das K.G, einer einzelnen Verordnung, der Breslauer

D rba n , Gehehnmlttel. 8



114 Ankündigung von Arzneimitteln.

vom ISO. Juni 1890 (Nr. 48), in den Urteilen vom 1. Juli 18117 und
29. November 1897 (K.G.A. II, S. 238) hat zuteil werden lassen,
nicht ganz übereinzustimmen. Das K.G. sagt in der zweiten
Entscheidung, daß Voraussetzung für die Strafbarkeit nicht das
Feilbieten als Heilmittel gegen Krankheiten durch die Ankündi¬
gung selbst sei, sondern daß „das Verbot alle diejenigen Arznei¬
mittel treffen soll, deren Verkauf der kaiserl. Verordnung gemäß
insofern einer gesetzlichen Beschränkung unterliegt, als sie als
Heilmittel feilgeboten werden". Diese Auffassung kann nach
obigen Darlegungen nicht als berechtigt anerkannt werden.

Die vorstehend behandelten Ankündigungsverbote sind in
Preußen mit einer Ausnahme (Westpreußen) in Regierungspräsidial¬
verordnungen enthalten, welche außer der Ankündigung von Arznei¬
mitteln noch stets die Ankündigung von Geheimmitteln und viel¬
fach auch noch die Ankündigung von Reklamemitteln bebandeln.
Da nun auf die Polizeiverordnungen der Regierungspräsidenten in
der Regel nach einigen Jahren Verordnungen der Oberpräsi¬
denten gefolgt sind, die die Ankündigung von Geheimmitteln
betrafen und z. T. nur ganz allgemein „alle entgegenstehenden
Bestimmungen" aufhoben, wurde bisweilen angenommen, daß
dadurch die früheren Regierungspräsidialverordnungen in ihrem
ganzen Umfange außer Kraft gesetzt worden seien. Das K.G.
hat jedoch in konstanter Rechtsprechung entschieden, daß in
allen Fällen, wo die Oberpräsidialverordnungen nur eine all¬
gemeine Aufhebungsformel „entgegenstehender Bestimmungen"
enthielten, die früheren Regierungspräsidialverordnungen nur so¬
weit außer Kraft gesetzt seien, als sie sich mit der Ankündigung
von Geheimmitteln befassen. Hinsichtlich der Ankündigung von
Arzneimitten, deren Verkehr beschränkt ist, und von Reklame¬
mitteln seien sie durch die späteren Verordnungen der Ober¬
präsidenten (die indessen jetzt auch schon wieder aufgehoben
sind!) nicht berührt worden. So u. a. K.G. 22. Okt. 1896
(K.G.A. II, S. HKS), 29. November 1897 (K.G.A. II, S. 288), 4. April
1898 (K.G.A. II, S. 818), 26. und 30. Januar 1899 (K.G.A. II,
S. 321), 24. April 1899 (K.G.A. III, S. 375) und 14. Juni 1900
(K.G.A. III, S. 454).

7. Ankündigung von Reklamemitteln.
Außer Geheimmitteln und Arzneimitteln ist in mehreren

preußischen Regierungsbezirken noch die Ankündigung von sog.
Reklamemitteln unter Strafe gestellt. Die Verordnungen betreffen
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ihrem Wortlaut nach in der Regel „Stoffe und Zubereitungen
jeder Art, denen besondere Wirkungen fälschlich beigelegt werden,
um über ihren Wert zu täuschen (Reklamemittel)". Eine Ver¬
ordnung, die Frankfurter vom 2:i. Mai 181)4 (Nr. 34), bezieht
sich nur auf Zubereitungen, eine zweite, die Wiesbadener vom
lli. Mai 1902 (Nr. 88), auf Gegenstände, Stoffe und Zubereitungen

jeder Art. Trotzdem der Ausdruck Gegenstände sich somit nur
in einer einzigen Verordnung findet, hat das K.G. angenommen,
daß auch die übrigen Verordnungen bei Reklamemitteln mit dem
Begriff „Stoffe und Zubereitungen jeder Art" Gegenstände mit
umfassen. So namentlich in dem Urteil vom 7. Februar 1898
(K.G.A. II, S. 317). Derartige Gegenstände sind insbesondere
Gehörapparate, das Voltakreuz, die Voltauhr u. dergl.

Daß diese Anschauung jetzt noch haltbar ist, muß bezweifelt
werden. Wenn unter Geheimmitteln, wie das E.G. seihst fest¬
stellt (s. Seite 86), nur pharmazeutische, d. h. arzneiliehe Zu¬
bereitungen und Stoffe zu verstehen sind, so liegt kein stich
haltiger Grund vor, für Reklamemittel eine weitergehende Definition
aufzustellen. Die Polizeiverordnungen nehmen ja auch durchweg
den Sammelbegriff „Stoffe und Zubereitungen" zur gemeinsamen
Grundlage, und teilen diese dann nach ihrer Natur und der
Form ihrer Ankündigung ein in

a) solche, deren Feilhalten und Verkauf nur in Apotheken
gestattet ist (Arzneimittel);

b) solche, deren Bestandteile nicht durch ihre Benennung
oder Ankündigung erkennbar gemacht werden (Geheim¬
mittel) und

c) solche, denen besondere Wirkungen falschlich beigelegt
werden, um über ihren Wert zu täuschen (Reklame¬
mittel).

Schon aus dieser Form der Polizeiverordnungen geht der
gemeinsame Charakter i\i'v drei Gruppen (Arzneimittel, Geheim
mittel und Kcklaniemittel) deutlich hervor; und es erscheint des¬
halb unmöglich die eine Untergruppe enger oder weiter zu fassen
wie die andere. Dazu kommt noch, daß die neue Kaiser! Vor
Ordnung vom 22. Oktober l!)()l in t; I ausdrücklich zwischen
„Zubereitungen, Stoffen und Gegenstanden" unterscheidet. Man
muß daraus schließen, daß auch diejenigen Ankündigungsverbote,
die nicht ausdrücklich „Gegenstände" mit nennen — und das
sind sämtliche bis auf die Wiesbadener -- nicht auf solche aus¬
gedehnt werden können. Mit Hecht ist dagegen das Voltakreuz
ids ein Reklamemittel im Sinne der Wiesbadener Verordnung
anzusehen, wie dies das K.G. in den Urteilen vom (i. April 1899
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(K.G.A. II, S. 320) und vom 15. Oktober 1900 (K.G.A. III, 8. 472)
getan hat.

Ebenso ist die Ankündigung von zwei Gegenständen, des
Audiphon Bernards und der Voltamittel in Württemberg durch
besondere Verordnung ausdrücklich verboten.

Zu einer Verurteilung wegen Ankündigung eines Reklame-
mittels sind nach dein Wortlaut der Verordnungen zweierlei
Feststellungen erforderlich:

1. die FälschlicheBeilegung einer besonderen Wirkung und
2. die Absicht, über den Wert der Mittel zu tauschen.
Der Dolus muß also in objektiver und subjektiver Beziehung

bewiesen werden. Krsteres wird in der Regel leicht gelingen,
letzteres dagegen ist ebenso wie beim Betrugsparagraph mit
mancherlei Schwierigkeiten verbunden. Anhaltspunkte zur Hand¬
habung der vorliegenden Bisstimmungen geben die nachstehenden
I 'rleile:

Die fälschliche Beilegung einer besonderen Wirkung kann
durch die Behauptung erfolgen, daß eine Krankheit „am
schnellsten nur" durch ein bestimmtes Mittel erfolgreich bekämpft
werden könne, wenn anderseits feststeht, daß dies ebenso gut
oder besser auch durch andere Mittel geschehen kann. K.G.
28. November 1895 (K.G.A. I, S. 132).

Unter dem Wert, der Mittel ist nicht lediglich der Geldwert,
sondern auch der Wert als Heilmittel zu verstehen. K.G. 23. Juni
L898 (K.G.A. II, S. 318).

In zwei weiteren Entscheidungen vom 17. Februar 1898
(K.G.A. II, 8.341) und <;. April 1899 (K.G.A. II, 8.320) hat das
K.G. die Feststellung, daß der Angeklagte sich bewußt war, daß
dem angekündigten Mittel die ihm beigelegten Wirkungen un¬
möglich zukommen konnten, als zur Verurteilung ausreichend
angesehen.

8. Ankündigung von Heilmethoden und Heilmitteln.
Unter den Rechtsnormen, welche die Ankündigung von

Heilmethoden betreffen, kommen in erster Reihe in Betracht die
in fast allen preußischen Regierungsbezirken auf Grund der
Minixtonalverlugung vom 2H. Juni 1902 erlassenen Polizeiver-
Ordnungen über die Ausübung der Heilkunde durch nicht appro
bierte Personen, die auch in einigen Bundesstaaten Nachahmung
gefunden haben. Diese Verordnungen haben in der Regel fünf
Paragraphen. Die beiden ersten befassen sich mit der Anmeldung
dieser Personen beim zuständigen Kreisärzte, berühren also die
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vorliegende Materie nicht, der letzte Paragraph enthält die Straf-
bestimmung. Mit Ankündigungen beschält igen sich nur die
Ziffern ;5 und 4. Der Wortlaut derselben gleicht in den meisten
Fällen dem vom Minister angegebenen Muster (s. Seite 10). Ziffer 3
verbietet danach unter gewissen Bedingungen alle Anzeigen nicht
approbierter Heilpersonen, ohne Rücksicht auf den Gegenstand,
den sie betreffen, oder den Zweck, den sie verfolgen; Ziffer -I nur
die Ankündigung von Gegenständen, Vorrichtungen, Methoden
oder Mitteln, die zur Verhütung, Linderung oder Heilung von
Menschen- oder Tierkrankheiten bestimmt sind.

Den Begriff Heilmethode hat das K.G. im Anschluß an
eine andere Verordnung schon einmal umschrieben und dabei
folgendes festgestellt:

E.G. 12. November 1900 (K.G.A. III, S. 456).
In den betreffenden Inseraten wird Heilang von „Haut-, Harn-,

Blasen- und Nierenleiden, speziell veralteten Fällen von Frauenkrankheiten"
— aller Haut-, Harn- und Blasenleiden, Geschwüren jeglicher Art., eben
solcher Frauenkrankheiten", „von Haut- und Harnleiden, speziell veralteten
und hartnäckigen Fällen" angekündigt. Damit haben die Angeklagten
lediglich angekündigt, dal.i sie die betreffenden Leiden heilen, sie haben
aher, was allein in Frage kommt, eine Methode, d.h. ein bestimmtes
Verfahren zur Heilung dieser Leiden nicht angekündigt, d. h dem
Publikum bekannt gegeben.

Dieses Urteil kann für die Zukunft große Bedeutung ge¬
winnen. Denn es geht aus ihm hervor, daß das bloße An¬
erbieten eines Heilkundigen, diese oder jene Leiden zu heilen,
nicht unter den t; 4 der genannten Verordnungen fallen kann,
da unter einer Methode ein bestimmtes Verfahren zu ver¬
stehen ist.

Während sich Ziffer 3 nur auf Ankündigungen nicht appro
bierter Ileilpersonen bezieht, ist das Verbot in Ziffer 4 seinem
Wortlaut nach ganz allgemein gehalten. Wie der Minister in
dem Rundschreiben vom 7. April 190:5 (s. Seite 12) angegeben hat,
soll sich jedoch auch diese Ziffer nur auf die in S I genannten
nicht approbierten Heilkünstler beziehen. In einigen Regierungs¬
bezirken— Marienwerder, Köslin, Bromberg, l.iegnitz, Magdeburg,
Arnsberg und Sigmaringen — ist dies im Texte der Verordnung
auch direkt zum Ausdruck gebracht; in den übrigen Fallen
dürfte sich diese Beschränkung in der Regel aus der Überschrift
und der ganzen Tendenz der Verordnung herleiten lassen. Bei
sechs Verordnungen — von Berlin, Lüneburg, Munster, Wies¬
baden, Bremen und Hamburg — ist dagegen die Überschrift bezw.
die Verordnung selbst so gefaßt, daß man annehmen kann, es
sei hier gerade eine ganz allgemeine, nicht auf Kurpfuscher be-
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schränkte Ausdehnung des fraglichen Ankündigungsverbote be¬
absichtigt gewesen. Die Rechtslage ist also in dieser Beziehung
eine rocht unsichere und wenig einheitliche.

In zwei Bundesstaaten, Hamburg und Oldenburg, ist außer¬
dem und zwar ganz allgemein ohne Rücksicht auf die Art des
Inserats die Ankündigung von Geheimkuren untersagt.

Dieser dem Wort Geheimmittel nachgebildete Ausdruck ist
ein höchst unglücklicher. Denn eine Kur bezw. Methode der
Heilbehandlung ist kein materielles Ding wie ein Mittel, über
welches man genaue Angaben machen kann. Eine Kur oder
Methode ist nur ein theoretischer Begriff für die auf einem be¬
stimmten Prinzip beruhende Behandlung eines Kranken oder
einer Krankheit. Ihre Ausübung in der Praxis kann je nach
dem Fall ganz verschieden sein, so daß es häutig ganz unmöglich
ist, vorher über die Kur bestimmte Angaben zu machen. Nach
Analogie der Geheimmitteldefinition müßte man aber für eine
Geheimkur folgende Iiegriffsbestimmung aufstellen:

Eine Geheimkur ist ein zur Verhütung, Linderung
oder Beseitigung von Krankheiten, Körperschäden
oder Leiden jeder Art bei Menschen oder Tieren be¬
stimmtes Verfahren, über dessen Art und Anwendung
nicht spätestens bei der Ankündigung vollständige
und gemeinverständliche Angaben gemacht werden.

Während zur Auslegung der Polizeiverordnungen aber die
Ausübung der Heilkunde durch nicht approbierte Personen noch
keine bemerkenswerten Gerichtsentscheidungen vorliegen, ist ihre
Rechtsgültigkeit mit bezug auf die Reichsgesetze bereits mehr¬
fach geprüft, worden. Die Verordnungen sind dabei in vollem
Umfange als rechtsgültig anerkannt worden. Die betreffenden
Urteile lauten:

K.(i. 1«. April 1903 (Min.Bl. f. Med.-Ang. S. 203).
Reichsrechtlieh stehen der Vorschrift keine Bedenken entgegen;

landesrechtlieh findet sie ihre Begründung in §0 1' und 12 des Gesetzes
üher die Polizeiverwaltung vom 11. März 1850, wonach die Sorge für
Lehen und Gesundheil zu den Gegenständen polizeilicher Vorschriften ge¬
hurt, in Verbindung mit §6 des Gesetzes betreffend die Dienststellung des
Kreisarztes and die Bildung von Gesandheitskommissionen rom I <>.Sep-
tember 1899 (Ges.-S. S. 172) und des §46 der Dienstanweisung für die
Kreisärzte vom 23. März 1901 (Min.Hl. für Medizinal- niw. Angelegen¬
heiten S. 13f.).

K.G. 28. Mai 1903 (Min.Bl. für Med.-Ang. S. 242).
Die materielle Rechtsgültigkeit der von dem Vorderrichter zur An¬

wendung gebrachten Bestimmung unterliegt keinem Bedenken. Sic findet
ihre gesetzliche Stütze in den §§ Gf. und 12 des Gesetzes vom 11. Mar/.
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1850 und dem § 10 II, 17 A.L.R., denn das ausgesprochene Verbot hat
zum Gegenstand die Sorge für Leben und Gesundheit, auch soll durch das
Verbot das Publikum vor Gefahren geschützt werden, die ihm durch der¬
artige auf Täuschung hinzielende Anzeigen nicht approbierter Heilkundiger
drohen. Daß der in dem ausgesprochenen Verbot enthaltene Tatbestand
durch das Keiohsgesetz vom 27. Mai 1890 insbesondere die §§ 1 und 4
in einer erschöpfenden und eine Polizeiverordnung ausschließenden Weise
geregelt worden ist, wie die Revision meint, kann nicht anerkannt werden.
Das Gesetz vom 27. Mai 189G ist, wie auch sein Käme zeigt, erlassen zur
Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbes. Es sollen durch dasselbe die
Gewerbetreibenden gegen unlautere geschäftliche Maßnahmen von seilen
anderer Gewerbetreibendengeschtttzl werden. Das durch den § i gegebene
Recht, auf Unterlassung und Entschädigung zu klagen, isl ebenso wie das
Recht, hei dem Vorliegen des im S 4 unter Strafe gestellten Tatbestandes
auf Bestrafung anzutragen, nach den §§ 1 und 12 nur solchen Gewerbe¬
treibenden gegeben, die Waren oder Leistungen gleicher oder verwandter
Art herstellen oder in den geschäftlichen Verkehr bringen oder von Ver¬
landen zur Förderung gewerblicher Interessen.

Die Polizeiverordnung geht aber von ganz anderen Gesichtspunkten
aus. Sie hat zum Gegenstand die Sorge für Leben und Gesundheil und
nicht den Schutz gewerblicher Interessen, sie will das Publikum als
solches schützen und nicht lediglieh die Gewerbetreibenden, von deren An¬
trag außerdem nach dem Reichsgesetz die Bestrafung abhängig ist. Die
Gültigkeit der in Krage kommenden Vorschrift des § 8 der Polizeiverord¬
nung wird also durch die SS 1 und 1 des Reichsgesetzes nicht ausge¬
schlossen, da sie mit den Bestimmungen dieses Paragraphen nicht im
Widerspruch steht. Der in dein § 4 unter Strafe gestellte Tatbestand isl
nur insoweit abschließend und erschöpfend geregelt, als es sich um Straf
hostinimungen handelt, die die Gewerbetreibenden gegen unlautere Kon¬
kurrenz von seifen anderer Gewerbetreibender schützen sollen.

Noch in einer dritten Entscheidung vom 11. Februar 1904
(Pharm. Ztg. 1904, Nr. 14) hat dann das K.G die gleiche An¬
schauung niedergelegt Auch das R.G. hat in einem Urteil vom
15. Januar 1904 (Pharm. Ztg. L904, Nr. 7) die Rechtsgültigkeit
dieser Ankündigungsverbote bestätigt.

Die Ankündigung von Heilmethoden kann jedoch nicht nur
aus den angeführten Polizeiverordnungen strafbar sein, sondern
auch dann, wenn darin gleichzeitig die Ankündigung eines Ge-
beimmittels zu finden ist. Dann liegt eine Übertretung der An¬
kündigungsverbote von Geheimmitteln durch verschleierte An¬
kündigung solcher Mittel vor. Das K.G. hat in mehreren Ur¬
teilen entschieden, daß die Ankündigung einer noch nicht bekannten
Kur, wenn aus der Anzeige hervorgeht, daß Geheimmittel dabei
verwendet werden, als Ankündigung von Geheimmitteln anzu¬
sehen ist. Von Bedeutung sind namentlich folgende Urteile des
K.G.: vom ii. Januar L898 und 8. Juni 1893 (8p. 8. i99) gegen
die Mohrmannschen Bandwurmkuren, vom 23. September
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1901 (K.G.A. III, S. 460) gegen die Jacobischen Heilkuren und
II eiltränke, vom 21. April 1902 (Pharm. Ztg. 1902, Nr. 34) gegen
die Behandlung von Gicht mit Oxonyd-Präparaten. Dagegen
kann in der Empfehlung einer schon lange allgemein bekannten
Heilmethode, wenn dabei auf angewendete Mittel auch nicht
andeutungs- oder beziehungsweise verwiesen wird, nicht als An¬
kündigung von Geheimmitteln angesehen werden. Das ist in
folgenden Urteilen festgestellt: K.G. 9. Februar 1891 (Sp. 8.525):
Baunscheidtismus, K.G. 31. Oktober 189.". (K.G.A. I, S. inj):
San Jana- Heilmethode, O.V.G. H. Juni L898 (K.G A. II, 8. 184):
Magnetismus.

9. Ankündigung von Gegenständen zu unzüchtigem
Gebrauch.

Es existieren zwei Strafbestimmungen, welche aus sittlichen
Gründen die Ankündigung gewisser Gegenstände und Mittel ver
bieten: § isi Ziffer 3 St.G.B (s. Seile 5) und eine Berliner Polizei
Verordnung vom 1. Januar 1900 (s. Seite 17).

a. § 184 3 St.G.B.

Dieser Paragraph, der, wie sieh spater zeigen wird, auch
allein in Betracht kommt, ist durch die Novelle vom 2.">. Juni 1900,
die sog. lex Heinze, dem St.G.B. eingefügt worden. Er verbietet
ganz allgemein die Ankündigung oder Anpreisung von „Gegen¬
standen, die zu unzüchtigen Gebrauche bestimmt sind".

Unter Gegenständen sind nicht nur Apparate oder Vor¬
richtungen, wie Präservativs und dergl. zu verstehen, sondern
auch medizinische Präparate, die nach Art eines Arzneimittels
ge- und verbraucht werden, wie antikonzeptionelle Mittel, Pessarien,
Schutzmittel gegen Übertragung von Geschlechtskrankheiten und
ähnliche Zubereitungen. Daher kann die Bestimmung unter
Umständen auch gegen Mittel, die einen streng medizinischen,
wissenschaftlichen Charakter haben, angewendet werden. Eine
gründliche Auslegung des § 184 3 hat das K.G. in folgendem Ur
teile gegeben:

R.G. 23. September 1901 (K.G.A. III, S. 430).
Die Beantwortung der Frage, ob ein Gegenstand zu unzüchtigem

Gebrauch „bestimmt" sei, kann vernünftigerweise nicht lediglich roa der
zufälligen Absicht des Verfertigers oder vollends von der willkürlichen
Behauptung eines anderen abhängig gemacht werden. Wenn das gesetz¬
geberische Ziel wirklich erreicht werden soll, die Erregung von Ärgernis



■ ■■i

Ankündigung von Gegenständen zu anzüchtigem Gebrauch. 121

durch Ankündigung irgend welcher zu unzüchtigen Zwecken „bestimmter"
Gegenstände beim „Publikum" (§ 184 Nr. 3 St.G.lS.) zu verhüten, so muß
die Vorschrift notwendig dahin ausgelegt werden, daß sie — von einer
vorsätzlichen, durch den Verfertiger oder den Ankündigenden gegebenen
Zweckbestimmung abgesehen — solche Gegenstände im Auge hat, welche
zu einem unzüchtigen Gebrauch einerseits sich vermöge ihrer besonderen
Beschaffenheit eignen und anderseits, erfahrungsmäßig, Verwendung zu
finden pflegen ....

Zur Anwendung von § 184 Nr. 3 St.G.B wird Dach Wortlaut and
Sinn der Vorschrift nicht erfordert, daß der angekündigte (Segenstand zu
keinem anderen, als zu einem unzüchtigen Gebrauch bestimm! ist. vielmehr
genügt es, wenn er nach seiner eigentümlichen Beschaffenheit und erfahrungs¬
mäßig bald solchemGebrauche, bald anderen, nicht unzüchtigenZweckendient.

Ein zweites Urteil denselben Gerichtes befaßt sicli mit einem
arzneilichen Mittel zur Verhütung der Übertragung geschlecht¬
licher Krankheiten: den Viropräparaten.

E.G. 19. Juni 1903 (Pharm. Ztg. 1903, Nr. 93).
Allerdings will der Gesetzgeber die Ankündigung solcher Gegenstände

hintertreiben, die erkennbar bei der Verübung unzüchtiger Handlungen
gebraucht zu werden bestimmt sind; das will aber nicht besagen, dilti
schon „der Gebrauch selbst" als eine unzüchtige Handlung sich dar¬
stellen müsse, vielmehr ist ein Gegenstand auch dann zu unzüchtigein Ge¬
brauche bestimmt, wenn seine Verwendung der Ausübung unzüchtiger
Handlungen in irgend einer Weise förderlieh werden soll. Steht sonach
fest, daß das hier angepriesene Mittel vorzugsweise beim außerehelichen
Geschlechtsverkehr benutzt werden sollte, um die Ansteckungsgefahr zu
beseitigen, sollte es mithin der gefahrlosen Ausübung des außerehelichen
Geschlechtsverkehrs dienen, so war es — wenngleich nicht ein Mittel
zur Verübung der Unzucht — immerhin im Sinne des Gesetzes zu un¬
züchtigem Gebrauch bestimmt, und seine öffentliche Ankündigung strafhar.

Nach diesen beiden Entscheidungen muß die Ankündigung
sowohl von Mitteln zur Verhütung der Empfängnis, wie zur Vor¬
beugung geschlechtlicher Ansteckungen als unzulässig angesehen
werden. In einem Urteil vom 18. September L903 (Pharm. Ztg.
1908, Nr, 79) hat das R.G. noch besonders darauf hingewiesen,
daß bei solchen Gegenständen (zur Verhütung der Empfängnis),
auch wenn sie nebenbei in einzelnen Fällen von Ärzten zu Medi¬
zinalzwecken gebraucht werden können, doch der allgemeine un¬
züchtige /weck bestehen und ihre Ankündigung unzulässig bleibt.

Die Ankündigung von Preislisten über hygienische
Hu mmiartikel hat das K.G. in zwei Entscheidungen vom
9, und 81. Oktober L908 (Pharm. Ztg. 1903, Nr. 92) nicht als An¬
preisung von Gegenständen, die zum unzüchtigen Gebrauche be¬
stimmt sind, angesehen, da man aus dieser Art der Ankündigung
keinen Rückschluß auf die in den Preislisten aufgeführten Waren
tun könne (s. Seite 79).
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b. Berliner Polizeiveronliimig- vom 1. Januar 1JMK).

Die Berliner Polizeiverordnung vom 1. Januar 1900 kann
m der Praxis nicht mehr als Rechtsnorm in Frage kommen.
Sie ist, wie das K.G. unter dem 12. Dezember 11)00 entschieden
hat, „nach Reichsrecht wie nach preußischem Landesrecht un¬
verbindlich". Die wichtigsten Feststellungen dieses Urteils lauten
anter Fortlassung der detaillierten Begründung wie folgt:

K.ü. 12. Dezember IflOO (K.G.A. III, S. 457).
Nach Wortlaut und Sinn der Polizeiverordnung muß angenommen

werden, daß sie im Interesse der Sittlichkeit ergangen ist, und dall die
in ihr bezeichneten Handlungen deshalb, weil sie als unsittliche zu erachten
seien, unter Strafe gestellt werden sollten. Damit überschreitet sie die
Grenzen, welche dem polizeilichen Verordnungsrechte gezogen sind, und
verstößt gegen das Reichs-Strafgesetzbuch, welches diese Materie (Ver¬
brechen und Vergehen gegen die Sittlichkeit) in seinem 13. Titel er¬
schöpfend und einheitlich regelt und dies scholl vor der Novelle vom
25. Juni 1900 getan hat. In Wissenschaft und Rechtsprechung besteht
über den erschöpfenden und einheitlichen Charakter dieser Regelung kein
Zweifel, wie auch die gesetzgebenden Faktoren in diesem Punkte stets
einig gewesen sind. Die vielfachen Versuche (seil Beginn der 90er Jahre),
jene Materien zu ergänzen, Versuche, die in der Novelle vom 25. Juni 1900
ihren Abschluß gefunden haben, sind ständig seitens der Regierung so gul
wie seilens des Reichstags und der Parteien, damit begründet worden, dal.i
die Strafbarkeit anderer unsittlicher Handlungen als der im Reiohs-Straf-
gesetzbuche formulierten sieb nur durch Änderung der Rricbsgrsctzgebiiiig
erreichen lasse.

So wenig eine Änderung oder Ergänzung des 13 Abschnitts des
St.G.B. durch die Landesgesetzgebung zulässig ist und war, so wenig ist
sie durch Polizeiverordnungen gestaltet.

Die Polizeiverordnung vom t, Januar 1900 aber verletzt nicht nur
das Reichsrecht, sie ist, auch mit dem Preußischen Landrechte nicht ver¬
einbar. Der S <i des Preußischen Gesetzes vom 11. März 1850 gewährt
der Polizeiverwaltnng nicht die Befugnis, Polizei Verordnungen im Interesse
der öffentlichen oder privaten Sittlichkeit zu erlassen.

Nach diesem grundlegenden Urteile erübrigt es sich, auf
den Inhalt der Polizeiverordnung des weiteren einzugehen.

10. Betrag, unlauterer Wettbewerb und grober Unfug
bei Ankündigungen.

a. Betrug.
Eines der wirksamsten Mittel, den Auswüchsen der Kur¬

pfuscherei entgegenzutreten, ist der Betrugsparagraph (a. Seite 5).
Seine Anwendung hat jedoch zur unbedingten Voraussetzung das
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gleichzeitige Vorhandensein folgender drei Faktoren: der Ab¬
sicht der Verschaffung eines rechtswidrigen Vermügensvorteils,
einer eingetretenen Vermögensbeschädigung und einer Irrtums¬
erregung. Ist, eine dieser Voraussetzungen nicht zu erweisen, so
katin eine Bestrafung aus § 263 des St.G.B. nicht erfolgen. Es ergibt
(-ich daraus, daß schon bei notorischen Kurpfuschern und Schwind¬
lern die Anwendung dieses Paragraphen oft große Schwierigkeiten
verursacht, da es nicht immer möglich ist, die Gutgläubigkeit der
Angeklagten ohne weiteres zu widerlegen. Völlig ausgeschlossen
ist es aber, eine bloße Ankündigung schon als Betrug aufzu¬
lassen, da durch eine solche niemals eine Vermogensbeschädigung
herbeigeführt werden kann. Dazu ist eine vollendete Handlung,
wie der Verkauf eines Mittels oder die Behandlung eines Kranken
erforderlich. Dagegen kann in einer Ankündigung eines echwindel¬
haften Heilmittels oder einer solchen Heilmethode sehr wohl
der Versuch eines Betruges erblick! werden, der nach den
SS 43—46 des St.d.li. zu bestrafen ist; denn eine in betrügerischer
Alisicht erfolgte Ankündigung bezw. Anpreisung eines Mittels ist
zweifellos im Sinne des § i:i eine Betätigung des Entschlusses,
einen Betrug zu verüben, durch Handlungen, welche einen An¬
fang der Ausführung dieses Vergebens enthalten. Eine Beweis*
fuhrung in dieser Richtung ist aber naturgemäß in der Praxis
ganz besonders schwierig, und so erklärt es sich, daß Bestrafungen
wegen versuchten Betruges, begangen durch Ankündigungen von
Heilmitteln u. dergl., ZU den großen Seltenheiten gehören.

b. Unlauterer Wettbewerb.

Wesentlich leichter wie der Betrugsparagraph läßt sich das
Gesetz zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbes vom
27. Mai 1896 (s. Seite (i) gegen prahlerische Ankündigungen auf dem
Gebiete der Heilkunde in Anwendung bringen. In Frage kommen
von diesem Gesetz hauptsächlich die §§ 1—4, und zwar §§ 1 — 3
in zivilrechtlicher, § 4 in strafrechtlicher Beziehung. Für die
zivilrecbtlicbe Verfolgung unlauterer Ankündigungen bietet das
Gesetz folgende Möglichkeiten: a. Klage auf Unterlassung un¬
richtiger Angaben vS l> Abs. I); b. Klage auf Schadensersatz
(§ 1, Alis. 2) und c. Erlaß einstweiliger Verfügungen (§ 8> Die
strafrechtliche Verfolgung geschieht gemäß §§4 und 12 entweder
auf dem Wege der Privatklage oder durch Erhebung der öffent¬
lichen Klage. In allen diesen Fällen handelt es sich um un¬
richtige Angaben, die der Ankündigende über sich selbst bezw.
seine Leistungen und Waren macht. Das Wettbewerbgesetz ge¬
währt jedoch in den §§ (i 8 auch Schutz gegen unrichtige Be-
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hauptungen, die jemand über die gewerblichen Verhältnisse
anderer aufstellt. Bei öffentlichen Ankündigungen von Heil
methoden oder Heilmitteln werden diese Gesichtspunkte jedoch
kaum in Betracht kommen, so daß sich ein näheres Eingehen
darauf erübrigt.

I >as Gesetz bezieht sich in den §§ 1 und 4 lediglich auf
„Angaben tatsächlicher Art". Ks müssen somit Tatsachen be
hauptet werden. Äußerungen, die lediglich eine Meinung, ein
Urteil zum Ausdruck bringen, werden selbst dann, wenn sie'
Übertreibungen enthalten, von dem Gesetz nicht betroffen. Ful¬
das zivilrechtliche Einschreiten (§ I) genügt im übrigen, daß die
Angaben tatsächlicher Art unrichtig und geeignet sind,
den Anschein eines besonders günstigen Angebots hervorzurufen.
Ein strafrechtliches Einschreiten auf Grund des i; 4 ist jedoch
nur dann möglich, wenn die Angaben tatsächlicher Art wissent¬
lich unwahr und zur Irreführung geeignet und in der
Absicht erfolgt sind, den Anschein eines besonders günstigen
Angebots hervorzurufen.

Die Voraussetzungen für eine strafrechtliche Verfolgung
sind somit wesentlich enger begrenzt wie diejenigen für eine Zivil¬
klage. Gleichwohl ist in letzter Zeit gerade dieser t? 4 des Ge¬
setzes gegen unlautere Anpreisungen von Heilmitteln und Heil¬
methoden wiederholt angewendet worden. Er verdankt dies in
erster Reihe einem an die Oberstaatsanwälte gerichteten Erlaß
des preußischen Justizministers vom 21. Dezember 1901, welcher
folgenden Wortlaut hat:

l'reuß. Justizmin. Erlaß 2t. Dezember 1901.
Nach einer Mitteilung des Herrn Ministers der geistlichen , Unter¬

richts- und Medizinalangelegenheiten ist aus den Kreisen der Ärzte im
Laufe der letzten Jahre wiederholt Klage darüber geführt worden, daß
seit der durch die Reichsgewerbeordnung erfolgten Aufhebung des früher
in Preußen bestandenen Kurpfuschereirevbote« (§ 19» des St.G.B. vom
14. April 1851) die Kurpfuscherei in einem solchen Maße zugenommen
habe, daß ein Einschreiten im öffentlichen Interesse geboten erscheine.
Die aus Veranlassung dieser Beschwerden veranstalteten Erhebungen haben
ergeben, daß auf dem Gebiete des Kurpfuschereiwesens, insbesondere durch
Anpreisung von Heilmitteln und Heilmethoden gegen alle
möglichen Krankheiten durch nicht approbierte Personell,
Auswüchse entstanden sind, denen im Interesse des Publikums entgegen
getreten werden muß. Zu den für die Bekämpfung der hervorgetretenen
Mißstände in Vorschlag gebrachten Maßregeln gehört auch die Anwendung
der Bestimmung des Reichsgesetzes zur Bekämpfung des unlauteren Wett¬
bewerbs vom 27. Mai 1896. Wie die Entscheidung des Reichsgerichts
vom 16. Juni 1900 und die dazu erstattete Erklärung des Oberreichs¬
anwaltes vom 23. Oktober 1900 ergibt, hat das Reichsgericht die Be-



Unlauterer Wettbewerb. 125

Stimmungen des § 4 des genannten Gesetze« auch auf die von den so¬
genannten Heilkünstlern dargebotenen „gewerblichen Leistungen" für an¬
wendbar erklärt. Nach § 12 a. a. 0. ist die Strafverfolgung in den Fällen
des § 4 yoii einem Anfrage abhängig, welcher von jedem der in dein § 1
Absatz 1 bezeichneten Gewerbetreibenden und Verbände gestellt werden
kann. Zu den Antragsberechtigten werden außer den Ärzten selbst auch
die zur Vertretung der Interessen des ärztlichen Bernfes berufenen Ärzte¬
kammern bezw. deren Vorstände zu rechnen sein. Ich ersuche, die Ihnen
unterstellten Beamten der Staatsanwaltschaft hierauf hinzuweisen und auf
eine nachdrückliche Verfolgung der eingehenden Strafanträge hinzuwirken.

Das in dem Erlali erwähnte Urteil des R.G. vom 1(1. Juni
1900 (K.G.A. 111, 8.348) bestätigte lediglich eine Entscheidung
des L.G. Bautzen vom 80. März 1900, welches einen die Heil
künde ausübenden Musterzeichner wegen unwahrer Übertreibung
seiner heilgewerblichen Leistungen zu 400 Mk. Geldstrafe ver¬
urteilt und damit zum ersten Male das Gesetz über den unlauteren
Wettbewerb auf die Ausübung der Heilkunde übertragen hatte.

Über diese Anwendungsweise des Gesetzes, insbesondere
über den Unterschied zwischen Angaben tatsächlicher Art und
lobenden Urteilen bat das R.G. noch in folgendem Urteile wichtige
Feststellungen getroffen:

K.ti. 5. Januar 1908.
Das Gesetz gestattet, wie die Motive ersehen lassen, die lobende

Beurteilung eigener Leittungen, selbst wenn sie Übertreibungen enthalten,
trifft die Reklame aber dann, wenn sie zur Vorspiegelung unwahrer Tat¬
sachen konkreter, ihrer Beschaffenheil nach beweisbarer Hergänge oder
Zustände greift. (Kutsch. XXX, S. 411, Goltd. Archiv XLV11I 350).
Den Gegensatz zu solchen Behauptungen tatsächlicher Natur bilden rein
gutachtliche Äußerungen, Angaben, auch übertreibende, die nur in einer
lobenden Beurteilung der Leistungen bestehen, ning auch das Urteil ob¬
jektiv nicht berechtigt sein. Cebl die Anpreisung jedoch über die Fest¬
stellung einer rein persönlichen subjektiven Anschauung und Belobigung
hinaus, was insbesondere u. a. dann der Fall ist, wenn in demselben auf
Geschehenes, Vorhandenes ausdrücklich oder dem Sinne nach Bezug ge¬
nommen wird, so liegt hierin eine tatsächliche Behauptung ( H a eh e m und
Roeren, Nr. 2 zu § 1, S. 19; 3. Aufl.). Was speziell die Befähigung
zu gewerblichen Leistungen von gewisser Beschaffenheit anlangt, so kann
die unrichtige Behauptung solcher Fähigkeiten insbesondere dann als im
8i .....' unrichtiger Angaben tatsächlicher Art aufgestellt erachtet werden,
»"cnn z. B. vorausgegangeneAusbildung, Besitz gewisser Mittel, Anwendung
eines gewissen Verfahrens, der in anderen Fällen erzielte Frfolg vor¬
gespiegelt werden. Auch innere Tatsachen können ebenso wie im Falle
des § 2(13 St.G.B. in dieser Form unwahr behauptet werden, so z. B. wenn
durch das Erbieten zu Eeildiensten der Anschein eines in Wirklichkeit
nicht vorhandenen Glaubens an die eigene Fähigkeit des Täters oder au
den Erfolg seiner Dienste hervorgerufen wird.
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In dieser Sache war die Verurteilung erfolgt wegen einer
Ankündigung, in der ein Heilkünstler lediglich seine „Spezial-
behandlung" anempfohlen hatte unter dem Zusatz: „Auswärts
brieflieh mit gleichem Erfolge".

Besonders häufig ist. in den zu § I des Gesetzes vom
27. Mai 1896 ergangenen Urteilen die in öffentlichen Ankündi
gungen direkt oder indirekt zum Ausdruck gebrachten Befähi¬
gung ihrer Urheber, alle oder bestimmte Krankheiten „stets"
heilen zu können, als wissentlich unwahre, zur Irreführung ge¬
eignete Angabe tatsächlicher Art angesehen worden. So u. a.:
E.G. 27. Mai 1902 (E. XXXV, S. 267), K.G. 1. Mai 1902 (S. 286, 02),
K.G. 19. Februar 1903 (Pharm. Ztg. 1903, Nr. 18).

Ferner wurde vom K.G. unter dem 16. Februar 1903
(Pharm. Ztg. 19015, Nr. 16) die Ankündigung von „Watte¬
packungen als neues, billiges und sicher heilendes Mittel gegen
Gelenkrheumatismus" und vom L.G. Bautzen am 20. Januar 19(12
(K.G.A. III, S. 486) die Anpreisung von Dr. Sticke's Eiweiß
Kräuterkognak-Emulsion „Tuberkeltod" als Heilmittel für Schwind
sucht als ein Verstoß gegen das Gesetz vom 27. Mai 1896 angesehen.

Ein Punkt, durch den sich die Anwendung des Wettbewerb
gesetzes auf unlautere Ankündigungen von Heilmethoden usw.
wesentlich von der Handhabung der anderen strafgesetzliehen
Grundlagen unterscheidet, ist der, daß gemäß § 12 die Straf¬
verfolgung nur auf Antrag eintritt, und gemäß t? 1 zur Antrag
Stellung nur berechtigt sind: „jeder Gewerbetreibende, der
Waren oder Leistungen gleicher oder verwandter Art (wie die
angekündigten) herstellt oder in den geschäftlichen Verkehr
bringt, oder Verbände zur Förderung gewerblicher Interessen,
soweit die Verbände als solche in bürgerlichen Rechtsstreitig¬
keiten klagen können". „Es ist daher unbedenklich, daß jeder
praktische Arzt als solcher befugt ist, wegen Verfehlungen, die
das Gesetz zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs begreift,
und die seinen Gewerbebetrieb berühren, rechtswirksam Straf¬
antrag zu stellen" (R.G. 19. Februar 1903, E. XXXVI, S. 1) In
der Praxis erfolgt die Bekämpfung der Kurpfuscherei und der
mit dieser zusammenhängenden Ankündigungen in der Regel
durch die Medizinalbeamten (Kreisärzte usw.) oder durch die
Ärztekammern, die zu diesem Zwecke teilweise besondere
Organisationen, sog. Kurpfuschereikommissionen, geschaffen haben.
Es ist daher schon wiederholt die Berechtigung der genannten
beiden Faktoren zur Antragstellung auf Grund des Gesetzes vom
27. Mai 1896 durch die Gerichte geprüft und lest gestellt worden.
Diejenigen Medizinalbeamten, die lediglich Staatsbeamte sind,
wie die Regierungs-Medizinalräte, scheiden allerdings aus, da sie
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keine Gewerbetreibenden sind. Dagegen ist in Preußen selbst
der sog. vollbesoldete Kreisarzt /.ur Antragstellung befugt,
da ihm die Ausübung der Heilkunde nicht in vollem Umfange,
sondern nur zum Teil untersagt ist (R.G. ist. Februar 1903,
E. XXXVI, S. 1).

Ebenso sind die Ärztekammern zur Stellung des Straf
antrages berechtigt und können dieses Recht auch durch einen
Bevollmächtigten ausüben (U.U. 27. Mai 1902, E. XXXV, S. 267).

Auch das K.G. hat diesen Standpunkt in einem Urteile vom
19. Februar 1903 (Pharm. Ztg. 1903, Nr. 18) vertreten und am
16. Juni L908 (D. Jurist. Ztg. L903, 8.480) entschied es, daß die
Ärztekammer auf den Strafantrag, wenn Anklage wegen Ver¬
gehens gegen tj 4 des Gesetzes zur Bekämpfung des unlauteren
Wettbewerbes erhoben ist, als Nebenklägerin gemäß §435 St.P.O.
zugelassen werden muß. Dasselbe hat natürlich von jedem
praktischen Arzt zu gelten.

c. Grober Unfug.
Es darf als ein Beweis für die Vielseitigkeit des Paragraphen

vom groben Unfug (;it»0" St.G.B.) gelten, daß seine Anwendung
auch auf Ankündigungen von Heilmethoden möglich gewesen ist.
Nach der feststehenden Rechtsprechung des R.G. bedeutet grober
Unfug eine unmittelbare Belästigung des Publikums und Ver¬
letzung oder wenigstens Gefährdung des äußeren Bestandes
der öffentlichen Ordnung. Die Anempfehlung einer Heilmethode
oder eines Mittels gegen diese oder jene Leiden wird an sich
diese Voraussetzungen kaum erfüllen. Die Anwendung des
groben Unfug-Paragraphen ist daher in diesen Fällen nur dann
möglich, wenn der Inhalt der Ankündigungen in anderer Hin¬
sicht geeignet ist, die äußere Ordnung zu verletzen. In den
beiden bekannt gewordenen Fällen, wo eine Anwendung dieses
Paragraphen erfolgt ist, handelte es sich um eine Anpreisung der
Sanjana-Heilmet hode gegen Nervenleiden. Dabei waren die
Erscheinungen dieser Krankheit in den allergrellsten Farben ein¬
gehend ausgemalt und die Folgen derselben in schreckenerregender
Weise übertrieben geschildert. Hierin wurde eine unnötige Be¬
lästigung und Beängstigung des Publikums und dementsprechend
die Verübung groben Unfugs gefunden. So urteilten: L.G.
Stettin 21. Oktober 1893 und L.G. Dortmund 4. Mai 1896 (K.G.A. II,
S. 328 und 329)'.

Im allgemeinen wird die Möglichkeit, mit Hilfe der §360"
gegen Ankündigungen von Heilmitteln und dergl. einzuschreiten,
nur äußerst selten gegeben sein



128 Ausübung der Heilkunde durch Ankündigungen.

11. Ausübung der Heilkunde durch Ankündigungen.
Das durch die gegenwärtige Reichsgesetzgebung festgelegte

Prinzip der Freigabe der Ausübung der Heilkunde hat nur in
zwei Punkten eine Durchbrechung erfahren. Durch § 56a der
Gewerbeordnung ist die „Ausübung der Heilkunde, insoweit der
Ausübende für dieselbe nicht approbiert ist", vom Gewerbebetrieb
im Umherziehen ausgeschlossen, und ferner ist den Apothekern
aller Bundesstaaten durch ihre bezüglichen Apothekerordnungen
die Enthaltung von jeder ärztlichen Tätigkeil zur besonderen
Berufspflicht gemacht. Die erstere dieser beiden Ausnahmebe¬
stimmungen ist, wie sieb ohne weiteres ergibt, auf bloße An¬
kündigungen und dergl., von vornherein nicht anwendbar, wohl
aber ist wiederholt seitens der Behörden der Versuch gemacht
worden, in der Öffentlichen Empfehlung oder Anpreisung irgend
eines Heilmittels gegen bestimmte Leiden durch Apotheker
eine diesen verbotene Ausübung der Heilkunde zu erblicken.

Dieser Anschauung ist besonders in einigen Einzelverfügungen
der Regierungen deutlich Ausdruck verliehen. So findet sich in
einer Verfügung des Regierungspräsidenten in Posen vom 28. Fe¬
bruar IH'.H folgender Passus:

„Die Wahrnehmung, daß vielfach in den öffentlichen Blättern Reklame
mit Qeheimmitteln and angeblichen Arzneimitteln getrieben wird, wobei
die Apothekenbesitzer insofern beteilig! sind, daß am Schlüsse solcher
Reklameartikel mitgeteilt wird, in welchen Apotheken die betreffenden
Mittel vorrätig gehalten werden, veranlaßt mich, den Herren Apotheken¬
besitzern den 8 14 der revidierten Apothekerordnung vom II. Oktober 1S0I
und dus Ministerialreskrip! vom 23. September 1871 in Erinnerung zu
bringen, wonach den Apothekern jedes Übergreifen in das Gebiet ärztlicher
Tätigkeit streng untersagt ist. Als ein solches muß es aber be¬
zeichnet, werden, wenn solche reklamehaf teil Anzeigen sich
nicht darauf beschränken, einfach das Vorrätighalten dieses
oder jenes Mittels bekannt zu geben, sondern, wenn diese
Mittel gegen bestimmte Krankheiten und Krankheitserschei¬
nungen angepriesen werden."

Ganz ebenso wurde in Verfügungen der Regierungspräsi¬
denten in Merseburg vom 2. März 1897 und Köln vom 8. De¬
zember 1807 die Anempfehlung und Abgabe von Heilmitteln im
Handverkauf gegen bestimmte Krankheiten als Ausübung der
Heilkunde bezeichnet.

Auch einige ältere Regierungsprftsidialverfügungen (Danzig
23. März 1873, Wiesbaden 13. Februar 1873) haben schon diesen
Gedanken zum Ausdruck gebracht.

Die Versuche auf Grund derartiger Konstruktionen gegen
Apotheker strafrechtlich einzuschreiten, sind jedoch völlig miß
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lungen. uns K.G. hat bereits zweimal festgestellt, daß weder in
der Ankündigung noch in der Abgabe eines Heilmittels an sich
eine Ausübung der Heilkunde gefunden werden könne. Auf eine
Ankündigung bezieht sich folgendes Urteil:

K.G. 7. Dezember 1903 (Pharm. Ztg. 1903, Nr. 99).
In der bloßen Reklame für ein Mittel gegenüber dem

Publikum kann nicht die Ausübung der Heilkunde erblickt
werden. Die Ausübung der Heilkunde beginnt erst, wenn sich ein
Patient an eine Person wendet, um Heilung zu suchen, und j..... ! Person
Heilung verspricht.

Gleiches hatte das K.G. unter dem 29. Mai 1902 (K.G.A. IV,
8, 307) schon hinaichtlich der Abgabe eines vom Apotheker
selbst erfundenen und gegen ein bestimmtes Leiden em¬
pfohlenen Mittels festgestellt. In beiden Fällen hatten übrigens
auch die Landgerichte als zweite Instanzen in demselben Sinne
entschieden. Unter dem 17. Mar/. 1904 (Pharm. Ztg. 1901, Nr. 21)
fällte auch das L.G. 1. Berlin ein freisprechendes Urteil in einer
gleichen Sache.

Damit dürfte die Unmöglichkeit, auf Grund des Verbots
der Ausübung ärztlicher Tätigkeit gegen Ankündigungen der
Apotheker erfolgreich einzuschreiten, erwiesen sein.

Anders liegt die Sache natürlich in Württemberg, Braun¬
schweig (s. Nachtrag) und Bremen, wo den Apothekern aus¬
drücklich jede Ankündigung eines Heilmittels bezw. jede
Empfehlung eines Geheimmittels oder einer Spezialität verboten ist.

12. Verkehr mit (Jelieimmitteln.
Da die Geheimmittel fast ausnahmslos unreine Unterart der

Arzneimittel darstellen, sind sie in ihrem Verkehr, <1. h. hinsicht¬
lich des Feilhaltens und Verkaufens, einer doppelten gesetzlichen
Regelung unterworfen. Es linden auf sie sowohl die allgemeinen
Vorschriften über den Verkehr mit Arzneimitteln wie auch die
Spezialbestimmungen über Geheimmitte] Anwendung. Erstere
sind enthalten in den Verordnungen über den Verkehr mit
Arzneimitteln außerhalb der Apotheken und über die Abgabe
«tarkwirkender Arzneimittel in den Apotheken. Die /.. /..gelten
den diesbezüglichen Vorschriften sind im Anhange abgedruckt und
können als Anordnungen allgemeiner Art eine «eitere Behandlung
an dieser Stelle nicht erfahren. Die vorliegend in Betracht
kommenden speziellen (ieheimmitel-Bestimmungen sind
in erster Linie geschaffen durch den Entwurf des Hundesrats

Urban, Gtaheimmittel. ^
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vom 215. Mai 1903. Neben diesem sind jedoch die in mehreren
Staaten und Bezirken bestehenden älteren Vorschriften über den
Verkehr mit Geheimmitteln fast durchweg formell in Kraft ge¬
blieben, so daß gegenwärtig auch mit ihnen gerechnet werden
muß. Diesen z. T. ganz verschiedenen Rechtsnormen gesellen
sich dann noch hinzu das in der Gew.O. enthaltene Verbot des
Ankaufs und Feilbietens von Geheimmitteln im Umherziehen
.sowie die Position Geheimmittel im neuen deutschen Zolltarif.
Die in Bayern durch das dortige Gewerbsteuergesetz eingeführte
Geheimmittelsteuer bedarf als rein interne Angelegenheit keiner
besonderen Erörterung.

a. Bio neuen Bestimmungen (Entwurf des Bundesrats).
Der (Seite 1 abgedruckte) Entwurf des Rundesrats vom

23. Mai 1903 befaßt sich in seinem größten Teile mit dem Ver
kehr mit Geheimmitteln, lediglich der kurze § 4 bezieht sich auf
die Ankündigung. Wie für diese, so gilt auch für den Verkehr
der Mittel die in § 1 zum Ausdruck gebrachte Fundamentalbe-
stimmung, durch die sich der Entwurf von allen früheren Ge¬
heimmittelverordnungen unterscheidet, daß alle Gebote oder
Verbote desselben sich ausschließlich auf die in den
Anlagen namentlich aufgeführten 95 Mittel beziehen.
Alle anderen Geheimmittel und Spezialitäten, mögen sie im
Handelswege bezogen oder vom Apotheker selbst hergestellt sein,
mögen ihre Bestandteile auf der Umhüllung angeben sein oder nicht,
bleiben von den Bestimmungen dieser Verordnung völlig un¬
berührt. Was in dieser Reziehung hinsichtlich der Ankündi¬
gung schon auf Seite 81 näher ausgeführt wurde, gilt in vollem
Umfange auch für die das Feilhalten und den Verkauf betreffenden
Bestimmungen. Nur in Raden und Hessen ist, wie weiter unten
ausgeführt wird, hinsichtlich eines einzigen Punktes eine Aus¬
nahme gemacht.

Die in den §§ 2 und 3 des Entwurfs enthaltenen Bestim¬
mungen über den Verkehr der 05 Mittel sind dreifacher Art:

1. ein Gebot hinsichtlich der Beschaffenheit der Gefäße und
äußeren Umhüllungen, in denen die Mittel abgegeben
werden;

2. ein Verbot hinsichtlich der Beigabe von Empfehlungen,
Gutachten und dergl. und

3. eine Bestimmung über die Abgabe der 05 Mittel.
Ad 1 sind folgende Anordnungen getroffen (§ 2 Absatz 1,

§ 3 Absatz 3):



Die neuen Bestimmungen. J31

Die Gefäße und die äußeren Umhüllungen müssen ent¬
halten :

a) den Namen des Mittels,
b) den Namen oder die Firma des Verfertigers.

Die Gefäße oder die äußeren Umhüllungen müssen ent¬
halten :

e) den Namen oder die Firma des verabfolgenden Geschäftes,
d) die Höhe des Abgabepreises und
e) bei den Mitteln der Anlage B und denjenigen der Anlage A,

welche starkwirkende Stolle enthalten, die Inschrift: „Nur auf
ärztliche Anweisung abzugeben".
Lediglich für Ziffer c und d gilt der Vorbehalt: „Diese

Bestimmung findet auf den Großhandel keine Anwendung."
Ziller e bezieht sich, da sie in § 3 enthalten ist, ebenfalls nur
auf Apotheker. Die Anordnungen unter a und b müssen da¬
gegen auch im Großhandel befolgt werden. Eine Angabe der
Bestandteile der Mittel auf der Umhüllung oder sonst wo
wird jedoch in der Verordnung nirgends gefordert.

Ad 2 (§ 2 Abs. 2) ist für die 95 Mittel der beiden Anlagen
ein unbedingtes Verbot der Beigabe von irgend welchen An
preisungen, Kmpfehlungen, Bestätigungen von Heilerfolgen, gut¬
achtlichen Äußerungen oder Danksagungen, in denen dem Mittel
eine Heilwirkung oder Schutzwirkung zugeschrieben wird, auf
dem Gelaße, den äußeren Umhüllungen oder auf irgend eine
sonstige Art festgelegt. Eine kurze, sachliche Erläuterung des
Mittels neben dem Namen, also z. B.: Schweizerpillen, ein Ab¬
führmittel, oder: Pain Expeller, ein Rheumatismusmittel, wird
als eine „Anpreisung" nicht anzusehen sein und daher als zu¬
lassig gelten müssen. Ebenso wenig ist es bedenklich, wenn in
heigegebenen Prospekten, Umhüllungen und dergl. andere
Mittel empfohlen werden, sofern diese nicht ihrerseits selbst auf
der Geheimmittelliste stehen.

Diese Bestimmung, die sich in allen Staaten, die den
bundesratlichen Entwurf in seiner ursprünglichen Fassung pub¬
liziert haben, nur auf die 95 Mittel der Anlagen A und B
bezieht, hat in Baden und Hessen eine ganz wesentliche Er¬
weiterung erfahren, indem sie hier durch Herausnahme aus dem
Entwurf und Einschiebung in die bestehenden Apothekenbetriebs-
Ordnungen auf alle Arzneimittel, die vom Apotheker im
Handverkauf abgegeben werden, ausgedehnt ist. In den beiden
Staaten darf der Apotheker also überhaupt keinem einzigen Arznei¬
mittel, das er verkauft, irgend welche Anpreisungen, Gutachten usw.
beigeben. In Hessen hat diese neue Anordnung durch Ministerial-

9*
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Verfügung vom 23. Januar 1904 gleichzeitig eine nähere Erläuterung
erfahren, aus der auch deutlich hervorgeht, daß die Verschärfung
gegenüber dem Bundesratsbeschluß den Absichten des (hessischen)
Gesetzgebers durchaus entsprach. Die Verfügung lautet:

Hess. Min.Erlaß 23. Januar 1904.

Zur Erläuterung des § 2 der Ministerial-Vorordnung yoiu 23. De¬
zember 1908, betreffend: Abänderung der Vorschriften vom 14. Januar
1897 über die Einriehtung und den Betrieb der Apotheken des Groli-
herzogtums bemerken wir zu Ihrer Kenntnisnahme und Nachachtung, daß
auf den für den sogenannten Handverkauf bestimmten Arzneimitteln
und Spezialitäten nur die allgemein gebräuchlichen und volkstümlichen
Bezeichnungen, wie Abführpillen, Brusttee, Hustentropfen, Kropfsalbe,
Lebensessenz und dergl. mehr nebst zugehöriger Gebrauchsanweisung an¬
gebracht werden dürfen, daß jedoch Anpreisungen (wie „vorzügliches
Mittel gegen Husten, Heiserkeit" oder „bewahrt gegen Gicht, Rheumatis¬
mus" und ähnliches), durch «reiche Seilwirkungen gegen bestimmte Krank¬
heiten in Aussicht gestellt werden, verboten und strafbar sind.

Ebenso ist, wie gesagt, die Rechtslage in Baden.
Die unter Ziffer 1 und 2 behandelten Vorschriften über die

äußere Aufmachung der Mittel gehen zwar in erster Reihe die
Eabrikanten an. Als verantwortlich für die richtige Verpackung
und daher strafbar bei eventuellen Verstößen wird indes zunächst
der Wioderverkäufer angesehen werden müssen.

Ad :( stellt, der Entwurf, wenn auch mit etwas umständ¬
lichen Worten, in § :5 den Grundsatz auf, daß die Abgabe der
95 Mittel in den Apotheken den Vorschriften über die Abgabe
starkwirkender Arzneimittel unterliegt. Diese auf Grund eines
Bundesratsbeschlusses vom 13. Mai 1890 in allen Bundesstaaten
gleichlautend erlassenen Vorschriften sind im Anhange abgedruckt.
Sie besagen, daß bestimmte namentlich genannte Drogen und
Präparate, sowie die solche Drogen oder Präparate enthaltenden
Zubereitungen nur auf ärztliche Anweisung verabfolgt werden
dürfen. Demnach dürfen, was sieb schon aus diesen Vorschriften
eigentlich für alle Spezialitäten von selbst ergibt, auch diejenigen
der 95 Mittel, welche starkwirkende Stoffe im Sinne jener Vor¬
schrift enthalten, nur auf ärztliche Anweisung abgegeben
werden. Die C.eheiiinnittelverordnung formuliert diesen Grund-
satz jedoch etwas schärfer, indem sie sagt:

„Diejenigen Mittel, über deren Zusammensetzung der Apo¬
theker sieh nicht soweit vergewissern kann, daß er die Zu-
lässigkeit der Abgabe im Sandverkaufe zu beurteilen vermag,
dürfen nur auf schriftliche, mit Datum und Unterschrift versehene An¬
weisung eines Arztes. Zahnarztes oder Tierarztes, im letzleren falle jedoch
nur heim Gebrauche für Tiere verabfolgt werden."
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Also nicht nur Mittel, bei denen der Apotheker die An¬
wesenheit starkwirkender Stoffe konstatiert hat, sondern auch
schon diejenigen, bei denen die Abwesenheit solcher Stoffe
nicht mit Sicherheit erwiesen werden kann, sollen dem Abgabe
verbot unterliegen.

Über diese Grundregel geht aber der Entwurf des Bundes¬
rats weiter noch in dreifacher Beziehung wesentlich hinaus, in¬
dem er folgendes bestimmt:
a) Die in der Anlage B genannten Mittel dürfen überhaupt

nur auf ärztliches Rezept verabfolgt werden. (Hierin besteht
der einzige Unterschied zwischen beiden Verzeichnissen.)

b) Bei allen denjenigen Mitteln, deren erstmalige Abgabe
ohne ärztliche Anweisung nicht gestattet ist, ist auch die
wiederholte Abgabe nur auf jedesmal erneute derartige
Anweisung zulassig, und

c) bei allen Mitteln, welche nur auf ärztliche Anweisung verab¬
folgt werden dürfen, muß auf den Abgabegefäßen oder den
anderen Umhüllungen die Inschrift „Nur auf ärztliche An¬
weisung abzugeben" angebracht sein.
Die Verordnung hat, wie sich hieraus ergibt, nicht den sehr

naheliegenden Weg beschritten, alle diejenigen Mittel, deren Ali
gäbe im Handverkauf unzulässig erscheinen muß, in die An¬
lage B einzufügen, sie hat vielmehr in dieser nur eine kleine
Anzahl größtenteils ganz indifferenter Mittel zusammengestellt,
«leren Verkehr nicht wegen ihrer Zusammensetzung, sondern
aus anderen Gründen möglichst beschränkt werden sollte, und
«'s bezüglich aller Mittel der Anlage A dem Apotheker überlassen,
bezw, ihn direkt verpflichtet, „sich Gewißheit darüber zu ver¬
schaffen, inwieweit auf diese Mittel die Vorschriften über die
Abgabe starkwirkender Arzneimittel Anwendung finden."

Da der Apotheker somit \i\f die Abgabe der Mittel allein
die Verantwortung tragt, ist für ihn eine genaue Kenntnis der
Bestandteile der 90 Mittel der Anlage A erforderlich.

im Nachstehenden ist nach zuverlässigen Analysen und
Literaturangaben eine Übersicht über die Zusammensetzung der
Mittel der beiden Listen gegeben. Diejenigen Mittel, welche
starkwirkende Stoffe enthalten, und die demgemäß mir auf
schriftliche ärztliche Anweisung abgegeben werden dürfen, und
auf deren Abgabegefäßen oder äußeren Umhüllungen die Inschrift
„Nur auf ärztliche Anweisung abzugeben" angebracht werden
muß, sind durch fetten Druck hervorgehoben.
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Anlage A.
1. Adlerfluid Ist nach Aufrecht eine Lösung von Seife, Kampher und

Ammoniak in Weingeist, versetzt mit Essigäther und einigen ätherischen
Ölen (Senföl, Terpentinöl, Wacholderöl).

2. Amarol (auch Ingestol) enthält Magnesium-, Natrium- und Kalium-
sulfat, Magnesium-und Natriumchlorid, brausendes Ferricitrat, Glyzerin,
Ätherweingeist und aromatisches Wasser.

3. American coughing' eure Lutzes ist eine Abkochung von Vege-
tahilien, worunter sich ohne Zweifel Mohn köpfe! befinden, mit
Zucker zu einem Sirup gekocht (Untersuchungsamt Ulm).

4. Antiarthrin besteht aus gleichen Teilen Salicin und Gerbstoff-
saligenin (D.K.P. Nr. 111968). Es wird in Porin von Pillen und
Pulver in den Handel gebracht (Antiarthrinpräparate).

5. Ant igichtwein Duflots ist ein mit Kotwein hergestellter Meer¬
zwiebelauszug, versetzl mit Jodkalium (Lindner und Nesemann).

6. Anti meilin. Als Antimellin wird sowohl ein aus den Früchten
von Syzygium Jambolana isolierter, glykosidartiger Körper bezeichnet
(D.B.P. Nr. 110 864), als auch eine Zubereitung, die aus einem Lein-
samensehleim besteht, der Antimellin, Salizylsäure, Kochsalz, sowie
verschiedene aromatische und Bitterstoffe gelöst enthält (Essentia
Antimellini composita).

7. Anti rh eumat icum Saids ist nach Aufrecht ein Gemisch von
PethrolSther, Essigäther, Alkohol, Wacholderöl, Terpentinöl, Kampher,
Ammoniak und Rttböl.

H. Antitussin, von Valentiner und Schwarz in Leipzig, ist eine Salbe
aus Difluordiphenjl, Vaselin und Wollfett. Als Antitussin Verweij
bringt die Firma N. Verweij & Co. in Tiel (Holland) einen dem
Pertussin ähnlichen versüßten Tbymianauszug in den Handel

'•>. Asthmapulver Scbiff'niamis soll enthalten Kaliumnitrat, Folia
Datnrae arboreae und Radii Symplocarpi (oetidi. Nach Aufrecht
dürften Salpeter, Stechapfel- und Tollkirschenblätter! darin ent¬
lullten sein.

10. Asthmapnlvcr Zoniatone soll bestehen aus Bilsenkraut! Stech¬
apfel, Tollkirsche! Nachtschatten, Grindelkraut, Lärchensohwamm,
Mohnköpfe! Salpeter. Zeina tone- Asthmazigaretten enthalten
nach Aufrecht nur Salpeter und Stechapfelblätter.

11. Aiifronwassor Whitos ist eine Auflösung von Zinkaulfat! und
Honig in Wasser, parfümiert mit Nelkenöl und einer Spur Senföl
(Wittstein).

12. Aasschlagsalbe Schützes ist ein Gemisch von Vaselin, Zinkoxyd,
4"/» weißem Que cksilberpräz ipi tat! und etwas Perubalsam
(IS. Fischer).

18. Haisam Bilfingers besteht aus schwarzer Seife, Wasser, Weingeist,
Kampherspiritus, Salmiakgeist, und 5% spanischer Pfeffertinktur
(Schädler).

14. Balsam Lamperts ist eine spirituöse Lösung von Thymianöl,
Bergamottöl, Nelkenöl, Zimtöl, ölseife und Spuren von Anilinrot
(Wittstein).
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1!>. Balsam Sprangers ist eine Mischung verschiedener ätherischer Öle
mit "Weingeist,Ätherweingeist und Perubalsam.

16. Balsam Thierrys ist ein weingeistiger Auszug von Perubalsam mit
Alkohol und Wasser unter Beifügung von Angelikawurzel, Cascara
sagrada-Rinde, Myrrhen-Harz, Weihrauch, Benzoe-Harz und gereinigtem
Slyrax.

17. Bandwurmmitte] Kouotzkys enthält als wesentliche Bestandteile
Farnkrautextrakt! Granatwurzelextrakt und Rizinusöl, nebst ver¬
schiedenen Geschmackskorrigentien,

18. Beinschäden Indian Bohnerts besteht aus Terpentin, Olivenöl,
gelbein Wachs, Hammeltalg, Schweinefett, Kolophonium, etwas Karbolöl
und Drachenblnt,

19. Blutreinigungspulver Hohl s enthält Guajakharz, Stiefmütterchen,
Ringelblumen, Zucker, Goldschwefel,Sarsaparillwurzel und Schafgarben.

2(1. Blutreinigungspulver Schützes bestellt aus zerfallenem Glauber¬
salz, zerfallenem Bittersalz, Kochsalz, Weinsäure und Natriumbikar¬
bonat (Hager).

21. Blutreinigungstee Wilhelms enthält eine Menge indifferenter
Vegetabilieu, darunter Sennesblätter, Sarsaparillwurzel, Süßholz,
Queckenwurzel, rotes Sandelholz und Bittersüßstengel (Hager).

22. Bräune-Einreibung Lamperta besieht nach Aufrecht wahrschein¬
lich aus einem mittels Nelkenöls aromatisierten Gemische von Holz¬
teer, Kreosot, Sprit und Zucker.

88. Itromidiii ltattlo & Comp, enthält nach Fr. Hoffmann als wesent¬
liche Bestandteile Bromkalium, Ghloralhydratl indisches Hanf-
extraktl und Bilsenkrautextraktl gelöst in parfümiertem Süß¬
holzsini p.

21. Bruchbalsam Tänzers ist ein Gemisch uns Rosmarinsalbe, Muskat¬
balsam, rotem Johannisöl, gelbem Wachs und Fett versetzt mit etwas
Opium.

25. Bruchsalbe des pharmazeutischen Bureaus Valkenberg ist
eine mit Nilrnhcnzol parfümierte Mischung aus Schweineschmalz und
Talg unter Zusatz eines Teerpräparates (Aschoff).

2(1. CathartiC pills Avers bestehen ans Aloe, zusammengesetztem
Ooloq iiintcnexl rukl ! (Jutti! Capsiouin und PfefferminzbT(Hager
und Hoff mann).

27. Corpuliu enthält das Extrakt des Blasentangs (Fucus vesiculosus)
zusammen mit dem von Tamarindus indica und Cascara Sagrada.

88. Djoeat Bauers besteht nach Aufrecht in der Hauptsache voraus¬
sichtlich ans einer Abkochung von Syzygiumfrüchten und Leinsamen,
welche Kochsalz und vermutlich Diuietinl gelöst enthält. Der
Fabrikant gibt folgende Bestandteile an: Djoeat-Jambulfrucht,
Djoeat-Jambulrinde, ttatiooextrakt, Leinsa.....n, Lorbeerblätter, Kos-
marinblüten, Kalmusextrakt, Enzianextrakt, Chinaextrakt, Sternanis,
Kochsalz and Salizylsäure.

2'.). Klixir-Godineaii ähnelt nach dem Berliner Polizeipräsidium einer
Mischung aus 8% Fleisohextrakt und 98°/« Zuckersaft.

80. Embrokation Eilinianns enthält Kalilauge, Seife, Terpentinöl,
TymianBl, Bernsteinöl und Wasser.
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31. E pile.ps ichei lmi t tel Quantes bestellt aus zwei Teilen und
scheint seine Zusammensetzung wesentlich geändert zu haben. Nach
Hager enthielt Nr. I Kai. und Amnion, bromat., Zilie, valerianic.
und Rad. Artemisiae, Nr. ]I Ol. Suceini rectif. Nach Kopp enthält
dagegen das eine Eiäschchen Terpentinöl, Cajeputöl, Olivenöl und
Biberneilextrakt, das andere Bernsteiniil und Spiritus.

32. Epilepsiepulver Cassarinis enthält 96% Bromkalium neben
Eisenoxyd und Enzianpulver.

33. Eukalyptusmittel Heß besteht nur ans Eukalypto) oder Euka¬
lyptusöl.

34. Gebirgstee Harzer Lauers ist eine Mischung von Schafgarbe,
Lavendelblüten, Schlehdornblttten, Sassafrasholz, Sennesblätter, Pfeffer¬
minze, Huflattich, SttJJholz und vereinzelten Bruchstücken von drei
anderen Pflanzen (Bischoff).

35. Gehöröl Schmidts ist eine Mischung von Mandelöl, Kajepuföl,
Campheröl und ätherischem Kamillenöl.

36. Gesundheitskräuterhonig Lücks soll nach Thümmel im wesent¬
lichen ein Gemisch aus rohem Honig und Vogelbeersaft unter Zusatz
von etwas Alkohol und Salizylsäure sein. Der Fabrikant gibt eine
kompliziertere Vorschrift an, nach welcher der Honig noch einen Zu¬
satz eines weinigen Auszuges aus indifferenten bitteren Drogen ent¬
halten soll.

37. triebt- und Klioumatisinuslikör Latons besteht nach Aufrech!
im wesentlichen aus Tinctura Col ehici! Caryophyllorum, Oapsici und
lienzoes.

38. Glandulen soll das wirksame Prinzip der Bronchialdrüsen von
Schafen enthalten (D.B P. Nr. 95103). Es wird in Taldellenl'onn in
den Handel gebracht.

89. Glycosolvol Lindners iat ein nach angeblich kompliziertem Ver¬
fahren hergestelltes theobroininlial!iges Präparat. Dasselbe wird in
zwei Formen abgegeben: 1. Glycosolvol gemischt tui 1 Semen Syzygii
und Aromatksis, 2. Glycosolvol in Extr. fluid. Pol. Myrtilli gelöst.

10. Heilsalbe Sprangers besteht aus Olivenöl, Campher, Mennige,
Kolophonium, Wachs und etwas Lebertran.

41. Heiltränke Jacobis. Der Honigtrank besteht aus einer Tama-
rindenabkochung und anderen indifferenten Stoffen, der Königstrank
aus Apfelwein, Stärkesirup, Gummi arabic. und Pflaumenmus, versetzt
mit einigen Tropfen Elixir Proprietatis Paracelsi, während der Nektar-
trank ein mit einer aromatisches Tinktur versetzter, vergorener
Fruchtsaft ist.

4'2. Homeriana besteht aus Kraut und Wurzel von Polygonum aviculare.
43. Inject ion Tirol! enthält als wirksame Bestandteile Zilie, lulfuric,

l'iiinih. acetic, Tinct. Opii croc. und Timt. Catechu.
44. Injection an matioo ist eine Lösung von Kupfersulfat in Matieo-

wasser.
45. Kalosin Lochers soll ein spirituöser Auszug aus Rad. Sarsa-

parillae, Rad. Ilrlieae und llerba Oochleariae sein.
40. Knöterichtee, russischer, Weidemanns ist Kraut und Wurzel

von Polygonum aviculare.
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47. Kongopillen Richters enthalten Aloeextrakt, medizinische Seife,
Rhabarber, Wermutextrakt, Kalmusextrakl and Rhabarberextrakt.

48. Kräutertee Lücka soll bestehen ans Herba Veronicae, Liehen
Pulmonariae, Stipites Dttloamarae, Carragheen and Flores Tiliae.

49. Kräuterwein Ullrichs soll bereitet sein aus Malaga, Weinsprit,
Glyzerin, Kotwein, Ebereschensaft, Kirschsaft, Manna, Fenchel, Anis,
Alantwur/.el, amerikanischer Ginsengwurzel, Enzian und Kalmus.

50. Kronessenz Altonaer besteht vermutlich im wesentlichen aus
einem alkoholisch wässerigen Auszug von Aloe, Myrrhe, Enzian, Safran
und einigen anderen indifferenten Aromaticis (Aufrecht I,

51. Lebensessenz Fernests ist eine alkoholische Tinktur aus Rha¬
barber, Zittwerwurzel, Enzian, Ammoniakgummi, Lärchenschwamm,
Sagradarinde, Theriak ohne Opium, Safran und Aloe.

58. Liquour du Doetenr Lnvillo enthält Colehicin! Koloqsinten-
extraktl und Chinin in Wein gelöst.

58. Loxapillen Richters bestehen aus schwefelsauremChinin, Cinehoni-
din, Altheewurzel, Chinarinde, Enzianwurzel, Traganthund Glyzerin.

54. Magenpillen Tachts enthalten nach Aufrecht Aloe, Goldschwefel,
Eisen, Pflanzenextrakte, Chinin und Pepsin.

56. Magentropfen Bradys (Mariazeller Magentropfen), sind eine
Tinktur aus Anis, Koriander, Fenchel, Zimt, Myrrhe, Sandelholz,
Kalmus, Enzian, Rhabarber, Zittwer und Aloe.

56. Magentropfen Sprangers sollen aus Aloe, Rhabarber, Enzian,
Baldrian, Kalmus, Safran, ZittweTwurzel, Thymian, Wacholdersaft,
Melissenkraut, WalnnUblättorn und römischen Kamillen bereitet sein.

57. Mother Seigels pills enthalten nach Aufrecht im wesentlichen
Benzoesäure, Aloe, Enzianpulver und Zucker.

68. Mother Seigels sirup dürfte nach Aufrecht eine Lösung von
Benzoesäure und Kochsalz in einem versüßten Gemisch von Aloe¬
tinktur, Pimpinellextrakt, Sttßholzextrakl und Wasser sein.

59. Nervenfluid Dresseis soll nach dem Berliner Polizeipräsidium
eine Mischung aus Arnikatinktur, Boffmannstropfen and etwas Men¬
thol sein.

60. N e rvenk ra f I el ixir Liebers ist ein alkoholischer Auszug von Aloe,
Rhabarber, Kalmus, Enzian, Tausendgüldenkraut und anderen bitteren
und aromatischen Pflanzenstoffen. (Ortsgesundheitsral Karlsruhe.)

61. N ervrnsta rk er Pastor Königs soll enthalten Kalium, Natrium
und Ammonium bromatum, Extr. Yihnmi prnnifolii, Tinct. Valerianae
cps., Glyzerin und Wasser. Nach Aufrecht sind Natrium- und Kalium-
bromid die Hauptbestandteile,

68, Orffin (Baumann-Orffsches Kräuternährpulrer) soll aus indifferenten
Kräutern und Sennesblältern bestehen.

68. Pain-Expeller. Der Riohtersch« Pain-Expeller besteht aus
Spanischem Pfeffer, Kampher, itherischen ölen, Pfefferminzwasser,
Melissenwasser, Kamillenwasser, medizinischer seife, Salmiakgeist und
Weingeist.

64. I'cctoral Bocks soll ein Auszug ans Huflattich, Süßholz, Islän¬
dischem Moos, römischen Kamillen, Sternanis, Eibisch, Veilchenwurzel,
Schafgarbe und Klatschrose sein, der unter Zusatz von Malzextrakt,
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Salmiak, Zucker, Traganth, Vanille und Rosenöl zu Pastillen ver¬
arbeitet ist.

G5. Pillen, indische (auch Antidysentericnm) enthalten IVlleticrin,
M.vrobalani,Extr. (iranatnr. und Extr. Kosae.

06. IMIlon Morisons. In Nr. 1 sind .1alapenharz !, Aloe und Wein
stein, vermutlich auch Eoloquinteneitrakt! enthalten, wahrend in
Nr. II auller diesen Bestandteilen noch Gutti! gefunden wurde.

67. IMIlon Rodlinjfors enthalten Kalomel! ,1alapenharz! Aloe,
Rhabarber und Seile.

68. Pilules du Docteur Larille sollen als wirksame Bestandteile
Extr. Pliysalis Alkekengi, kieselsaures und kohlensaures Natron ent¬
halten.

6d. Reduktionspillen, M a ri eu liader, enthalten Chinaextrakt, liha-
barberextrakt, Schaohtelhalmextrakt (sämtlich mit Marienbader Wasser
hergestellt), Safran und Rhabarber.

70. Regenerator Liebauts wird nach Angabe des Fabrikanten aus
einer Menge indifferenter Aromatica und Amara neben Sarsaparill¬
wurzel, Quockonwiirzcl, Seifenwurzel, Guajakholz und Chinawurzel
dargestellt.

71. Reinody Alberts enthält nach Aufrecht Opiumtinkturl Colehi-
cumtinklur! and Jodkalium.

72. Saccharosol v n] ist ein Salicylsäure enthaltendes Organpräparat aus
Rücken niarksubstanz.

73. Safe remedies "Warners (Safe eure, Safe diabetic, Safe nervine,
Safe ]iills) dürften nur aus indifferenten Drogen bereitet werden.
Safe eure enthalt: Virg. Wolfafuflkraut, Edelleberkraut, Gaultheria-
Extrakt, Kalisalpeter, Weingeist, Glyierin und Wasser. Safe puls
sind Pillen aus Aloe, medizinischer Seife, Altheepnlver und Süßholx-
extrakt.

74. Sailjjllia-l'räparsito enthalten vorwiegend Rromsalze mit Zusatz von
Chinin in Wasser und etwas Alkohol gelost. Kin Präparat soll nach
dem Ortsgesnndheitsrat in Karlsruhe ein mit < hloroform! versetzter
Kau Iha n in rinden -Auszug sein.

75. Sarsaparillian Ayers besteht nach Aufrecht aus einer Jodkali
enthaltenden Süßholz- und Sarsaparillwurzelabkochung, welche mit
Alkohol, Zucker und geringen Mengen ätherischer öle versetzt ist.

76. Sarsaparillian Richters enthält Sarsaparillwurzel, Guajakholz,
Sassafras, Bittersüß, Rhabarber, ( hinarinde, < ondurangorinde, Wasser,
Spiritus, Zucker und ätherische öle.

77. Sauer stoff präparate der Sauers toffheilanst alt V Hafer
sollen Magnesium- oder NatriinnNiipcrnxyilenthalten. Nach Aufrecht
besteht Vitaler hauptsächlich aus Magnesiumkarbonat, schwefelsaurem
Natron, schwefelsaurer Magnesia, Magnesiumoxyd und Natrium-
supcrnxyd.

78. Schlagwasser Weißmanna erwies sich als eine mit Alkanna rol
gefärbte Arnikatinktur (Untersuchungsami Breslau).

79. Schweizerpillen Brandts enthalten Extrakt von Silge, Moschus¬
garbe, Ahsynlh, Aloe, Bitterklee und llentian, dazu Ccutian- und
Bitterkleepulver,
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80. Sirup Pagliano soll aus einem versüßten Auszuge aus Jalapen-
knollen! Turpithwurzel und Sennesblättcrn bestehen und die wirk-
siinien Bestandteile von Scammoniuni - Harz! enthalten, Nach
einer Angabe des Fabrikanten enthält der Saft nur einen Auszug von
Turpithwurzel und Orizabaharz mit versüßtem Sennaaufguß.

81. Spermatol enthält neben vielen anderen aromatischen Ingredienzen
Coea-, Cola- und Condurangoextrakt in Ungar- und Portwein gelöst.

82. Spezialtee Lücks enthält nach Aufrecht im wesentlichen Zucker,
Süßholz, Fenchel, Sennesblätter (?), Lobelienkraut, Salbeiblätter und
Schafgarbenkraut.

83. Stomakal Richters besteht aus Rhabarberwurzel, Pomeranzen-
schalen, Enzianwurzel, Chinarinde, Zimt, Cardamomen,Spiritus, Zucker
und ätherischen Ölen.

84. Tarolinkapscln enthalten Salol, Sandelholzöl und Kubebenextrakt.
85. Tuherkeltod (auch Eiweiß- Kräuterkognak-Emulsion Stickes) besteht

nach Aufrecht vermutlich aus Hämoglobin Eiweiß, Zucker, Kisen-
tinktur, Weingeist, Wasser und Spuren von Zimtöl.

8C>. Universalmagenpulver Barellas enthält Natriumbikarbonat,
Weinstein, gebrannte Magnesia, Pepsin, Calciumkarbonal und etwas
Salmiak.

87. Vin Mariani soll aus Bordeauxwein und den wirksamen Bestand¬
teilen der Cocapflanze bestehen. Cocain konnte durch Aufreiht nicht
nachgewiesen werden.

88. Vulneralcreme ist eine Benzoe, Myrrhe, Borsäure, Karbolsäure,
Zinkoxyd, Kampher und essigsaure Tonerde enthaltende Wundsalbe.

89. W iindeiisalbe Dicks ist ein dem Emplastr. fusoum camphoratum ähn¬
liches Pflaster.

90. Zambakapseln Lahrs enthalten Salol und Sandelholzöl.

Anlage li.
1. Antinoon Lochers soll ein spirituöser Auszug aus Radix Sarsa-

parillae, Herb* 7eronicae and Herba Portulacae sein.
2. Angenhellbalsam,vegetabilischer, Reicheisbesteh! muh Hager

aus Opium, Queoksilberoxyd, Kampher und Wachssalbe.
3. Dlphtheritismlttel Noortwycks soll in der Hauptsache aus

Kreosol, Birkenteer und Spiritus bestehen.
4. Heilmittel des Grafen Mattel. Verschiedene, vermutlich aus

indifferenten Pflanzen bereitete elektro-homöopathischeMittel, die zum
innerlichen Gebrauche in Kenn von rill™, zun, äußerlichen als
Flüssigkeiten angewendet werden.

5. Sternmittel, Genfer, Sauters. Zahlreiche elektro-hom.....«thische
Sperialmitte! komplizierter Zusammensetzung in Gestall von Streu-
kügelchen, Salben, Fluids, Suppositorien u. dergl.

Nach dieser Zusammenstellung dürfen also entsprechend
den Bestimmungen der Geheimmittelverordnung und den Vor¬
schriften über die Abgabe starkwirkender Arzneimittel folgende
Mittel der Anlaue A mir auf ärztliche Verordnung abgegeben
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werden und es muß auf den Abgabegefäßen oder den äußeren
Umhüllungen derselben die Inschrift: „Nur auf ärztliche An¬
weisung abzugeben" angebracht sein:

American coughing eure Lutzes (wegen des Gehaltes
an Fruct. Papaveris immatur.).

Asthmapulver Schiffmanns (falls Folia Beiladonnae
enthaltend).

Asthniapulver Zematone (wegen des Gehalts an Herba
Hyoscyami, Folia Belladonna« und Fruct. Papav. immatur.).

Augen w asser Whites (wegen des Gehalts an Zinc. sulfur.).
Ausschlagsalbe Schützes (wegen des Gehalts an Hydrarg.

praeeipt. alb.).
Bandwurmmittel Konetzkys (wegen des Gehalts an

Extr. Filieis).
Bromidia Battle & Co. (wegen des Gehalts an Chloral-

hydrat, Extr. Cannab. indic. und Fxtr. Hyoscyami).
Cathartic Pills Ayers (wegen des Gehalts an Gutti und

Extr. Oolocynthid.).
Djoeat Hauers (falls Diuretin enthaltend).
Gicht- und Rheumatismuslikör Latons (wegen des

Gehalts an Tinct. Colchiei).
Liqueur du Dr. Laville (wegen des Gehalts an Colchicin

und Extr. Oolocynthid.).
Pillen Morisons (wegen des Gehalts an Gutti, Resina Jalap.

und Extr. Oolocynthid.).
Pillen Redlingers (wegen des Gehalts an Calomel und

Resina Jalap.).
Remedy Alberts (wegen des Gehalts an Tinct. Opii and

Colchiei).
Hanjana Präparate (falls Chloroform enthaltend).
Sirup Pagliano (falls Tuber. Jalap. und Resina Scammon.

enthaltend).
Dazu kommen noch die fünf Präparate ih^r Anlage 15:
Antineon Kochers.
Augenheil balsani , vegetabilischer, Reicheis.
Diphtberitismittel Noortwycks,
Heilmittel des Grafen Mattei.
Sternmittel, Genfer, Kanters.
Im Anschluß an diese Erläuterungen muß noch auf einen

eigentümlichen Zustand hingewiesen »erden, der durch die im
gleichmäßige Art, wie der Entwurf des Bundesrats in den einzelnen
Staaten zur Durchführung gelangt ist, hervorgerufen ist. In den
meisten Bundesstaaten mit Ausnahme von Preußen, Baden und
Hessen ist der Entwurf vollständig und ganz allgemein als Ver-
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Ordnung erlassen worden, so daß er hier ohne jede Beschränkung
auf einzelne Gewerbetreibende ganz allgemein gilt. In Preußen
ist dies jedoch, soweit die §ij 1—3 in Frage kommen, nur in den
Provinzen Ostpreußen, Brandenburg-Berlin, Pommern, Posen,
Hannover, Schleswig-Holstein, Hessen-Nassau und Hohenzollern
durch Polizeiverordnung geschehen. In Westpreußen, Schlesien,
Sachsen, Westfalen und der Rheinprovinz ist nur ein An¬
kündigungsverbot erlassen worden. In diesen Provinzen gilt
für den Verkehr mit Geheimmitteln also lediglich die Miuisterial-
verordnung vom 8. Juli 1'.)<).'! (s. Seite 8.). Diese hat aber,
wie schon aus ihrer Bezugnahme auf § 36 der Apothekenbetriebs¬
ordnung hervorgeht, nur für Apotheker Gültigkeit. Zudem wäre
der preußische Minister nach dem Gesetz vom 30. Juli 18.N3
über die allgemeine Landesverwaltung auch gar nicht in der
Lage, über den Verkehr mit Arznei- bezw. Geheimmitteln
außerhalb der Apotheken Verordnungen zu erlassen. In
Baden und Hessen ist der Bundesratsentwurf in seinen ersten
drei Paragraphen überhaupt nur in die dortigen Apotheken¬
betriebsordnungen eingefügt worden. Nun ist aber der Verkauf
der !)."> Geheimmittel nicht ausschließlich den Apothekern vor¬
behalten. Vielmehr sind nach den Bestimmungen der im An¬
hang abgedruckten kaiserl. Verordnung vom 22. Oktober l'.HM
folgende in den Geheimmittel-Listen angeführte Mittel dem freien
Verkehr auch als Heilmittel überlassen:

1. Amarol (auch Ingestol) als künstliches Mineralwasser
laut Urteil des K.G. vom 5. Februar 1903 und des
L.G. II Berlin vom 10. September 1908 (Pharm. Ztg.
L908, Nr. 85.).

2. Antiarthrin als chemisches Präparat.
3. Eucalyptusmittel Heß, i
4. Homeriana, j als Drogen.
5. Weidemanns russischer Knoterichtee, |
Von diesen Bind die drei letzten zwar vom 1. Januar 1904

BD durch die zu diesem Zweck erlassene Verordnung des Reichs¬
kanzlers vom 1. Oktober 1903 (s. Anhang) dem freien Verkehr
entzogen worden. Die beiden ersten bleiben jedoch freigegeben
und ihr Verkehr ist in Baden, Hessen und den preußischen
Provinzen Westpreußen, Schlesien, Sachsen, Westfalen und Rhein¬
provinz, soweit er in Drogenhandlungen stattfindet, den
durch die Geheimmittelverordnung festgestellten Beschränkungen
hinsichtlich .1er Aufmachung und Ausstattung der Gefftße nicht
Unterworfen. Gleiches g'ilt aber in diesen 7 handern und Be¬
zirken für sämtliche !)."> Mittel der beiden Listen, wenn sie, was
nicht verboten ist, lediglich zu Vorbeugungszwecken in Drogen-
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handlungen verkauft werden, während in allen übrigen Staaten
und Bezirken sich gegebenenfalls auch Drogisten und sonstige
Gewerbetreibende nach der Verordnung zu richten haben.

b. Die älteren Bestimmungen.
Ältere Vorschriften über den Verkehr mit Geheimmitteln

bestehen nur in wenigen Bezirken und Staaten. Dieselben
gliedern sich ganz von selbst in zwei Gruppen,

1. solche Verordnungen, welche den Verkauf von Geheimmitteln
schlechthin verbieten und

2. solche, die lediglich die Abgabe dieser Mittel in Apotheken
regeln.
Vorschriften der ersteren Art bestehen in den preußischen

Regierungsbezirken Stettin und Erfurt durch Polizeiverord¬
nungen (Seite 10 Nr. ;S8, bezw. Seite 26 Nr. 60), ferner in
Hessen und Elsaß-Lothringen (Seite 41 Nr. 112, bezw.
Seite 54 Nr. 171). Bestimmungen die nur eine weitere Regelung
des Geheimmittelverkehrs in Apotheken bedeuten, sind noch in
Kraft in Sachen -Weimar, Lübeck und Hamburg (Seite 42
Nr. 117, Seite 51 Nr. 101, und Seite 54 Nr. 170).

Was unter Geheimmitteln im Sinne dieser Bestimmung zu
verstehen ist, ist für den Geltungsbereich der Stettiner und
Erfurter Polizeiverordnungen in diesen selbst genau gesagt, für
die in Fisaß-Lothringen geltenden französischen Gesetze ist der
Begriff mit Rücksicht auf die besondere dortige Entwicklung
dieser Materie auf Seite 105 ff. auseinandergesetzt worden, und in
allen übrigen Fällen muß die Definition Platz greifen, die auf
Seite 86 hinsichtlich der Ankündigung von Geheimmitteln ge¬
geben wurde, mit dem einzigen Unterschiede, daß an Stelle von
„Ankündigung" das Wort „Abgabe" zu setzen ist, d. h. es
müssen hier, wo es sich um Feilhalten und Verkaufen der Mittel
handelt, „spätestens bei der Abgabe" erschöpfende Angaben
über Natur und Zusammensetzung des Präparats gemacht werden,
sofern der Begriff eines Geheimmittels ausgeschlossen sein soll.

Besondere Bedeutung für den vorliegenden Fall haben diese
Erwägungen indessen nicht, da eine Betrachtung der Rechts
gültigkeit der über den Verkehr mit Geheimmitteln noch be¬
stehenden älteren Verordnungen zu dem Ergebnis führt, daß die
meisten dieser Bestimmungen nicht mehr als maßgebend ange¬
sehen werden können. Das ist zunächst der Fall bei allen Vor
Schriften die ein einfaches Verbot der Abgabe oder des Feil¬
haltens von Geheimmitteln enthalten, mag dasselbe wie in Elsaß-
Lothringen, sich lediglich auf Apotheker beziehen, oder wie in
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Stettin, Erfurt und Hessen ganz allgemein gehalten sein. Der¬
artige Verbote können neben den reichsgesetzlichen Bestim¬
mungen, über den Verkauf von Arzneimitteln (insbesondere § 'M'ü 3
St.G.B.) nicht mehr bestehen. An diesem Grundsatz hat das
R.G. in feststehender Rechtsprechung festgehalten. Von Bedeu¬
tung sind hierbei namentlich die beiden folgenden Entschei¬
dungen geworden:

R.G. 21./28. November 1887 (E. XVI, S. 359).
Die Gewerbeordnung für das Deutsche Reich sagt im § G: Auf

den Verkauf von Arzneimitteln findet dieses Gesetz nur insoweit Anwendung,
als dasselbe ausdrückliche Bestimmungen darüber enthält, und gibt eine
solche im Absatz 2 dahin: „durch kaiserliche Verordnung wird bsstimmt,
welche Apothekerwaren dem freien Verkehr zu überlassen sind". Nachdem
die Verordnung vom 25. März 1872 betreffend den Verkehr mit Apo¬
thekerwaren im § 1 bestimmt hatte: „Das Feilhalten und der Verkauf
der in dem anliegenden Verzeichnis A aufgeführten Zubereitungen zu Heil¬
zwecken ist ausschließlich in Apotheken gestattet," ordnete die dieselbe
aufliebende Verordnung gleichen Gegenstandes vom 4. Januar 1875 im § 1
an „ohne Unterschied, ob diese Zubereitungen aus arzneilieh wirksamen
oder aus solchen Stoffen bestehen, welche an und für sich zum medi¬
zinischen Gebrauch nicht geeignet sind". Damit (vergl. Reichslagsverhand-
lungen 1872/3 Bd. 3, S. 152) sind auch die Geheinimittel, welche nicht
unter „Arzneien" des § 3ti7 Ziffer 3 St.G.B. und „Apothekerwaren" des
§ G Gewerbeordnuug fallen, dem Strafverbot des St.G.B. am angegebenen
Orte unterstellt. So haben auch die früheren höchsten Gerichte, das
frühere preußische Obertribunal und der oberste Gerichtshof in München
erkannt, und das R.(J. hat sich dieser Rechtsprechung angeschlossen (vergl.
Entsch. des K.G.'s in Strafs. Bd. 5, S. 416). Das St.G.B. enthält seit
1875 eine ausdrückliche Strafbestimmung auch für den Verkauf, nicht
auch für die Anpreisung, solcher der Form nach nicht freigegebenen Zu¬
bereitungen, welche sieh als Heilmittel bezeichnen, ohne von der ärztlichen
Wissenschaft und von der Gesetzgebung als solche anerkannt zu sein, und
es bleibt nun für die "Wirksamkeit der gedachten fran¬
zösischen Gesetze kein Raum mehr, soweit sie den Verkauf
von Geheimmitteln unter Strafe stellen.

R.G. 13. Februar 1893 (E. XX11T,S. 428).
Wenn auch § 6 der Gewerbeordnung die „Ausübung der Heilkunde"

und „den Verkauf von Arzneimitteln" nicht generell regeln zu wollen er¬
klärt, daneben also der Erlaß medizinalpolizeilicher Vorschriften der
Landesgesetzgebung unbenommen ist, so haben doch die §§ 29, 147 Nr. 3
Qew.O. sieh tatsächlich auch mit der Heilkunde befaßt, den gewerbsmäßigen
Betrieb der Heilkunde als solchen freigegeben, und daneben ist für den
„Verkauf der Arzneimittel" nach Maßgabedes § 6 Abs. 2 ßew.O. ausschließ¬
lich die kaiserl. Verordnung vom 27. Januar 1890 bezw. § 367 Nr. 3
Kl. ti.lt. nonngebend. Der Pai'likulargesetzgebung ist nicht gestattet, etwa
<li<- Kurpfuscherei als solche oder den Verkauf von Arzneien, insoweit
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beides reichsgesetzlich gestattet ist, willkürlich zu verbieten. Daß landes-
gesetzliche Bestimmungen, welche die Anpreisung von Arzneien unter
der Form von Geheimmitteln untersagen, nicht ohne weiteres auch, insoweit
sie den Verkauf solcher Geheimmitte] prohibieren, noch rechtsbeständig
sind, ist vom R.G. anerkannt (vergl. Entsch. des R.G. in Strafs. Bd. 6,
S. 32!), Bd. 16, S. 359).

Das erstere Urteil bezog sieh auf den damals auch in der
Rheinprovinz, jetzt nur noch in Elsaß Lothringen geltenden Art. :S2
des Gesetzes vom 21. Germinal des Jahres XI, der somit, da
Gew.O. und St.G.B. in vollem Umfange jetzt auch in den Reichs¬
landen in Kraft sind, materielle Gültigkeit nicht mehr hat.

Aus den gleichen Erwägungen ist auch der den Verkauf
von Geheimmitteln verbietende Artikel 342 des hessischen
Polizeistrafgesetzes nicht mehr rechtsgültig, wie das
auch mit Rücksicht auf die Rechtsprechung des R.G. das L.G.
Darmstadt am 10. März 1899 (K.G.A. II, S. 286) anerkannt hat.

In Preußen ist die Rechtslage im Effekt zwar die gleiche,
allein das K.G. ist hier zu diesen Standpunkt durch eine andere
Begründung wie das R.G. gelangt. Es hat die Ungültigkeit der
die Abgabe von Geheimmitteln verbietenden Verordnungen mit
R ücks ieh t auf die Reichsgesetze nur für die dem freien Ver¬
kehr überlassenen Geheimmittel angenommen. Bezüglich der
den Apotheken vorbehaltend! Mitteln hat es dagegen einen
Konflikt der Verordnungen mit dem Reichsrecht nicht gelten
lassen. In erster Beziehung liegt eine frühere Entscheidung vom
28. Juli L898 (K.G.A. II, S. 240) und namentlich eine spätere vom
4. Mai 1899 vor:

K.G. 4. Mai 1899 (K.G.A. III, S. 378).
Nach § 6 Alis. 2 der Gewerbeordnung wird durch kaiscrl. Verord¬

nung bestimmt, welche A.pothekerwarendein freien Verkehr zu überlassen
sind. Dies ist durch die Verordnung vom 27. Januar 1890 geschehen.
Diejenigen Apothekerwaren, die dort in den Verzeichnissen A und II nicht
aufgeführt werden, sind daher dem freien Verkehr überlassen, gleichviel
oh sie sieh als Geheimmittel darstellen oder nicht. Bestimmungen, welche,
wie der erwähnte §2, des Verkauf und das feilhalten von Geheimmitteln
Schlechthin untersagen, sind daher betreffs der nicht unter die Ver¬
zeichnisse A und B fallenden Geheimmitt el rechtsungültig. Dies
haben das R.G. (vergl. u. a. Urteil vom 21./28. November 1887, Ent¬
scheidungen Bd. 16, S. .'S.r>'.>), sowie 1das K.ti. in feststehender Rechtsprechung
angenommen.

Bezüglich der unter die Verzeichnisse A und B fallenden Ge
heimmitte], die also den Apotheken vorbehalten sind, kommt
das K.G. jedoch aus anderer Erwägung schließlich zu dem
gleichen Ergebnis wie das R.G. Es nimmt die Ungültigkeit
der in den Polizeiverordnungen enthaltenen Verbote deshalb an,
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weil diese mit <ler in § 36 der preußischen Apothekenbetriebs-
Ordnung niedergelegten Vorschrift einer höheren Instanz (des
Ministeriums) in Widerspruch stehen. Sehr ausführlich hat das
K.G. diese Anschauung im folgendem Urteil begründet:

K.G. 10. Juni 1898 (K.G.A. II, S. 239 und 270).
Allerdings kann dem Vorderriohter darin nicht beigetreten werden,

diil.1 die SS 2 und 8 der genannten Verordnungen deshalb in vollem Um¬
fange ungültig seien, weil sie mit der ßeichsgesetzgebung in Widerspruch
ständen. Das Reichsgericht hat zwar in den vom Vorderrichter angeführten
beiden Entscheidungen vom 21./28. November 1887 und t.'i. Februar 1893
(Entsch, Bd. 16, S. 359, Bd. 23, S. 428) angenommen, daß neben der

Bnwärtig geltenden Reichsgesetzgebung für landesgesetzliche Bestim¬
mungen über den Verkauf von Geheimmitteln kein Raum mehr bleibe;
diesen Entscheidungen ist jedoch nicht durchweg beizu¬
treten. Der §867* St.G.B. straft denjenigen, welcher ohne polizeiliche
Erlaubnis Gifte oder Arzneien, soweit der Sasdel mit denselben nicht frei¬
gegeben ist, zubereitet, feilhält, verkauft oder sonst an Andere überläßt.
Die Bestimmung darüber, welche Arzneimittel dem Handel freizugeben
sind, ist gemäß So Alis. 2 der Gewerbeordnung durch die kaiserl. Ver¬
ordnung vom 27. Januar 1890 erfolgt. Darnach dürfen die dort in den
VerzeichnissenA und li aufgeführten Apothekerwaren, also auch die unter
eine dieser Kategorien fallenden Geheimmitfel, nur in Apotheken verkauft
werden. Damit ist gleichzeitig ausgesprochen, daß die nicht in einem dieser
Verzeichnisse aufgeführten Waren, also auch die unter keine der heiden
Kategorien fallenden Geheimmittel dem freien Verkehr zu überlassen sind
(ebenso Olshausen Note 8 zu S 867' St.G.B,). Die Landesgesetzgebung
ist daher nicht berechtigt, das Feilhalten oder die Abgabe dieser dem
freien Verkehr überlassenen Waren ganz oder teilweise zu verbieten oder
zu beschränken. Soweit sich daher die erwähnten Verordnungen auf Ge¬
heimmitte] beziehen, welche nicht unter die Verzeichnisse A und 1! fallen,
stehen sie im Widerspruch mit der kaiserl. Verordnung vom 27. Januar
1890 und sind deshalb rechtsungültig.

Im vorliegenden Falle handelte es sich aber nach den Feststellungen
des Vorderrirhters um ein Geheimmittel, welches unter die Nr. 10* des
Verzeichnisses A fällt. Betreffs dieser Mittel hat die Kaiserl. Verordnung
vom 27. Januar 1890 ihrem klaren Wortlaut und Sinn nach nichts anderes
bestimmt und nach § 6 Abs. 2 der Gewerbeordnung nichts anderes be¬
stimmen können, als daß diese Waren nicht dem freien Verkehr zu über¬
lassen, sondern dem Verkauf in Apotheken vorzubehalten sind. Die Ver¬
ordnung hat also nicht bestimmt und auch weder bestimmen wollen noch
bestimmen können, daß der Verkauf dieser dem freien Verkehr entzogenen
Mittel in Apotheken unbeschrankt solle stattfinden dürfen. Wäre dies der
fall, so dürften die Landesgesetzeund die Landesregierungenauch den Ver¬
trieb schädlicher unter die Verzeichnisse A und H fallender Mittel in Apo¬
theken nicht verbieten; auch der § 86 des preußischen Ministerial-Erlasses
'"in 10. Dezember 1893 würde demnach ungültig sein, weil er den Ver¬
trieb der in den Verzeichnissen A und li aufgeführten Waren in den

Urban, Geheiiniiultel. 10
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Apotheken einschränkt. Die Kaiser]. Verordnang vom 2 7. Januar ts'io
li;ii jedoch diese Tragweite nicht; sie hat das den Landesregierungen und
Laoadesgesetzen durch § 867 Nr. 5 B.St.G.B. eingeräumte Hecht, Vorschriften
über die Ausübung der Befugnis zur Feilhaltung von Arzneien zu er¬
lassen, nicht antasten wollen und nicht antasten können, (vergl. v. Landmann,
GewerbeordnungAnm. 4, 15 und 18 zu § (>, S. 71, 80, «4 der 3. Aufl.).
Die §§ 2 und 3 der erwähnten beiden Verordnungen stehen daher, soweil
sie sich auf das Feilhalten und die Abgabe der unter die Verzeichnisse
A und B fallenden Gohciiiiiiiiltel beziehen, mit der Reichsgesetz-
gebung nicht im Widerspruch. Dagegen sind sie, soweit sie das
Feilhalten und die Abgabe der zuletzt erwähnten Geheimmittel auch in
Apotheken schlechthin verbieten, durch den erwähnten § 36 des Mmisterial-
erlasses von 18Ü3 beseitigt, nach welchem auch der Handverkauf von Ge-
heimmitteln, also auch das Feilhalten derselben zum Handverkauf, den
Apothekern unter gewissen Umständen gestattet ist. Demnach sind also
mit dem ersten Richter dir §§ 2 und 3 der erwähnten Regierungs¬
verordnungen auf den vorliegenden Fall nicht für anwendbar zu erachten,
aber nicht, wie der erste Richter annimmt, weil sie in dieser Beziehung mit
der Reichsgesetzgebung in Widerspruch ständen, sondern weil sie inso¬
weit durch die spätere Anordnung einer höheren Instanz ab¬
geändert sind.

(iiuiz analog lautet ein Urteil des K.G. vom 16. Dezember
1901 (Joh. XXIII, C. S. 56) hinsichtlich einer jetzt allerdings
schon außer Kraft gesetzten Verordnung, welche das Feilhalten
von Geheimniittelu schlechthin verbot. Auch das O.L.G. Hamm
hat unter dem 10. Juni 1901 (K.G.A. III, S. 478) betsügliob
dieser Verordnung in dem gleichen Sinne entschieden.

Kie Apothekenbetriebsordnung vom 16. Dezember 189)5, auf
welche sich vorstehende Urteile beziehen, ist jetzt allerdings
durch die vom 18. Februar 1902 ersetzt, und diese gibt in
§ .'!(i nicht wie die frühere eine spezielle Regelung der Abgabe
von Geheimmitteln, sondern beschränkt sich auf die kurze Be¬
merkung: „Der Verkehr mit Geheimmitteln regelt sieh nach den
hierüber bestehenden Bestimmungen". Da diese Bestimmungen
aber von dem Minister unter dem 8. Juli 1903 erlassen worden
sind (Seite 8 Nr. 6), werden dadurch, wenn auch die An¬
ordnungen der Zentralinstanz jetzt materiell andere sind wie
früher, die Urteile des K.G. in ihrer Tragweite nicht beeinflußt.
Auch jetzt können neben der Ministerialverordnung vom 8. Juli
1903 über den Verkehr mit (ieheimmitteln die älteren lokalen
Polizei Verordnungen nicht mehr als gültig angesehen werden.
Übrigens hat das K.G. in einem weiteren Urteil vom 5. Sept. 1901
einen Standpunkt eingenommen, der dem vom U.G. vertretenen
schon außerordentlich nahe kommt, Ea hat hier die folgenden
Feststellungen getroffen:
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E.G. 5. September 1901.

Das Feilhalten der in den Verzeichnissen A und B aufgeführten
Arzneimittel darf betreffs eines Teils derselben, insbesondere der Geheim-
mittel, soweit es reichsgesetzlich gestaltet ist, Dämlich in Apotheken,
landesrechtlieh zwar geregelt, aber nicht verboten werden. Somit
sind landesrechtliche Vorschriften, welche das Feilhalten
von Geheimmitteln, abgesehen von den Giften, verbieten,
rec li t sniigültig.

Man kann diesem Standpunkt beitreten. Danach wären
alle landesrechtlichen Verordnungen, welche die Abgabe oder
das Feilbalten von Geheimmitteln schlechthin verbieten, rechts
ungültig, da diese Materie in §367' St.G.B. erschöpfend be¬
handelt ist, dagegen müssen Anordnungen, die den Verkehr mit
Geheimmitteln in Apotheken nur regeln wollen, als Ausführungs¬
bestimmungen zu t;3(>7 6 St.G.B. als gültig angesehen werden,
sofern sie nicht mit Verordnungen einer höheren Instanz oder
mit späteren Verordnungen derselben Instanz in Widerspruch
sieben. Hieraus ergibt sich auch ohne weiteres, wie weit die in
Sachsen-Weimar, Lübeck und Hamburg bestellenden älteren
Bestimmungen über den Verkehr mit Geheimmitteln noch als rechts¬
wirksam gelten können. Soweit diese Verordnungen die Abgabe
von Geheimmitteln in Apotheken ganz allgemein von einem
ärztlichen Rezept abhängig machen wollen, sind sie nach dem
Grundsatz ,lex posterior derogat priori' zweifellos durch die
späteren dem Entwürfe des Bundesrate entsprechenden Be¬
stimmungen überholt und daher in dieser Richtung nicht mehr
wirksam.

Daß der formell nicht aufgehobene preußische Min.Erl,
venu 17. August 1880, welcher über den Verkehr mit Geheim-
mittein ganz ähnliche Bestimmungen enthielt wie der § 30 der
früheren Apothekenbetriebsordnung vom l(i. Dezember 1893, aus
materiellen Gründen heute keine Bedeutung mehr haben kann,
stellte das K.G. in einem Urteil vom 7. Mai 1903 (K.G.A. IV,
S. 807) fest.

Zu bemerken ist noch, daß auch für die Herstellung von
Geheimmitteln jetzt lediglich § 1 der Gew.O., bezw. § 367' St.G.B.
maßgebend ist. Die früher in Bayern erteilten Gewerbs¬
konzessionen zur Darstellung und dem Verkauf von Geheim¬
mitteln sind seitdem durch Min.Erl. vom 10. Mai 1878 auf¬
gehoben. Ebenso dürfen in Preußen Konzessionen zur Bereitung
und zum Verkauf von Geheimmitteln nicht mehr verliehen
werden (Min.Erl. vom 12. Oktober 18G7).

10*
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Die im preußischen Allgemeinen Landrecht §46] Teil II
Tit. 8. Abschnitt <i und in § (1 des Medizinal-Edikts vom
27 September 1725 enthaltenen Bestimmungen über die An¬
fertigung bezw. Abgabe sog. Arcana (Geheimmittel) sind gegen¬
wärtig naturlieh längst bedeutungslos.

c. Gewerbebetrieb im Umherziehen.
Die einzige z. Z. geltende reichsgesetzliche Bestimmung, in der

die Geheimmittel Erwähnung gefunden baben, ist das in § 58
Abs. 2 Ziffer 9 der Gew.O. enthaltene Verbot des Ankaufen* und
Feilbietens von Geheimmitteln im Umherziehen*). Eine Definition
des Begriffes Geheimmittel ist auch hier nicht gegeben, sie er¬
gibt sich aber mit einiger Sicherheit aus dem Wortlaut der
betreffenden Gesetzesstelle von selbst. Diese besagt folgendes:

„Ausgeschlossen vom Ankauf »der Peilbieten im Umherziehen sind:
9. Gifte und gifthaltige Waren, Arznei- und Geheimmittel sowie Bruch¬
bänder."

Es sind also hier die Geheimmittel in unmittelbarem Zu¬
sammenhang mit Arzneimitteln genannt und daraus folgt, daß
einerseits zwischen beiden Begriffen eine nahe Verwandtschaft
bestehen muß, ohne daß anderseits der eine Begriff völlig in
dem anderen aufgeht. Der Begriff Arzneimittel im Sinne des
ij 56* der (lew.l >. ist längere Zeit umstritten worden. Während das
K.G. früher (6. Januar 1881 8p. S. in:', und L3. Juli 1899 K.G.A. II,
S. :'>2:i) darunter nur die im Verzeichnis A der kaiserl. Verordnung
ttber den Verkehr mit Arzneimitteln genannten Zubereitungen,
welche als Heilmittel dienen sollen, verstanden wissen wollte,
hat das O.V.G. in einem Erkenntnis vom 17. Dezember 1894
(K.G.A. I, S. 55) überzeugend die Unhaltbarkeit dieser Anschauung
dargetan und sich für eine erweiterte Ausdehnung dieses IV
griffe auf alle Mittel, „welchen beim Handel die Eigenschaft
einer Heilwirkung beigelegt wird, und zwar auch dann, wenn
die Mittel nicht zu den in den Verzeichnissen A und B
der Verordnung vom 27. Januar L890 aufgezählten ge¬
hören, und wenn sie nach ihrer Zusammensetzung für
den Heilzweck vollständig wirkungslos sind," ausgesprochen.
Dieser allein berechtigten Anschauung hat sich denn spater auch

*) Der Gewerbebetrieb im Umherziehen erstreckt sieh Dach 8 55
der Gew.O. auf eine solche Tätigkeit, die „außerhalb des Gemeindebezirkeo
des Wohnorts »der der durch besondere Anordnung der höheren Verwaltungs¬
behörde dem Gemeindebezirke des Wohnorts gleichgestellten nächsten Um¬
gebung desselben ohne Begründung einer gewerblichen Niederlassung und
ohne vorgiingige Bestellung in eigener Person" erfolgt,
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das K.G. angeschlossen und seitdem stets in diesem Sinne
erkannt. So in folgenden Urteilen: 17. Juli 1902 (Pharm. Ztg.
1902, Nr. 59), 22. Januar und 30. M8rss 1903 (Pharm. Ztg. 1903,
Nr. 9 und 27). Kbenso O.L.G. Celle 29. Mai 1897 (Reger XVIII,
S. 80).

Da somit Arzneimittel im Sinne des tj 56" der Gew.O. alle
Mittel sind, denen eine Heilwirkung beigelegt wird, folgt hieraus
von selbst, daß die daneben angeführten Geheimmittel in vor¬
liegendem Falle nicht, wie es das K.G. hinsichtlieh der An¬
kündigungsverbote in dem Urteil vom 16. Dezember 1901 (Seite 86)
konstatiert hatte, nur eine Untergruppe der Arzneimittel sein
können. Ihre gesonderte Erwähnung wäre sonst um so unver¬
ständliche]', als die Geheimmittel an dieser Stelle nicht von vorn¬
herein in der Gew.O. gestanden haben, sondern erst durch die
Novelle vom 1. Juli 1883 aufgenommen worden sind. Der Be¬
griff Geheimmittel muß also hier in anderer Hinsicht ein
weiter gehender sein, wie der der Arzneimittel. Daß eine
solche Fassung des Begrifl'es vom Gesetzgeber tatsächlich beab¬
sichtigt war, ergibt sich aus den der erwähnten Novelle bei¬
gegebenen Motiven. Dieselben besagten hinsichtlich der Geheim¬
mittel folgendes:

„Das Verbot des Hausierhandels mit „Arzneimitteln" und die Be¬
stimmungen der kaiserl. Verordnung vom 4. Januar 1875, den Verkehr
mit Arzneimitteln betr., genügen nicht, um den Betrügereien zu steuern,
welche von umherziehenden Händlern durch den Verkauf von Waren, die
als Geheimmittel, seien es Kur- oder Schönheitsmittel, dienen sollen,
tagtäglich veriihl werden. Gerade auf diesem Gebiete liefern Leichtgläubig¬
keit und Unverstand den umherziehenden Händlern, deren marktschreierische
Annoncen die inseratenspalten der Zeitungen füllen, zahlreiche Opfer. Ge¬
heimmittel werden allerdings meist zu jenen Zubereitungen gehören, deren
Verkauf nur in Apotheken gestattet ist. Allein unter den Begriff „Ge¬
heimmittel" fallen doch auch noch andere Dinge, und ohne weiteres
leuchtet ein, da.« es den kontrollierenden Polizeiorganen oft recht schwer,
ja unmöglich ist, zu erkennen oder nachzuweisen, daß die Präparate, die
sie vnr sich haben, zu jenen, den Apotheken vorbehaltenen Zubereitungen
gehören."

Aus dieser Begründung ergibt sich, daß der Gesetzgeber
mit dem Verbot auch Schönheits-, d.h. kosmetische Mittel
treffen wollte. Der Begriff eines Geheimmittels wäre demnach
unter Zugrundelegung der in den früheren Kapiteln gegebenen
Definitionen für den vorliegenden Fall dahin zu erweitern, daß
unter einem solchen zu verstehen ist:

ein zu Heil- oder kosmetischen Zwecken bei
Menschen oder Tieren bestimmtes Mittel, über dessen
Natur und Zusammensetzung nicht spätestens beim
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Feilbieten in qualitativer und quantitativer Be¬
ziehung vollständige und gemeinverständliche An¬
gaben gemacht werden".

Ein Urteil des O.L.G. Jena vom 22. November 1898 (K.G.A. II,
S. 290), welches den Begriff Geheimmittel auch im Sinne des
§50" der Gew.O. auf Heilmittel beschränken will, kann nach
vorstehenden Ausführungen nicht als zutreffend anerkannt
werden.

Der § 56 der Gew.O. schließt jedoch die daselbst genannten
Waren nicht von jedem Verkehr im Umherziehen aus, sondern
nur vom „Ankauf oder Feilbieten". Das Ankaufen, d.h.
laut § 55 „Waren bei anderen Personen als bei Kaufleuten, oder
an anderen Orten als in offenen Verkaufsstellen zum Wieder¬
verkauf ankaufen," kann für Geheirnmittel kaum in Frage
kommen, um so mehr jedoch das Feilbieten.

Als Feilbieten von Waren im Umherziehen hat das K.G. in
mehreren Entscheidungen (26. September [889 Joh. X, S. I!)(i,
4. Juni 1894 K.G.A. I, S. 81) übereinstimmend „das käuf¬
liche Anbieten von Waren, welche der gewerbetreibende Umher
zieher mit sich führt" definiert. Danach ist das bloße Auf¬
suchen von Bestellungen auf Arznei- und Geheimmittel aus
§56' der Gew.o. nicht strafbar (K.G. (..November 1884 Golt. 42,
5. 152, 4. Juni 1894 K.G.A. 1, S. 31, 25. Juni 1894 Reger XVI,
S. 19, 6. Juni 1901 Pharm. Ztg. 1901, Nr. 48).

Da die Gew.O. laut § 6 auf den Verkauf von Arzneimitteln
nur insoweit Anwendung findet, als sie ausdrückliche Be¬
stimmungen darüber enthält, können auch diejenigen allgemeinen
Anordnungen dieses Gesetzes, welche Ausnahmen von den Be¬
stimmungen des §56 festsetzen, für solche Geheirnmittel, die
zugleich Arzneimittel sind, nicht in Betracht kommen.
Eine derartige Ausnahmebestimmung enthält insbesondere der
i? 67, welcher besagt, daß auf Jahrmärkten Verzehrungsgegen¬
stände und Fabrikate aller Art feilgehalten werden dürfen. Diese
Zulassung kommt ans dem erwähnten Grunde für Arzneimittel
und arzneiliche Geheirnmittel nicht in Betracht: E.G. L0. Oktober
1898 (K.G.A. II, s. 319).

Anders verhält es sich dagegen mit dein § 42 a, welcher
bestimmt, daß „Gegenstände, welche von dem Ankauf oder Feil¬
bieten im Umherziehen ausgeschlossen sind, auch innerball)
des Gemeindebezirks des Wohnorts oder der gewerb¬
lichen Niederlassung von Haus zu Haus oder auf öffentlichen
Wegen, Straßen, Plätzen oder an anderen öffentlichen Orten
nicht feilgeboten oder zum Wiederverkauf angekauft werden
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dürfen." Da diese Bestimmung ausdrücklieh alle vom Ankauf
oder Feilbieten im Umherziehen ausgeschlossenen Gegenstände
umfaßt, muß angenommen werden, daß auch alle Geheimmittel
dieser Beschränkung unterliegen.

d. «er Zolltarif.
Der neue deutsche Zolltarif, über dessen Inkrafttreten zwar

z. Z. noch nichts bestimmt ist, enthält unter Nr. 389 auch eine
Position „Geheimmittel". (Zollsatz 500 M pro Dz. s. Seite 8).
Wie dieser Begriff bei der Einfuhr von Waren in das deutsche
Zollgebiet künftig gehandhabt werden soll, läßt der Entwurf einer
„Anleitung für die Zollabfertigung" bereits erkennen. Nach den
Angaben dieses Entwurfs kommen für die Zollbehandlung als
Geheimmittel im Sinne der Nr. 389 des Zolltarifs nur die zur
Verhütung oder Heilung von Menschen- oder Tierkrankheiten
bestimmten, zubereiteten Arzneimittel oder sonstigen zubereiteten
pharmaceutischen Erzeugnisse in Frage, und zwar hauptsächlich
die im Verzeichnis A der Kaiserliehen Verordnung über den
Verkehr mit Arzneimitteln genannten Zubereitungsformen. „Bei¬
spielsweise" sind als zollpflichtige Geheimmittel die !).">Präparate
der vom Bundesrat am 2!i. Mai 1903 beschlossenen beiden Listen
(s. Seite 2) angeführt.

Weiter bestimmt der Entwurf der Anleitung jedoch folgendes:
„Außer den vorstehend aufgeführten gibt es noch zahl¬

reiche andere Geheimmittel, die überwiegend teils nur eine
örtliche Bedeutung haben, teils verhältnismäßig selten im Ge¬
brauch vorkommen. Für die Zollbehandlung einer Zubereitung
als Geheimmitte] ist nicht erforderlieh, daß ihre Zusammen¬
setzung und ihre tatsächlich "der angeblich wirksamen Einzel-
bestandteile für jedermann geheim gehalten werden; es ge¬
nügt, wenn die Verbraucher über wesentliche Eigen¬
seh al'ten eines Mittels im Dunkel gehalten oder in den irrtüm¬
lichen Glauben an eine im besonderen Maße wirksame geheimnis¬
volle Heilkraft versetzt werden sollen. Daher können neben
Zubereitungen, deren Zusammensetzung nicht bekannt ist oder
nicht ohne weheres feststeht, auch solche Mittel als Geheimmitel
behandelt werden, bei denen erfahrungsgemäß die Zusammen¬
setzung bäufig wechselt, bei denen von einer Heilwirkung
überhaupt nicht oder doch nicht gegenüber den in den An¬
preisungen angegebeneu Krankheiten die Rede sein kann, bei
deren Verhieb täuschende Angaben über die Heilkraft
gemacht werden, in denen starkwirkende Stoffe in nicht ganz
Unbedeutender Menge enthalten sind oder deren Preis im Ver¬
hältnis zu den Herstellungskosten außergewöhnlich hoch ist.
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Dagegen .sind nicht als Geheimmittel anzusehen solche Zu¬
bereitungen, welche I. in das Deutsche Arzneibuch aufgenommen
sind und unter den dort angewandten Bezeichnungen angeboten
werden, 2. in der medizinischen Wissenschaft und Praxis all¬
gemeine Anerkennungen gefunden haben, :i. lediglich als Desin¬
fektionsmittel, kosmetische Mittel, Nahrungg- und Genußmittel
oder Kräftigungsmittel angeboten werden."

Aus dieser vorläufigen Anweisung geht hervor, daß der
Deutsche Zolltarif den Betriff Geheimmittel ganz erheblich weiter
fassen will, wie es alle sonstigen über Geheimmittel ergangenen
Bestimmungen tun oder getan haben.
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Anhang.

1. Verordnung,
betreffend den Ferkehr mit Arzneimitteln

vom 22. Oktober 1001 (R.G.B1. S. 380).

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König vmi
Preußen usw., verordnen im Namen des Reichs auf Grund der Bestim¬
mungen im § i; AI*. 2 der Gewerbeordnung(R.G.B1. 1900, S. 871) was folgt:

§ 1. Die in dem angeschlossenen Verzeichnisse A aufgeführten
Zubereitungen dürfen, ohne unterschied, ob sie heilkräftige Stoffe ent¬
halten oder nicht, als Heilmittel (Mittel zur Beseitigung oder Linderung
von Krankheiten bei Menschen oder Tieren) außerhalb der Apotheken
nicht feilgehalten oder verkauft werden.

Dieser Bestimmung unterliegen von den bezeichneten Zubereitungen,
soweit sie als Heilmittel feilgehalten oder verkauft werden,

a) kosmetische Mittel (Mittel zur lieinigung, Pflege oder Färbung der
Haut, des Haares oder der Mundhöhle), Desinfektionsmittel und
Hühneraugenmittel nur dann, wenn sie Stoffe enthalten, welche in
den Apotheken ohne Anweisung eines Arztes, Zahnarztes oder Tier¬
arztes nicht abgegeben werden dürfen, kosmetische Mittel außerdem
auch dann, wenn sie Kreosot,Phenylsalicylat oder liesorein enthalten;

h) künstliche, Mineralwasser nur dann, wenn sie in ihrer Zusammen¬
setzung natürlichen Mineralwässern nicht entsprechen und zugleich
Antimon, Arsen, lluryiim, Chrom, Kupfer, freie Salpetersäure, freie
Salzsäure oder freie Schwefelsäure enthalten.

Auf Verbandstoffe (Binden, Gasen, Watten und dergl.), auf Zu¬
bereitungen zur Herstellung von Bädern sowie auf Seifen zum äußerlichen
Gebrauche findet die Bestimmung im Alis. 1 nicht Anwendung.

§ 8. Die in dem angcsch I ossenen Verzeichnisse I! aufgeführten
Stoffe dürfen außerhalb der Apotheken nicht feilgehalten oder vorkauft
werden.

§ 8. Der Großhandel unterliegt den vorstehenden Bestimmungen
nicht. Gleiches gilt für den Verkauf der im VerzeichnisseB aufgeführten
Stoffe an Apotheken oder an solche öffentliche Anstalten, welche Unter-
suclmngs- oder Lehrzweckendienen und nicht gleichzeitig Heilanstalten sind.

§ 4. Der Reichskanzler ist ermächtigt, weitere, im einzelnen be-
st inn.it zu bezeichnende Zubereitungen, Steffe und Gegenstände von dem
Feilhalten und Verkaufen außerhalb der Apotheken auszuschlielien.
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§ 5. Die gegenwärtige Verordnung tritt mit dem 1. April 1902 in
Kraft. Mit demselben Zeitpunkt treten die Verordnungen, betreffend den
Verkehr mit Arzneimitteln, vom 27. Januar 1890, 31. Dezember 1894,
25. November 1895 und 19. August 1897 außer Kraft.

Gegeben Neues Palais, Potsdam, den 22. Oktober 1901.
Wilhelm.

Graf v o n P o s a d o w s k y.

Ve r z e i c h n i s A.

1. Abkochungen und Aufgüsse (de-
cocta et infusa).

2. Atzstifte (styli eausfiei).
3. Auszüge in fester oder flüssiger

form (extracta et tincturae),
ausgenommen:

Arnikatinktur,
Baldriantinktur, auch ätherische
TSenediktineressenz,
Benzoetinktur,
Bischoffessenz,
Eichelkaffeeextrakt,
l'ichtennadelextrakt,
Fleischextrakt,
Himbeeressig,
Kaffeeextrakt,
Lakritzen, (Süfclholzsaft), auch

mit Anis,
Milizextrakt, auch mit Eisen,

Lebertran oder Kalk,
Myrrhentinktur,
Nelkentinkfiir,
Teeextrakt von Bllttern des

Teestrauchs,
Vanillentinktur,
Wacholderextrakt.

4. Gemenge, trockene, von Salzen
od«r zerkleinerten Substanzen,
oder von beiden untereinander,
auch wenn die zur Vermengung
bestimmten einzelnen Bestand¬
teile gesondert verpackt sind,
(pulveres, saliaet speciesmixtae),
sowie Verreibungen jeder Art
(triturationes), ausgenommen:

Brausepulver aus Natrium¬
bikarbonat und Weinsäure,
auch mit Zucker oder äthe
rischen ölen gemischt,

Eichelkakao, auch mit Malz,
Hafermehlkakao,
Riechsalz,
Salicy Istreu pulver.
Salze, welche aus natürlichen

Mineralwässern bereitet oder
den solcher Gestalt bereiteten
Salzen nachgebildet sind,

Sehneeberger Schnupftabak mit
einem (iehalte von nächstens
3 Gewichtsteilen Nießwurzel
in 100 Teilen des Schnupf¬
tabaks.

Gemische, flüssige, und Lösungen
Ouixturae et soliitiones) ein-
schliel.llir.li gemischte Balsame,
Honigpräparate and Sirupe, aus¬
genommen :

Äthcrweingeist ( Hoff man ns-
tropfen),

Ameisenspiritus,
Aroirnitiseher Kssig,
Bleiwasser mit einem Gehalte

von höchstens 2 G-ewichts-
leilen Bleiessig in 100 Teilen
der Mischling,

Eukalyptiiswasser,
Fenchclhonig,
Fichtennadclspiritus (Waldwnll-

extrakf),
Franzbranntwein mit Kochsalz,
Kalkwasser auch mit Leinöl,
Kainphei-spiritiis,
Kannelitergeist,
Labertran mit ätherischen Ölen,
Mischungen von Ät.herwoin-

geist,Kampherspiritus, Seifen-
Spiritus Salmiakgeist und
Spanischpfeffertinktur, oder
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von einzelnen dieser fünf
Flüssigkeiten untereinander
zum Gebrauche für Tiere,
sofern die einzelnen Bestand¬
teile der Mischungen auf den
Gefäßen, in denen die Abgabe
erfolgt, angegeben werden,

Obstsäfte mit Zucker,Essig «der
Fruchtsäuren eingekocht,

Pepsinwein,
Rosenlionig, auch mit Borax,
Seifenspiritus,
weißer Sirup.

Kapseln gefüllte, von Leim (Ge¬
latine) oder Stärkemehl (capsuhio
gelatinosae et amylaceae reple-
tae), ausgenommen solcheKapseln,
welche

Brausepulver der unter Nr. 1
angegebenen Art,

Copalvabalsam,
Lebertran,
Natriumbikarbonat,
Ricinusö] oder
Weinsäure
enthalten.

Latwergen (eleotuaria).
Linimente (linimenta), auigi
nommeu flüchtige« Liniment.
Pastillen (auch riätzchen und
Zeltcben), Tabletten, Pillen und
Körner (pastilli, rotulae et
trochisci, tabulettae, pilulae et
granula), ausgenommen:

aus mit üHieben Mineral wässern
od«! aus kungln lim Mincral-
•iin iKal/.en bereitete Pas¬
tillen,

einfache Molkenpastillen,
Pfefferminzpistzehen,

Salmiakpastillen, auch mit
Lakritzen und Geschmack-
zus&tzen,welchenicht zu den
Stoffen des Verzeichnisses B
gehören,

Tabletten aus Saccharin*), Na¬
triumbikarbonat oder Brause¬
pulver, auch mit Geschmack¬
zusätzen, welche nicht zu
den Stoffen des Verzeich¬
nisses B gehören.

10. Pflaster und Salben (cinplastra
et unguenta), ausgenommen:

Bleisalbe zum Gebrauehe für
Tiere,

Borsalbe zum Gebrauche für
Tiere,

Cold-Cream, auch mit Glyzerin,
Lanolin oder Vaselin,

PechpflasUr, dessen Masse
lediglich aus Peeh, Wachs,
Terpentin, und Feit oder ein¬
zelnen dieser Stoffe besteht,

englisches Pflaster,
Heftpflaster,
Hufkitt,
Lippenpomad»,
Pappelpomade,
Salicyltalg,
Senfleinen,
Senfpapier,
Terpentinsalbo zum Gebrauche

für Tiere,
Zinksalbe zum Gebrauche für

Tiere.
11. Suppositorien (suppositoria) in

jeder Form (Kugeln, Stäbchen,
ZSpfchen oder dergleichen) so¬
wie Wuiuktalx'licn (cereoli).

Verzeichnis B.

Hei den mit * versehenen Stoffen sind auch die Abkömmlinge der betref¬
fenden Stoffe sowie die Salze der Stoffe und ihrer Abkömmlingeinbegriffen.
*Acetanilidum.

Acida chloracetica.
Acidum benzoicum e resina Subli¬

mat um.

') Durch das Süfotoffgcsetz vom 7. Juli 1902 aufgehoben.
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*_
*_

Acidum camphoricum.
— cathartinicum.
— cinnaraylicurn.
— chrysophanicum.
— hydrobromicum.
— hydrocyanieum.

*lacticum.
*— osmicum.

— sclerotinicum.
*— sozojodolicum.

— succinicnm.
sulfocarbolicum.
valerianicum.

*Aconitinum.
Actolum.
Adonidinum.
Aethcr bromatus.
— chloratus.
— jodatus.
Actliyleni praeparata.
Aethylidenum bichloratum.
Agaricinum.
Airolum.
Aluminium acetico-tartaricum.
Ammonium chloratum ferratuiu.
Amylenum hydratum.
Amylium nitrosum.
Anthrarobinum.

*Apomorphinum,
Aqua Amygdalarum aniararum.
— Lauro-cerasi.
— Opii.
— yulneraria spirituosa.

*Arecolinum.
Argentaminum.
Argentolum.
Argoninum.
Aristolum.
Arseniuni jodatum.

*Atropinum.
Betolum.
Bismutum bromatum,
— oxyjodatum,
— subgallicum (Dermatolnm).
— subsalicylicum.
— tannicum.
Blatta oi-ientalis.
Bromaliini hydratum.
Bromoformium,

*Brucinum.
Bulbus Scillae siccatus.
Butylchloralum hydratum.
Camphora monobromata.
Cannabinoniiin.
Cannabinum tannicum.
Cantharideg.
Cantharidinum.
Cardolum.
Castoreum canadense.
— sibiricum.
Cerium oxalicum.

*Chinidinum.
*Chininum.

Chinoldinum.
Chloratum formamidatum.
Chloratum hydratum.
Chloroformium.
Chrysarobinnm.

*Cinchonidinmn.
Cinchoninum.

*Cocai'nuni.
"Coffeinum.

Colchicinum.
*Coniinum.

Convallamarinuin.
Convallarinum.
Cortox Chinas.
— Condurango.
— Granati.
— Mezerei'.
Cotoinum.
Cubebae.
Cuprum aluniinaluin.
— salicylicum.
Curare.

*Curarii]iini.
Delphininum.

*Digitalinum.
*Digitoxinum,
*Duboisinum.
*Emetinum.
•Kucainum.
Euphorbium.
Europhenum.
Fei tauri depuratum siocum.
Ferratiinim.
Ferrum arsenicicum.
— arsenicosuin.
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Ferrum carbonicnm saccharatum.
— citricum ammoniatum.
— jodatum saccharatum.
— oxydatum dialysatum.
— oxydatum saccharatum.
— peptonatum.
— reductum.
— sulfuricum oxydatum ammoni¬

atum.
— sulfuricum eiccum.
Flores Cinae.
— Koso.
Folia Belladonnae.
— Bucco.
— Oocae.
— Digitalis.
— Jaborandi.
— Rhois toxicodendri.
— Stramonü.
Fructus Papaveris immaturi.
Fungus Laricis.
öalbanum.

*Guajacolum.
Hamamelis yirginica.
Haeinalbuminum.
Herba Aconiti.
— Adonidis.
— Cannabis indicae.
— Cicutae virosae.
— Conii.
— Gratiolae.
— Hyoscyami.
— Lobeliae.

*Homatropinum.
Ilydrargyrum aoeticum.
— bijodatum.
— bromatum.
— chloratum.
— eyanatiiiii.
— formamidatum.
— jodatum.
— olel'nicum.
— oxydatum via humida paratum.
— peptonatum.
■— praecipitatum album.
— salicylicum.
— tannicum oxydulatiun.

:f Ilvdrastiniiium.
*Hyoscyaminum.

Itroltim.
Jodoformium.
Jodoluiii.
KaTrinum.
Kalrolinum.
Kalium jodatum.
Kiiniala.
Kosinum.
Kreosot um (e ligno paratum).
Lactopheninum.
Lactucarium.
Larginum.
Lithium benzoicum,
— salicylicum.
Losophanum.
Magnesium citricum effervescens.
Magnesium salicylicum.
Manna.
Methylenuiu bichloratum.
Methylsulfonalnm (Trionalum).
Muscarinum.
Natrium aethylatum,
— benzoi'cum.
— jodatum.
— pyrophosphoricum ferratum.
— salicylicum.
— santoninicum.
— tannicum.

*Nosophenum.
Oleum Chamomillae aethereum.
— Crotonis.
— Cubebarum.
— Matico.
— Sabinae.
— Santali.
— Sinapis.
— Valerianae.
Opium, ejus

salia et
eorumque
eorumque

alcaloida
derivata

salia, (Codeinum, Serol'num,
Morphinum, Nareeinum, Nar-
cotinuro, Peroninum, Theba'i-
nnin et alia.)

*Orexinum.
*Orthoformium.
Paracotol'num.
l'araldehydum.
I'asta (iuarana.

*Pelletierinum.
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*Phenacetinum.
'I'licnocollum.
*Phenylum salicylicum (Salolum).
*Physostigminum (Eserinum).

Picrotoxinum.
*Pilocarpinum.
*Piperazinum.

Plumbum jodatum.
— tannicum.
Podophyllimrm.
Praeparata organotherapeutica.
Propylaminmn.
IVntargolum.

*Pyrazolonum phenyldimethylicum
(Antipyrinum).

Iiadix Belladonnae.
— Colombo.
— Gelsemii.
— Ipecacuanbae.
— Khei.
— Sarsaparillae.
— Senegac.
Regina Jalapae.
— Scammoniae.
Kesorcinum purum.
Rhizoma Filicis.
— Hydraatis.
— Veratri.
Salia glycerophosphorica.
Salophemm.
Santoninuin.

*Scopolaminum.
Seeale cornutum.
Semen Calabar.
— Colchici.
— Hyoscyami.
— St. Ignatii.
— Stramonii.

Semen Strophanthi.
— Strychni.
Sera therapeutica, liquida et sicca,

et eorum praeparata ad usum
humanuni.

*SparteTnnm.
Stipites Dulcamarae.

*Strychniiiuiii.
*SuIfonaliim.
Sulfur jodatum.
Siimniitates Sabinae.
Tannalbinum.
Tanni genuin.
Tannoformium.
Tartarus stibiatus.
Terpinum hydratum.
Tetronalum.

■Tliulliiium.
*Theobrominum.

Thiofonnium.
*TropacocaTmim.
Tubera Aconiti.
— Jalapae.
Tuberculinum.

■ Tuberculocidinum.
*Urethanum.
Trotropinum.
Vasogenum et ejus praeparata.

*Veratrinum.
Xeroformium.

;i:Yohimbinum.
Zincum aceticum.
— chloratum purum.
— cyanatum.
— perrnanganicum.
— salicylicum.
-- sulfoichthyolicum.
— sulfuricum purum.

2. Bekanntmachung,
betreffend den Verkehr mit Arzneimitteln

vom 1. Oktober 1903 (R.G.B1. 8. 281).

Auf Grund des § 4 der Kaiserlichen Verordnung, betreffend den
Verkehr mit Arzneimitteln, vom 22. Oktober 1901 (R.G.B1. S. 380) wird
bestimmt:
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Eukalyptusmittel Heß' (Eukalyptol und Eukalyptusöl Heß'),
llnmeriana (auch Brusttee Homeriana, russischer Knöterich, Polygonuin

aviculare) und
Knöterichtee, russischer Weidemanns (auch russischer Knöterich- oder

Brusttee Weidemanns)
werden vom l. Januar 1904 ah von dem Feilhalten und Verkaufen außer¬
halb der Apotheken unbeschadet der Bestimmung im § 3 der bezeichneten
Verordnung mit der Wirkung ausgeschlossen, dal) auf sie die Bestimmung
des § 1 Abs. 1 der Verordnung Anwendung findet.

Berlin, den 1. Oktober 1903.
Der Stellvertreter des Reichskanzlers.

Graf von Posadowsky.

3. Vorschriften,
betreifend die Abgabe stark wirkender Arzneimittel,
sowie die Beschaifenheitund Bezeichnungder Arznei-

gläsor und Standgefäße in den Apotheken.
Bundesratsbeschluß vom 13. Mai 1896.

S I . Die in dem beiliegenden Verzeichnis aufgeführten Drogen und
Präparate, sowie die solche Drogen oder Präparate enthaltenden Zuberei¬
tungen dürfen nur auf schriftliche, mit Datum und Unterschrift versehene
Anweisung (Rezept) eines Arztes, Zahnarztes oder Tierarztes — im
letzteren Ealle jedoch nur zum Gebrauch in der Tierheilkunde — als
Heilmittel an das Publikum abgegeben werden.

§ 2. Die Bestimmungen in § 1 finden nicht Anwendung auf solche
Zubereitungen, welche nach den auf Grund des § 6 Absatz 2 der Ge¬
werbeordnung erlassenen kaiserl. Verordnungen auch außerhalb der Apo¬
theken als Heilmittel feilgehalten und verkauft werden dürfen (vergl. § 1
der kaiserl. Verordnung vom 27. Januar 1890 und Art. 1 der kaiserl.
Verordnung vom 25. November 1895)*).

§ 3. Die wiederholte Abgabe von Arzneien zum inneren Gebrauch,
welche Drogen oder Präparate der im § 1 bezeichneten Art enthalten, ist
unbeschadet der Bestimmungen im §§ 4 und 5 ohne jedesmal erneute, ärzt¬
liche oder zahnärztliche Anweisung nur gestattet,

1. insoweit die Wiederholung in der ursprünglichen Anweisung für zu¬
lässig erklärt und dabei vermerkt ist, wie oft und bis zu welchem
Zeitpunkte sie stattfinden darf, oder

2. wenn die Einzelgabe aus der Anweisung ersichtlich ist und deren
Gehalt an den bezeichneten Drogen und Präparaten die Gewichts¬
menge, welche in dem beiliegenden Verzeichnis für die betreffenden
Mittel abgegeben ist, nicht übersteigt.

*) Jetzt Kaiserl. Verordnung vom 22. Oktober 1901 (Seite 153).
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§ 4. Die wiederholte Abgabe von Arzneien zum inneren Gebrauch
welche Chloralhydrat, Chloralformamid,Morphin, Heroin, Cocain oder deren
Salze, Athylenpräparate, Amylenhydrat, Paraldehyd, Sulfonal, Trional oder
Urethan enthalten, darf nur auf jedesmal erneute, schriftliche, mit Datum
und Unterschrift versehene Anweisung eines Arztes oder Zahnarztes
erfolgen.

Jedoch ist die wiederholte Abgabe von Morphin, Heroin oder deren
Salzen zum inneren Gebrauch ohne erneute ärztliche Anweisung gestattet,
wenn diese Mittel nicht in einfachen Lösungenoder einfachen Verreibungen,
Bondern als Zusatz zu anderen arzneilichen Zubereitungen verschrieben
sind und der Gesamtgehalt der Arznei an Morphin oder dessen Salzen 0,o;i g,
an Heroin oder dessen Salzen 0,015 g nicht übersteigt. Auf Arzneien,
welche zu Einspritzungen unter die Bau! bestimmt sind, findet dies keim
Anwendung.

§ 5. I>ie wiederholteAbgabe von Arzneien in den fallen der S8 8 und .1
Absatz 2 ist nicht gestattet, wenn sie v.....lein Arzte oder Zahnarzte durch
einen auf der Anweisung beigesetzten Vermerk untersagt worden ist.

§6. Die wiederholte Abgabe von Arzneien auf Anweisungen der
Tierärzte zum Gebrauch in der Tierheilkunde ist den Beschränkungen der
§§ 3 bis 5 nicht unterworfen.

§ 7. Den Landesregierungen bleibt überlassen:
1. homöopathische Zubereitungen in Verdünnungen oder Verreibungen,

welche über die dritte Dezimalpotenz hinausgehen, von den Vor¬
schriften der §§ l bis 5 auszunehmen*);

2. zu bestimmen, inwieweit die Abgabe der im § 1 bezeichneten Arznei¬
mittel auf Anweisungen der vor dem Geltungsbeginn der Gewerbe¬
ordnung approbierten Zahnärzte oder der Wundärzte erfolgen darf
und inwieweit auf solche Anweisungen die Bestimmungender SS l bis 5
Anwendung finden.

§ 8. Die Vorschriften über den Ilandr] mit Giften werden durch
die Bestimmungen der §§ 1 bis 7 nicht berührt.

§ 9. Die von einem Arzte, Zahnarzte oder Wundarzte zum inneren
Gebrauch verordneten flüssigen Arzneien dürfen nur in runden Glasern mit
Zetteln von weißer Grundfarbe, die zum äußeren Verbrauch verordneten
flüssigen Arzneien dagegen nur in sechseckigen Gläsern, an welchen drei
nebeneinanderliegende Flächen glatt und die übrigen mit Längsrippen ver¬
sehen sind, mit Zetteln von roter Grundfarbe abgegeben werden.

Flüssige Arzneien, welche durch die Einwirkung des Lichtes ver¬
ändert werden, sind in gelbbraun gefärbten Gläsern abzugeben.

§ 10. Die Standgefäße sind, sofern sie nicht stark wirkende Mittel
enthalten, mit schwarzer Schrift auf weiflem Grunde —, sofern sie Mittel
enthalten, welche, in Tabelle 1! des Arzneibuches für das Deutsche Reich auf¬
geführt sind, mit weißer Schrift auf schwarzem Grunde , sofern sie
Mittel enthalten, welche in Tabelle C ebenda aufgeführt sind, mit roter
Schrift auf weißem Grunde zu bezeichnen.

*) Der § 7 Abs. 1 bat überall den Wortlaut erhalten: „Homöopathische
Zubereitungen in Verdünnungen oder Verreibungen, welche über die dritte
Dezimalpotenzhinausgehen, unterliegen den Vorschriften der §§ l bis 5 nicht."
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Standgefäße für Mineralsäuren, Laugen, Brom und Jod dürfen
mittels Radier- oder Atzverfahrens hergestellte Aufschriften auf weißem
Grunde haben.

§ 11*). Arzneien, welche zu Augenwässern, Einatmungen, Ein¬
spritzungen unter die Haut, 1<1vst irren oder Suppositorien dienen sollen,
werden hinsichtlich der Zulässigkeit der wiederholten Abgabe (SS 3 und 4;
den Arzneien für den inneren Gebrauch, hinsichtlich der Beschaffenheit
um! Bezeichnung der Abgabegefäße (§ 9) den Arzneien für den änllereu
Gebrauch gleich gestellt.

Verzei eh n i 8 **).

Aretiiuilidium 0,5.
Acetum Digitalis 2,0.
Acidum carbolicum 0,1, ausgenom¬

men ■/.. äulleren Gebrauch.
—■ hydrocyanicum et ejus salin

0,001.
— osmicum et ejus salin 0,001.
Aconitinum, Aconit! derivata et

eoruni salin 0,01.
Aeilu'r bromatua 0,6.
Aethyleni praeparata 0,5, ausgenom¬

men z. äußeren Gebrauch in
Misehiingen mit öl oder Wein¬
geist , welche nicht mehr als
50 (icu ichtsteile des Aethylen-
präparates in 100 Gewichtst.
Mischung enthalten.

Aethylidenum bichloratum 0,5.
Agarieinum 0,1.
Ainyleniini hydratum 4,0.
Amyliiiiu nilrnsuiu (1,005.
Antipyrinum 1,0.
Apomorphinum et ejus salia 0,02.
Aqua Aiiiygilalnruin niiinrnruin 2,0.
— Laurn-ccrasi 2,0.
Argentum nitricum 0,03, ausgenom¬

men z. Untieren Gebrauch.
Arseniiiin et ejus praeparata 0,005

(Liquor Kalii arsenicosi
0,5).

Atriipinuni et ejus salia 0,00 1.
Aurn-Nnlriiiin chlorat. 0,05.
Bromoformium 0,8.
Brueinuin et ejus salia 0,01.

Butyl-chloralum hydratum 1,0.
Cannabinonum 0,1.
Cannabinum tannicum 0,1.
Cantharides 0,05, ausgenommen z.

äußeren Gebrauch.
Cantharidinum 0,01.
Chloralum formamidatum 4,0.
— hydratum 3,0.
Chloroformiuin 0,.r), ausgenommenz.

äußerenGebrauch in Mischungen
mit öl oder Weingeist, welche
nicht mehr als 60 Gewichtsteile
Chloroform in 100 Gewichts¬
teilen Mischung enthalten.

Ciicninuiiiet ejus salin 0,05.
Codeinum et ejus salin omniaque

alia alcaloidea Opii hoc Inen non
nominata oorumque salia 0,1.

Coffeinum et ejus salia 0,5, aus¬
genommen in Zeltehen, welche
nicht mehr als je 0,1 g Coffein
enthalten.

Colchicinum 0,001.
Coniinum et ejus snlin 0,001.
Cupruin salieylieum 0,1.
— sulfoearholieum 0,1.
— sulfuriciiin 1,0, ausgenommen z.

äußeren Gebrauch.
Curare et ejus praeparata 0,001.
Daturinuni 0,001.
Digitaliniim, Digitalini derivata e1

eurem salin 0,001.
Emetinum et ejus salia 0,006.
Extractum Aconiti 0,02.

*) In der Fassung des Bundesratsbeschlusses vom 22. März 1898.
**) Einschließlich der späteren Nachträge.

r 11)j n , G-eheimmittel. 11
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Extractum Belladonnae 0,05, ausge¬
nommenin Pflastern und Salben.

— Calabar sein. 0,02.
— Cannab. Indic. 0,1, ausgenommen

zum äußeren Gebrauch.
— Colocynthidis 0,05.
— — compositum 0,1.
— Conii 0,2, ausgen. in Salben.
— Digitalis 0,2, ausgcn. in Salben.
— Filicis l(i,().
— Hydrastis 0,5.
— — fluidum 1,5.
— Hyoscyami0,2, ausgen. in Salben.
— Ipecacuanhae 0,3.
— Lactucae virosae 0,5.
— Opii 0,15, ausgen. in Salben.
— Pulsatillae 0,2.
— Sabinae 0,2, ausgen. in Sali......
— Scillae 0,2.
— Seealis cornuti 0,2.
— Seealis cornuti fluidum 1,0.
— Stramonii 0,1.
— Strychni 0,05.
Folia Belladonnae 0,2, ausgen. in

Pflastern und Salben u. als Zu¬
satz zu erweichenden Krautern.

— Digitalis 0,2.
— Stramonii 0,2, ausgenommen z.

unlieben und Räuchern.
Krimtus Colocynthidis 0,5.
— — praeparati 0,5.
— Papaveris immaturi 3,0.
Colli 0,5.
Herba Conii 0,5, ausgenommen in

Pflastern u. Salben u. als Zu¬
satz zu erweichenden Kräutern.

— Hyoscyami 0,5, ausgenommenin
Pflastern und Salben und als
Zusatz zu erweichenden KHin¬
tern.

Heroinum et ejus salia 0,015.
Honiatropinum et ejus salia 0,001.
Ilydrargyri praeparata postea non

nominata 0,1, ausgen. als graue
Quecksilbersalbe mit einem Ge¬
halt von nicht mehr als 10 Ge-
wichtst. Quecksilber in 100 Ge¬
wicht. Salbe, sowie Quecksilber-
pl'laster.

Hydrargyrum bichlorat. 0,02.
— bijodatum 0,02.
— chloratum 1,0.
— eyanatum 0,02.
— jodatum 0,05.
— nitric. (oxydul.) 0,02.
— oxydatum 0,02, ausgen. als rote

Quecksilbersalbe mit einem Ge¬
hall von nicht mehr als 5 Ge-
wiebtst. Quecksilberoxyd in
100 Gewichtsteilen Salbe.

— praeeipitatum album 0,5, ausge¬
nommen als weiße Quecksilber¬
salbe mit einem Gehalt von
nicht mehr als 5Gewichtst. Prä¬
zipitat in 100 Gewichtet. Salbe.

Hyoscinum(Duhoisinumet ejus salia)
0,000.-,.

Hyoscyaminum (Duboisinum) et ejus
salia 0,0005.

.lodum 0,02.
Kalium dichromic. 0,01.
Kreosotum 0,2, ausgen. z. Bußeren

Gebrauch in Lösungen, welche
nicht mein- als 50 Gewichtet.
Kreosot in 100 Gewichtet. Lö¬
sung enthalten.

Lactucarium 0,8.
Liquor Knlii arsenicosi 0,5.
Morphinum et ejus salia 0,03.
Natrium salicylicum 2,0.
Nicotinumei ejus salia 0,001, ausgen.

in Zubereitungen zum äußeren
Gebrauch bei Tieren.

Nitroglycerinum 0,001.
OleumAmygd. aether. 0,8, sofern es

nicht von Cyanverbindungenbe¬
freit ist.

— Crotonis 0,05.
— Sabinae 0,1.
Opium 0,15, ausgen. in Pflastern

und Salben.
Paraldehydum 5,0.
Phenaoetinum 1,0.
Phosphorus 0,001.
Physostigminum et ejus salia 0,001.
Picrotoxinum 0,1101.
Pilocarpin»!]! et ejus salia 0,02.
Plunibuni jodatum 0,2.
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Pulvis Ipecac. opiat. 1,5.
Radix Ipecacuanhae 1,0.
Eesina Jalapae 0,.'!, ausgenommenin

Jalapenpillen, welche nach Vor¬
schrift des Arzneibuches für
das Deutsche Reich angefertigt
sind.

— Scaminoniae 0,3.
Rhizoma Filicis 20,0.
— Veratri 0,8, ausgen. z. äußeren

Gebrauch für Tiere.
Santonimnn 0,1, ausgen. in Zeltchen,

welche nicht mehr als je 0,05 g
Santonin enthalten.

Scopolaininmn hydrobromicum
0,0005.

Seeale cornutiim 1,0.
Semen Colchici 0,3.
— Stryehni 0,1.
Strychninum et ejus salia 0,01.
Sulfonalum 2,0.
Sulfur jodatum 0,1.
Summitates Sabinae 1,0.
Tartarus stibiatus 0,2.
Tallinum et ejus salia 0,5.
Theobroininum natriosalicylicum

1,0.
Thyreoideae praeparata.
Tinctura Aconiti 0,5.
— Iielladonnae 1,0.
— Cannab. Indicae 2,0.
— Oaiithariduin 0,5.
— Colchici 2,0.
— Colocynthidis 1,0.

Digitalis 1,5.
— — acilicrea 1,0.
— Gelseniii 1,0.
— Ipecacuanhae 1,0.
— Jalapae resinae 8,0,
— Jodi u.a. aussen, zum äußeren

Gebrauch.
— Lobeliae 1,0.

Tinctura Opii crocata 1,5, ausgen. in
Lösungen,die in 100 Gewichts).
nicht mehr als 10 Gewichtst.
safranhaltige Opiumtinktnr ent¬
halten.

— Opii simplex 1,5, ausgen. in
Lösungen, die in 100 Gewichtst.
nicht mehr als 10 Gewichtst.
einfache Opiumtinktnr ent¬
halten.

— Scillae 2,0.
— — kalina 2,0.
— Seealis cornuti 1,5.
— Stramonii 1,0.
— Strophanti 0,5.
— Stryehni 1,0.
— — aetherea 0,5.
— Veratri 3,0, ausgen. z. äußeren

Gebrauch.
Trionalum 1,0.
Tubera Aconiti 0,1.
— Jalapae 1,0, ausgen. in Jalapen¬

pillen, welche nach Vorschrift
des Arzneibuches für das Deut¬
sche Reich angefertigt sind.

Drethanum 8,0.
Veratrinuni et ejus salia 0,005.
Vinum Colchici 2,0.
— Ipecacuanhae 5,0.
— stibiatum 2,0.
Zincum aceticum 1,2.
— chloratum 0,002.
— lacticum ommiaque Zinci salia

hoc loco neu uominata, quae
sunt in aqua solubilia 0,05.

— sulfocarbolic. 0,05.
— sulfuncuui 1,0, ausgen. bei Ver¬

wendung der vorgenannten und
der übrigen in Wasser löslichen
Zinksalze zum äußeren Ge¬
brauch.

11»
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Nachtrag.

Braunschweig.
124a. Erl. d. Med.K. betr. Einrichtung und Betrieb der

allopathischen'Apotheken vom 8. Februar L904.
§ '_'1. Die öffentliche Ankündigung irgend welcher Stoffe oder Zu¬

bereitungen als Eeilmittelgegen Krankheiten oder körperliche Beschwerden
ist den Apothekern und ihrem Hilfspersonal verboten.

Über den Verkehr mit Geheimmitteln und ähnlichen Arzneimitteln
gelten die Bestimmungen des Gesetzes nun 10. Dezember 1908.
124b. Erl. d. Med.K. betr. Einrichtung und Betrieb der

tierärztlichen Hausapotheken vom 8. Januar L904.
§ 13. Geheimmittelund ähnliche Arzneimittel(Landesgesetz vom

Id. Dezember 1903) dürfen in den tierärztlichen Hausapothekennicht
geführt werden.

Zu Seite

Ankündigung von Geheimmitteln.
Zu der Gruppe derjenigen Verordnungen, welche die An¬

kündigung von „Geheimmitteln" schlechthin verbieten 'Seite 57
Nr. 5), ist ergänzend zu bemerken, daß in den preußischen Pro¬
vinzen Wust preu [Jen und Brandenburg-Berlin, sowie den Re¬
gierungsbezirken Stettin, Breslau und Oppeln ihre Rechtsbestän¬
digkeit bestritten weiden kann. Denn in tU'n hierbei in Frage
kommenden vier Provinzen enthielten die nach Erlaß der betreffen
den Verordnungen veröffentlichten Oberpräsidialverordnungen der
Jahre 1895.96 über die Ankündigung von Geheimmitteln gegen
menschliche Krankheiten am Schluß die Bestimmung: „Alle ent¬
gegenstehenden Vorschriften werden aufgehoben." Damit hatten,
wie das K.G. mehrfach entschieden hat (s. Seite 11 t), die früheren
Polizei Verordnungen, die mit Ausnahme von Westpreußen Re¬
gierungspräsidialverordnungen waren, ihre Bedeutung insoweit,
verloren, als sie sich auf „Geheimmittel" bezogen. Nun sind
aber gegenwärtig die damaligen Oberpräsidialverordnungen durch
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die neuen dem Bundesratsentwurf vom 23. Mai 1903 entsprechen¬
den Polizeiverordnungen über den Verkehr mit Geheimmitteln und
iilmlichen Arzneimitteln ersetzt, und diese neuen Bestimmungen
enthalten eine Anordnung über die Aufhebung ..entgegenstehen¬
der" Vorschriften nicht mehr. Die Frage, ob damit die alten Re
gierungsverordnungen, bezw. die westpreußische Oberpräsidial¬
verordnung von 1892 jetzt, wo die Bestimmungen, denen sie
s. Z. „entgegengestanden", nicht mehr existieren, auch für Ge-
beimmittel wieder rechtswirksam sind, dürfte verschieden beant¬
wortet werden. Wird sie verneint — und diesen Standpunkt
vertritt die Bekanntmachung des Berliner Polizeipräsidenten vom
1!). März 1904 (Seite 16) — so würden in den Provinzen West¬
preußen, Brandenburg-Berlin und den Regierungsbezirken Stettin,
Breslau und Oppeln gültige Vorschriften, welche die Ankündigung
aller ,.Geheimmittel" verbieten, nicht mehr bestehen.



Sachregister.
Aachen 83.
Adlerfluid 2, 134.
Ärztekammer, Straf¬

antragstellung
durch 127.

Alberte Remedy s.
Ilemedy.

AltonaerKronessenz
s. Kronessenz.

Amarol 2, 134, 141.
American coughing

eure, Lutzes 2,
L34, 140.

Anhalt 16.
Ankauf im Umher¬

ziehen 150.
Ankündigung, Be¬

griff 74.
— indirekte 77.
— nicht öffentliche

77.
— öffentliche 74,76.
■— verschleierte 119.
Ankündigungs ver¬

böte Rechtsgültig¬
keit 59, Hl.

— Übersicht 56.
Annoncen-Expedi¬

tion, Verantwort¬
lichkeit 7:i.

Anpreisung, Begrifl
75.

Antiarthrin 2, 134,
1 II.

Antidiabeticum
Lindnere s. Gly-
cosolvol.

Antidysentericum 8.
Pillen indische.

Antigichtwein Du-
flots 2, L84.

Antikonzeptionelle
Mittel 120, 121.

Antimellin 2, 134.
Antineon Lochers I,

82, 139, 14(1.
Aiitirheumaticum,

Saids und Lücks2,
L84.

Antitussin 2, L84.
Apotheken als Be¬

zugsquellen 78.
Apotheker, Anki'm

diguugeu durch
57, IUI, 120.

Apparate, Ankündi¬
gung 58, HO, 115,
117.

Appetitlosigkeit 91.
Arnsberg 20.
Arzneibuch 07.
Arzneiformerj ho.
Arzneimittel, Ab-

gabe starkwirken¬
der 150.

— Ankündigung 57,
100.

— — durch Apothe¬
ker 57, 110, 120.

— im Sinne desi; 50
der Gew.O. 148.

— Verkehr 5, L53,
15H.

Asthmador s. Asth¬
mapulver Schift¬
manns.

Astbmapulver
Schiffmanns 2,
L34, I in.

— Zematone 2, 13 1,
140.

Asthmazigaretten

Zematone s. Asth
mapulver Zemat.

Audiphon Bernards
38, 57.

Augenheilbalsam
Reichels4,139,140.

AugenwasserWhites
2, 184, 140.

Aurich 27.
Ausschlagsalbe,

Schützes 2, L84,
140.

Ayers Cathartic pills
s. Cathartic pills.

— Sarsaparillaex-
trakt s. Sarsaparil-
lian Ayers.

Baden 39, L32.
Balsam Bilflngers 2,

134.
— Lamperts 2, 134.

Sprangers 2, 135.
— Thierrys 2, L85.
Bandwurmkuren,

Mohrmanns 1 ]'■).
Bandwurmmittel,

Konetzkys 2, 135,
I in.

Barellas Universal¬
magenpulver s.
Universalmagen¬
pulver.

Baumann •(»rffsches
Krauternährpulver
s. Orffln.

Baunscheidtismus
120.

Bayern 35.
Beilagen zu Zeitun¬

gen 72.
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Beinschäden Indian
Bohnert» 2, 135.

Berlin 16.
Bestimmung eines

Mittels ',12.
Betrug 5, 58, L22.
Bilfingers Balsam s.

Balsam.
Blutreinigungspul¬

ver Hohlg 2, L85.
— Schützes 2, 135.
Blutreinigungstee

Wilhelms 2, 135.
Blutreinigungssirup

Pagliano s. Sirup
Pagliano.

Blutunreinheit 91.
Blutzirkulation, un¬

regelmäßige 91.
Bocks Pectoral s.

Pectoral.
Bohnert« Beinschä¬

den Indian s.Bein
schaden Indian.

Bräune - Einreibung
Lamperts 8, 185.

Brandenburg 15.
Brandts Schwelzer¬

pillen s.Schweizer■
pillen.

Braunschweig 44,
1(14.

Bremen 52.
Breslau 22.
Bromberg 21.
Broraidia liattle &

Comp. 3, 135, 140.
Broschüren, Vertei¬

len an Kunden Tii.
Brous Einspritzung

s. Enjection Brou.
Bruchbalsam Tan¬

zers 3, 185.
Bruchsalbe des phar-

maceutischen Bu¬
reaus Valkenberg
:'», 185.

Brusttee 1tomeriana
s. Homeriana.

Brusttee Weidemanns
s. Knöterichtee.

Bundesratseutw urf
1, HO, 180.

Cassarinis Epilepsie¬
pul vers.Epilepsie¬
pulver.

Cassel 36.
Cathartic pills Avers

8, 185, 140.
Chemische Präpa¬

rate als Geheim
mittel 95.

Coblenz 88.
Coburg 16.
Cöln 82.
Corpulin 8, 135.

Danzig 14.
Deutsches Reich 1.
Dicks Wundensalbe

s. Wundensalbe.
Diphtheritismittel

Noortwyeks4, 189,
140.

Diphteritistinktnr s.
Bräune Kinrei-
bun<r Lamperts.

Djoeat, Bauers :i,
186, 140.

Dresseis Nervenfluid
s. Nervenfluid.

Drogen als Geheim
mittel 94.

Drogisten und Ge-
heimniittelverord-
nung 141.

Düsseldorf 82.
Duflots Antigicht-

wein s. Antigicht-
wein.

Einfache Stoffe als
Geheimmittel 94.

Eiweiß- Kräuter¬
kognak - Emulsion
Stickes s. Tuber
keltod.

Elektro - homöopa¬
thische Heilmittel,
Matteische S.Heil¬
mittel.

— — Sternmittel s.
Sternmittel.

Electro Vigor 86,
115.

Elixir - Godineau 3,
i:!5.

Kllimans Embro-
cation s. Embro
cation.

Elsaß-Lothringen54,
104, 142.

Embrocation Elli-
mans 3, 135.

- for horscs 3.
Empfehlungen, Bei¬

nahe von 131.
Engelscher Nectar

81.
Entbindung 91.
Epilepsieheilmittel

Quantes 8, 186.
Epilepsiepulver

Cassarinis 3, 136.
Erfurt 26, 142.
Erscheinungsort,

Übertretungen am
69.

Essentia A.ntimellini
s. Antimellin.

Eukalyptusmittel
Heli 3, 186, 141,
159.

Extractum Sarsapa
rillae comp.Richter
s. Sarsaparillian.

Feilbieten, Begriff
75, 150.

Fernestsche Lebens-
essen/, s. Lebens-
essenz.

Fettleibigkeit 91.
Flechten 91.
Fliegender (ierichts

stand der Presse 68.
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Frankfurt a.M. Med.
Ordnung 31.

— a. 0. 17.
Freßmangel 91.

diebirgstee, Harzer,
Lauers 8, 136.

Gebrauchsanwei¬
sung, Beigabe 99,
L32.

Gefäße der Geheim-
mittel 130.

Gegenstände, An¬
kündigung 58, 86,
115, 117.

— zu unzüchtigem
Gebrauch, Ankün¬
digung 5, 58, 120.

Geheimkuren 58,
118.

Geheimmittel, Ab
gäbe 132, 142.

— Ankündigung 57,
8(1, 104.

— Begriff 86, 102,
1(15, 142, 149, 151.

— Darstellung 1 17.
— Feilbieten im

!' in herziehen 6,
148.

— Feilhalten 146.
— gegen mensch¬

liche Krankheiten
57, 87.

-------Pflanzenkrank-
heiten 57, 88.

-------tierische Krank¬
heiten 57, 87.

■— im Sinne des §56
der (iew.O. 149.

— im Sinne des
Zolltarifs 151.

— in Elsaß Lothrin¬
gen 106.

— und ähnliche
Arzneimittel, Vor¬
schriften 1, 50, 80,
130.

— Verkehr 120.

Gehörapparate 86,
1 15.

Gehöröl Schmidts :>,
L36.

Gemeinverständliche
Angaben, Begriff
101.

Genfer Sternmittel
Sauters s. Stern¬
mittel.

Genußmittel als Ge¬
heimmittel 93.

Gerichtsstand der
Presse oo.

<leschlechtskrank-
heiten, Ver-
hutungsmittell20.

Gesundheitskräuter¬
honig LücksS, 136.

Gesundheitsmittel
Quantes s. Kpilep-
sieheilmittel.

Gewerbebetrieb im
Umherziehen 6,
148.

Gewerbeordnung 5,
148.

— u. Ankündigungs¬
verbote 63.

Gichtbalsam Lam-
perts s. Balsam.

Gichtketten 86, 115.
Gicht- und Rheuma-

tismuslikörLatons
3, HO, 140.

Glandulen :i, l.io.
<niederreißen 01.
Glycosolvol, Lind-

ners .'!, 136.
Gordons Stärkungs-

elixier s. Sperma-
toi.

Gotha 10.
Grober Unfug 5, 58,

127.
Großhandel, Ankün¬

digung, im 75,112.
— u. Geheimmittel-

verordnuug 131.

Gumbinnen 18.
Gummiartikel 121.
(in fachten, Beigabe

von 131.
Guter Glaube 71.

Haarausfall 91.
Haemogallol 98.
Haftbarkeit f. Über¬

tretungen 00.
— in personlicher

Beziehung 00.
— — sachlicher Be

Ziehung oo.
Hamburg 5:5, 104,

1 12.
Handverkauf der

Apotheken 150.
Hannover 26.
Harzer Gebirgstee,

Lauers s. Gebirgs¬
tee.

Hausflure, Ankündi
gen auf 76.

Heilkraft, Beilegung
einer besonderen
94.

Iieilkünstler nicht
approbierte, An
kündigungea 57,
117.

Heilkunde, Aus¬
übung durch An¬
kündigungen 128.

— — — nicht ap-
probiertePersonen
HO.

Heilkuren Jacobis
120.

Heilmethoden An¬
kündigung I 10.

Heilmittel Ankündi¬
gung I 10.

— des (trafen Mattei
I. L39, I Mi.

Heilsalbe Sprangers
3, L36.

Heiltränke Jacobis
:s, L86.
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Helminthenextrakt
Konetzkyss. Band¬
wurmmittel.

I leb Eucalyptusmit-
mittel b, Eucalyp
tusmittel.

Hessen 40, 132, 11-'.
Hessen-Nassau 2',).
Hildesheim 27.
Hohenzollern 84.
Hohls Blutreini-

gungspulver s.
Blutreinigungs¬
pulver.

Homeriana 8, 186,
141, 159.

Hühneraugen 92.
Hustenstiller, Bocks

s. Pedtoral.
Jacobis Ileilknren

L20.
— lleiltränkes.l teil¬

tränke.
Jahrmärkte Geheim¬

mittelverkehr L50.
[ngestol s. Amarol.
[njectionBrou3,136.

an matico :'>, L86.
Inseratenteil, Begriff

7:!.

IC. s. auch 0.
Kahlköpfigkeit 91,

92.
Kalosin, Lochers •".,

136.
Kleienflechte 91.
Knöterich russischer

81.
Knöterichtee, russi-

scherWeidemanns
3, L36, III, L59.

Königsberg 13.
Königstrank .lacobis

s. 11ei II ranke.
Körperschäden, Be-

grift !io.
Köslin l!).
Konetzkys Band-

Wurmmittels.Band¬
wurmmittel.

Kongopillen, Rich¬
ters 3, 137.

Konzeption 02.
Kopfschmerzen 91.
Kopfschuppen 0 I , 02.
Kosmetische Mittel

98, 141).
Kraute rnährpulver,

Baumann - Orff-
sches, s Orffin.

Kräutertee, Lücks 3,
137.

Kräuterwein, Ull¬
richs 3, 137.

K rankheiten, Begriff
90.

— verschiedene 91.
Kreisärzte, Strafan¬

tragstellung durch
127.

Kronessenz, Alto-
naer 3, 137.

Kurpfuscherei, Be-
kämpfung 10, 11,
12, 124.

Läuse in, 02.
LahrsZambakapseln

s. Zambakapseln.
Lamperts Balsam 2,

131.
— Bräune Einrei¬

bung s. Bräune-
Einreibung.

Landrecht, AUgem.
preußisches IIS.

Lateinische An
gaben der Be
standteile 101.

I.atons (rieht- lind
Rheumatismus
likor s. Gicht-
unil Rheumatis¬
muslikör.

Lauers Harzer Ge-
birgstee s. Ge-
birgstee.

Lavilles Likör s. Li-
queur du Dr. La-
ville.

— Pillen, s. Pilules
du Dr. Laville.

Lebensessenz l"er-
nests 3, 137.

Leiden jeder Art
Begriff 90.

Libauts Regenerator
s. Regenerator.

LiebersNervenkraft-
elixier s. Nerven-
kraftelixier.

Liegnitz 22.
Linderungsmittel 89.
Lindners Glycosol-

vol s. Glycosolvol.
Lippe 51.
Liqueur 'In Dr. La¬

ville 3, 137, 140.
Lochers Antineon s.

Antineon.
Lothringen 55.
Loxapillen, Richters

3, 137.
laibeck 51, 112.
Lücks Antirheumati-

i'uni s. Antirheu
maticum.

— Gesundheitskrftu
terhonig s. Ge-
susdbeitskräuter-
honig.

— Kräutertee s.
Kräutertee.

— Spezialtees s.
Spezialtees.

Lüneburg 27.
Lutzes American

COUghing eure ^.
American cough.
eure.

Magdeburg 21.
Magenbeschwerden

u. Magenleiden 01.
Magenpillen Rich¬

ters s.Kongopillen.
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Magenpillen Tachts
3, 137.

Magenpulver Barel¬
las s. Universal-
magenpulvor.

Magentropfen Bra-
dys 3, 137.

— Sprangers 3, L37.
Magnetismus 120.
Marianiwein s. Vin

Mariani.
Mariazeller Magen¬

tropfen s. Magen¬
tropfen, Bradys.

Marienbader Reduk¬
tionspillen s. Re-
duktionspillen.

Marienwerder 14.
Matico-Einspritzung

s. Injection au
matico.

Matteische Heilmit¬
tel s. Heilmittel.

Mecklenburg-Schwe¬
rin 41.

— -Strelitz CS.
Medizinal-Edikt,

preußisches 118.
Menadiesche Kron¬

essenz g. Kron¬
essenz Altonaer.

Merseburg 25.
Methoden, Ankündi¬

gung 58.
Meyers Diabetes-

miltel 81.
Minden 29.
Mineralien als Ge¬

heimmittel 94.
Mittel, Ankündig. 5s.
— Begriff 94.
Mohrmannsche

Bandwurmkuren
119.

Morisons Pillen s.
Pillen.

Mother Seigels pills
3, 137.

— — syrup 4, 137.

Münster 2!).
Mutter Seigels Sirup

s. Mother Seigels
syrup.

Myrrhen Creme 93,

Nahrungsmittel als
Geheimmittel 93.

Natur des Mittels,
Angabe 95.

Nervenfluid,T)ressels
4, 137.

Nervenkraftelixir,
Liebers 4, 187.

Nervenschwache 91.
Nervenstärker, Pas¬

tor Königs 4, 137.
Niers Antigichtwein

s. Antigichtwein.
Noordyl 81.
Noortwycks Diph-

theritismittel s.
Diphtheritismittel.

Öffentliche Ankün¬
digung, Begriff 74,
7(i.

Offlzinelle Mittel
keine Geheim¬
mittel 98.

<Oldenburg4:i.
Ophthalmin, Rei¬

cheis 6. Augen-
heilbalsam.

Oppeln -2'A.
Orffln 4, 137.
Osnabrück 28.
Ostpreußen 12.
Oxonyd -Präparate

120.

Packungen der Ge¬
heimmittel 130.

Pagliano - Sirup s.
Sirup.

Pain-Expeller 4, 81,
137.

Painkiller 95.
Pastor Königs Ner¬

venstärker s. Ner¬
venstärker.

Past. SchmitsBruch-
salbe s.Bruchsalbe
des pharmac, Bu¬
reaus Valkenberg.

Patentierte Mittel
keine Geheimittel
97, 98.

Pectoral, Bocks 1,
137.

Pessarien, Ankündi¬
gung L20.

Pillen ab fühl- Avers
s. Catbartic pills.

— indische 4, 138.
— Morisons 4, L38,

140.
— Redlingers I, 138,

140.
Pilules du Docteur

Laville 4, 138.
Pohoöl 95.
Polizeigewalt und

Ankündigungsver¬
bote 04.

Polveri antiepiletti-
che Cassarinis s.
Epilepsiepulver.

Pommern 18.
Posen 20.
Potsdam 17.
„Präpariert" 96.
Präservativs 120.
Praline« de Carlsbad

s. Corpulin.
Preislisten 7.">, 79,

121.
Presse, Gerichts

stand 66.
Preßgesetz §§ 20 u.

21) 69.
— u Ankündigungs

verböte 60.
Preußen 8, 102.
Prospekte, Übersen¬

dung an Arzte und
Apotheker 70.

Pyrmont 4M.



I

Sachregister. 171

Qualitative Angabe
d. Bestandteile 99.

Quantes Epilepsie¬
heilmittel s. Epi¬
lepsieheilmittel.

Quantitative Angabe
d. Bestandteile 99.

Redakteur, Haftbar¬
keit 70.

Redlingersche Pillen
S. Pillen.

Reduktionspillen,
Marienbader 4,
L38.

Regenerator,Libauts
I, L38.

Keichels Ophthal-
niiu, 8. Augenheil-
baisam.

Reinigungspillen
Ayers s. Cathartic
puls.

Reklamemittel 57,
114.

Remedy Alberts 4,
138, 140.

— Latons s. Gicht
und Rheumatis¬
muslikör.

Reu (Sä. L. u.j.L. 49.
Rheinprovinz 31.
Rheumatismus¬

ketten 80, 1 15.
Rheumatismuslikör

Latons s. Gicht-
und Ilheumatis-
muslikör.

Richters Kongopil-
len s. Kongopillen.

— Loxapillen s.
Loxapillen.

— Pain- Expeller s.
Pain Expeller.

— Sarsaparillian s.
Sarsaparillian,

— Stomakal s. Sto-
makal.

Robnrin 98.

Saccharolsolvol 4,
138.

Sachsen, Königr. 86.
— Provinz 24.
— -Altenburg 45.
— -Coburg Gotha ti>
— -Meiningen 45.
— -Weimar 42, 142.
Safe remedies, War¬

ners 4, 188.
Saids Antirheumati-

cuin s. Antirheu-
maticum,

Sanjana Heilmetho¬
de 120, 127.

----Präparate I, L38,
140.

Sarsaparillian, Ayers
4, 138.

— Richters 4, L38.
Sauerstoffprä | tarate

Vitafer 4, L38.
SautersGenf er Stern-

mittel s. Stern-
inittel.

Schaumburg - Lippe
50.

Schiff manns Asth-
mapulver s. Asth
mapulver.

Schlagwasser, Weiß¬
manns I, 188.

Schlechter Geruch
und Geschmack
im Munde 91.

Schlesien 21.
Schlesw.-Holstein2S.
Schmidts Gehöröl s.

Gehöröl.
Schützes Ausschlag

salbe s. Aussei i lau:
salbe.

— Blutreinigungs¬
pulvers. Blutreini
gungspulver.

Schuppenflechte 91.
Schwangerschaft 92.
Schwarzburg-Rudol

stadt 47.

Schwarzburg - Son¬
dershausen 48.

Schweißfuß 91, 92.
Schweizerpillen,

Brandts 4, 138.
Seils Antiarthrin s.

Antiarthrin.
Sigmaringen :!4.
Sirup Pagliano 4,

139, 140.
Sommersprossen 92.
„Spätestens bei der

Ankündigung" 97.
Spermatol 4, 139.
Spezialtees, Lücks I,

L39.
Spe/.itikum Quantes

s. Epilepsieheil¬
mittel.

Sprangers P.alsam s.
Balsam.

— Heilsalbe s. Heil¬
sall ie.

— Magentropfen s.
Magentropfen.

Stade 27
Stärkungselixir Gor¬

dons s. Spermatol.
Sternmittel, Genfer,

Sauters4, 139. IUI.
Stettin 19, 142.
StickesEiweiß-Kräu-

terkognak - Emul¬
sion s. Tuberkeltod.

Stomakal, Richters
4, 139.

Strafbarkeit s. Haft¬
barkeit.

Strafgesetzbuch 5,
120.

— u. Ankündigungs¬
verbote ti3.

Strafprozeßordnung
(§7) 66.

Stralsund 20.

Tachts Magenpillen
s. Magenpillen.

Tänzers Bruchbai
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sam s, Bruchbal¬
sam.

Tarolinkapseln 4,
139.

Thierrys Balsam s.
Balsam.

Tincturastomachica,
Richters s. Sto-
makal.

Treppen, Ankündi¬
gen auf 76.

Trier 34
Trunksucht 91.
Tuberkeltod (, 139.

Übersicht über die
Ankündigungsver¬
bote 56.

UllrichsKräutorwein
s. Kräuterwein.

Umher/.iehen , An¬
kauf u. Feilbieten
von Geheimmit-
teln (i, 148.

Umhüllungen der
Geheimmitte] L30.

Universal Bräune-
Einreibung s,
Bräune Einrei¬
bung.

— -Embrocation 8.
Embrocation Elli-
mans.

— -Heil- und Aus¬
schlagsalbe Schüt¬
zes s. Ausschlag¬
salbe.

-----Magenpulver Ba-
rellas l. 139.

Unlauterer Wettbe-
werl) (i, 58, 12:!.

Verantwortlichkeit
s. Haftbarkeit.

Verbreiter, Haftbar¬
keit 74.

Verbreitungsort,
Übertretungen
am (17.

Verdauungsstörun¬
gen 91.

Verfasser von In¬
seraten 73.

Verfassung, preußi¬
sche, u. Ankündi¬
gungsverbote 04.

Verfügungefl,Rechts-
gültigkeit 65.

Verleger, Haftbar
keit 74.

Verordnung üb. den
Verkehr mit Arz¬
neimitteln L58.

Geheimmittelver-
ordnung 87, 100.

Verordnungen,
Rechtsgültigk. .">!).

Verteilimg von Uro
schüren an Kun¬
den 7(1.

Vin Duflot s. Anti-
gichtwein Duflots.

— Mariani 4, 139.
Viropräparate 121.
Vitafer Präparate

s. Sauerstoffprä
parate.

Vollständigkeit der
Angaben 102.

Voltamittel 38, 57,
86, 115, I L6.

Vorbeugungsmittel
8!), 113.

Vorrichtungen, An-
kündigung 58.

Vulneralcreme 4,
I 39.

Waldeck 48.
Warners Safe reme-

dies s. Safe reme-
dies.

Warzen 1)2.

Weidemanns russi¬
scher Knöterich¬
tee s. Knöterich¬
tee.

Weißmanns Schlag
wasser s. Schlag¬
wasser.

Wert eines Mittels
116.

Westfalen 28.
Westpreußen 18.
Whites Augenwasser

s. Augenwasser,
Wiesbaden 31.
Wilhelms Blutreini

gungstee s. Blut¬
reinigungstee.

Württemberg 37.
Wundcreme Vulne

ral s. Vulneral
creme.

Wundensalbe, kon¬
zessionierte, Dicks
4, 139.

Wunderbalsam
Thierrys B.Balsam.

Zahnfäulnis 91.
Zahnhalsbänder 8<;,

115.
Zahnschmerzen 91.
Zambakapseln,

Lahrs 4, 13!).
Zematone Asthma

pulver s. Asthma¬
pulver.

Zittauer Pflaster
s. Wundensalbe
Dirks.

Zolltarif 7, 151.
Zubereitungsart, An¬

gabe !Hi.
Zusammensetzung

des Mittels, An¬
gabe tili.

Zweckbestimmung
von (ielieimmit
teln 92.
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Verlag von Julius Springer in Berlin N.

Die Aufbewahrung und Signierung der gebräuchlichen Arznei¬
mittel. 40 Pf.

Auszug aus dem Arzneibuch für das Deutscht« Reich Ed. IV, ent¬
haltend die Bereitungsangaben der chemischen und pharmazeutischen Prä¬
parate. Nebst 2 Tabellen. 50 Pf.

Auszug ans dor Preußischen Arzneitaxe. Ein Blatt zum Aufkleben.
(Erscheintalljährlichseit 1879). 25 Pf.

— Ergänzungstaxe dazu. 20 Pf.
Belehrung über die Gefahren im Vorkehr mit giftigen Ungeziefer-

mitteln. 100 St. 50 rf.
Erlaubnisschein ziÄn Erwerb von Gift.

60 Exemplare 50 Pf.; 100 Exemplare 80 Pf.; 500 ExemplareM. 8,50.
Formular zum Bericht über die Revision von Drogenhandlungen.

1 — 5 Exemplare je 10 Pf.; 6 — 20 Exemplareje 8 Pf,; 21 und mehr
Exemplare je 5 Pf., einschließlich Porto.

Fragebogen für den An- und Verkauf von Apotheken. 1—24 Ex¬
emplare je 5 Pf.; 25—49 Exemplare je 4 Pf.; 50 und mehr Exemplare
je 3 Pf., einschließlich Torto.

Giftschein. 50 Exemplare 50 Pf.; 100 Exemplare 80 rf.; 500 Exemplare
M. 8,50.

Höchstgaben-Verzeichnis. (Höchstgaben der offizinellen und nicht offi-
zinellen Arzneimittelfür erwachsene und unerwachsene Menschen, sowie
Höchstgaben der Arzneimittel für Tiere.) Ein Blatt in groß Folio 80 Pf.

Persönliche, Dienst- und Eiiikonimeiisvorbältiiisso der Militär¬
apotheker. (Kabinetsordre vom 14. Mai 1908). 1908. M. —,80.

Sammlung dor Bestimmungen über die Prüfung dor Nahrungs¬
mittel-Chemiker für das Deutsche Reich und die einzelnen Bandesstaaten.

kart. M. 1,—.
Süßstoffgesetz. Vom 7. Juli 1902. Nebst den Ansführungsbestiramungen

vom 23. März 1903. 40 Pf.

Vorschriften, betreffend dio Abgabe starkwirkender Arzneimittel,
sowie die Beschaffenheit, und Bezeichnung der Anneiglaser und Stand¬
gefäße in den Apotheken. 80 Pf.

Vorschriften für dio steuerfreie Verwendung von undenaturiertem
Branntwein zu Heil-, wissenschaftlichen u. gewerblichen Zwecken. 85 Pf.

Zusammenstellung von Aufgaben für dio Prüfung von Apotheker¬
gehilfen. 20 Pf.

Der Apotheker als Geschäftsmann. Von Dr. E.MyJius. Preis M. 8,40.
Kleiner Batgeber für don Apothekenkauf. Von Dr. E. Mylins.

Zweite, vermehrteund verbesserte Auflage, Preis M. 1,40.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung.



Verlag von Julius Springer In Berlin X.

Die reichsgesetzlichenBestimmungenüber den Verkehr mit
Arzneimitteln außerhalb der Apotheken
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